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Aus der  
Redaktion

Geschätzte Leserinnen und Le-
ser, liebe Mitglieder der Öster-  
rei chischen Gesellschaft für 
Schu le und Recht! 

Wie Ihnen schon beim ersten 
In-die-Hand-Nehmen unse-
rer Zeitschrift aufgefallen sein 
dürfte, haben wir die ansons-
ten traditionell umfangmäßig 
etwas beschränktere Weih-
nachtsausgabe dazu genutzt, 

einen Projektbericht abzudrucken, der auch als Mo-
nografie ausgliederungsfähig wäre. Das „Inno vitas“-
Projekt zu Fragen der Schulautonomie, welches Prä-
sident Markus Juranek für die ÖGSR an Land gezo-
gen und federführend begleitet hat (siehe dazu auch 
schon Schule & Recht 1/2018), soll durch diese Art der 
Kundmachung nunmehr auch endgültig in der Mit-
te unserer Gesellschaft ankommen. Markus Jura-
nek hat mit der Hilfe von Sabina Bott für diesen Ab-
schnitt selbst die Redaktion übernommen.

 
Die vorliegende Ausgabe von Schule & Recht ent-
hält zudem die bewährte Rubrik Wissenschaft. Al-
exander Forster geht gemeinsam mit mir der Frage 
nach, in welcher Form und durch welche Organe die 
Organisationsform der Volksschule festzulegen ist.

 
Aus der Praxis der Schulverwaltung blickt Lukas 
Uhl auf Fragen der Schulpflicht und beleuchtet die-
se anhand eines konkreten Rechtsfalls aus verfas-
sungsrechtlicher, verwaltungsrechtlicher und zivil-
rechtlicher Sicht unter Berücksichtigung der neu-
esten Rechtsprechung der Höchstgerichte. Lukas 
Uhl zeigt damit zum wiederholten Mal seine Fä-
higkeit zur gut verständlichen Darstellung komple-
xer Sachverhalte und wurde von Präsident Markus 
Juranek zu Recht für seine Motivation, neben sei-
ner Tätigkeit in der Schulverwaltung noch publizis-
tisch zu wirken, gelobt. Abgerundet wird die Rubrik 
Praxis wie gewohnt durch einen Rechtsprechungs-
bericht der für Schulrecht zuständigen Richterin 
am BVwG, Dr. Martina Weinhandl. Darüber hin-
aus bereichern die aktuelle Ausgabe Berichte über 
Veranstaltungen der ÖGSR. Viel Spaß beim Lesen 
wünscht Ihnen

 Dr. Christoph Hofstätter  
 Publikationsreferent 
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S T E L L U N G S N A H M E W I S S E N S C H A F T

Stel lungnahme zum  
Pädagog ik-Paket  2018

Zur Rechtschreibung: Es fällt auf, dass teils allge-
meinbildend zusammen oder allgemein bildend 
getrennt geschrieben wird, nicht nur im bestehen-
den Text sondern auch in der Novelle (siehe z. B. im  
§ 19 Abs. 1 zweiter Satz). Insbesondere fällt diese bei 
der allgemein bildenden höheren Schule auf, wo die 
Schreibweise bei den neueren Vorschriften jeweils 
getrennt vorgenommen werden, wobei im § 45 aus-
drücklich die zusammengefasste Schreibweise vor-
geschrieben wird. 

 
Zum Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten: Durch 
die vorgesehene Sammelnovelle sollen die neu-
en schulrechtlichen Regelungen in allen in Be-
tracht kommenden Gesetzen berücksichtigt wer-
den. Es fehlt jedoch die Anpassung des Minderhei-
ten-Schulgesetzes für Kärnten. Es mag dies in der 
Notwendigkeit der in diesem Gesetz enthaltenen 
Verfassungsbestimmungen liegen, doch sollte ver-
sucht werden, dieses Gesetz den derzeit geltenden  
und den vorgesehenen schulgesetzlichen Vorschrif-
ten anzupassen, zumal das Gesetz teilweise neuen 
Vorschriften angepasst wurde, zum Teil das Schul-
gesetzwerk 1962 und folgende Schulgesetze nicht 
berücksichtig wurden, was seinerzeit in minderhei-
tenschulgesetzlichen Problemen lag, die wohl nicht 
mehr bestehen.

 Für den Vorstand: 
 SCh.i.R. Dr. Felix Jonak 
 Referent für Gesetzesbegutachtungsverfahren

Elektronisch gefertigt und am 29. Oktober 2018 per 
E-Mail an das Bundesministerium für Bildung,  
Wissenschaft und Forschung, Minoritenplatz 5, 1014 
Wien (begutachtung@bmbwf.gv.at) versendet.

Die Organisations
form der Volksschule

E in Spiel fe ld ,  mehrere Player

I. Einleitung
Non scholae sed vitae discimus, sagt das Sprich-
wort mit einer fortwährenden Gültigkeit. Eines die-
ser Dinge, die man schon in der Schule – oder bei 
Betrachtung der Schule – lernen kann, ist, dass im 
Leben stets unterschiedlichste Interessen aufeinan-
derprallen. Das kann sich darin erschöpfen, dass im 
Turnunterricht einer Volksschule die eine Schüler-
gruppe Fußball spielen, die andere lieber ein Seil 
hochklettern und ein paar andere Kinder sich über-
haupt am liebsten verstecken wollen. Solche Inter-
essenkonflikte können aber auch bei grundsätzli-
chen Themen, wie der Organisation der Volksschu-
le auftreten, zumal es auch auf diesem Spielfeld 
mehrere Player mit bisweilen divergierenden Inte-
ressen gibt. Dass dies nicht immer einfach ist und 
auch verfassungsrechtliche Fragen aufwirft, soll 
anhand eines Beispiels aus der niederösterreichi-
schen Schulverwaltung erläutert werden.

II. Ausgangssachverhalt
An einer niederösterreichischen Volksschule ent-
brennt im Frühjahr 2018 eine Diskussion über die 
Organisationsform der Schule. Es handelt sich da-
bei um eine selbständige Volksschule, die als bloße 
Grundschule ohne Oberstufe (§ 12 Abs 1 Z 1 SchOG1) 
geführt wird. An dieser Ausrichtung soll sich nach 
übereinstimmender Ansicht aller Beteiligten auch 

1 Bundesgesetz vom 25. Juli 1962 über die Schulorganisati-
on (Schulorganisationsgesetz) BGBl 1962/242 idF BGBl I 
2018/35.

Von A lexander For ster  und  
Chr i s toph Hof s t ät ter

  
in Zukunft nichts ändern. Ebenso soll die Selbstän-
digkeit der Volksschule weiterhin erhalten bleiben; 
eine Angliederung an eine Neue NÖ Mittelschule, 
eine Hauptschule oder eine Sonderschule wird in 
gleicher Weise ausgeschlossen, wie die Herabstu-
fung auf eine Expositurklasse einer anderen selb-
ständigen Volksschule (§ 16 Abs 3 NÖ PfSchG2). 
Heftig gestritten wird allerdings darüber, ob das 
getrennte Angebot der 1. bis zur 4. Schulstufe – wie 
bisher – beibehalten, oder ob zu einem gemeinsa-
men Angebot übergegangen werden soll. Konkret 
wird von Seiten des Landesschulrates befürwortet, 
die 1. und 2. Schulstufe ebenso als gemeinsame Klas-
se zu führen wie auch die 3. und 4. Schulstufe. Als 
Grund für diese Organisationsänderung werden in 
erster Linie nicht pädagogische Erwägungen an-
geführt – kann es doch auch fruchtbringend sein, 
wenn Schüler unterschiedlichster Altersstufen ge-
meinsam lernen –, sondern das darin geortete Ein-
sparungspotential. Schließlich würden durch die 
Zusammenlegung zwei Lehrerposten wegfallen. 

III. Schulrechtliche Grundlagen der  
Organisation der Volksschule

In den letzten Jahren wurde die österreichische 
Bundesverfassung wiederholt und weitreichend 
umgestaltet (Einführung einer Verwaltungsge-
richtsbarkeit erster Instanz, Schaffung einer Ge-
setzesbeschwerde etc); eine Dynamik, die ange-
sichts der Einrichtung von Bildungsdirektionen3 

2 NÖ Pflichtschulgesetz LGBl 5000-0 idF LGBl 2018/12.
3 Vgl dazu Andergassen, Schulrecht 2017/18 (2017) 6 ff; IA 

Die Österreichische Gesellschaft für Schule und 
Recht nimmt zu den Gesetzentwürfen wie folgt 
Stellung:

Zu Art. 1, Änderung des Schulorganisationsgesetzes: 

Zu Z 1 u.a.: Die Bereinigung des Textes des Schulor-
ganisationsgesetzes durch die ausdrückliche Strei-
chung der Bestimmungen betreffend die Haupt-
schule wird begrüßt.

Zu Z 2: Ebenso wird die Streichung des Worte 
„Neue“ im Zusammenhang mit Mittelschule be-
grüßt, da durch Zeitablauf dieses Wort überholt und 
unnötig geworden ist.

Zu Z 12 ff.: Durch den Entfall des 2. Hauptstückes 
und der §§ 15 bis 21 betreffend die Hauptschule bil-
det sich eine Lücke im Schulorganisationsgesetz; 
im Gegensatz zur Überschrift, wo Z 2 durch die Mit-
telschule ersetzt wurde, werden die Bezeichnungen 
der §§ 21a bis 21h beibehalten, statt mit § 15 ff. zu be-
zeichnen. Durch eine diesbezügliche Änderung 
wird das Schulorganisationsgesetz legistisch bes-
ser gestaltet und der Ersatz der Hauptschule durch 
die Mittelschule dokumentiert; eine solche Ände-
rung bedingt jedoch einige Änderungen bei Ver-
weisen, auch in anderen Gesetzen.

 
Die Einrichtung von   zwei  Leistungsniveaus statt 
der differenzierten Plichtgegenstände in der 7. und 
8. Schulstufe wird begrüßt, da dadurch klarere und 
einfachere Situationen geschaffen werden. Der von 
manchen geäußerte Vorwurf, hiedurch würde die 
ehemalige zweizügige Hauptschule mit ihren Nach-
teilen wieder eingeführt werden, ist falsch, da diese 
für jeden Zug einen eigenen Lehrplan mit eigenem 
Fächerkanon hatte, wobei für den Zweiten Klassen-
zug keine Fremdsprache als Pflichtgegenstand vor-
gesehen waren, wodurch die Absolventen dieses 
Klassenzuges von weiteren Bildungsmöglichkeiten 
vielfach ausgeschlossen waren. Durch die Einfüh-
rung von Leistungsgruppen durch die Hauptschul-
reform unter Bundesminister Dr. Sinowatz 1985 wur-
de dieser Mangel durch die Einführung der drei 
Leistungsgruppen behoben. Die Erfahrung zeigte, 
dass die 3. Leistungsgruppe oft als diskriminierend 
angesehen wurde, weshalb die Einführung von 
zwei Leistungsniveaus zweckmäßig erachtet wird. 

 



 6 

Schule & Recht Schule & Recht

 7 

P R A X I S

als ab 1.1.2019 im Schulbereich weitgehend zuständi-
ger organisatorischer Bund-Länder-Behörden (Vgl  
Art 113 Abs 3 B-VG idF BGBl I 2017/138 sowie das Bil-
dungsdirektionen-Einrichtungsgesetz4) auch vor 
dem Schulbereich nicht Halt macht. Zuletzt sind 
auch (wieder) Diskussionen darüber entstanden, 
ob man bundesstaatliche Konstanten wie den Bun-
desrat durch einen Generallandtag5 ersetzen oder 
die Kompetenzverteilungsform „Grundsatzgesetz-
gebung – Ausführungsgesetzgebung“ (insb Art 12 
B-VG) abschaffen soll. 

Letzteres – die Diskussion über die Abschaffung 
der Grundsatzgesetzgebung – weist, obgleich in 
der medialen Öffentlichkeit nicht allzu präsent, 
gleichermaßen Bezüge zum Schulwesen auf, zumal 
diese Kompetenzform auch hier verwirklicht ist:  
Art 14 Abs 3 lit b B-VG ordnet an, dass in Angelegen-
heiten der äußeren Organisation der öffentlichen 
Pflichtschulen die Gesetzgebung über die Grund-
sätze Bundessache und die Erlassung von Ausfüh-
rungsgesetzen und die Vollziehung Landessache 
ist. Zu dieser äußeren Organisation gehören neben 
Aufbau, Errichtung, Erhaltung, Auflassung, Spren-
gel, Klassenschülerzahlen und Unterrichtszeit auch 
die Organisationsformen der öffentlichen Pflicht-
schulen.6 Dementsprechend sind hier sowohl die 
bundesrechtlichen Grundsatzbestimmungen als 
auch die landesrechtlichen Ausführungsbestim-
mungen in Prüfung zu ziehen.

1. Bundesrechtliche Grundsatzbestimmungen

Als Grundsatzbestimmung ausdrücklich bezeich-
net (Art 12 Abs 2 B-VG) ist § 12 SchOG, der unter der 
Überschrift „Organisationsformen der Volksschu-
le“ mehrere organisatorische Aspekte dieses Schul-
typus regelt: Ob die Schule als Grundschule mit 
oder ohne Oberstufe geführt (Abs 1) und ob über-
haupt eine selbständige Volksschule bestehen soll 
(Abs 2a), bleibt demnach ebenso dem Ausführungs-
gesetzgeber überlassen, wie die Entscheidung über 
die hier einschlägige Frage, ob die 1. bis 4. Schulstu-
fe (und bei Bedarf auch die Vorschulstufe) getrennt 

2254/A 25. GP 100; Juranek, Die Reform der österreichi-
schen Schulverwaltung oder Vom Landesschulrat zur Bil-
dungsdirektion, S&R 2/2017, 4.

4 Bundesgesetz über die Einrichtung von Bildungsdirektio-
nen in den Ländern (Bildungsdirektionen-Einrichtungsge-
setz – BD-EG), BGBl I 2017/138. Mit diesem Gesetz, wel-
ches mit 1.1.2019 in Kraft tritt (§ 37 leg cit) wird das Bun-
des-Schulaufsichtsgesetz abgelöst; IA 2254/A 25. GP 100.

5 www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/5212250/LH-
Vize-in-Wien_Generallandtag_Schickhofer-holt-sich-ei-
ne-Abfuhr (abgefragt am 26.6.2018).

6 Wieser, Handbuch des österreichischen Schulrechts I (2010) 
38.

oder im gemeinsamen Angebot geführt wird  
(Abs 2). Abs 2 Z 2 ist dabei so zu verstehen, dass auch 
bloß die 1. und die 2. Schulstufe sowie die 3. und die 
4. Schulstufe gemeinsam geführt werden können 
(auch andere Kombinationen sind nach dem Wort-
laut nicht ausgeschlossen – zB 1. bis zur 3. Schul-
stufe gemeinsam, 4. allein). 

Zwar sind die Materialien zu dieser Frage nicht mit 
aufschlussreichen Erläuterungen versehen.7 Bei 
teleologischer Betrachtung wird man aber wohl 
annehmen müssen, dass der Gesetzgeber bewusst 
große Spielräume bei der Organisation der Volks-
schule gewähren wollte – insofern dürfte etwa eine 
gemeinsame Führung der 1. und der 3. sowie der 2. 
und der 4. Schulstufe zulässig sein. In diese Rich-
tung deuten auch die historische Entwicklung der 
Regelung des § 12 SchOG in den Vorgängerfassun-
gen des SchOG sowie die verwandte Grundsatzbe-
stimmung des § 11 Abs 5 SchOG. Letzterer zufolge 
können mehrere Schulstufen selbst dann in einer 
Klasse zusammengefasst werden, wenn man sich 
am Volksschulstandort grundsätzlich für eine ge-
trennte Führung entschieden hat – vorausgesetzt, 
dass die Schülerzahl für die getrennte Führung zu 
gering ist. Derartige Klassen sind in Abteilungen zu 
gliedern, wobei eine Abteilung eine oder mehrere 
– in der Regel aufeinanderfolgende – Schulstufen 
zu umfassen hat. Der Einschub „in der Regel“ weist 
auch hier auf die große Freiheit bei der Ausgestal-
tung am jeweiligen Schulstandort hin.

Vorgaben für die Entscheidung über die Frage der 
getrennten oder gemeinsamen Führung enthält  
§ 12 Abs 3 SchOG. Demnach ist die Entscheidung 
über die Organisationsform vom Ausführungsge-
setzgeber dem Schulforum oder der Schulleitung 
nach Anhörung des Schulforums zu übertragen. 
Vorgesehen werden kann die Anhörung oder die 
Zustimmung des Schulerhalters, des Landesschul-
rats und der zuständigen Schulbehörde des Lan-
des. Ab 1.1.2019 wird zwar nur mehr die Anhörung 
oder die Zustimmung des Schulerhalters und der 
Bildungsdirektion vorgesehen werden können. Ins-
gesamt verbleibt aber auch hier ein relativ großer 
Spielraum für den Ausführungsgesetzgeber.

2. Landesrechtliche Aus führungs bestimmungen

In Niederösterreich sind die Vorgaben des § 12 
SchOG in den §§ 15 und 16 NÖ PfSchG umgesetzt. 
Das gemeinsame oder nach Schulstufen getrenn-
te Angebot in der Volksschule ist – unter Beach-
tung des grundsatzgesetzlichen Rahmens gemäß 
§ 12 Abs 2 SchOG – in § 15 Abs 2 Satz 1 und 2 NÖ  

7 IA 2254/A 25. GP 134 ff.

W I S S E N S C H A F T

PfSchG angesprochen. Darauf aufbauend regelt  
§ 15 Abs 2 Satz 3 NÖ PfSchG, welche Organe bezüg-
lich der gemeinsamen oder getrennten Führung 
von Schulstufen entscheidungsbefugt sind: Getreu 
den bundesgrundsatzgesetzlichen Vorgaben hat die 
Schulleitung nach Anhörung des Schulforums zu 
entscheiden. Zudem ist die Zustimmung des Schu-
lerhalters und des Landesschulrats einzuholen. 

Das Organ „Schulleitung“ findet sich im NÖ  
PfSchG ansonsten nicht; in anderen Fällen wird 
stets von „Schulleiter“ gesprochen (zB § 19 Abs 2 NÖ  
PfSchG). In systematischer Betrachtung kann uE da-
von ausgegangen werden, dass hiermit der Schullei-
ter iSd § 56 SchUG8 gemeint und die Entscheidung 
bei diesem konzentriert sein soll. MaW: Sie wird di-
rekt vom zuständigen Leitungsorgan am konkreten 
Schulstandort getroffen. Angehört werden muss das 
Schulforum, welchem gemäß § 63a Abs 8 SchUG der 
Schulleiter, alle Klassenlehrer und die Klassenel-
ternvertreter aller Klassen der Volksschule angehö-
ren. Den Vorsitz im Schulforum führt der Schullei-
ter; ist er nicht auch gleichzeitig Klassenlehrer hat 
er – anders als die zuvor genannten Mitglieder des 
Schulforums – keine beschließende Stimme (§ 63a 
Abs 11 SchUG). 

Der Ausführungsgesetzgeber hat sich zudem für 
eine starke Beteiligung des Schulerhalters und des 
Landesschulrats – beide haben nicht nur Anhö-
rungs-, sondern Zustimmungsrechte – entschie-
den. Damit betreten weitere Player das Spielfeld: 
Sollte keine Schulgemeinde gebildet worden sein, 
ist der gesetzliche Schulerhalter einer NÖ Volks-
schule gemäß § 3 Abs 1 Z 1 NÖ PfSchG die Sitzge-
meinde, wobei die Entscheidung über die Zustim-
mung zur gemeinsamen oder getrennten Führung 
von Schulstufen gemäß § 14 NÖ PfSchG in den ei-
genen Wirkungsbereich dieser Gemeinde fällt. Die 
zuständigen Gemeindeorgane haben dementspre-
chend frei von Weisungen (Art 118 Abs 4 B-VG) zu 
entscheiden. Bezüglich der Gemeindeaufsicht ver-
weist § 12 NÖ PfSchG auf das IV. Hauptstück der NÖ 
GemO9.

Zustimmungsberechtigt ist auch der Landesschul-
rat als organisatorische Bundesbehörde.10 Sofern 
eine Angelegenheit – wie im konkreten Fall man-
gels expliziter Bezeichnung wie etwa in § 4 Abs 4 NÖ  
PfSchG – nicht durch das Kollegium zu erledigen 

8 Bundesgesetz über die Ordnung von Unterricht und Erzie-
hung in den im Schulorganisationsgesetz geregelten Schu-
len (Schulunterrichtsgesetz - SchUG) BGBl 1974/139 idgF.

9 NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) LGBl 1000-0 
(WV) idgF.

10 Wieser, Handbuch I 39; VwSlg 16.359 A/2004.

ist, steht dem zuständigen Bundesminister gegen-
über dem Landesschulrat ein Weisungsrecht zu 
(Art 81a Abs 1, 4 B-VG). Blickt man auch hier in die 
Zukunft, wird ab 1.1.2019 der Landesschulrat grund-
satzgesetzkonform durch die Bildungsdirektion er-
setzt werden. Diese organisatorische Mischbehör-
de11 (Art 113 Abs 3 B-VG idF BGBl I 2017/138) ist in 
Angelegenheiten der Bundesvollziehung dem zu-
ständigen Bundesminister, in Angelegenheiten der 
Landesvollziehung der Landesregierung oder dem 
zuständigen Mitglied der Landesregierung unter-
stellt (Art 113 Abs 1, 2 B-VG idF BGBl I 2017/138). Da es 
sich bei der Frage der gemeinsamen oder getrenn-
ten Führung von Schulstufen um eine Angelegen-
heit des Art 14 Abs 3 lit a B-VG idF BGBl I 2017/138 
handelt, ist der an der Spitze der Bildungsdirektion 
stehende Bildungsdirektor diesbezüglich der Lan-
desregierung (so etwa in Niederösterreich)12 oder 
dem zuständigen Mitglied der Landesregierung 
weisungsmäßig untergeordnet.

IV. Schulautonomie und 
Weisungszusammenhang

1. Das Weisungsprinzip des Art 20 Abs 1 B-VG

Das demokratische Prinzip der österreichischen 
Bundesverfassung bedingt – im Allgemeinen 
– einen hierarchischen Verwaltungsaufbau, bei 
dem über- und untergeordnete Verwaltungsorgane 
durch Weisungszusammenhänge verbunden sind. 
Mit dieser Systematik sichert die Verfassung die 
Letztverantwortung der obersten Verwaltungsor-
gane (Vgl Art 19 B-VG) gegenüber den direkt durch 
Volkswahl legitimierten parlamentarischen Orga-
nen (insb Nationalrat, Landtage – Vgl Art 74 und 142 
B-VG). Denn: Könnten die obersten Verwaltungsor-
gane keinen Einfluss darauf nehmen, was die ihnen 
nachgeordnete Verwaltungsorganisation tut, ließen 
sie sich auch nur schwer für deren Fehlverhalten zur 
Rechenschaft ziehen.13

Vor diesem Hintergrund ist Art 20 B-VG zu sehen, 
der bestimmt, dass die Verwaltungsführung „unter 
der Leitung der obersten Organe des Bundes und 
der Länder“ erfolgt. Nachgeordnete Organe sind 

11 Wieser, Art 113 B-VG, in Korinek/Holoubek/Bezemek/
Fuchs/Martin/Zellenberg (Hrsg), Österreichisches Bundes-
verfassungsrecht (14. Lfg 2018) Rz 26 f.

12 Vgl § 4 Abs 1 Z 20 lit b der Verordnung über die Geschäfts-
ordnung der NÖ Landesregierung LGBl 0001/1-0 idF LGBl 
21/2018.

13 Näher Berka, Verfassungsrecht6 (2016) Rz 643 ff; B. Raschau-
er, Allgemeines Verwaltungsrecht5 (2017) Rz 356; B. Ra-
schauer, Art 20/1 B-VG, in Korinek/Holoubek/Bezemek/
Fuchs/Martin/Zellenberg (Hrsg), Österreichisches Bundes-
verfassungsrecht (3. Lfg, 2000) Rz 1 ff; VfSlg 16.400/2001.
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mit dem Landeshauptmann zu bestellen (Art 113  
Abs 6 B-VG idF BGBl I 2017/138) – mitunter steht 
sogar der Landeshauptmann selbst der Bildungs-
direktion als Präsident vor (Art 113 Abs 8 B-VG idF 
BGBl I 2017/138) – und unterliegt in Abhängigkeit 
von der konkret zu besorgenden Aufgabe entweder 
den Weisungen der Landesregierung (bzw eines 
Mitglieds derselben) oder des zuständigen Bundes-
ministers (Art 113 Abs 8 B-VG idF BGBl I 2017/138).

3. Der Weisungszusammenhang im Aus  gangs  sach-
verhalt

Die eben dargelegten Ausführungen zum Wei-
sungszusammenhang sind auch im Ausgangssach-
verhalt (Punkt II) maßgeblich: Die Entscheidung 
über die Organisationsform der Volksschule ob-
liegt zwar grundsätzlich gemäß § 15 Abs 2 Satz 3 
NÖ PfSchG dem Schulleiter – welcher das Schul-
forum anzuhören und die Zustimmung des Schuler-
halters sowie des Landeschulrates einzuholen hat 
(Vgl oben Punkt III.2) –, dieser ist aber an die Wei-
sungen des zuständigen Organs der Landesvollzie-
hung gebunden.

Handelt es sich um dienstrechtliche Belange, wäre 
hier etwa der Landesschulrat (dem grundsätz-
lich die Landeshauptfrau als Präsidentin vorsitzt; 
Vgl Art 81a Abs 2 und 3 B-VG; § 6 Bundes-Schul-
aufsichtsgesetz23) weisungsberechtigt, wobei der 
Landesschulrat als solcher an die Weisungen der 
Landeshauptfrau – als zuständigem Mitglied der 
Landesregierung – gebunden ist. Dieser Weisungs-
zusammenhang findet seine rechtliche Grundlage 
im NÖ Landeslehrpersonen-Diensthoheitsgesetz 
2014,24 das – auf dem Boden des Art 14 Abs 4 lit a 
B-VG – die Diensthoheit25 über die Landeslehrer 
mit wenigen Ausnahmen dem Landesschulrat (der 
in diesem Fall funktionell als Landesbehörde auf-
tritt26) überträgt27 sowie direkt in Art 14 Abs 4 lit a 
B-VG, worin für solche Fälle die Weisungsbefug-
nis der Landesregierung (in Niederösterreich: der 
Landeshauptfrau28) gegenüber dem Landesschulrat 
normiert wird.29 Da auch der Schulleiter zum Kreis 

23 Bundesgesetz vom 25. Juli 1962 über die Organisation der 
Schulverwaltung und Schulaufsicht des Bundes ((Bun-
des-Schulaufsichtsgesetz) BGBl 1962/240.

24 LGBl 2600-0.
25 Zu diesem Begriff ErlRV 2412 BlgNR 24. GP 1 f.
26 Mayer/Muzak, B-VG5 (2015) Art 14 B-VG, II.3.
27 Vgl § 2 und 3 leg cit.
28 Vgl § 2 I. Z 2 der Verordnung über die Geschäftsordnung der 

NÖ Landesregierung LGBl 0001/1-0 idF LGBl 2018/21.
29 Art 14 Abs 4 lit a B-VG stellt insofern eine lex specialis zu 

81a Abs 4 B-VG dar; Vgl auch IA 2254/A 25. GP 100: „Wäh-
rend bisher in einigen Bundesländern (vorwiegend im Wes-
ten Österreichs) in die Zuständigkeit der Länder fallende 

der Landeslehrer gehört (die Schulleitung ist bloß 
eine besondere Funktion),30 unterliegt auch er die-
ser Weisungsbindung.

Freilich: Die Entscheidung, in welcher Organisati-
onsform eine Schule geführt werden soll, ist nicht 
dienstrechtlicher Natur und somit nicht Gegen-
stand des dargestellten Weisungszusammenhan-
ges. Vielmehr ist dabei nach dem funktional in den 
Angelegenheiten des Art 14 Abs 3 lit b B-VG zustän-
digen Organ der Landesvollziehung zu fragen. Eine 
Antwort darauf liefert die Geschäftsordnung der 
NÖ Landesregierung: Die „Entscheidung über die 
Organisationsform von Schulen“ wird demnach der 
Landesregierung als Kollegium vorbehalten und 
fällt aus der Zuständigkeit der Landesrätin für Bil-
dung heraus.31 Der Schulleiter untersteht in der vor-
liegenden Frage dementsprechend der Landesre-
gierung, die von der zuständigen Abteilung im Amt 
der Landesregierung unterstützt wird.

Ab 1.1.2019 wird der Landesschulrat nun – wie be-
reits erwähnt – durch die Bildungsdirektion (als 
organisatorische „Bund-Länder-Mischbehörde“)32 
ersetzt, der gemäß Art 113 Abs 4 B-VG idF BGBl I 
2017/138 „die Vollziehung des Schulrechtes für öf-
fentliche Schulen gemäß Art 14 [B-VG]“ obliegt. Der 
Leiter dieser Behörde, der Bildungsdirektor, ist in 
Angelegenheiten der Landesvollziehung der Lan-
desregierung oder dem zuständigen Mitglied der 
Landesregierung unterstellt und an deren Weisun-
gen gebunden (Art 113 Abs 1, 2 und 6 B-VG idF BGBl 
I 2017/138). Eben dies wäre im Ausgangssachverhalt 
der Fall: Wie die Schulstufen zu führen sind, stellt 
eine Angelegenheit der Landesverwaltung dar (Art 
14 Abs 3 lit a B-VG idF BGBl I 2017/138), weshalb eine 
Bindung an die Anordnung der NÖ Landesregie-
rung besteht.

Angelegenheiten des Schul- und Erziehungswesens von ei-
genen Schulabteilungen der Länder vollzogen werden, wur-
den den Landeschulräten in den übrigen Bundesländern 
(vorwiegend im Osten Österreichs) durch Landesgesetz 
die Zuständigkeit für die Diensthoheit über Lehrer für öf-
fentliche Pflichtschulen (Landeslehrer) gemäß dem Art. 14  
Abs. 4 lit. a B-VG übertragen. Dabei sind die Landesschulrä-
te als organisatorische Bundesbehörden hinsichtlich dieser 
Angelegenheiten funktionell im Rahmen der Landesvollzie-
hung tätig.“

30 Vgl § 44 ff VBG 1948; § 14 f Landesvertragslehrpersonenge-
setz 1966; § 26 f Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984.

31 § 4 Abs 1 Z 20 lit b der Verordnung über die Geschäftsord-
nung der NÖ Landesregierung LGBl 0001/1-0 idF LGBl 
2018/21. in Abgrenzung der Zuständigkeit der Landesrätin 
für Bildung gemäß § 2 VI. Z 1 der Geschäftsordnung. 

32 Art 113 Abs 3 B-VG idF BGBl I 2017/138.

demnach – in organisationsrechtlicher Hinsicht 
– den ihnen übergeordneten Organen verantwort-
lich und an deren Weisungen gebunden.14 Damit 
korrespondierend besteht sodann auch eine ent-
sprechende dienstrechtliche Verpflichtung in den  
§§ 44 f BDG – womit die Nichtbefolgung einer 
Weisung disziplinarrechtlich sanktioniert werden 
kann.15 Eine Gehorsamsverweigerung kommt ge-
mäß Art 20 Abs 1 B-VG bzw § 44 Abs 2 BDG nur dann 
in Betracht, wenn die Weisung entweder von einem 
unzuständigen Organ erteilt wurde oder die Befol-
gung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen 
würde.16 Im Übrigen sind auch (vermeintlich) ge-
setzwidrige17 und den eigenen (politischen) Auffas-
sungen widersprechende Weisungen zu befolgen.

Wer konkret als vorgesetztes Organ zu qualifizieren 
ist und wem gegenüber diesem die Weisungsgewalt 
zukommt, ist, soweit nicht schon in der Verfassung 
vorgegeben (Vgl Art 19 B-VG), anhand der einfach-
gesetzlichen Vorschriften zu beurteilen. Näher-
hin: Anhand der organisations- und dienstrechtli-
chen Bestimmungen, die den Tätigkeitsbereich des 
betreffenden Organs regeln sowie der konkreten 
funktionellen Zuständigkeitsordnung. Dies erfor-
dert nicht selten einen gewissen Interpretationsauf-
wand und die Zusammenschau unterschiedlicher 
Rechtsquellen.18

Abseits dieser (unter anderem) durch den Wei-
sungszusammenhang geprägten, hierarchischen 
Verwaltungsorganisation können allerdings auch 
weisungsfreie Organe geschaffen werden: Generell 
durch bundes- oder landesverfassungsrechtliche 
Bestimmungen (zB Art 118 Abs 4 B-VG), in beson-
deren Fällen gemäß Art 20 Abs 2 B-VG auch durch 
einfaches Gesetz. In letzteren Fällen ist freilich ein 
angemessenes Aufsichtsrecht der obersten Organe 
festzulegen, um eine – wenn auch verdünnte – In-
gerenz derjenigen zu gewährleisten, die den allge-
meinen Vertretungskörpern gegenüber verantwort-
lich sind.

2. Schulautonomie?

Vor diesem Hintergrund bedingte eine „ech-
te Schulautonomie“ die Weisungsfreistellung der 

14 Ua B. Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht5 (2017)  
Rz 357.

15 B. Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht5 (2017) Rz 361.
16 Vgl hierzu Antoniolli/Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht3 

(1996) 347 f; Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, Bundesver-
fassungsrecht11 (2015) Rz 617.

17 Vgl allerdings das Remonstrationsrecht gemäß § 44 Abs 3 
BDG.

18 Antoniolli/Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht2 (1986) 319; 
Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, Bundesverfassungsrecht11 
(2015) Rz 613.

handelnden Akteure (da sich kein entsprechender 
Tatbestand in Art 20 Abs 2 B-VG findet) auf ver-
fassungsrechtlicher Ebene – ähnlich, wie dies im 
Hinblick auf Universitäten in Art 81c B-VG der Fall 
ist. Hierfür konnte im ideologisch hart umkämpf-
ten Schulbereich allerdings bisher keine Einigkeit 
erzielt werden und so sind es (bloß) kleine Schrit-
te,19 die dem immer wieder laut werdenden Ruf nach 
mehr Schulautonomie20 Rechnung tragen.21 Der Sta-
tus quo stellt sich nach wie vor so dar, dass wichtige 
die Schulorganisation betreffende Entscheidungen 
zwar dem Schulleiter zugewiesen sind (der Anhö-
rungs- und Zustimmungsrechte zu beachten hat). 
Der Schulleiter ist bei diesen Entscheidungen aber 
an die Weisungen der politischen Entscheidungs-
träger gebunden, welche er aus rechtlichen Ge-
sichtspunkten nur in bestimmten Fällen ablehnen 
darf und aus praktischen Erwägungen nur in selte-
nen Fällen verweigern wird.

Hinzu tritt die immer wieder kritisierte „Politisie-
rung“ der handelnden Organe: Nicht nur der zu-
ständige Bundesminister und die Mitglieder der 
Landesregierungen, sondern auch die mit vielfa-
chen Kompetenzen im Schulbereich ausgestatteten 
Landesschulräte sind nach parteipolitischen Ge-
sichtspunkten bestellt – konkret: nach dem Stär-
keverhältnis der Parteien im Landtag (Art 81a Abs 3  
lit a B-VG); hinzu kommt, dass der Landeshaupt-
mann bzw ein vom Landeshauptmann eingesetz-
ter Amtsführender Präsident den Vorsitz im Lan-
desschulrat innehat.22 Diese politische Besetzung 
konterkariert in nicht unerheblichem Ausmaß die 
durch Art 81a Abs 4 B-VG den Schulbehörden ver-
bürgte partielle Autonomie. Die Landesschulräte 
sind demnach zwar in jenen Angelegenheiten, die 
kollegial besorgt werden, an keine Weisungen ge-
bunden, auf Grund der politischen Bestellung wird 
eine formelle Weisungserteilung aber in vielen Fäl-
len auch gar nicht notwendig sein.

An diesem System wird sich auch durch die ab 
1.1.2019 eingerichteten Bildungsdirektionen als fort-
an an die Stelle der Landesschulräte tretende Or-
gane nichts Wesentliches ändern. Der an der Spitze 
der Bildungsdirektion stehende Bildungsdirektor ist 
vom zuständigen Bundesminister im Einvernehmen 

19 Vgl zum letzten Autonomiepaket: IA 2254/A 25. GP 101 ff; 
Andergassen, Schulrecht 2017/18 (2017) 12 ff.

20 Vgl Andergassen, Schulrecht 2017/18 (2017) 12; IA 2254/A 
25. GP 102.

21 Zur historischen Entwicklung der österreichischen Schulau-
tonomie Juranek, Schulverfassung und Schulverwaltung in 
Österreich und Europa I (1999) 284 ff.

22 Vgl zur politischen Durchdringung dieses Systems VfSlg 
13.176/1992.
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E ine A na l y se aus ver fassungsrecht l icher, 
verwa ltungsrecht l icher und z i v i l recht-
l icher S icht  unter Berück s icht igung der 
neuesten Recht sprechung der Höchstge-

r ichte anhand eines konk reten Pra x i s fa l l s

V. Eine Entscheidung, mehrere Player
Tritt man einen Schritt zurück und betrachtet den 
Ausgangssachverhalt über den Aspekt der Wei-
sungsbindung hinaus, ergibt sich nun ein durchaus 
komplexes Bild, in dem mehrere Player durch un-
terschiedliche Zusammenhänge miteinander ver-
bunden sind: Zum Ersten der den zuständigen Lan-
desorganen weisungsgebundene Schulleiter. Zum 
Zweiten der zustimmungsberechtigte Landesschul-
rat. Zum Dritten die Gemeinde als zustimmungs-
berechtigter Schulerhalter (dazu oben Punkt III.2.). 
Zum Vierten das anhörungsberechtigte Schulfo-
rum (Vgl schon oben Punkt III.2.).

In diesem Geflecht kann unter Umständen der Fall 
eintreten, dass sich die handelnden Akteure nicht 
einigen können, zB, weil einer der Zustimmungsbe-
rechtigten von seinem Veto Gebrauch macht. Wie 
solche Pattstellungen zu lösen sind, lässt das Ge-
setz offen und somit bliebe es in Ermangelung ei-
nes Konsenses notgedrungen beim Status quo. Dies 
kann freilich dann erhebliche Probleme bereiten, 
wenn noch gar kein Status quo existiert, weil die 
Schule neu errichtet wird und man sich nicht auf 
das erstmals zu etablierende System einigen kann. 
Es bleibt hierbei wohl der Vernunft aller Beteilig-
ten überlassen, eine gemeinsame Lösung zu fin-
den. Um unbillige Ergebnisse zu vermeiden, würde 
es sich hier anbieten, dass der Bund als zuständiger 
Grundsatzgesetzgeber in § 12 SchOG eine subsidiä-
re Zuständigkeit im Konfliktfall vorsieht.

VI. Ergebnis
Sowohl für die (Volks-)Schule als auch für das Le-
ben haben wir gelernt: Die relativ einfache Ent-
scheidung in welcher Organisationsform eine 
Volksschule zu führen ist, kann der zuständige 
Landesgesetzgeber im Rahmen der bundesgrund-
satzgesetzlichen Vorgaben erheblich verkompli-
zieren. Auf Basis der bis zum 31.12.2018 etwa in Nie-
derösterreich geltenden Rechtslage stehen sich 

1. Allgemeine Überlegungen
Das Bestehen einer Schulpflicht ist in Österreich 
allgemein bekannt. Diese wurde von Kaiserin Ma-
ria Theresia (1717-1780) für Österreich und die unter 
habsburgischer Herrschaft stehenden Länder durch 
eine „Allgemeine Schulordnung“ eingeführt. Die 
Schulpflicht dauerte zum Zeitpunkt der Einführung 
sechs Jahre. 

Heute beginnt die Schulpflicht in Österreich im We-
sentlichen mit dem auf die Vollendung des sechsten 
Lebensjahres folgenden 1. September, dauert neun 
Schuljahre und gilt für alle Kinder, die sich in Ös-
terreich dauernd aufhalten (§§ 1 bis 3 Schulpflicht-
gesetz). Durch diese Verpflichtung soll das Recht 
des Kindes auf Bildung (Artikel 2 des 1. Zusatzpro-
tokolls der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion) gewährleistet und das Kind befähigt werden, 
am gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaft-
lichen Leben Österreichs und der Welt teilzuhaben 
(vgl. Artikel 14 Abs. 5a B-VG). 

Trotz des langen Bestehens der Schulpflicht in Ös-
terreich (das heutige Schulpflichtgesetz geht im 
Wesentlichen auf das Jahr 1962 zurück) scheint 
es lange Zeit ungeklärt geblieben zu sein, welche 

gleichrangig drei Gebietskörperschaften in diesem 
Interessenkonflikt gegenüber: das – gegenüber 
dem Schulleiter weisungsbefugte – Land, der – 
gegenüber dem Landesschulrat weisungsbefugte 
– Bund und die Gemeinde als Schulerhalter. Im-
merhin wird dem Schulforum nur ein Anhörungs-
recht zuerkannt. Die Interessen der schulischen Ge-
meinschaft am Standort wird in der Praxis wohl am 
ehesten die Gemeinde, die – ein Ideal des Födera-
lismus aufgreifend – besonders nahe an den Be-
troffenen dran ist, vertreten. Der Schulleiter müsste 
sich dagegen dem Willen des Landes – nicht aber 
dem Willen des Bundes! – beugen.

Mit der Errichtung der Bildungsdirektionen verän-
dert sich der Dreikampf um die Organisation der 
Volksschule zu einem Duell, fällt doch die Stim-
me des Bundes in letzter Konsequenz weg. Die Bil-
dungsdirektion ist zwar als Mischbehörde ange-
legt, in der Frage der Organisationsform der Volks-
schule liegt das Weisungsrecht gegenüber dem 
Bildungsdirektor allerdings beim Land, weshalb der 
Bund nun formell keinen Einfluss mehr auf eine sol-
che Entscheidung nehmen kann. Zudem bleibt die 
Gewissheit, dass auch unter dem neuen System der 
österreichischen Schulverwaltung eine wirkliche 
Schulautonomie nur eine Wunschvorstellung ist 
und in der Praxis stark davon abhängt, in welchem 
Umfang die weisungsmäßig vorgesetzte Schulbe-
hörde die am jeweiligen Standort getroffenen Ent-
scheidungen akzeptiert.

Folgen es zeitigt, wenn diese Schulpflicht vorsätz-
lich missachtet wird und welche staatlichen Maß-
nahmen aus dem Gesetz zur Durchsetzung dieser 
Schulpflicht zur Verfügung stehen und angewendet 
werden können. Die Höchstgerichte Österreichs 
(Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof 
und Oberster Gerichtshof) haben sich nun mit die-
sen Fragen beschäftigt und in ihren Erkenntnissen 
Antworten geliefert. 

2. Der vorliegende Sachverhalt 
Die Höchstgerichte beschäftigten sich mit dem Fall 
des mittlerweile 13-jährigen Sohnes eines in Wien 
lebenden Ehepaares, der noch nie eine Schule be-
sucht hat. Seine Eltern hängen dem pädagogischen 
Konzept des „Freilernens“ an. Danach wird ein 
Schulbesuch grundsätzlich abgelehnt, weil davon 
auszugehen sei, die Kinder könnten sich „die Welt“ 
und das notwendige Wissen selbst spielerisch an-
eignen und müssten dabei von ihren Eltern ledig-
lich unterstützt werden, ohne dass bestimmte Lern-
inhalte vorgegeben werden. Die Eltern kümmern 
sich – abgesehen von den schulischen Belangen 
– jedoch intensiv um ihr Kind. 
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Die Schulpflicht dieses mittlerweile 13-jährigen 
Kindes begann im Schuljahr 2011/12 und wurde zu-
nächst von diesem durch die Teilnahme an häusli-
chem Unterricht erfüllt. 

Die Teilnahme an häuslichem Unterricht stellt eine 
Möglichkeit dar, die allgemeine Schulpflicht in Ös-
terreich zu erfüllen (vgl. § 11 Schulpflichtgesetz). 
Die Teilnahme an einem solchen häuslichen Unter-
richt muss im Wesentlichen der Schulbehörde vor 
Beginn des Schuljahres „angezeigt“ werden. Vor 
Schulschluss ist eine so genannte Externistenprü-
fung vor einer an einer öffentlichen Schule einge-
richteten Prüfungskommission abzulegen. 

Im vorliegenden Fall absolvierte das schulpflichti-
ge Kind die Externistenprüfungen für die 1. und 2. 
Klasse Volksschule; die Eltern zeigten für die Fol-
gejahre wiederum die Teilnahme ihres Sohnes an 
häuslichem Unterricht an. Der Stadtschulrat für 
Wien nahm unter der Berücksichtigung der posi-
tiven Prüfungsergebnisse jeweils die weitere Teil-
nahme an häuslichem Unterricht für das Folgejahr 
zur Kenntnis.    

3. Das erste Verwaltungsverfahren 
Im Sommer 2014 (das Kind befand sich auf der 3. 
Schulstufe) teilten die Eltern dem Stadtschulrat 
für Wien mit, dass ihr Sohn keine Externistenprü-
fung über die 3. Klasse Volksschule abgelegt habe. 
Gleichzeitig zeigten die Eltern an, dass sich ihr 
Kind zukünftig ohne die Ablegung der jährlichen 
Prüfungen zu Hause freilernend bewegen werde. 

Der Stadtschulrat für Wien untersagte daraufhin 
gemäß § 11 Abs. 4 Schulpflichtgesetz mit Bescheid 
die weitere Teilnahme des Kindes an häuslichem 
Unterricht.

Gegen diesen Bescheid erhoben die Eltern des Kin-
des eine Beschwerde. Nach Abweisung der Be-
schwerde durch das Bundesverwaltungsgericht 
(vgl. BVwG vom 17.11.2014, Zl. W128 2012934-1 und 
BVwG vom 02.03.2015, Zl. W203 2013085-1/2E) brach-
ten die Eltern verfassungsmäßige Bedenken gegen 
die Bestimmungen des Schulpflichtgesetzes vor 
und legten gegen das Erkenntnis des Bundesver-
waltungsgerichts eine Verfassungsbeschwerde ein. 

4. Das Erkenntnis des 
Verfassungsgerichthofs 

Der Verfassungsgerichthof nahm die Verfassungs-
beschwerde formal an, wies aber die Beschwerde 
inhaltlich ab (VfGH vom 10.03.2015, Zl. E1993/2014): 
Die Beschwerdeführer seien durch das Erkenntnis 
des Bundesverwaltungsgerichts weder in einem 

verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht noch 
wegen Anwendung einer rechtswidrigen generellen 
Norm (Schulpflichtgesetz) in ihren Rechten verletzt 
worden. Die zulässige Beschwerde sei nicht begrün-
det gewesen. Bedenken gegen die dem Erkenntnis 
des Bundesverwaltungsgerichts zugrunde liegen-
den Rechtsvorschriften, insbesondere die von den 
Beschwerdeführern als verfassungswidrig erachte-
ten Teile des § 11 Schulpflichtgesetz (SchPflG), seien 
für den Verfassungsgerichtshof nicht entstanden: 

Mit dem Vorbringen, § 11 SchPflG (insbesondere 
die in dessen Abs. 4 angeordnete jährliche Über-
prüfung) verstoße gegen Art. 17 Abs. 3 StGG,  
Art. 2 1. ZPEMRK sowie Art. 1 und 4 BVG Kinderrech-
te, würden sich die Beschwerdeführer im Ergebnis 
gegen das in der österreichischen Rechtsordnung 
verwirklichte System des öffentlichen Pflichtschul-
wesens wenden. Diesen Beschwerdebehauptungen 
könne schon allein auf Grund der in Art. 14 Abs. 7a 
B-VG verankerten Schulpflicht kein Erfolg beschie-
den sein. Der Schutzbereich des Art. 18 StGG sei im 
vorliegenden Fall nicht eröffnet, weil es sich bei der 
Erfüllung der Schulpflicht nicht um eine Berufs-
wahl oder Berufsausbildung handele. Die behaup-
tete Verletzung des Gleichheitssatzes durch § 11  
Abs. 4 SchPflG liege nicht vor, weil der häusliche 
Unterricht nicht mit dem Unterricht in Privatschu-
len – weder mit solchen nach § 5 Abs. 1 SchPflG 
noch mit solchen nach § 12 SchPflG iVm § 14 Abs. 2 
PrivSchG – zu vergleichen sei. Eine grundlegen-
de Unterscheidung zwischen diesen Arten der Aus-
bildung sei schon durch Art. 17 StGG gegeben, der 
in den Abs. 2, 3 und 5 Schulen und häuslichen Un-
terricht gerade nicht gleich regele. Im Bereich von 
Schulen (einschließlich Privatschulen) sei es staat-
lichen Organen laufend möglich, die Einhaltung 
schulrechtlicher Bestimmungen zu überprüfen.

Auch die darüber hinaus geltend gemachten Ver-
letzungen von verfassungsgesetzlich gewährleiste-
ten Rechten sah der Verfassungsgerichthof als nicht 
vorliegend an:

Art. 4 BVG Kinderrechte sei nicht dahingehend zu 
verstehen, dass das Kind ein Recht hätte, der An-
wendung von es treffenden, zwingenden gesetzli-
chen Bestimmungen zu widersprechen, die mit dem 
BVG Kinderrechte in Einklang stehen.

5. Anschließende Maßnahmen
Die Eltern weigerten sich trotz des Vorliegens die-
ser Gerichtsentscheidungen für eine Beschulung 
des Kindes zu sorgen. Bei Gesprächen mit dem zu-
ständigen Pflichtschulinspektor und der Rechts-
abteilung des Stadtschulrates für Wien gaben die 
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Eltern an, ein Schulbesuch sei nicht mit dem Wohl 
ihres Kindes vereinbar. 

Der Stadtschulrat für Wien zeigte zunächst die El-
tern wegen Verletzung der Schulpflicht beim Ma-
gistratischen Bezirksamt an. 

Auch gegen die Strafverfügungen des Magistra-
tischen Bezirksamtes legten die Eltern einen Ein-
spruch ein und sie erhoben Beschwerde gegen die 
Strafbescheide des Magistratischen Bezirksam-
tes. Die Verwaltungsstrafverfahren zogen sich in 
die Länge, sodass es innerhalb von bislang vier-
einhalb Jahren der Schulpflichtverletzung nur zu 
zwei rechtskräftigen Erkenntnissen des Landes-
verwaltungsgerichts Wien kam, in welchen nur 
ein Elternteil zu (geringen) Verwaltungsstrafen 
(das erste Mal 160 €, das weitere Mal 280 €) wegen 
Schulpflichtverletzungen (§ 24 Abs. 4 SchPflG) ver-
urteilt wurde (LVwG Wien vom 04.07.2016, Zl. VGW-
001/076/9792/2015 sowie LVwG Wien vom 12.10.2017, 
Zl. VGW-001/076/4495/2017). 

Die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren we-
gen Schulpflichtverletzung (§ 24 Abs. 4 SchPflG) 
stellte sich als kein ausreichendes Instrument her-
aus, um dem Kind zu seinem Recht auf Bildung zu 
verhelfen. Das Kind besuchte weiterhin keine Schu-
le. Aufgrund der langen Dauer der Schulabsenz sah 
der Stadtschulrat für Wien das Wohl des Kindes 
möglicherweise in Gefahr. Deshalb verständigte 
der Stadtschulrat für Wien das Amt für Jugend und 
Familie über den vorliegenden Fall. Außerdem be-
antragte er gemäß § 181 ABGB beim zuständigen Be-
zirksgericht als Pflegschaftsgericht, wegen des zu 
befürchtenden Bildungsverlusts gegenüber den El-
tern die Obsorge für das Kind auf das erforderliche 
Maß einzuschränken, bis für einen Schulbesuch 
durch das Kind gesorgt ist. 

Das Amt für Jugend und Familie teilte in einem 
Schreiben dem Stadtschulrat für Wien und dem zu-
ständigen Bezirksgericht, welches infolge des An-
trags des Stadtschulrates für Wien ein Pflegschafts-
verfahren eingeleitet hatte, mit, dass für das Amt für 
Jugend und Familie, die Entscheidung der Eltern, 
das Kind freilernen zu lassen, „nachvollziehbar“ 
sei. Es bestünden hinsichtlich der Entscheidung der 
Eltern für das Freilernen aus Kinderschutzgründen 
„keinerlei Bedenken“, insbesondere weil die Eltern 
ihrem Sohn „eine liebevolle Aufmerksamkeit zu-
kommen lassen“. Den Sorgen des Stadtschulrates 
für Wien um das Kindeswohl und den darauf ge-
gründeten Anregungen beim Pflegschaftsgericht 
könne „keinesfalls“ zugestimmt werden. 

Das zuständige Bezirksgericht traf in der Folge im 
anhängigen Pflegschaftsverfahren vier Jahre keine 
Entscheidung (dazu weiter unten). In ersten (unver-
bindlichen) Stellungnahmen gegenüber dem Stadt-
schulrat für Wien erklärte die zuständige Richterin 
die Überwachung der Einhaltung der Schulpflicht 
zur Verwaltungssache, welche nicht der zivilrecht-
lichen Überprüfung durch die Pflegschaftsgerichte 
unterliege. 

6. Die wachsende Zahl an Freilernern
In der Zwischenzeit folgen kontinuierlich mehr El-
tern in Wien und in den anderen Bundesländern der 
Freilernerideologie. Sie schließen sich im „Netz-
werk der Freilerner“ zusammen und lehnen den 
Schulbesuch für ihre Kinder ab. Auf Internetseiten 
und auf Veranstaltungen wird für die Idee des Frei-
lernens geworben, werden Ratschläge für den Um-
gang mit den Behörden ausgetauscht und Crowd-
funding für Strafen wegen Schulpflichtverletzung 
betrieben, welche solidarisch getragen werden. 

Der Stadtschulrat für Wien informierte das Bundes-
ministerium für Bildung, die Bundesstelle für Sek-
tenfragen und die Kinder- und Jugendanwaltschaf-
ten Österreichs, welche sich in der Folge zuneh-
mend mit der Freilernerbewegung beschäftigten. 

7. Ein weiteres Verwaltungsverfahren 
Da das schulpflichtige Kind weiterhin keine Schu-
le besuchte und alle bislang durch den Stadtschul-
rat für Wien eingeleiteten Maßnahmen nicht zum 
Schulbesuch des Kindes geführt hatten, erließ der 
Stadtschulrat für Wien von Amts wegen einen Be-
scheid, in welchem er anordnete, dass das schul-
pflichtige Kind seine allgemeine Schulpflicht an 
einer bestimmten und genannten allgemeinbil-
denden Pflichtschule (Sprengelschule) ab einem 
bestimmten Datum (Beginn des folgenden Schul-
jahres) gemäß § 5 Abs. 1 SchPflG zu erfüllen habe. 
Die Erziehungsberechtigten des schulpflichtigen 
Kindes seien gemäß § 24 Abs. 1 und Abs. 2 SchPflG 
verpflichtet, im betreffenden Schuljahr für den re-
gelmäßigen Schulbesuch iSd § 9 SchPflG an der 
genannten Schule und für die Mitnahme der er-
forderlichen Unterrichts-, Lern- und Arbeitsmit-
tel durch das schulpflichtige Kind zu sorgen. Die 
aufschiebende Wirkung einer Beschwerde wurde 
ausgeschlossen. 

Das durch den Stadtschulrat für Wien angestreb-
te Ziel dieses Bescheides war insbesondere, die-
sen von der Vollstreckungsbehörde (in Wien: 
Magistratsabteilung 06) durch die Verhängung 
von Zwangs- und Beugestrafen im Sinne des § 5 
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Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VVG) vollstre-
cken zu lassen: Die Verpflichtung zu einer Duldung 
oder Unterlassung oder zu einer Handlung, die sich 
wegen ihrer eigentümlichen Beschaffenheit nicht 
durch einen Dritten bewerkstelligen lässt, wird da-
durch vollstreckt, dass der Verpflichtete von der 
Vollstreckungsbehörde durch Geldstrafen oder 
durch Haft zur Erfüllung seiner Pflicht angehalten 
wird. Die Vollstreckung hat mit der Androhung des 
für den Fall des Zuwiderhandelns oder der Säum-
nis zur Anwendung kommenden Nachteiles zu be-
ginnen. Das angedrohte Zwangsmittel ist beim ers-
ten Zuwiderhandeln oder nach fruchtlosem Ablauf 
der für die Vornahme der Handlung gesetzten Frist 
sofort zu vollziehen. Gleichzeitig ist für den Fall 
der Wiederholung oder des weiteren Verzuges ein 
stets schärferes Zwangsmittel anzudrohen. Ein an-
gedrohtes Zwangsmittel ist nicht mehr zu vollzie-
hen, sobald der Verpflichtung entsprochen ist. Die 
Zwangsmittel dürfen in jedem einzelnen Fall an 
Geld den Betrag von 726 Euro, an Haft die Dauer von 
vier Wochen nicht übersteigen.

Gegen diesen Bescheid erhoben die Eltern des Frei-
lerner-Kindes eine Beschwerde. 

Das Bundesverwaltungsgericht gab der gegen die-
sen Bescheid erhobenen Beschwerde folge und hob 
den Bescheid des Stadtschulrates für Wien „ersatz-
los“ auf (BVwG vom 15.12.2017, Zl. W227 2178717 so-
wie BVwG vom 22.12.2017, Zl. W128 2178718-1): In sei-
ner Erkenntnisbegründung stützte sich das Bun-
desverwaltungsgericht maßgeblich darauf, dass der 
Stadtschulrat für Wien in die „verfassungsgesetz-
lich geschützten Rechte der Erziehungsberechtig-
ten“ eingegriffen habe, indem er bestimmte, in wel-
cher konkreten Schule das schulpflichtige Kind sei-
ne Schulpflicht zu erfüllen habe. Dies stelle einen 
„Eingriff in die Obsorge“ dar und ein solcher kom-
me „nach den Bestimmungen des ABGB“ nur den 
ordentlichen Gerichten und nicht jedoch den Lan-
desschulräten zu. Das Bundesverwaltungsgericht 
verwies auf den Zivilrechtsweg. 

Der Stadtschulrat für Wien erhob Amtsrevision an 
den Verwaltungsgerichtshof.     

8. Das Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofs 

Der Verwaltungsgerichtshof hob das Erkenntnis 
des Bundesverwaltungsgerichts wegen Rechtswid-
rigkeit des Inhalts auf  (VwGH vom 24.04.2018, Zl. Ra 
2018/10/0040):

In seiner Begründung hielt der Verwaltungsge-
richtshof fest, dass das Kind schulpflichtig sei und 

seine Schulpflicht in keiner durch das Schulpflicht-
gesetz vorgeschriebenen Form erfülle. Für diesen 
Fall sei die Schulbehörde im Grunde der §§ 1 bis 3 
sowie § 5 SchPflG ermächtigt, die Anordnung zu 
treffen, dass das Kind seine Schulpflicht nach Maß-
gabe des § 5 leg. cit., also durch den Besuch einer 
öffentlichen oder mit Öffentlichkeitsrecht ausge-
statteten Schule iSd § 4 SchPflG, zu erfüllen habe 
(mit Verweis auf die Judikatur VwGH 28.4.1997, 
97/10/0060; VwGH 25.4.2001, 2000/10/0187; 29.1.2009, 
2008/10/0332; VwGH 27.3.2014, 2012/10/0154). Die Be-
scheide des Stadtschulrates für Wien erwiesen sich 
daher insoweit als rechtmäßig, als damit die Erfül-
lung der Schulpflicht des schulpflichtigen Kindes 
an einer Schule im Sinne des § 5 SchPflG ange-
ordnet wurde. Davon ausgehend sei auch der Aus-
schluss der aufschiebenden Wirkung in den Be-
scheiden nicht zu beanstanden. Die ersatzlose Auf-
hebung der erstinstanzlichen Bescheide durch das 
Verwaltungsgericht sei daher zu Unrecht erfolgt. 

Die in § 24 Abs. 1 und 2 SchPflG normierten Ver-
pflichtungen der Eltern bzw. Erziehungsberech-
tigten ergäben sich unmittelbar aus dem Gesetz; 
die Nichterfüllung dieser Pflichten stelle gemäß 
§ 24 Abs. 4 leg. cit. eine von der Bezirksverwal-
tungsbehörde zu bestrafende Verwaltungsübertre-
tung dar (vgl. VwGH 23.9.1993, 93/10/0005; 12.8.2010, 
2008/10/0304). Dies schließe indes nicht aus, dass 
die Behörde diese Verpflichtungen bescheidmäßig 
konkretisiere. Auch in dieser Hinsicht sei der Aus-
schluss der aufschiebenden Wirkung im Bescheid 
nicht zu beanstanden.

Hinsichtlich der Festlegung einer konkreten Schu-
le hielt der Verwaltungsgerichtshof fest: 

Zunächst komme den Eltern bzw. Erziehungsbe-
rechtigten die Pflicht - und auch das Recht - zu, eine 
für die Erfüllung der Schulpflicht geeignete Schu-
le (im Rahmen schulorganisationsrechtlicher Mög-
lichkeiten) zu bestimmen. Das Gesetz verpflichte 
nämlich die Eltern und Erziehungsberechtigten, 
mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln „für 
die Erfüllung der Schulpflicht“ durch ihre Kinder 
zu sorgen (vgl. VwGH 12.8.2010, 2008/10/0304). In 
den Fällen der Anordnung der Erfüllung der Schul-
pflicht hätten die Eltern bzw. Erziehungsberech-
tigten daher eine nach § 5 leg. cit. in Betracht kom-
mende Schule zu bestimmen. Für den Fall, dass die 
Eltern bzw. Erziehungsberechtigten den Pflichten 
nicht entsprächen, erfordere die rechtlich gebotene 
Einschulung der Kinder jedoch - unbeschadet eines 
allenfalls anhängigen zivilgerichtlichen Verfahrens 
zur Entziehung des Obsorgerechts - die Bestim-
mung einer geeigneten Schule im Verwaltungsweg. 

Die zuständige Behörde habe dabei den Besuch 
an einer nach der Sprengeleinteilung in Betracht 
kommenden zuständigen öffentlichen Pflichtschu-
le (Sprengelschule) vorzusehen (vgl. auch VwGH 
13.5.2011, 2010/10/0139). Die dem Erkenntnis des Bun-
desverwaltungsgerichts zu Grunde liegende Auf-
fassung, durch die Bestimmung einer bestimm-
ten Schule im Verwaltungswege werde in die ver-
fassungsgesetzlich geschützten Rechte der Eltern 
als Erziehungsberechtigte eingegriffen, stehe mit 
der Rechtsprechung des Verwaltungs- und Verfas-
sungsgerichtshofs nicht im Einklang, derzufolge 
mit dem Elternrecht auf häuslichen Unterricht etwa 
die periodische Prüfung der Kinder durch staatli-
che Organe, aber auch die Einschulung bei Nicht-
erreichung des Unterrichtszieles vereinbar seien 
(vgl. VwGH 25.4.2001, 2000/10/0187; VfGH 10.03.2015, 
E1993/2015 = VfSlg 19.958).

Da im Bundesland Wien für mehrere Schulen der-
selben Schulart (hier: Mittelschule) ein gemeinsa-
mer Schulsprengel festgelegt sei, richte sich (iSd 
§ 11 Abs. 3a Pflichtschulerhaltungsgrundsatz-Ge-
setz) die Frage nach der zuständigen Behörde zur 
Entscheidung darüber, welche dieser Schulen der 
sprengelangehörige Schüler zu besuchen habe, 
nach der Landesausführungsgesetzgebung. Grund-
sätzlich könne der Landesgesetzgeber diese Auf-
gabe an den Landesschulrat (Bildungsdirektion) 
übertragen. Gemäß § 46 Abs. 2 Wiener Schulgesetz 
und § 6 Abs. 2 Sprengelverordnung obliege aber die 
„Aufteilung“ der Schüler auf die einzelnen Schu-
len diesfalls der „Gemeinde“. Die bescheidmäßig 
zu treffende Entscheidung darüber (vgl. § 13 Abs. 3a 
PflSchErhGG), welche Schule das schulpflichtige 
Kind zu besuchen habe, obliege sohin der zuständi-
gen Behörde der Gemeinde Wien; dem Stadtschul-
rat für Wien komme dabei bloß ein Anhörungsrecht 
zu. Die ersatzlose Aufhebung durch das Bundesver-
waltungsgericht sei daher insoweit - wenn auch nur 
im Ergebnis - zu Recht erfolgt.

Im fortgesetzten Verfahren wurde der Bescheid des 
Stadtschulrates für Wien somit vom Bundesverwal-
tungsgericht wegen Unzuständigkeit der Behörde 
aufgehoben (BVwG vom  09.08.2018, Zl. W227 2178717-
1 sowie vom 26.06.2018, Zl. W128 2178718-1). 

9. Die Änderung des Wiener 
Schulgesetzes 

Das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes und 
des Bundesverwaltungsgerichts haben den Wie-
ner Landesgesetzgeber schließlich dazu veran-
lasst, § 46 Abs. 2 Wiener Schulgesetz dahingehend 
zu ändern, dass zukünftig (ab dem Jahr 2019) die 

Bildungsdirektion Wien darüber zu entscheiden 
hat, welche Pflichtschule eines gemeinsamen Schul-
sprengels das schulpflichtige Kind zu besuchen hat, 
sofern die Eltern ihre Pflicht (und ihr Recht) nicht 
wahrnehmen, selbstständig eine zur Erfüllung der 
Schulpflicht geeignete Schule auszuwählen. Das 
entsprechende Gesetz befand sich zu Redaktions-
schluss noch im Begutachtungsverfahren. 

10. Das Pflegschaftsverfahren
Während die Verwaltung und ihre Gerichtsbarkeit 
sowie Gesetzgebung damit beschäftigt waren, ei-
nen gesetzlichen Weg zu finden, um das Kind zum 
Besuch einer Schule zu verpflichten, kam Schwung 
in das seit vier Jahren anhängige Zivilrechtsver-
fahren vor dem Bezirksgericht in Pflegschaftssa-
chen. Ein vom Bezirksgericht in Auftrag gegebenes 
Gutachten kam nämlich zu dem Schluss, dass der 
13-Jährige zwar in seinem Wissen und seinen Fer-
tigkeiten in manchen Spezialgebieten überdurch-
schnittlich sei, dass er aber in anderen Gebieten, 
etwa dem Allgemeinwissen, sehr große Lücken und 
Rückstände aufweise. Bei den Kulturtechniken (Le-
sen, Rechnen, Schreiben), die die Schule vermittle, 
sei er auf dem Stand eines Schülers der 2. Klasse 
Volksschule. Es sei nicht wahrscheinlich, dass der 
13-Jährige diese Defizite leicht und schnell beseiti-
gen werde können. 

Das Bezirksgericht Innere Stadt Wien traf darauf-
hin den Beschluss (vom 26.03.2018, Zl. 1Ps104/15h-3), 
dass die Eltern für die Ablegung der ausständigen 
Externistenprüfungen an öffentlichen Schulen ih-
rer Wahl zu sorgen hätten. 

Die Eltern sahen sich durch diesen Beschluss be-
schwert und erhoben Rekurs und gegen die an-
schließende Entscheidung des Landesgerichts Wien 
für Zivilrechtssachen erhoben die Eltern Revisions-
rekurs, offensichtlich ohne dabei zu bedenken, dass 
es in Verfahren über die Obsorge zum Wohle des 
Kindes kein Verschlechterungsverbot gibt und die 
angefochtenen Beschlüsse auch zu Ungunsten der 
anfechtenden Partei abgeändert werden können, 
wenn dies das Wohl des betroffenen Minderjähri-
gen verlangt (vgl. § 107 Abs. 1 Z.3 Außerstreitgesetz).    

Das Amt für Jugend und Familie erhob ebenfalls 
Revisionsrekurs und äußerte sich dahingehend, der 
Argumentation der Eltern zu folgen. 

11. Der Beschluss des Obersten 
Gerichtshofs 

Der Oberste Gerichtshof fällte den Beschluss (OGH 
vom  25.09.2018, Zl. 2 Ob 136/18s), dass er die Obsorge 
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im Bereich der Pflege und Erziehung in schulischen 
Angelegenheiten und damit auch der Vertretung in 
diesem Bereich vorläufig von den Eltern auf das Land 
Wien als Kinder- und Jugendhilfeträger übertrage. 
Weiters hat er den Eltern aufgetragen, mit dem Kin-
der- und Jugendhilfeträger bei der Erfüllung von des-
sen Pflicht, die Wissenslücken des Kindes zu beseiti-
gen, zu kooperieren. Der Oberste Gerichtshof beton-
te, dass die Eltern durch ihr Verhalten das Wohl ihres 
Kindes gefährdeten. Die Gefährdung des Kindes-
wohls liege nicht nur in den Wissenslücken, sondern 
auch im Fehlen von Nachweisen über Schulabschlüs-
se, wodurch das Kind in seinen künftigen Entwick-
lungsmöglichkeiten (Studium, Berufsausbildung) er-
heblich beeinträchtigt werde.

Am Kinder- und Jugendhilfeträger liege es nun, in 
Absprache mit den Schulbehörden ein Konzept zu 
erarbeiten, wie die geschilderten Defizite beseitigt 
werden könnten. Die Übertragung der gesamten 
Obsorge im Rahmen der „vollen Erziehung“ komme 
aber derzeit nicht in Betracht, weil, von den schu-
lischen Belangen abgesehen, eine Gefährdung des 
Kindeswohls nicht vorliege. Sollten aber die Eltern 
mit dem Kinder- und Jugendhilfeträger nicht ko-
operieren, könnte dies  künftig den gänzlichen Ent-
zug der Obsorge im Rahmen der vollen Erziehung 
notwendig machen.

12. Derzeitiger Standpunkt
Der Stadtschulrat für Wien hat im Einvernehmen 
mit der Gemeinde Wien dem Amt für Jugend und 

Familie als nunmehrigen Erziehungsberechtigten 
des Kindes in schulischen Angelegenheiten un-
verzüglich einen Schulplatz an einer öffentlichen 
Mittelschule zur Verfügung gestellt; Schulpsycho-
logen, Psychagogen, Schulsozialarbeiter und Be-
ratungslehrer stehen für den Bedarfsfall bereit. Die 
zuständige Mittelschule wird ein angemessenes pä-
dagogisches Konzept erarbeiten, um die Wissenslü-
cken des Kindes aufzuarbeiten. 

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses hat das 
schulpflichtige Kind die Schule noch nicht besucht. 
Das Amt für Jugend und Familie befindet sich in 
einem internen Klärungsprozess, wie nach dem 
Beschluss des Obersten Gerichthofes in der An-
gelegenheit weiter vorgegangen werden soll. Das 
Bezirksgericht hat eine Tagsatzung für Ende No-
vember anberaumt und erstmalig den Stadtschulrat 
für Wien als Partei im Pflegschaftsverfahren zuge-
lassen. Die Eltern versuchen mit der Unterstützung 
eines Rechtsanwalts weiterhin nach Möglichkei-
ten, um das schulpflichtige Kind von der Schule 
fernzuhalten. 

Davon, ob das Unterfangen, das bislang freilernen-
de Kind zu beschulen, mittelfristig auch in der Pra-
xis geglückt ist, und ob die Kooperation in schuli-
schen Angelegenheiten zwischen Stadtschulrat/
Bildungsdirektion, der Schule, dem Jugendamt und 
den Eltern, bei denen das Kind wohnhaft ist, nach 
allen juristischen Klärungen nun gelingen wird, 
kann allenfalls in einer der folgenden Ausgaben 
dieser Zeitschrift berichtet werden. 
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P R A X I S

Sachverhalt
 Ein Lehrer-Ehepaar arbeitet seit mehreren Jahrzehnten 
gemeinsam an einer Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht 
(AHS). Es handelt sich um eine gut geführte und hoch an-
gesehene Privatschule mit einem großen Lehrkörper und 
einer starken und mündigen Schulgemeinschaft. Der Ehe-
mann (64, Beamter) soll am Ende seiner Berufskarriere – 
er geht planmäßig in einem Jahr in Pension und soll dar-
über hinaus maximal für zwei weitere Jahre mit der Schul-
leitung betraut werden – zum Schulleiter bestellt werden. 
Seine Ehefrau (52, Vertragsbedienstete), die sich an der 
Schule als Professorin sehr verdient gemacht hat, soll nun 
nach Auskunft der zuständigen Dienstbehörde die Schule 
verlassen müssen und sich Ende Juni 2018 um eine neue 
Dienststelle kümmern.

Rechtliche Einschätzung
In unterschiedlichen Dienstrechtsgesetzen schreibt der 
Bundesgesetzgeber Verwendungsbeschränkungen vor. 
Die Ehefrau unterliegt hier dem Vertragsbediensteten-
gesetz (VBG), weshalb § 6c VBG zur Anwendung kommt.  
§ 6c Abs. 2 VBG verfügt, dass Vertragsbedienstete, die 
miteinander verheiratet sind, nicht in bestimmten Nahe-
verhältnissen verwendet werden dürfen. Gemäß § 6c Abs. 
2 Z 1 VBG zählt dazu das Weisungs- oder Kontrollverhält-
nis der oder des einen gegenüber der oder dem anderen 
Vertragsbediensteten. Mutatis mutandis gilt das auch im 
Verhältnis Beamter – Vertragsbedienstete (§ 6c Abs. 2 
letzter Satz VBG). Ein solches Weisungs- oder Kontroll-
verhältnis wird im Verhältnis Schulleiter – Lehrer regel-
mäßig vorliegen. 

Die Verwendungsbeschränkung ist allerdings mit ei-
ner Ausnahmebestimmung versehen. § 6c Abs. 3 VBG 
ermächtigt die Zentralstelle Ausnahmen von der Ver-
wendungsbeschränkung zu genehmigen, wenn aus be-
sonderen Gründen eine Beeinträchtigung dienstlicher 
Interessen nicht zu befürchten ist. Die zuständige Dienst-
behörde, die weisungsmäßig dem Bundesminister für Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung unterstellt ist, hat 
dementsprechend in bestimmten Fällen eine Ausnahme-
genehmigung zu erteilen. Rechtsstaatlich bedeutend ist 
in diesem Zusammenhang eine transparente Entschei-
dungsfindung, welche der Gesetzgeber durch die flanki-
erende Regelung des § 6c Abs. 4 VBG gewährleistet hat 
(AB 1610 BlgNR 24. GP 7 und 15). Danach sind die Ausnah-
megenehmigung und die diese tragenden besonderen 
Gründe an der betroffenen Privatschule auszuhängen.

Folgende besondere Gründe könnten im gegebe-
nen Zusammenhang eine Ausnahmegenehmigung 
rechtfertigen:

1. Es handelt sich um eine gut geführte und seit Jahrhun-
derten hoch angesehene Privatschule mit einem großen 
Lehrkörper und einer starken und mündigen Schulge-
meinschaft. Eine Veränderung in diesem Machtgefüge, 
die negative Auswirkungen etwa auf das Schulklima ha-
ben könnte, ist in diesem Zusammenhang nicht zu be-
fürchten. Eine Bevorzugung seiner Ehepartnerin durch 
den Schulleiter würde von der Personalvertretung, der 
Schulgemeinschaft und dem Schulerhalter nicht toleriert 
werden. Missstände, die im Zusammenhang mit der Ehe-
partnerin stehen, würden ebenso sofort den zuständi-
gen Schulbehörden gemeldet werden. Ein Kontrolldefizit 
würde nicht eintreten.

2. Dazu kommt der kurze Zeitraum, in dem eine Ausnah-
me von der Verwendungsbeschränkung zu genehmi-
gen wäre. Der Schulleiter geht planmäßig in einem Jahr 
in den Ruhestand und soll darüber hinaus maximal für 
zwei weitere Jahre mit der Schulleitung betraut werden. 
Der grundsätzlich vom VBG nicht tolerierte Zustand 
wird dementsprechend nicht für einige Jahrzehnte, son-
dern nur für eine sehr kurze Zeitdauer aufrechterhalten. 
Eine negative Entwicklung des Schulklimas in diesem 
beschränkten Zeitraum ist bei verständiger Würdigung 
wohl nicht zu erwarten.

3. Zudem ist zu veranschlagen, dass es sich – in Ab-
wandlung des Grundsatzes eines differenzierten Legali-
tätsprinzips (VfSlg 13.785/1994 mwN) – in der Schule um 
einen eher eingriffsarmen Bereich der Hoheitsverwal-
tung handelt. Das VBG kommt uneingeschränkt für un-
terschiedlichste Bedienstete in der Hoheitsverwaltung 
zur Anwendung. § 6c Abs. 3 VBG enthält wohl auch des-
wegen einen Ausnahmetatbestand, um unnötige Härten 
zu vermeiden. Problematisch erscheint ein Weisungs- 
und Kontrollverhältnis etwa in der Sicherheits- oder in 
der Militärverwaltung. In der Schule ist eine Beeinträch-
tigung dienstlicher Interessen nur in Ausnahmefällen zu 
befürchten.

Darüber hinaus ist in der Vollziehung des Dienstrechts 
der insb aus dem Gleichheitsgrundsatz des Art. 7 B-VG 
erfließende Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beach-
ten. Würde im vorliegenden Fall eine Ausnahmegeneh-
migung nicht erteilt, müsste eine sehr verdiente Lehre-
rin ihre Dienststelle vorübergehend wechseln und mög-
licherweise sogar ihren Wohnort verändern. Auf Grund 
der durch die Übergangsbestimmungen zum neuen 
Lehrerdienstrecht angespannten Arbeitsmarktsituati-
on könnte die Pädagogin im schlimmsten Fall aus ihrem 

Frage und Antwort
Von Chr i s toph Hof s t ät ter

Foto: Uhl (privat)
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gewohnten Berufsumfeld gedrängt und in Zukunft statt 
als Professorin als Nachmittagsbetreuerin eingesetzt 
werden. Angesichts der gerade auf Grundlage des § 6c 
Abs. 3 VBG dargestellten besonderen Rechtfertigungs-
gründe erschiene ein solches Vorgehen der zuständigen 
Schulbehörde wohl als unverhältnismäßig.

Ein weiterer Aspekt sei vor dem Hintergrund des Art. 14 
Abs. 5a B-VG noch genannt: Der berufliche Druck auf sei-
ne Ehepartnerin könnte wiederum ihren Ehemann dazu 
bewegen, die Verantwortung der Schulleitung doch nicht 
zu übernehmen. Dies würde wiederum den Schulerhal-
ter der Privatschule in eine missliche Situation versetzen, 
der die vakante Schulleiterstelle schnellstmöglich mit ei-
nem fähigen und erfahrenen Kandidaten besetzen möch-
te, um den Schülerinnen und Schülern an seiner Schule 
„bestmögliche Qualität“ und ein „höchstmögliches Bil-
dungsniveau“ zu garantieren. Wenn man Art. 14 Abs. 5a 
B-VG nicht als bloße „Verfassungslyrik“ abtun möchte, 
vermag auch diese Verfassungsbestimmung den zu be-
schreitenden Auslegungsweg des § 6c Abs. 3 VBG in der 
konkreten Angelegenheit vorzuzeichnen.
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Berufsreifeprüfungsrecht
Berufsreifeprüfung;  

gesetzwidrige Verordnung
VfGH 14.6.2018, V 11/2018; BVwG 16.7.2018, W224 2143357-1

Die Bf besuchte eine näher bezeichnete landwirtschaft-
liche Fachschule, Fachrichtung Gartenbau. Die Schule 
wird als vierjährige mittlere Fachschule mit Abschluss-
prüfung geführt. Die Bf legte die vorgesehene Ab-
schlussprüfung, bestehend aus einer Abschlussarbeit, 
einer schriftlichen Klausurprüfung und einer mündli-
chen Prüfung, erfolgreich ab. Die schriftliche Klausur-
prüfung umfasste eine dreistündige schriftliche Klausur-
arbeit im Prüfungsgebiet „Deutsch“, eine dreistündige 
schriftliche Klausurarbeit im Prüfungsgebiet „Betriebs-
wirtschaft und Rechnungswesen“ und eine achtstündige 
praktische Klausurarbeit im Ausbildungsschwerpunkt. 
Die mündliche Prüfung umfasste eine mündliche Teil-
prüfung im Prüfungsgebiet „Englisch“, eine mündliche 
Teilprüfung im Prüfungsgebiet des Ausbildungsschwer-
punkts und die Präsentation der Abschlussarbeit. Die 
Bf wurde zur Ablegung der Berufsreifeprüfung an ei-
ner HLBLA zugelassen und sie beantragte mit Schreiben 
auf Grund des erfolgreichen Abschlusses der landwirt-
schaftlichen Fachschule (Abschlussprüfung mit Able-
gung einer Abschlussarbeit im Rahmen der Abschluss-
prüfung) den Entfall der Teilprüfung „Fachbereich“ ge-
mäß § 3 Abs. 2 BRPG iVm § 2 Z 5 der Verordnung über den 
Ersatz von Prüfungsgebieten der Berufsreifeprüfung. 
Diesem Begehren wurde weder durch den Vorsitzenden 
der Prüfungskommission noch dem LSR Folge gegeben 
mit der Begründung, bei der von der Bf absolvierten land-
wirtschaftlichen Fachschule handle es sich um keine im 
SchOG geregelte Schulart, sondern diese Schule sei im 
Oö. Land- und forstwirtschaftlichen Schulgesetz gere-
gelt. Aus diesem Grund könne der beantragte Entfall der 
Teilprüfung „Fachbereich“ der Berufsreifeprüfung nicht 
bewilligt werden.

Gegen diesen Bescheid erhob die Bf fristgerecht Be-
schwerde. Das BVwG hegte im Zuge der Behandlung der 
Beschwerde gleichheitsrechtliche Bedenken ob der Ge-
setzmäßigkeit von § 2 Z 5 der Verordnung des Bundesmi-
nisters für Bildung, Wissenschaft und Kultur über den 

Ersatz von Prüfungsgebieten der Berufsreifeprüfung und 
stellte aus diesem Grund einen entsprechenden Antrag 
gemäß Art. 139 Abs. 1 Z 1 iVm Art. 135 Abs. 4 iVm Art. 89 
Abs. 2 B-VG an den VfGH. Der VfGH schloss sich den 
Bedenken des BVwG an und hob mit Erkenntnis vom 
14.6.2018, V 11/2018, die angefochtene Bestimmung des § 
2 Z 5 der Verordnung des Bundesministers für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur über den Ersatz von Prüfungs-
gebieten der Berufsreifeprüfung als gesetzwidrig auf. 

Im fortgesetzten Verfahren wies das BVwG mit Erkennt-
nis vom 16.7.2018, W224 2143357-1, die Beschwerde der Bf 
ab und führte begündend dazu aus, dass gemäß § 3 Abs. 
2 BRPG die Prüfung gemäß § 3 Abs. 1 Z 3 bzw Abs. 1 Z 4 
und Abs. 3 Z 2 BRPG für Personen entfalle, die eine nach 
Inhalt, Prüfungsform, Prüfungsdauer und Niveau gleich-
wertige Prüfung erfolgreich abgelegt hätten. Der zu-
ständige BM habe durch Verordnung jene Meister-, Be-
fähigungs- und sonstigen Prüfungen festzulegen, die 
diesen Anforderungen entsprechen. Jene Meister-, Be-
fähigungs- und sonstigen Prüfungen, die diesen Anfor-
derungen entsprechen, seien also vom zuständigen BM 
durch Verordnung abschließend festzulegen. Nach die-
sem System scheide eine Einzelfallprüfung aus (vgl. dazu 
VfGH 14.6.2018, V 11/2018, Rz 33). Damit scheide – so das 
BVwG – eine andere Auslegung, wonach eine indivi-
duelle Gleichwertigkeitsprüfung erfolgreich abgelegter 
Abschlussprüfungen im Einzelfall anzustellen wäre und 
die individuelle Gleichwertigkeit auch unabhängig vom 
Bestehen einer entsprechenden Verordnung des zustän-
digen Bundesministers zu prüfen wäre, aus. Da der VfGH 
mit Erkenntnis vom 14.06.2018, V 11/2018, die angefochte-
ne Bestimmung des § 2 Z 5 der Verordnung des Bundes-
ministers für Bildung, Wissenschaft und Kultur über den 
Ersatz von Prüfungsgebieten der Berufsreifeprüfung zur 
Gänze als gesetzwidrig aufgehoben habe, und der zu-
ständige BM in keiner Verordnung festlegt habe, dass 
die von der Bf absolvierte Abschlussprüfung mit Able-
gung einer Abschlussarbeit im Rahmen der Abschluss-
prüfung an der näher bezeichneten landwirtschaftlichen 
Fachschule als gleichwertig im Hinblick auf die Teilprü-
fung „Fachbereich“ der Berufsreifeprüfung gelten solle, 
existiere keine Rechtsgrundlage dafür, mit welcher der 
Entfall der Teilprüfung „Fachbereich“ (vgl. § 3 Abs. 1 Z 4 
BRPG) begründet werden könnte.

Rechtsprechungsüber sicht 
Bundesverwal tungsgericht und 

Verwaltungsgerichtshof
Stand Ok tober 2018.  Von Mar t i na Weinhand l



 20 

Schule & Recht Schule & Recht

 21 

P R A X I S P R A X I S

Schulpflichtrecht
Schulbesuch von einzelnen Schuljahren
VwGH 24.4.2018, Ra 2018/10/0040 bis 0041, sowie 4.7.2018, 

Ra 2018/10/0035 (Amtsrevisionen zu BVwG 22.12.2017, W128 
2178718-1 und W128 2178720-1; BVwG 15.12.2017, W227 2178717-

1; vgl. dazu ÖGSR 1/2018, 53)

Im gegenständlichen Fall ordnete der Revisionswerber, 
der SSR, mit Bescheiden an, dass die erst- und zweit-
mitbeteiligten schulpflichtigen Kinder die allgemeine 
Schulpflicht im Schuljahr 2017/2018 an näher genannten 
öffentlichen Pflichtschulen zu erfüllen hätten. Diese Ent-
scheidungen wurden vom BVwG (BVwG 22.12.2017, W128 
2178718-1 und W128 2178720-1) mit der Begründung aufge-
hoben, dass mit den Bescheiden in die verfassungsge-
setzlich geschützten Rechte der Erziehungsberechtigten 
eingegriffen werde. Ein solcher Eingriff in die Obsorge 
komme den ordentlichen Gerichten zu. Mangels Zustän-
digkeit des SSR und mangels Rechtsgrundlage für die an-
gefochtenen Bescheide seien diese aufzuheben gewesen. 
Gegen diese Entscheidung richtete sich die Amtsrevision 
des SSR. Der VwGH sprach aus, dass für den – hier vor-
liegenden – Fall der Schulpflichtverletzung der SSR als 
Schulbehörde ermächtigt sei, die Anordnung zu treffen, 
dass die Kinder ihre Schulpflicht nach Maßgabe des § 5 
SchPflG, also durch den Besuch einer öffentlichen oder 
mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Schule, zu erfül-
len hätten. Die ersatzlose Aufhebung der Bescheide durch 
das BVwG sei demnach zu Unrecht erfolgt. Zum Zweck 
der (angeordneten) Schulpflichterfüllung hätten die El-
tern für ihre Kinder eine in Betracht kommende (Pflicht-)
Schule zu bestimmen. Für den Fall, dass die Eltern dem 
nicht entsprechen, hat die zuständige Verwaltungsbehör-
de eine in Betracht kommende öffentliche Schule (Spren-
gelschule) festzulegen. Der VwGH stellte klar, dass diese 
Kompetenz nach dem Wiener Schulgesetz nicht dem SSR 
(dem ein bloßes Anhörungsrecht eingeräumt ist), sondern 
der zuständigen Behörde der Gemeinde Wien zukommt 
(vgl. dazu der Beitrag von Uhl in dieser Ausgabe).

Teilnahme am häuslichen Unterricht;  
materiell-rechtliche Frist zur Anzeige

BVwG 24.9.2018, W227 2205956-1

Mit am 3.9.2018 beim SSR eingelangten Schreiben (zur 
Post gegebenen am 31.8.2018) zeigte die Bf die Teilnah-
me ihres schulpflichtigen Sohnes am Unterricht an einer 
Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht (einer Montes-
sori Schule) für das Schuljahr 2018/2019 an. Mit dem an-
gefochtenen Bescheid sprach der SSR aus, dass die Teil-
nahme des Sohnes der Bf am Unterricht an einer Privat-
schule ohne Öffentlichkeitsrecht im Schuljahr 2018/2019 
gemäß § 11 Abs. 3 SchPflG wegen verspäteter Anzeige un-
tersagt werde (Spruchteil 1.), ihr Sohn seine Schulpflicht 
im Schuljahr 2018/2019 an einer öffentlichen oder mit dem 

Öffentlichkeitsrecht ausgestatten Schule gemäß § 5 Abs. 
1 SchPflG zu erfüllen habe (Spruchteil 2.), die Bf gemäß  
§ 24 Abs. 1 SchPflG verpflichtet sei, im Schuljahr 2018/2019 
für die Erfüllung der Schulpflicht ihres Sohnes an einer 
öffentlichen oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausge-
statteten Schule im Sinne des § 5 leg cit zu sorgen habe 
(Spruchteil 3.) und eine rechtzeitig eingebrachte und zu-
lässige Beschwerde keine aufschiebende Wirkung habe 
(Spruchteil 4.). Gegen diesen Bescheid erhob die Bf frist-
gerecht Beschwerde und führte dabei im Wesentlichen 
aus, sie habe am 31.8.2018 die Anzeige der Teilnahme ih-
res Sohnes am Unterricht an einer Privatschule ohne Öf-
fentlichkeitsrecht dem SSR eingeschrieben zukommen 
lassen. Sowohl seitens des SSR als auch seitens der Pri-
vatschule sei ihr zugesichert worden, dass dies ausreiche. 
Das BVwG wies die Beschwerde ab und führte dazu aus, 
dass sich aus § 11 Abs. 3 SchPflG ergebe, dass die Teil-
nahme eines Kindes am häuslichen Unterricht für jedes 
neue Schuljahr dem LSR jeweils vor Beginn des Schul-
jahres anzuzeigen sei. Bei der Frist im Sinne des § 11  
Abs. 3 SchPflG handle es sich um eine gesetzliche Frist, 
die von der Behörde nicht verändert – insbesondere 
nicht erstreckt – werden könne. So gebiete es das Inte-
resse der Schulverwaltung an einer entsprechenden or-
ganisatorischen Vorsorge, aber auch das Interesse des 
Kindes an einem geordneten Unterricht, die Teilnahme 
am häuslichen Unterricht zu einem möglichst frühen 
Zeitpunkt – spätestens allerdings noch vor Beginn des 
Schuljahres – dem LSR anzuzeigen. Dafür spreche auch, 
dass der LSR nur innerhalb eines Monates ab dem Ein-
langen der Anzeige die Teilnahme an einem solchen Un-
terricht bei Vorliegen der im Gesetz genannten Umstän-
de untersagen könne. Eine verspätete Anzeige sei daher 
zurückzuweisen. Bei materiellrechtlichen Fristen komme 
eine Einrechnung des Postlaufes nicht in Betracht. Damit 
hätte die Anzeige der Bf zur Teilnahme ihres schulpflich-
tigen Sohnes am Unterricht an einer Privatschule ohne 
Öffentlichkeitsrecht für das Schuljahr 2018/2019 spätes-
tens am Freitag, dem 31.8.2018, beim SSR einlangen müs-
sen. Diese Anzeige sei jedoch erst am 3.9.2018 beim SSR 
eingelangt. Der SSR sei daher zu Recht davon ausgegan-
gen, dass die Anzeige verspätet eingebracht worden sei.

Teilnahme am häuslichen Unterricht;  
Besuch einer privaten „Statutschule“ mit 

Öffentlichkeitsrecht
VwGH 24.4.2018, Ro 2018/10/0004 (Amtsrevision zu BVwG 

2.11.2017, W227 2173374-1; vgl. dazu S & R 1/2018, 53 f)

Der VwGH wies die Amtsrevision des SSR gegen die 
Entscheidung des BVwG als unbegründet ab und be-
stätigte damit die Rechtsansicht des BVwG, wonach ein 
schulpflichtiges Kind, welches ein Zeugnis einer Pri-
vatschule mit Öffentlichkeitsrecht über den Erfolg des 
Schulbesuchs vorweisen könne, damit jedenfalls die Er-
füllung der Schulpflicht im Sinne des § 12 Abs. 1 SchPflG 

nachgewiesen habe, und zwar unabhängig davon, ob für 
dasselbe Schuljahr die Teilnahme an häuslichem Unter-
richt angezeigt und nicht untersagt worden sei. Es könne 
dem SchPflG nämlich – so der VwGH – nicht entnom-
men werden, dass es eine nachträgliche Änderung der 
Art der Schulpflichterfüllung von vornherein ausschlie-
ßen wollte. Maßgeblich sei vielmehr, ob mit der gewähl-
ten Alternative ein dem Gesetz entsprechender Nachweis 
der Schulpflichterfüllung gelinge. Dies sei vorliegend 
der Fall. § 11 Abs. 4 SchPflG regle den Fall, in dem die 
Schulpflicht durch Teilnahme am häuslichen Unterricht 
anstelle des Besuches einer Schule erfüllt werde. Die-
se Regelung beziehe sich daher nicht auf den Fall, dass 
ein Schüler, statt am angezeigten und von der Behörde 
nicht untersagten häuslichen Unterricht teilzunehmen, 
eine der Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht dienen-
de Schule besuche. Wie das BVwG nach Auffassung des 
VwGH zutreffend erkannt habe, unterliege das schul-
pflichtige Kind im Fall der anderweitigen Erfüllung der 
Schulpflicht nicht mehr dem Regime des häuslichen Un-
terrichts. Es sei daher – entgegen der vom SSR vertrete-
nen Rechtsansicht – unzulässig, dennoch die – eben-
falls zum Nachweis der Erfüllung der Schulpflicht konzi-
pierte – Ablegung der Externistenprüfung im Sinn des  
§ 11 Abs. 4 SchPflG zu verlangen und mangels Nachweises 
deren Ablegung das schulpflichtige Kind zum Besuch ei-
ner in § 5 Abs. 1 SchPflG genannten Schule zu verpflich-
ten. Für den Fall, dass die Schulpflicht schon auf andere 
Weise erfüllt worden sei, habe § 11 Abs. 4 SchPflG keinen 
Anwendungsbereich mehr.

Anzeige der Teilnahme am Unterricht an 
einer Privatschule ohne Öffentlichkeits-

recht gemäß § 11 SchPflG
BVwG 28.8.2018, W203 2202029-1 (ebenso BVwG 28.8.2018, 

W227 2203478-1 und W227 2203480-1)

Mehrere vorübergehend in Österreich aufhältige Per-
sonen mit Kindern im schulpflichtigen Alter zeigten die 
Teilnahme am Unterricht an einer näher bezeichneten Pri-
vatschule ohne Öffentlichkeitsrecht der Islamischen Re-
publik Iran an. Der SSR forderte die Antragsteller jeweils 
mittels Verbesserungsauftrages auf, die Jahreszeugnisse 
der zuletzt besuchten Schule sowie die Geburtsurkunden 
der Kinder vorzulegen. Da diese Unterlagen nicht vorge-
legt wurden, wies der SSR die Anzeigen gemäß § 13 Abs. 3 
AVG iVm § 11 Abs. 3 SchPflG zurück und schloss die auf-
schiebende Wirkung einer rechtzeitig eingebrachten und 
zulässigen Beschwerde aus. Das BVwG hob die bekämpf-
ten Bescheide des SSR nach Beschwerdeerhebung ge-
mäß § 28 Abs. 1 und 2 VwGVG iVm § 11 Abs. 3 SchPflG und  
§ 13 Abs. 3 AVG auf. Begründend führte das BVwG aus, ein 
Vorgehen gemäß § 13 Abs. 3 AVG setze zunächst voraus, 
dass ein „Anbringen“ im Sinne dieser Bestimmung vor-
liege. Es sei daher zu prüfen, ob die Anzeige der Teilnah-
me eines Kindes am Unterricht einer Privatschule ohne 

Öffentlichkeitsrecht im Sinne des § 11 Abs. 3 SchPflG ein 
derartiges „Anbringen“ darstelle. Im Sinne einer weiten 
Auslegung des in § 13 Abs. 3 AVG verwendeten Begriffs 
„Anbringen“ gehe das BVwG schließlich davon aus, dass 
davon auch eine Anzeige im Sinne des § 11 Abs. 3 SchPflG 
umfasst sei, die somit auch einem Verbesserungsverfah-
ren gemäß dieser Bestimmung grundsätzlich zugänglich 
sei. Ein Vorgehen gemäß § 13 Abs. 3 AVG setze weiters vo-
raus, dass das Anbringen einen Mangel aufweise. Weder 
dem Schulpflichtgesetz als dem hier einschlägigen Ma-
teriengesetz noch dem AVG sei eine für den Einschrei-
ter erkennbare Anordnung zu entnehmen, dass der ver-
fahrensgegenständlichen Anzeige eine Geburtsurkunde 
und/oder ein Jahreszeugnis der zuletzt besuchten Schule 
beizulegen wären. Für das BVwG war nicht ersichtlich, 
inwieweit die geforderten Unterlagen für die Beurteilung 
der Frage, ob der Unterricht an der Privatschule ohne Öf-
fentlichkeitsrecht jenem an einer im § 5 SchPflG genann-
ten Schule mindestens gleichwertig sei, von Relevanz sei. 
Der Verbesserungsauftrag des SSR sei nicht zu Recht er-
teilt worden. Der Umstand, dass das vom SSR angebotene 
und vom Bf verwendete Formblatt für die Anzeige einen 
Hinweis darauf enthalte, dass die im Verbesserungsauf-
trag genannten Beilagen der Anzeige anzuschließen sei-
en, könne daran nichts ändern, weil die Mangelhaftigkeit 
eines Anbringens ausschließlich anhand der Anforderun-
gen des Materiengesetzes bzw des AVG zu beurteilen sei. 
Das BVwG ließ die ordentliche Revision zu und führte da-
bei folgende Revisionsfragen an: 

¤ Inwieweit sind der bisherige Bildungsweg und der bis-
herige schulische Erfolg eines Kindes für die Beurtei-
lung der Gleichwertigkeit im Sinne des § 11 Abs. 1, 2 und 
3 SchPflG von Relevanz?

¤ Handelt es sich bei einer Anzeige gemäß § 11 Abs. 3 
SchPflG um ein Anbringen im Sinne des § 13 Abs. 3 
AVG, das einem Verbesserungsverfahren zugänglich 
ist?

¤ Behaftet die Nichtbeilage einer Geburtsurkunde 
des Kindes und/oder eines Jahreszeugnisses der zu-
letzt besuchten Schule eine Anzeige gemäß § 11 Abs. 3 
SchPflG mit Mangelhaftigkeit?

Schulunterrichtsrecht
Wiederholungsprüfung; Verfahrens-

mängel; Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung

VwGH 24.4.2018, Ra 2018/10/0019 zu BVwG 27.11.2017,  
W224 2176366-1

Mit dem angefochtenen Erkenntnis wies das BVwG 
(BVwG 27.11.2017, W224 2176366-1) die Beschwerde eines 
Schülers, mit dem nach Ablegung einer mit „Nicht ge-
nügend“ beurteilten Wiederholungsprüfung die Jah-
resbeurteilung „Nicht genügend“ im Pflichtgegenstand 
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Mathematik aufrecht erhalten und die Nichtberech-
tigung zum Aufsteigen in die nächsthöhere Schulstu-
fe ausgesprochen worden war, als unbegründet ab und 
bestätigte die Beschwerdevorentscheidung der belang-
ten Behörde. Das BVwG kam zu dem Ergebnis, dass die 
Beispiele und Aufgaben, welche dem Schüler im Rahmen 
der schriftlichen und mündlichen Wiederholungsprü-
fung gestellt wurden, lehrplankonform gewesen seien. 
Die Beurteilung der schriftlichen und mündlichen Wie-
derholungsprüfung sei rechtskonform erfolgt. Es kön-
ne – so das BVwG – nicht festgestellt werden, dass die 
Durchführung der Wiederholungsprüfung insgesamt 
derart mangelhaft gewesen sei, dass das Gesamtergeb-
nis der schriftlichen und mündlichen Wiederholungs-
prüfung anders als auf „Nicht genügend“ zu lauten ge-
habt hätte. Der VwGH teilte diese Ansicht des BVwG und 
wies mit Beschluss vom 24.4.2018, Ra 2018/10/0019, die Re-
vision zurück. Begründend führte der VwGH zunächst 
zur geltend gemachten Verhandlungspflicht aus, dass 
es außerhalb des Anwendungsbereiches des (hier nicht 
maßgeblichen) Art. 47 GRC bzw des Art. 6 EMRK weiter-
hin Sache des Revisionswerbers sei, die Relevanz der un-
terbliebenen mündlichen Verhandlung aufzuzeigen. Die 
Beurteilung schulischer Prüfungen sei nicht vom Schutz-
bereich des Art. 6 EMRK und auch nicht von Art. 47 GRC 
erfasst. Es wäre demnach am Revisionswerber gelegen, 
die Relevanz der unterbliebenen mündlichen Verhand-
lung aufzuzeigen; diesbezügliche Darlegungen seien 
der Zulässigkeitsbegründung der vorliegenden Revisi-
on allerdings nicht zu entnehmen. Der Revisionswerber 
bringe zur Zulässigkeit der Revision weiters vor, in der 
Nichteinholung des von ihm beantragten Sachverständi-
gengutachtens durch das BVwG liege eine Verkennung 
tragender Verfahrensgrundsätze. Entgegen der Auffas-
sung des BVwG seien die Ausführungen des zuständigen 
Landesschulinspektors im Bescheid der belangten Be-
hörde nicht als Sachverständigengutachten anzusehen. 
Der VwGH hielt zu diesem Vorbringen fest, dass die Be-
urteilung der Notwendigkeit weiterer Beweisaufnahmen 
regelmäßig einzelfallbezogen dem BVwG obliege. Eine 
Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des  
Art. 133 Abs. 4 B-VG liege auch in diesem Zusammenhang 
nur dann vor, wenn diese Beurteilung grob fehlerhaft er-
folgt sei und zu einem die Rechtssicherheit beeinträch-
tigenden unvertretbaren Ergebnis geführt habe. Eine 
derart grob fehlerhafte Beurteilung zeigte der Revisions-
werber jedoch nicht auf. Richtig sei, dass der für die be-
langte Behörde den verwaltungsbehördlichen Bescheid 
zeichnende Landesschulinspektor nicht als Sachverstän-
diger eingeschritten ist, weil er nicht als solcher bestellt 
gewesen sei. Vielmehr sei der Landesschulinspektor im 
konkreten Fall als sachverständiger Organwalter tätig 
geworden. Als solcher stellte er im verwaltungsbehörd-
lichen Bescheid unter anderem fest, dass der Schwie-
rigkeitsgrad der schriftlichen und mündlichen Aufga-
benstellungen jenem der während des Unterrichtsjahres 
gestellten Aufgaben entsprach. Dagegen habe der Revi-
sionswerber in einer Beschwerdeergänzung vorgebracht, 
die anlässlich der Wiederholungsprüfung gestellten 
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Aufgaben seien schwieriger gewesen als jene der Schul-
arbeiten, weil insgesamt vier Beispiele dem Revisions-
werber nicht aus (zur Vorbereitung auf Schularbeiten 
ausgeteilten) Übungsblättern bekannt gewesen seien, 
während bei Schularbeiten im Schnitt 6 von 10 Beispie-
len „1:1“ aus Übungsblättern bekannt gewesen seien. Die-
ses Vorbringen sei – so der VwGH – nicht geeignet, 
die lehrstoffbezogene Angemessenheit des Schwierig-
keitsgrades der Wiederholungsprüfung in Zweifel zu zie-
hen, bestehe doch kein Anspruch darauf, ausschließlich 
oder überwiegend anhand von Übungsblättern bereits 
bekannte Aufgabenstellungen zur Prüfung zu erhalten. 
Dass die Prüfungsaufgaben jedoch außerhalb des Lehr-
stoffes gelegen wären und/oder den während des Unter-
richtsjahres bearbeiteten Aufgaben nicht vergleichbar 
gewesen wären, habe die Beschwerde nicht behauptet. 
Ausgehend davon könne nicht erkannt werden, dass dem 
BVwG durch die Nichteinholung des beantragten Gut-
achtens aus dem Bereich Pädagogik bzw eines Fachgut-
achtens eine grob fehlerhafte Beurteilung der Notwen-
digkeit weiterer Beweisaufnahmen unterlaufen wäre. 

Privatschulrecht
Entzug des Öffentlichkeitsrechts  

einer Privatschule 
BVwG 16.7.2018, W224 2183702-1  

Die Bf ist Schulerhalterin einer näher bezeichneten Pri-
vatschule. Der Privatschule wurde das Öffentlichkeits-
recht mit Bescheid vom 02.07.2010 ab dem Schuljahr 
2009/10 auf Dauer der Erfüllung der gesetzlichen Bedin-
gungen verliehen. Das der Privatschule zugrundeliegen-
de Organisationsstatut in der aktuellen Fassung wurde 
mit Bescheid des zuständigen BM vom 10.07.2012 geneh-
migt. Mit Schreiben des zuständigen BM vom 15.01.2014 
wurde der Bf der Entzug des Öffentlichkeitsrechts ange-
droht und ihr bis 31.08.2014 eine Frist zur Behebung der 
Mängel gesetzt. Am 11.05.2015 erfolgte eine angekündigte 
Inspektion an der Privatschule. Kurze Zeit später teilte 
der SSR dem zuständigen BM zahlreiche bei der Inspek-
tion festgestellte Mängel, welche Abweichungen oder 
Nichteinhaltungen des Organisationsstatuts darstell-
ten, mit. In einer Stellungnahme entgegnete die Bf die-
sen Mängelpunkten. Am 25.04.2016, 06.10.2016, 14.11.2016, 
23.11.2016 und 29.11.2016 fanden weitere Inspektionen an 
der Privatschule statt. Im Inspektionsbericht und Gut-
achten von Dezember 2016 wurden die Ergebnisse sämt-
licher Inspektionen zusammengefasst und die bereits im 
Bericht zur Inspektion am 11.05.2015 dargelegten Mängel-
punkte wiederholt bzw inhaltlich geringfügig ergänzt. 
Darüber hinaus wurden weitere Mängelpunkte hinzu-
gefügt. Im Rahmen des Parteiengehörs trat die Bf die-
sen Mängelpunkten abermals entgegen. Mit Bescheid 
des zuständigen BM vom 19.12.2017 wurde der Privatschu-
le das Öffentlichkeitsrecht gemäß § 14 Abs. 2 iVm § 16  

Abs. 1 PrivSchG entzogen. Gegen diesen Bescheid er-
hob die Bf im Wege ihres Rechtvertreters fristgerecht 
Beschwerde. Darin wurde im Wesentlichen ausgeführt, 
eine nachvollziehbare Darstellung der angeführten Män-
gelpunkte sei im Verfahren nicht präzisiert worden und 
einige Mängelpunkte seien für die Bf nicht überprüfbar. 
Das BVwG führte in dieser Angelegenheit eine münd-
liche Verhandlung durch und wies mit Erkenntnis vom 
16.7.2018, W224 2183702-1, die Beschwerde als unbegründet 
ab. Das BVwG stellte dabei hinsichtlich der Mängelpunk-
te, welche vom zuständigen BM aufgezeigt wurden, fest, 
dass an der Privatschule für die Ausstellung von Zeugnis-
sen Papier mit hellgrünem Unterdruck verwendet werde. 
Die Bf sei seitens des zuständigen BM mehrfach darauf 
hingewiesen worden, dass die Ausstellung von Zeugnis-
sen auf Unterdruckpapier für Privatschulen mit eigenem 
Organisationsstatut unzulässig sei. Weiters seien an der 
Privatschule Lehrkräfte verwendet worden, die dem SSR 
nicht angezeigt worden seien. Ebenso seien vom SSR un-
tersagte Lehrkräfte verwendet. Die Schulerhalterin sei 
bereits in mehreren Fällen für dieses Delikt bestraft wor-
den. Im Hauptfach würden als Beurteilungen am Ende 
des Studienjahres Noten vergeben. Auch für die Beurtei-
lung von Übertrittsprüfungen würden Noten eingetra-
gen. Ferner sei die Schulbezeichnung der Privatschule 
auf Schreiben der Privatschule, im Studienführer sowie 
auf Zeugnissen in der nicht korrekten Form verwendet 
worden. Darüber hinaus wiederholten Studierende an 
der Privatschule einzelne Stufen/Semester trotz positi-
ver Absolvierung derselben. In den theoretischen Ergän-
zungsfächern würden wiederholt weniger Stunden abge-
halten als im Organisationsstatut vorgesehen. Vorlesun-
gen zu den theoretischen Ergänzungsfächern würden im 
Wintersemester erst Mitte September/Oktober beginnen 
und endeten bereits vor Jänner wieder. Darüber hinaus 
würden im Bereich der theoretischen Ergänzungsfächer 
die wöchentlichen Einheiten auch nicht immer in der 
im Statut vorgesehenen Dauer (überwiegend zwei Mal 
45 Minuten), sondern teilweise kürzere Einheiten (etwa 
einmal 50 Minuten) angeboten. In Sammelzeugnissen 
und Schulerfolgsbestätigungen werde aber die statuten-
konforme Stundenzahl bescheinigt. Ferner würden Teile 
des Unterrichts der Privatschule in Räumen abgehalten, 
die beim SSR nicht angezeigt worden seien. Das BVwG 
verwies in seinem Erkenntnis auf die Rechtsprechung 
des VwGH, wonach §§ 13 und 14 PrivSchG ein zweistu-
figes Verfahren zur Verleihung des Öffentlichkeitsrechts 
vorsehen, bei dem in der ersten Stufe ein Organisations-
statut der Schule genehmigt werden müsse. Zwischen 
der Genehmigung des Statuts und einer allenfalls nach-
folgenden Verleihung des Öffentlichkeitsrechts bestehe 
insofern ein systematisch-logischer Zusammenhang, als 
gemäß § 13 Abs. 2 PrivSchG bei der in der zweiten Stufe 
erfolgenden Verleihung des neben der Erfüllung der An-
forderungen an Leiter und Lehrer der Schule (lit a) und 
der Bewährung hinsichtlich des Unterrichtserfolgs (lit c) 
hinsichtlich Organisation, Lehrplan und Ausstattung der 
Schule nur mehr die Einhaltung des Statuts, jedoch keine 
inhaltlichen Anforderungen an das Statut zu beurteilen 

seien (lit b) (VwGH 03.10.2008, 2004/10/0233). Der VwGH 
gehe – so das BVwG – demnach davon aus, dass die Ver-
leihung des Öffentlichkeitsrechts nicht nur die Genehmi-
gung eines Organisationsstatuts (erste Stufe) vorausset-
ze, sondern auch die Einhaltung dieses Statuts (Teil der 
zweiten Stufe). Dass die Einhaltung des genehmigten Or-
ganisationsstatuts eine Voraussetzung für die Verleihung 
des Öffentlichkeitsrechtes sei, ergebe sich auch aus dem 
Gesetzeswortlaut des § 14 PrivSchG, dessen Abs. 2 lit b 
als Voraussetzung für die Verleihung des Öffentlichkeits-
rechts an Privatschulen, die keiner öffentlichen Schulart 
entsprechen, unter anderem vorsehe, dass „die Organisa-
tion, der Lehrplan und die Ausstattung der Schule […] mit 
einem vom zuständigen Bundesminister erlassenen oder 
genehmigten Organisationsstatut übereinstimmen“. Die 
Verwendung des Terminus „übereinstimmten“ lasse nach 
Ansicht des BVwG keinen Zweifel offen, dass Organisa-
tion, Lehrplan, Ausstattung und Lehrbefähigungen wie 
im Organisationsstatut vorgesehen auszugestalten bzw 
durchzuführen seien. Die Möglichkeit, über das Organi-
sationsstatut hinauszugehen oder etwa bei der Organisa-
tion oder den Lehrplänen vom Organisationsstatut (wenn 
auch nur geringfügig) abzuweichen, bestehe daher nicht. 

Der VfGH lehnte die Behandlung der Beschwerde gegen 
das Erkenntnis des BVwG mit Beschluss vom 25.9.2018, 
E 3348/2018, ab und trat die Rechtssache dem VwGH zur 
Prüfung ab, ob die Bf durch das bekämpfte Erkenntnis 
allenfalls in einfachgesetzlich normierten Rechten ver-
letzt wurden. Insbesondere – so der VfGH – bestehen 
keine verfassungsrechtlichen Bedenken bezüglich des in  
§ 5 Abs. 3 PrivSchG geregelten Weisungsrechts der zu-
ständigen Schulbehörde im Rahmen ihres Aufsichts-
rechts im Sinne des § 22 PrivSchG gegenüber Privatschu-
len mit Öffentlichkeitsrecht.

Untersagung der Verwendung eines 
Schulleiters an einer Privatschule

BVwG 27.9.2018, W227 2124926-1  

Mit Erkenntnis vom 27.9.2018, W227 2124926-1, bestätigte 
das BVwG die Untersagung der Verwendung eines Schul-
leiters an einer näher bezeichneten Privatschule mit Or-
ganisationsstatut im Sinne des § 14 Abs. 2 PrivSchG und 
wies damit die Beschwerde des Bf, welcher Schulerhalter 
und Schulleiter in einer Person war, als unbegründet ab. 
Für das BVwG erwiesen sich abermals jene Mängelpunk-
te, welche im Rahmen von mehreren Inspektionen durch 
den SSR aufgezeigt wurden, als entsprechend gravie-
rend, um davon ausgehen zu können, dass der Schullei-
ter seine ihm aus § 5 Abs. 3 PrivSchG resultierenden Auf-
gaben nicht ausreichend erfülle. Nach dem Wortlaut des  
§ 5 Abs. 6 PrivSchG sei die Verwendung einer bestimm-
ten Person als Schulleiter nicht bei jeder (einzelnen) 
mangelhaften Aufgabenerfüllung zu untersagen, son-
dern lediglich, wenn insgesamt eine „nicht ausreichen-
de Aufgaben erfüllung“ vorliege. Es reiche – entgegen 
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ZUR AUTORIN: Dr. Martina Wein-
handl ist Richterin am Bundes-
verwaltungsgericht. Bisherige beruf-
liche Tätigkeiten: Gerichtsjahr; wis-
senschaftliche Mitarbeiterin an der 
Wirt schaftsuniversität Wien (Institut 
für Österreichisches und Europäisches 
Öffentliches Recht, Ab teilung Univ.-
Prof. Dr. Michael Holoubek); Verfas-
sungsdienst des Landes Burgenland; 
Verfas sungsdienst im Bundeskanzler-
amt; verfassungs rechtliche Mitarbei-
terin am Verfassungsgerichts hof; wis-
senschaftliche und praxisbezogene 
Tätig keit unter anderem im öffentlichen 
Wirtschaftsrecht, Schulrecht, Hoch-
schulrecht, Asyl- und Fremdenrecht. 

Weinhandl (privat)

der Ansicht des Bf – nicht aus, dass die Bestimmungen 
des PrivSchG eingehalten würden und das Vorgehen der 
Privatschule „nicht gegen die Gesetze verstößt“. Viel-
mehr seien die Anforderungen des Organisationsstatuts 
zu erfüllen. Damit würden die Beschwerdeausführungen 
nicht zutreffen, wonach auf Grund von Art. 17 StGG die 
Schulorganisation „eine Ordnung der Wissenschaft und 
Lehre“ sei. Der Bf verstoße seit Jahren gegen zahlreiche 
Bestimmungen des Organisationsstatuts, insbesondere 
würden Prüfungen statutenwidrig beurteilt und Studie-
rende trotz positiver Absolvierung zu Wiederholungen 
von Prüfungen zugelassen. Zudem bestünden weiterhin 
gravierende Mängel in der Dokumentation der Studien-
verläufe und in den Prüfungsprotokollen. Darüber hinaus 
komme der Bf seiner pädagogischen Leitungsfunktion 
nicht nach; er führe kaum Hospitationen und Lehrerkon-
ferenzen durch und überprüfe nicht, ob die Lehrer die je-
weiligen Lehrpläne beherrschen und umsetzen sowie die 
Prüfungsordnung anwenden. Es sei jedenfalls davon aus-
zugehen, dass der Bf seine ihm aus § 5 Abs. 3 PrivSchG 
resultierenden Aufgaben nicht ausreichend erfülle. Die 
Verwendung des Bf als Schulleiter der näher bezeichne-
ten Privatschule sei daher gemäß § 5 Abs. 6 PrivSchG zu 
Recht untersagt worden.

Schule und  
Schulverwaltung  

in Berlin
Der Stud ienau fentha lt  

der ÖGSR 2018

Johann Wolfgang Goethe ist im 18. Jahrhundert auf Bildungsreise 
nach Italien gefahren. Soll die Bildungsreise eines heutigen 

Jugendlichen nach Berlin führen? Das war das Thema der 
Maturaarbeit in Deutsch 1977 am Akademischen Gymnasium in 

Innsbruck. Damals galt Berlin noch als geteilte Stadt, Brennpunkt 
des Kalten Krieges, Symbol für die Teilung Deutschlands. Die Worte 

aus der Rede von J.F. Kennedy aus seiner Rede vor dem Rathaus 
Schöneberg in West-Berlin am 26. Juni 1963 „Ich bin ein Berliner“ 

klangen noch nach, als ich 1976 mit „meiner“ 7. Klasse auf Einladung 
des damaligen Generalkonsuls der BRD nach Berlin fahren und 

erleben durfte, wie das totalitäre Regime der DDR den Todesstreifen 
zwischen Ost und West mitten durch die Stadt führte. Meine Frau 

und ich saßen mit Tränen in den Augen vor dem Fernsehschirm, 
als am 9.11.1989 die Bilder vom Mauerfall durch die Welt gingen. 

Jetzt konnten wir die ausgestellten und bemalten Reste dieser 
„Antifaschistischen Schutzwalls“ und einige historische Bilder am 

Potsdamer Platz unter vielen anderen Interessierten  
gedankenverloren ansehen. 

Zusammengeste l l t  von Markus Ju ranek
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Genauso hat sich die Stadt Berlin in dieser Zeit von 
der Stadt, die mit einer Luftbrücke mit dem Notwen-
digsten versorgt werden musste, zu einer pulsieren-
den Metropole Europas entwickelt. So führte der 
Studienaufenthalt der ÖGSR im Jahr 2018 dorthin, 
um diesen Entwicklungen auch im Bildungswesen 
nachzuspüren und aktuelle Fragen der Bildungspo-
litik in dieser Millionenstadt, die ein Bundesland 
Deutschlands ist, mitzuerleben. Das Programm 
dazu wurde umsichtig und äußerst kompetent von 
der Leiterin der Schulaufsicht – Außenstelle Lich-
tenberg der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Wissenschaft, Martina Roth, zusammenge-
stellt. Sie hat uns am Dienstag, den 17.4.2017, in Berlin 
begrüßt und dann bis Freitag, den 20.4.2018 persön-
lich begleitet. Ihr Einsatz und ihr Engagement bis 
hin zur Organisation eines verbindenden Abend-
programms zB im TIPI am Kanzleramt (jetzt will 
der Leser vielleicht wissen, was das ist!) mit einer 
Flamenco Comedy Show hat den zehn Teilnehmern 
aus Österreich Respekt abgerungen und lässt uns 
dankbar an die gemeinsamen Tage zurückblicken. 

Der Besuch in der Österreichischen Botschaft und 
der Außenwirtschaftscenter Austria in der Stauffen-
bergstraße 1 am 18.4.2018 abends zeigte uns durch 
die Ausführungen des Stellvertretenden Botschaf-
ters Mag. Andreas Somogyi, wie offen Deutsch-
land in Europa und der Welt zu agieren sucht, 
was die gesamte deutsche Politik, aber gerade 
auch die Schul- und Hochschulpolitik dominiert. 
Der Handelsdelegierte Dr. Heinz Walter wiede-
rum führte mit den von ihm präsentierten Zahlen 
den Vertretern der österreichischen Schulverwal-
tung vor Augen, wie sich österreichische Unter-
nehmen mit ihren Aktivitäten und Verbindungen 
in die preußische Wirtschaft einbringen (siehe die 
Homepage der Botschaft unter www.bmeia.gv.at/
oeb-berlin/veranstaltungen/detail/article/delega-
tion-der-oesterreichischen-gesellschaft-fuer-schu-
le-und-recht-an-der-oeb-berlin/?L=0 v 9.5.2018). 

Naturgemäß lag im Übrigen der Hauptbereich der 
intensiven Begegnungen und umfangreichen Infor-
mationen dieser Tage auf dem Thema von Schule 
und Schulverwaltung.

Das Beschwerde- 
management 

Von Mirella Hirschberger-Olinovec

Am Mittwoch, den 18.04.2018 fand der Besuch in der 
Abteilung Beschwerdemanagement der Senatsver-
waltung Berlin statt. Die Aufgaben und Wirkung 
des Beschwerdemanagements wurde durch die Vor-
tragende Frau Barbara Schäfer erläutert.

Die Abteilung des Beschwerdemanagements be-
steht aus drei Mitarbeiterinnen und einem Sachbe-
arbeiter. Eine dieser Mitarbeiterinnen ist Frau Schä-
fer, welche zunächst als Lehrerin tätig war, danach 
24 Jahre lang in der Schulaufsicht agierte und da-
nach zum Beschwerdemanagement wechselte.

Nach deutschem Recht ist eine Beschwerde kein 
Rechtsmittel sondern ein Behelf gegen eine Ent-
scheidung, Beschlüsse oder Maßnahmen einer Be-
hörde. Jeder kann sich beschweren. Die Beschwer-
de muss auch nicht als solche bezeichnet werden.

Eine große Herausforderung stellt das Verstehen 
des Anliegens und die darauffolgende Einordnung 
in die behördlichen Strukturen dar, was eine große 
Erfahrung voraussetzt. Berlin ist in zwölf Bezirke 
eingeteilt, somit gibt es zwölf Außenstellen mit den 
jeweiligen Referatsleitern. Zwischen den einzelnen 
Abteilungen gibt es oft größere Streitigkeiten, was 
leider nicht zu Lösungen führt. Laut Frau Schäfer ist 
eine Hierarchie zwar notwendig, aber nicht immer 
hilfreich, vor allem wenn klare Ansagen fehlen.

Eine Beschwerde kann mündlich oder schriftlich 
eingebracht werden, wobei von Frau Schäfer oft die 
Schriftform eingefordert wird. Sie und ihr Team fol-
gen dem Leitspruch „Wir sind Service“, was nicht 
jeder in der Verwaltung hören will, ihrer Meinung 
nach jedoch muss man Service wollen.

Es wird versucht, gegenüber den Beschwerdefüh-
rern keine Wertung vorzunehmen und jeden Einzel-
fall zu lösen. Dabei führt sie sehr viele Gespräche, 
welche zwar nicht protokolliert werden, von Frau 
Schäfer aber notiert werden. Pro Tag ergeben sich 
ca. 40 E-Mails und etliche Telefonate. Darunter be-
finden sich auch Beschwerden gegen Lehrpersonen.

Beim Beschwerdemanagement kommt jede Be-
schwerde als Erstes an und wird dann je nach Anlie-
gen an die zuständigen Stellen weitergeleitet.

Denkmalgeschütztes Schuleensemble Alt Stralau in Friedrichshain-Kreuzberg, Berlin. Fotograf: Bittner. Quelle: www.stadtentwicklung.berlin.de/denkmal/liste_karte_datenbank/de/denkmaldatenbank/bilder/Fri/09095013.jpg
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gab, wodurch Quereinsteiger und Fachlehrer ohne 
Kenntnisse von Sprachbildung aufgenommen wer-
den mussten. Auf Grund des neuen Rahmenlehr-
plans müssen das die Lehrer nun können. Für den 
Verbleib in einer Willkommensklasse werden 12 
Monate avisiert. Dabei handelt es sich lediglich um 
einen Richtwert, meistens befinden sich die Schü-
ler und Schülerinnen zwischen 11 und 15 Monaten in 
einer Willkommensklasse und werden dann in die 
Regelklasse übergeführt. In den Willkommensklas-
sen wird zum größten Teil Deutsch aber auch Ma-
thematik unterrichtet. Auch Hospitationen stehen 
im Angebot, somit können diese Schüler und Schü-
lerinnen z.B. Musik, Kunst und Sport in der Regel-
klasse besuchen, um damit den Kontakt zu mut-
tersprachlich deutschen Kindern zu fördern. Nach 
dem Verlassen der Willkommensklasse erfolgt eine 
altersadäquate Einstufung, welche von den Päda-
gogen empfohlen wird. Die Entscheidung erfolgt in 
einer Konferenz. Es gibt regelmäßige Überprüfun-
gen, jedoch spätestens nach einem Schuljahr erfolgt 
ein Lernstandsbericht, welcher in der Schule in der 
Konferenz besprochen wird und daraufhin erfolgt 
die Entscheidung über den Übertritt in die Regel-
klasse. Wird darüber entschieden, dass ein Schü-
ler länger als 12 Monate in der Willkommensklasse 
verbleiben soll, erfolgt ein Bericht an die Schulauf-
sicht. Für die Führung von Willkommensklassen 
gibt es keine Mindestschüleranzahl. Allerdings gibt 
es eine Obergrenze von 12 Schülern und Schülerin-
nen, in Ausnahmefällen beträgt die Höchstzahl 15. 
Keine Willkommensklassen gibt es für die Schulan-
fangsphase, welche die 1. und 2. Klasse umfasst. Die-
se Schüler und Schülerinnen kommen gleich in die 
Regelklasse, weil sie ohnehin erst mit dem Lernen 
beginnen.

Aber auch in einer Regelklasse ist es möglich, dass 
Schüler teilweise für eine Sprachförderung aus dem 
Unterricht genommen werden.

Abschließend darf noch erwähnt werden, dass es 
in Berlin keinen Unterricht in der Muttersprache 
gibt, jedoch ist es möglich, das Abitur in sämtlichen 
Sprachen zu absolvieren oder bilinguale Schulen zu 
besuchen.

Selbstverständlich sind auch Beschwerden gegen 
Zeugnisnoten möglich. In diesen Fällen rufen viele 
Schüler selbst bei ihr an. Eine solche Beschwerde 
wird an die Schulaufsicht weitergeleitet, diese re-
gelt die Angelegenheit direkt mit der Schule oder 
über die Rechtsabteilung in der Senatsverwaltung. 
Die Juristen der Rechtsabteilung entscheiden aber 
nicht mit Bescheid sondern weisen die zuständige 
Außenstelle lediglich auf die jeweilige Verordnung, 
welche zur Anwendung kommt, hin. Die Außenstel-
le der Schulaufsicht hat sich da um die allfällige Ab-
änderung der Note zu kümmern.

Interessant ist, dass eine Beschwerde gegen das 
Nichtaufsteigen in die nächsthöhere Schulstufe 
nicht möglich ist, da es überhaupt kein „Sitzen blei-
ben“ gibt! Alle Schüler rücken bis zur 10. Klasse au-
tomatisch auf und benötigen dann jedoch einen No-
tendurchschnitt von 3,0, um direkt zum Abitur zu-
gelassen zu werden oder sie wechseln zuerst an ein 
Oberstufenzentrum um dort später die Möglichkeit 
zu erlangen, das Abitur zu absolvieren. 

Adressat der Beschwerde ist immer die jeweilige 
Schule, Personalstelle, etc. Das Beschwerdema-
nagement übernimmt die Koordination und Ver-
mittlung, führt jedoch auch selbst Lösungsgesprä-
che. Der Aufgabenkern liegt mehr in der Beratung 
und weniger in der Kontrolle. In regelmäßigen Be-
sprechungen mit dem Staatssekretär werden die 
Fälle erörtert und auf Wunsch der Senatorin wird 
auch diese informiert.

Erfrischend auffällig war, dass Frau Schäfer ihre 
Aufgabe mit großem Enthusiasmus erfüllt, sehr Lö-
sungsorientiert agiert und bereits auf einen großen 
Erfahrungsschatz zurückgreifen kann. Leider wa-
ren die zwei Stunden bei Frau Schäfer im Nu vorbei, 
wir hätten noch stundenlang unsere gegenseitigen 
Erfahrungen austauschen können!

Ev idenzbas ier te  
Schu lentw ick lung und 

Schu lpol i t i k 
Von Gerh i ld Hubmann 

Amt der K ä rnt ner Landesreg ier ung

Einleitung
Am 19.4.2018 stand ein Vortrag und Diskussion des 
Referats IC „Bildungsstatistik und Prognose“ in der 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Fami-
lie am Programm. Im Rahmen unserer Bildungsrei-
se nach Berlin konnten wir am 19.4.2018 einen span-
nenden Einblick in die Welt der Zahlen, Daten und 
Fakten der Berliner Bildungslandschaft erhalten. 
Deutschland hat nicht EIN Schulsystem, sondern 
eigentlich 16 unterschiedliche, da im Rahmen der 
Länderautonomie die konkrete Ausgestaltung des 
Schulwesens den Bundesländern obliegt. Diese un-
terschiedlichen Systeme stellen auch bei der Daten-
erfassung bzw. bei der Vergleichbarkeit von Bil-
dungsdaten eine große Herausforderung dar. Aber 
die „Berliner“ sind mit einem eigenen Statistikrefe-
rat in der Senatsverwaltung gut aufgestellt! In der 
Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Familie gibt es im Rahmen der Abteilung I ein Refe-
rat „Bildungsstatistik und Prognose“. Leiter ist Herr 
Bernd Gabbei mit einem Team von rd. 20 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern. Zu den Hauptaufgaben 
des Referates gehören:

¤ Bildungsstatistiken 
¤ Modellrechnungen & Prognosen
¤ Evaluierungsbeitrag
¤ Zumessungen (Berechnung Lehrerkontingents-

stunden pro Schule)

Eckdaten Berliner Schulstatist ik
Hier die wichtigsten Eckdaten der Berliner Schul-
statistik für das Schuljahr 2017/18 (Stand 29.9.2017):

Anzahl allgemein bildende Schulen   
(öffentliche und in freier Trägerschaft): 759 
Klassen 14.452 
SchülerInnen 351.249 
Lehrkräfte 26.962

Zu den allgemein bildenden Schulen gehören die 
Grundschule, die integrierte Sekundarschule, das 
Gymnasium sowie Schulen mit sonderpädagogi-
schen Förderschwerpunkten. Als pädagogisches 
Personal sind zusätzlich zu den Lehrkräften noch 

Wi l l kommensk lassen
Von Mirella Hirschberger-Olinovec

Ebenso wurde beim Besuch in der Senatsverwal-
tung am Mittwoch, den 18.04.2018 das Prinzip der 
sogenannten Willkommensklassen vorgestellt. Die 
Willkommensklassen in Berlin sind seit 2011 mit ei-
nem Aktionsplan etabliert. Die damalige Zielgrup-
pe waren Osteuropäische Länder. Die Willkom-
mensklassen werden noch immer weiter entwickelt. 
Im Jahr 2015 wurde eine Task-Force eingerichtet. 
Ein Teil davon ist für die Aufteilung der Migranten 
auf die Schulen zuständig. Klassenräume wurden 
frei gemacht, um alle Migranten in den Willkom-
mensklassen unterzubringen. Es wird zugegeben, 
dass nicht alles optimal funktioniert, vor allem gibt 
es die Kritik der Segregation von außen. Die Will-
kommensklassen gibt es in allen zwölf Regionen 
und auch eine dreizehnte für die berufsbildenden 
Schulen. Zuerst erfolgt eine ärztliche Begutach-
tung sowie eine Sprachfeststellung, daraufhin er-
folgt die Zuweisung an die Regionen. Erfreulich ist, 
dass die meisten aus den Willkommensklassen be-
reits ihr Abitur in der Zwischenzeit abgeschlossen 
haben. Die Willkommensklassen gibt es hier nicht 
nur für Migranten sondern für alle ohne ausreichen-
de Deutsch-Kenntnisse. Selbstverständlich besteht 
eine totale Heterogenität in den Willkommensklas-
sen betreffend Sprache, Religion, Alter, etc.

Die großen Herausforderungen sind:

¤ Schwere Traumata
¤ Hohe Fluktuation durch notwendige Umzüge 

oder plötzliches Verschwinden
¤ Alphabetisierung 
¤ Bildungsferne und Schuldistanz versus Bildungs-

nähe gewisser Elternhäuser

Seit dem Schuljahr 2017/18 gibt es einen neuen 
Rahmenlehrplan von der 1. bis zur 10. Klasse. Eine 
durchgängige Sprachbildung ist nun auch im Re-
gelsystem verpflichtend. Die Mehrsprachigkeit 
wurde mehr in den Fokus gerückt, wodurch es 
auch mehr Fortbildung für die Lehrpersonen gibt. 
Im Sommer 2016 waren 12.524 Schüler und Schüle-
rinnen in 1.051 Willkommensklassen untergebracht. 
Im Februar 2018 waren 8.720 Schüler und Schülerin-
nen in 752 Willkommensklassen. Die Zahlen sind 
zwar rückläufig, jedoch noch immer nicht vernach-
lässigbar. Anfangs bestand das Problem, dass es 
zu wenig Lehrkräfte für die Willkommensklassen 
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Verwa ltung muss  
gesta lten 

Von Michael  Fresner

Besuch der regionalen Schulaufsicht der Außen-
stelle der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Wissenschaft in Spandau am 18. April 2018. 
Unsere Gruppe wird von Peter Obst von der regi-
onalen Schulaufsicht Spandau mit einem Cabrio 
von der S-Bahn abgeholt und zu seiner Dienststel-
le gebracht. Wir werden daher zu Beginn unse-
res Besuches an einem heißen Frühlingstag mit ei-
ner frischen Brise abgekühlt. Frischer Wind wurde 
durch eine Schulreform im Jahr 2009 auch in das 
Bildungssystem von Berlin gebracht. Herr Obst er-
klärt uns, dass im Pflichtschulbereich die Haupt-, 
Real- und Gesamtschulen abgeschafft worden sind 
und durch Grundschulen ersetzt wurden. Er ist als 
Schulaufsicht für die Grundschulen verantwortlich. 
Das Schulsystem ist in die Primarstufe (Jahrgänge 
1-6), die Sekundarstufe (Jahrgänge 7 – 10) und die 
gymnasiale Oberstufe (Jahrgänge 11 – 12) geglie-
dert. Die Primarstufe umfasst die Schulstufen 1 -6. 
Die Schüler können die sechs Jahrgänge entweder 
in der Grundschule oder durch einen Wechsel nach 
der vierten Schulstufe ins Gymnasium oder in eine 
Integrierte Sekundarschule (ISS) absolvieren. Die 
ISS hat entweder eine eigene gymnasiale Oberstu-
fe oder kooperiert mit der gymnasialen Oberstufe 
einer anderen ISS oder eines Oberstufenzentrums 
(berufliches Gymnasium).  Wenn die ISS eine ei-
gene Oberstufe führt, verlängert sich die Schulzeit 
allerdings auf 13 Jahre. Die Schüler in Berlin errei-
chen daher entweder nach 12 oder 13 Jahren das Ab-
itur. Die Schulaufsicht umfasst die Grundschulen, 
die Sekundarschulen und die Gymnasien. Neben 13 
Grundschulen und fünf Gymnasien unterstehen der 
Schulaufsicht von Spandau auch neun ISS-Schulen.  
Die regionale Schulaufsicht Spandau ist für die so-
genannten inneren Schulangelegenheiten verant-
wortlich und führt gleichzeitig Dienst- und Fach-
aufsicht. Sie ist sowohl Ansprechpartner für Eltern 
und Schülerinnen/ Schüler als auch für das gesam-
te pädagogische Personal der Spandauer Schulen.  
Die Schulinspektion wird von einer eigenen Behör-
de durchgeführt. Schulaufsicht und Schulinspekti-
on sind daher voneinander getrennt. Die Referats-
leiterin und zuständige Schulaufsicht für Sekun-
darschulen und Gymnasien Frau Ute Lehmann ist 
zeitweise bei uns, hat aber an diesem Nachmittag 

aus Unterrichtsbedarf und Lehrkräftebestand eine 
Bilanz berechnet. Unter „Bedarf“ ist die Stunden-
zahl umgerechnet in Vollzeiteinheiten [VZE]) zu 
verstehen, die einer Schule entsprechend zugewie-
sen wird, um den Unterrichtsbetrieb organisieren zu 
können. Diese Zahl beinhaltet den Bedarf aus der 
Schülerzahl der Schule und der Stundentafel mit 
dem Pflichtunterricht der Schülerinnen und Schü-
ler sowie Teilungsstunden und allgemeinen För-
derunterricht. Ebenso beinhaltet ist der Bedarf für 
Sprachförderung, Integration und Inklusion behin-
derter Kinder, sonstiger Bedarf, der aus strukturel-
len Besonderheiten erwächst sowie Aufwendungen 
für Schulschwerpunkte.

Aufgrund des o.g. Lehrermangels in Berlin ist es 
oft nicht möglich, alle notwendigen Lehrerplan-
stellen pro Schule entsprechend zu besetzen. Stellt 
man also den „Bedarf“ einer Schule mit dem tat-
sächlichen „Bestand“ an Lehrpersonal gegenüber, 
kommt es meist zu einer „Unterdeckung“. So liegt 
der durchschnittliche Versorgungsgrad der öffentli-
chen Schulen im Schuljahr 2017/18 (Stichtag 01.11.2017) 
ohne nichtverfügbare Lehrkräfte bei 98,7 %. Das be-
deutet, dass der Großteil der Berliner Schulen nicht 
100% der Lehrkräfte zugeteilt bekommt, die sie ei-
gentlich für den Unterricht benötigen.

Abschließende Bemerkung

Die oft verbreitete Meinung, Statistiken seien lang-
weilig konnte in unserem Meeting mit der Berliner 
Senatsverwaltung eindeutig widerlegt werden. Die 
Zahlen & Daten der Bildungsstatistik ist die Basis 
für die tägliche Arbeit der Schulen, der Schulauf-
sicht, der Unterstützungssysteme und nicht zuletzt 
der Bildungspolitiker, um steuernde Eingriffe auf 
den verschiedenen Handlungsebenen zu ermögli-
chen. Gerade in Zeiten von strengen und komple-
xen Datenschutzregelungen einerseits und einem 
gesteigerten Informationsbedürfnis der Bürger und 
Öffentlichkeit andererseits ist die Bildungsstatistik 
ein aktuelles Themenfeld.

Durchschnitt und zu den Daten der gesamten Regi-
on herzustellen. Die so gewonnenen Daten und ihre 
Darstellung sind Grundlage zur Analyse von Trends 
und Entwicklungen. Im Rahmen des Controllings 
können so Ziele und Maßnahme zur Steuerung im 
Bildungsbereich festgelegt werden.

Modellrechnungen

Eine große Herausforderung für die Berliner Bil-
dungspolitik ist die wachsende Stadt und damit die 
zunehmenden Schülerzahlen. Daher sind Progno-
sen zur zukünftigen Entwicklung der Schülerzah-
len in öffentlichen allgemein bildenden Schulen ein 
wichtiges Instrument für Planungsentscheidungen. 
Basis für die aktuellen Berechnungen bilden:

¤ die Ist-Schülerzahlen des Schuljahres 2017/18 vom 
1.11.2017 

¤ die Ist-Bevölkerungszahlen vom 31.12.2016 
¤ die Bevölkerungsprognose für Berlin 2015 – 2030
¤ die aktuellen schularten- und bezirksspezifi-

schen Struktur- und Übergangsquoten. 

Ausgehend von der derzeitigen Schülerzahl in öf-
fentlichen allgemein bildenden Schulen wird die 
Gesamtschülerzahl in Berlin voraussichtlich von 
aktuell 315.358 im Schuljahr 2017/18 auf 322.790 im 
Schuljahr 2018/19 zunehmen und damit um 7.432 
Schülerinnen und Schüler (2%) steigen. Im Schul-
jahr 2026/27 werden 380.680 Schülerinnen und Schü-
ler erwartet. Damit erhöht sich die Anzahl der Schü-
lerinnen und Schüler um rund 65.300 innerhalb von 
9 Jahren (nicht eingerechnet sind die SchülerInnen 
in Privatschulen, 2017 sind das rd. 35.900). Gleichzei-
tig rechnen die Statistiker damit, dass die Anzahl 
jener SchülerInnen, die in Willkommensklassen zu 
beschulen sind, rückläufig sein wird. Die durchge-
führten Prognoserechnungen werden für ganz Ber-
lin als auch auf Bezirksebene durchgeführt.

Diese zunehmenden Schülerzahlen stellen sowohl 
eine Herausforderung hinsichtlich des pädagogi-
schen Personals als auch hinsichtlich notwendiger 
Schulbauten dar. Berlin hat einen Lehrermangel 
und viele Schulen müssen mit weniger Lehrperso-
nal auskommen als ihnen eigentlich laut Bemes-
sungsgrundlagen für die Lehrerkontingente (Zu-
messung) zustehen würden.

Zumessung / Lehrerkontingente

Zur Sicherstellung der Versorgung der Schulen mit 
pädagogischem Fachpersonal werden kontinuier-
lich und terminbezogen schulorganisatorische Ba-
sisdaten erhoben und verarbeitet. Um die Unter-
richtsversorgung quantifizieren zu können, wird 

ErzieherInnen, SozialarbeiterInnen sowie soge-
nannte pädagogische Unterrichtshilfen tätig.

Anzahl der Berufliche Schulen  
(öffentliche und in freier Trägerschaft) 320 
Klassen 4.451 
SchülerInnen 88.202 
Lehrkräfte 4.449

Berufliche Schulen sind Berufsschulen, Berufs-
schulen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, 
Berufsfachschulen, Fachoberschulen, Berufsober-
schulen, Fachschulen und berufliche Gymnasien.

In Berlin gibt es einen Anteil von rd. 38 % von Schü-
lerInnen mit nicht-deutscher Herkunftssprache, das 
sind Schüler, deren Mutter- bzw. Familiensprache 
nicht deutsch ist. Die Staatsangehörigkeit ist dabei 
ohne Belang, entscheidend ist die Kommunikati-
onssprache innerhalb der Familie. Für diese Schü-
lerInnen besteht in der Regel ein erhöhter Förder-
bedarf. Die Förderung dieser SchülerInnen erfolgt 
in sog.  Willkommensklassen, welche parallel zu 
Regelklassen geführt werden.  Im Dezember 2017 
wurden 8.658 Kinder in 756 Willkommensklassen 
beschult, die sich durch eine besonders niedrige 
Frequenz von im Durchschnitt nur 11,5 Schülern pro 
Klasse auszeichnen.

Datenbasierte Schulentwicklung

Für die Entscheidungsträger im Bildungsbereich so-
wohl auf politischer Ebene als auch auf Ebene der 
Verwaltung bzw. der Schulaufsicht sind Bildungs-
daten ein wichtiges Instrument im Zusammenhang 
mit Fragen der datenbasierten Schul- und Unter-
richtsentwicklung. Bildungsstatistiken sind die 
Grundlage für Analysen von Entwicklungen und 
Handlungsanleitungen. Sie gelten auch als Basis 
hinsichtlich der Ressourcensteuerung. Mit dem sog. 
Indikatorenmodell werden Daten von Schulen erho-
ben, verarbeitet und bewertet. Dies betrifft z.B. fol-
gende Daten pro Schule:

¤ Anmeldungen von SchülerInnen
¤ Anzahl SchülerInnen mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf
¤ Schulabgänger ohne Abschluss
¤ Prüfungen ohne Abschluss
¤ Unentschuldigte Fehltage
¤ Vertretungsleistungen
¤ Unterrichtsausfall-Statistik
¤ Anzahl der Meldungen von Gewalt gegen Lehr-

personal

Es gilt, faire Vergleiche der Schulen mit ande-
ren Schulen anzustellen, weiters Vergleiche zum 
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Einrichtung geklagt werden. Danach sind die Ab-
solventenzahlen an beiden Universitäten auf 65 zu-
rückgegangen, die idealtypisch fertig werden. Tat-
sächlich aber werden lediglich 40 Studierende pro 
Jahr und Universität, also 80 Lehramtskandidaten 
fertig – obwohl weiterhin 300 gebraucht werden. 
Dann hat auch noch die Stadt stärker zu wachsen 
begonnen als geplant und 2015/16 sind zusätzlich 
die Flüchtlinge dazu gekommen. Der Lehrerman-
gel ist vorprogrammiert. Daher fährt die Universität 
im Jahr 2018 mit einem Quereinstiegsmaster auf 500 
Studierende hoch.

In Berlin gibt es kein Sonderschullehramt mehr. Da-
für können die Studierenden 1 Fach mit 2 Schwer-
punkten im Bereich der Sonderpädagogik wählen. 
Das ist ein Joker, womit die Studierenden eines der 
drei Fächer ersetzen können. Die jetzige Studien-
struktur bildet die Sonderpädagogik wie ein Un-
terrichtsfach ab. Schule braucht multiprofessionelle 
Teams aber auch multiprofessionelle Lehrer. Mathe-
matik wird gerne durch die Sonderpädagogik um-
gangen. Deutsch und Mathematik sind zulassungs-
frei, während die Fächer Sport, Musik oder Sa-
chunterricht durch eine Zulassungsbeschränkung 
betroffen sind.  Der Absolvent des Grundschullehr-
amtes bleibt eine Klassenlehrkraft, auch wenn er 
nur diese drei Fächer studiert hat. In Vietnam wurde 
auch für die Grundschule nur 1 Fachlehramt einge-
führt.  Prof. Pech hat im viel gepriesenen Finnland 
keine schlechten Schulen gesehen, aber auch keine 
hervorragenden, während es in Berlin unglaublich 
schlechte Schulen, aber auch super Schulen gibt. 
Auch kann man an einer einzigen Schule brillanten 
Unterricht erleben, während die Nebenklasse bes-
ser geschlossen werden sollte. Die HU hat nun ein 
pädagogisch-didaktisch, aber auch fachlich gut auf-
gestelltes Grundlehramtsstudium. Es sind zurzeit 13 
Institute am Studium beteiligt, wobei die Anzahl der 
Professuren für das Grundstudium von drei auf sie-
ben aufgestockt wurde. Von der Qualifikationsdau-
er sind nun alle Lehramtsstudien gleich. Die Aus-
weitung der Dauer des Grundschullehramtes von 
drei auf vier Jahre war kein großes Problem. Ledig-
lich die Bezahlung ist noch nicht bei allen Lehrern 
gleich, auch wenn die Grundschullehrer um eine 
Stufe im Besoldungsschema hochgerückt sind. Seit 
2004 können Studierende des Grundschullehramtes 
direkt ins Doktoratsstudium übergeführt werden.

Der Lehrermangel macht erfinderisch:

¤ Das Referendariat an einer Privatschule war bis-
her ein No-Go – jetzt ist dies plötzlich möglich.

¤ LuKs – sogenannte Lehrkräfte unterer Klassen 
– kommen aus der ehemaligen DDR. Sie haben 

haben. Trotzdem haben die Schüler mit einer Be-
stätigung der Grundschule über besondere Leis-
tungen die Möglichkeit, nach der 4. Schulstufe ins 
Gymnasium zu gehen. Die diesen Weg gehen wol-
len, drängen darauf. Sachunterricht wird nur in der 
1. bis zur 4. Klasse angeboten, während in der 5. und 
6. Klasse je ein Sammelfach für Naturwissenschaft 
und Gesellschaftswissenschaften geführt wird. Ab 
der 7. Schulstufe wird schließlich in den einzelnen 
Fächern unterrichtet.

Es ist nachgewiesen, dass die Studierenden mit der 
höchsten Motivation diejenigen für die das Lehramt 
sind und unter diesen wiederum weitaus diejenigen 
für die Grundschule. Dafür sind die Grundschulstu-
dierenden diejenigen mit dem geringsten Fachinte-
resse. Die Gruppen der Studierenden unterscheiden 
sich also sehr stark. Im ersten Jahr des Lehramts-
studiums müssen viele personalentwicklerischen 
Elemente eingebaut sein, was für die Grundschul-
lehrerausbildung noch stärker notwendig ist, da der 
Blick zurück auf die eigene Schulzeit so idealisie-
rend wirkt. In Berlin herrscht ein absoluter Mangel 
an Grundschullehrern. Daher konnten die Ausbil-
dungsstätten so viel Geld ausverhandeln wie nie zu-
vor und wahrscheinlich auch nie mehr wieder. Fast 
90% aller neuen Lehrer im Grundschulbereich haben 
kein Grundschullehramt oder höchstens ein Sekun-
darschullehramt. Seit Prof. Pech 2008 an die Hum-
boldt Universität kam, wurden jährlich 55 Lehramts-
studierende in 2 Gruppen aufgenommen, 2017/18 wa-
ren es 250 Studierende im Sachunterricht in 10 bis 11 
Parallelgruppen. Es sollen noch mehr werden: aus 
ehemals 65 Studierenden sind es 2017/18 330 Inskri-
bierte und sollen im nächste Jahr 550 werden. Dafür 
mussten die gesamten Abläufe bis hin zu den Klau-
suren neu organisiert werden. Die School hatte ins-
gesamt 300-400 Studierende in ihrem System, jetzt 
hat sie dies pro Jahr.  Die Pflichtfächer Deutsch und 
Mathematik haben sich die Freie Universität Ber-
lin (FU) und die Humboldt Universität Berlin (HU) 
aufgeteilt. Es gibt noch die Universität der Künste 
(UdK), wo zB Musik und Kunst auch für das Lehr-
amt studiert wird. Dieses Studieren an zwei Univer-
sitäten bedeutet echten Stress für die Studierenden. 
2004 haben HU und FU gemeinsam ca 300 Studie-
rende pro Jahr aufgenommen. Der Bedarf an Leh-
rern lag in Berlin während dieser Zeit ebenfalls bei 
ca 300 Absolventen jährlich. Durch die Umstellung 
des Studiums auf Bachelor-Master wurde gesetzlich 
eine Beweislastumkehr verankert, dass es nämlich 
möglich sein muss, das Studium in der Regelstu-
dienzeit abzuschließen. Die Universitäten müssen 
also Studienpläne vorweisen, die dies sicherstellen. 
Sollte dies nicht möglich sein, kann die jeweilige 

ohne Schnaufen“ stehe. Man arbeite schlussendlich 
im öffentlichen Dienst und nicht im Leistungssport.

Die Lehrk rä f teausbi ldung 
im Land Berl i n
Von Markus Ju ranek 
Landesschu l rat  f ü r  Sa l zbu rg

Gespräch mit dem Head of Professional School of 
Education, Univ. Prof. Dr. Pech von der Kultur-, So-
zial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät der 
Humboldt Universität Berlin, Institut für Erzie-
hungswissenschaften, Grundschulpädagogik. Univ. 
Prof. Dr. Pech begrüßt die ÖGSR-Delegation im So-
zialraum der Professional School of Education in 
einer Außenstelle der Humboldt Universität in der 
Straße des Check-Point Charly. Zwei Stunden refe-
riert der Direktor der universitären Lehrerbildungs-
stätte über aktuelle Entwicklungen der Lehreraus-
bildung in Berlin. 9 deutsche Bundesländer haben 
ihre Lehrerbildung auf die Bachelor-Master-Struk-
tur umgestellt, sieben nicht, darunter auch Sachsen, 
das von der Bologna-Struktur wieder auf die Staats-
examen-Variante zurückgekehrt ist. In Berlin sei in 
der Grundschullehrerausbildung die Quadratur des 
Kreises zwischen einem allgemeinen Lehramt und 
einem Lehramt mit Spezialausbildungselementen 
im Sinne einer fachwissenschaftlichen Ausbildung 
gelungen: 2004 war die Bachelor-Master-Struktur 
eingeführt worden mit 3 Jahren Bachelor und 1 Jahr 
Master. Auf Grund der Empfehlungen einer Kom-
mission zur Reform der Lehrerausbildung wurde seit 
2015 die Studienarchitektur so umgestellt, dass aus 
einem Vierfachstudium ein Dreifachstudium wurde. 
Was weniger geworden ist, ist das bisher integrier-
te Fach, das für den Unterricht in der Sekundarstu-
fe berechtigte. Jetzt werden nur noch Fächer für die 
Grundstufe und somit ein reines Grundschullehr-
amt angeboten. Didaktik und Pädagogik sind stär-
ker geworden und stehen im Verhältnis zur Fachaus-
bildung im Verhältnis von 60:40, während es im Stu-
dium für das Gymnasiallehramt im Verhältnis 40:60 
von Fachdidaktik und Fachwissenschaften ist. Das 
Referendariat wurde in einem um ein Jahr verkürzt 
mit dem Nachteil, dass die Absolventen innerhalb 
von 2 Jahren drei Abschlussarbeiten (Masterthesis, 
1. und 2. Staatsexamensarbeit) schreiben mussten.  
Brandenburg und Berlin sind die einzigen Bundes-
länder, die eine 6-jährige Grundschulausbildung 

einen Übergriff auf einen Schulleiter zur klären und 
zu begleiten. Schulfremde Personen lösten an seiner 
Schule den Feueralarm aus und wurde der Schullei-
ter von ihnen attackiert. Die Schule bekommt bis 
zum Schulschluss einen Wachdienst zur Verfügung 
gestellt. Außerdem existiert in Berlin eine große An-
zahl an Willkommensklassen für neu zugewander-
te und geflüchtete Kinder und Jugendliche. Ziel der 
Willkommensklassen ist es, die Schülerinnen und 
Schüler optimal zu fördern und ihnen einen schnel-
len Übergang in das Regelschulsystem zu ermögli-
chen. Nach Herrn Obst haben Flüchtlingskinder in 
Berlin einen Rechtsanspruch auf Bildung. Die Kin-
der und Jugendlichen sollen nicht mehr als ein Jahr 
in diesen Klassen verweilen. In Gegenständen, die 
keine Sprachkenntnisse erfordern (z.B. Sport), wer-
den sie sofort in Regelklassen aufgenommen. Soll-
ten die Schüler länger als ein Jahr für den Erwerb 
von Deutschkenntnissen benötigen muss die Schule 
bei der Schulaufsicht einen begründeten Verlänge-
rungsantrag stellen. Dies ist notwendig, damit die 
Schulaufsicht eine Kontrollmöglichkeit hat. Kinder 
und Jugendliche, die einen sonderpädagogischen 
Förderbedarf haben, werden in Schulen mit son-
derpädagogischem Förderschwerpunkt, auch För-
derzentzentren oder Förderschulen genannt, unter-
richtet. Drei solcher Schwerpunktschulen werden in 
Spandau geführt.

Wie in Österreich hat auch Berlin einen Mangel 
an Lehrernachwuchs. Das Einstiegsgehalt ist aber 
durchaus attraktiv. 5.800, - brutto wird als Erstge-
halt geboten. Die Unterrichtsverpflichtung beträgt 
aber 28 Stunden. Berlin versucht wie in Österreich 
mit Quereinsteigern diesen Lehrermangel abzu-
decken. In Österreich sollen im Rahmen der Bil-
dungsreform in den Bildungsdirektionen schular-
tenübergreifende regionale Aufsichtsteams einge-
führt werden. Dies stößt bei unserer Schulaufsicht 
bekanntlich nicht auf allzu große Gegenliebe. In 
Spandau wünscht man sich aber solche Teams. Herr 
Obst und Frau Lehman sehen hier viele Vorteile, da 
diese Teams die Schüler von der Grundschule bis 
zum Abitur durchgehend begleiten und somit Bil-
dungsprozesse besser gestalten könnten. „Die Ver-
waltung muss gestalten und nicht nur administrie-
ren“, erklärt uns Herr Obst. Dies gelinge im Team 
einfach besser. Teamarbeit wird in Spandau offen-
bar bereits jetzt gelebt. Einmal in der Woche be-
treiben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Schulaufsicht in der Dienstzeit gemeinsam Sport. 
Es werden von Yoga bis Laufen abwechslungsreiche 
Bewegungseinheiten angeboten. Herr Obst wirft ei-
nen Blick auf seine Vorgesetzte und meint lächelnd, 
dass das Laufen allerdings unter dem Motto „Laufen 
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den Stoff von drei Schuljahren. Jeder Schüler kann 
somit eigenverantwortlich sein Lerntempo bestim-
men. Die Schüler besitzen magnetische Symbole, 
die sie entsprechend ihres Lernfortschritts auf den 
Tafeln weiter setzen. Lehrer werden zu Lernbera-
tern, denn jeder Schüler soll natürlich den gesam-
ten Stoff am Ende einer Lernphase nach seinen Fä-
higkeiten verstehen und beherrschen. Die Schüler 
entscheiden selbst, wann sie ihre Klausuren schrei-
ben möchten. Das Arbeiten nach dem Lernweg-
prinzip wird in den Bereichen angewandt, in denen 
der Anteil des zu Übenden am größten ist. Das gilt 
also für die Fächer Deutsch (Lernweg Grammatik 
und Rechtschreibung und Lernweg Lesen) und für 
das Fach Mathematik. Nachdem ca. 50% der Unter-
richtsstunden in den Fächern Deutsch und Mathe-
matik in Lernwegstunden absolviert werden, findet 
der andere Teil der Arbeit in so genannten Lernwerk-
stätten statt. Diese sind epochal organisiert. Für ca. 
drei Wochen konzipierte Werkstätten werden zu ei-
nem Thema ausgesucht und beinhalten die Fach-
bereiche Sachunterricht, Sachfächer der oberen 
Klassen, einzelne Deutschbereiche (Gedichtwerk-
statt, Literaturwerkstatt) oder einzelne Bereiche der 
Mathematik (Geometrie, Größen, Geld u.a.). Leis-
tungsschwächere Kinder bzw. Kinder mit besonde-
ren Bedürfnissen können in Kleingruppen für zwei 
bis drei Stunden am Tag zusammengefasst und be-
sonders gefördert werden.  Somit wird versucht, die 
Bedürfnisse jedes Kindes individuell abzudecken. 
Die Schulleiterin nennt dieses System auch liebe-
voll: „Jeder bekommt sein Futter“. Die Schule ist fi-
nanziell gut dotiert. Die Schulleiterin verfügt auch 
über ein eigenes Budget, mit dem sie auch Werkver-
träge abschließen und somit notwendige Fachkräfte 
zukaufen kann. Finanziell hat die Schule somit aus-
reichend „Futter“.  Auch ein Hund und vier Papa-
geien stehen auf der „Personalliste“ der Schule. Die 
Kinder sorgen dafür, dass auch sie regelmäßig das 
ihnen zustehende „Futter“ bekommen.  Das Prinzip 
„Jeder bekommt sein Futter“ wird an dieser Schule 
offensichtlich durchgängig und konsequent gelebt.

Hier muss der Studienplan geändert werden.

Am Schluss des Besuches bei Prof. Pech darf natür-
lich auch das Thema der Ferien in der Schule nicht 
fehlen: Die Sommerferien dauern in allen deutschen 
Bundesländern 6 Wochen, aber zu unterschiedli-
chen, rollierenden Zeiten. Nur Bayern wandert als 
einziges Bundesland damit nicht über die Sommer-
monate. Die Begründung zur Zeit der Einführung 
dieser Regelung war, dass die vielen Bauern in Bay-
ern ihre Kinder für die Ernte dringend brauchen. So 
gilt diese Reglung auch heute noch.

„Jeder bekommt  
sein Fut ter“

Von Michael  Fresner

Besuch der Havelmüller-Grundschule am 20. Ap-
ril 2018.  Unsere Gruppe wird von der Schulleiterin 
Gaby Plachy mit einem Frühstück begrüßt. Schul-
kinder haben es für uns gerichtet und mit Manner-
schnitten und Mozartkugeln versüßt. Wir Österrei-
cher sollen uns mit heimischen „Futter“ wohlfühlen. 
Die Havelmüller-Grundschule liegt in Tegel und 
ist eine „Brennpunktschule“. 60% der Schülerin-
nen und Schüler kommen aus sozial benachteilig-
ten oder bildungsfremden Familien. Dafür wird die 
Schule aber von der Schulverwaltung finanziell und 
personell besser dotiert. In jeder Klasse sind zwei 
Lehrpersonen. Es steht auch zusätzliches Personal 
wie Sonderschullehrer, Sozialpädagogen und Schul-
assistenten zur Verfügung. Somit kann der Unter-
richt differenziert und individuell gestaltet werden. 
An der Schule werden ausschließlich Jahrgangs-
klassen geführt. Alle Jahrgänge sind somit alters-
gemischt organisiert. Es gibt die Jahrgänge 1-3 und 
die Jahrgänge 4-6. Es ist eine Freude in den Klassen 
zu sehen, wie ältere und jüngere Schüler mit- und 
voneinander lernen. Die leistungsstarken Kinder 
bewältigen mehr Lernstoff als in der traditionellen 
Form des Lernens und die leistungsschwachen Kin-
der werden besser gefördert. Der Unterricht erzeugt 
Selbstständigkeit und soziale Kompetenz. Individu-
elle Lernwege als Konzept der Unterrichtsorganisa-
tion unterstützen die Schüler dabei, ihre Stärken zu 
erkennen und ihre Selbstkompetenz zu erweitern. 
Die zu erarbeitenden Inhalte und Kompetenzen ei-
nes Lernweges (z.B. Ich kann Buchstaben, Wörter, 
Sätze, Texte, schwierige Texte lesen) sind sichtbar 
in der Klasse auf Tafeln angebracht und beinhalten 

ein erstes Papier heraus, welche Inhalte in diesem 
Gegenstand als Rahmen geführt werden sollten. Da 
die KMK (Kultusministerkonferenz) dort keine Vor-
gaben für Standards gemacht hat, wurde der Pers-
pektivrahmen für den Sachunterricht der Fachver-
einigung „zum Bestseller“. So werden nun über 4 
Jahre Grundschule nur 8 Themen mit jeweils 6 Fra-
gen (zB das Kind, eine Welt, das Rad) vorgegeben, 
die dann aus ganz unterschiedlichen Perspektiven 
betrachtet werden. Es gibt keine Vorgaben für die 
Jahrgangsstufen; die Schulen müssen selbst ent-
scheiden, wann sie wie welche Themen behandeln. 
Der alte heimatkundliche Gedanke im Sachunter-
richt ist zwar immer noch in manchen Lehreraussa-
gen zu finden, auch wenn er in diesen Rahmenricht-
linien, die inzwischen vom Senat der Stadt Berlin 
übernommen und in über 1 ½ Jahre Vorlaufszeit sehr 
professionell eingeführt wurden, nicht vorkommt. 

Das Besondere des Lehrplanes für Berlin/Bran-
denburg (Prof. Pech drückt seine Verwunderung 
aus, dass diese beiden Nachbarbundesländer ein-
mal etwas gemeinsam herausgegeben haben) ist, 
dass alle Fächer Kompetenzmodelle haben. Die Ni-
veaus sind von Klasse 1 bis Klasse 10 formuliert – 
inklusive Sonderpädagogik. Berlin machte daraus 
(Brandenburg nicht!) ein dreigestuftes Kompetenz-
modell, drei Formulierungen des Könnens und alle 
drei können in der Beurteilung eine Eins ergeben. 
Zunächst wollte man dies bis zum Abitur durch-
ziehen, was aber sofort wieder abgeschafft wurde. 
Heute müssen alle Schulen bei der Matura dasselbe 
Niveau erreichen.

Lehr-Lern-Forschungs-Projekte: In kleinen Grup-
pen machen die Studierende Projekte mit Erhebun-
gen an den Schulen zu kleinen Forschungsfragen. 
Dies soll den Schulen als Evaluation dienen und 
den Studierenden gibt es die Möglichkeit, diese Da-
ten ohne weitere Genehmigung in der Masterarbeit 
auszuwerten. 2/3 der Studierenden nehmen diese 
Möglichkeit wahr. Auf den Homepage-Seiten der 
PSE (Professional School of Education Berlin) wer-
den diese Evaluationsergebnisse veröffentlicht. 

Prof. Pech gesteht einen Planungsfehler des aktuel-
len Praxissemesters ein: Die Nachbereitungssemi-
nare zur Praxis finden in den Fächern statt – ohne 
jedoch einen Reflexionsort über die Erfahrungen 
der Studierenden mit dem allgemeinen Schulleben 
zu geben. Die Studierenden erleben jedoch so viel 
und haben das große Bedürfnis, viel zu erzählen 
und auch zu verarbeiten. Dafür ist jedoch kein Raum 
vorgesehen. In den fachdidaktischen Nachbereitun-
gen wird dies dann eingebracht, obwohl dies dann 
für die Fragen des Faches kaum mehr Platz lässt. 

dort eine Fachausbildung, aber kein Lehramt 
oder einen Hochschulabschluss gemacht. Wer 
zur Zeit der Wende dort gerade beschäftig war, 
wurde im Dienst belassen und konnte berufsbe-
gleitend einen Abschluss machen. Einige taten 
dies nicht. Wer zur Zeit der Wende als Erzieher 
tätig war, blieb im System, aber immer als Erzie-
her und wurde nie als Lehrer eingesetzt. Vor 2 
Jahren nun hat man einen Weg gefunden, die ab 
1990 als solche LuKs eingestellt waren, plötzlich 
als Lehrer anzuerkennen.

¤ Fast alle Studierenden verdienen schon nebenbei 
ihr Geld als Lehrkräfte. Wer nicht „wegrennt“, 
hat einen solchen Job, der auf dem Niveau von 
Erziehern bezahlt wird, was aber für einen Zwan-
zigjährigen gutes Geld bedeutet. 

¤ Heute werden bereits Bachelorabsolventen schon 
mit Dauervertrag angestellt.

¤ 2015 wurde ein Praxissemester eingeführt. Ein 
ganzes Semester in der Schule – das war durch 
die Verlängerung des Masters auf 4 Semester 
möglich. Nun absolvieren die Studierende drei 
Praktika:

¤ am Beginn, um einen ersten Einblick zu bekom-
men, wobei die Studierenden hier nicht unter-
richten;

¤ nach dem 4. Semester ein Grundschulpraktikum 
in einem Fach, im Masterstudium das 2. Fach-
praktikum. So konnte jemand die Praxis zB in 
Mathematik „spritzen“, wenn er bspw. das Prak-
tikum in Sachunterricht gemacht hat. 

¤ das Praxissemester: Kernidee des Praxissemes-
ters ist nun, dass der Studierende wirklich ein 
Semester in der Schule verbringt und das Prakti-
kum in allen drei Fächern nachweisen muss. Zu-
dem muss er seine Partizipation am Schulleben 
zB durch Teilnahme an Elternabenden belegen. 
Der Studierende darf jedoch nicht eigenverant-
wortlich unterrichten, weshalb die Schule für je-
den Studierenden zwei Stunden Entlastung be-
kommt.

Dies war für die Berliner Schulen ein großes Thema, 
da die Betreuungsstunden für das Referendariat ir-
gendwann abgeschafft worden waren, aber für die 
Betreuung des Praxissemesters wieder eingeführt 
wurden. Die HU qualifiziert die Mentoren für diese 
Aufgabe sowohl fachdidaktisch als auch allgemein 
pädagogisch.

Der Sachunterricht hat sich in den letzten Jahren 
fundamental verändert. Erst 1992 war eine Fachge-
meinschaft der Lehrer für dieses Fach gegründet 
worden. Zehn Jahre später gab diese Vereinigung 
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Die Schu l i nspek t ion  
i n Berl i n

Von Chr i s toph Hof s t ät ter 
Un i ver s i t ät  Graz

Zum Abschluss der Bildungsfahrt wurde 
die ÖGSR-Delegation von Frau Margit 
Boekhoff, Leiterin der Schulinspektion 
für Berlin, freundlich empfangen. In Ih-
rer Einführung illustrierte Sie anschau-
lich die Rolle der Schulinspektion, wel-
che diese seit der Neufassung des Ber-
liner Schulgesetzes im Jahr 2005 ausübt. 
Besonders in Erinnerung bleibt dabei 
die Gegenüberstellung Schulinspektion 
- Schulaufsicht, die Präsident Juranek 
zum lebhaften Vergleich good guy - bad 
guy hinriss. Aufgabe der Schulaufsicht 
ist die Beratung der Schule, während die 
Schulinspektion bei ihren regelmäßigen 
Überprüfungen (im Regelfall alle sechs 
Jahre) für die Kontrolle der Einhaltung 
der gesetzlichen Vorgaben zuständig ist. 
Derzeit sind Frau Boekhoff dazu 32 Voll-
zeitstellen zugewiesen, wobei in einigen 
Fällen Inspektionspersonal nur halb be-
schäftigt ist und daneben etwa weiter-
hin mit einer Schulleitungsaufgabe be-
traut ist.

Stark sichtbar wird, dass Berlin einige 
Konzepte entwickelt hat, um die Qua-
lität der Schulinspektion zu heben und 
auch um beide Seiten, also auch die kon-
trollierten Schulen, von der Prüfung pro-
fitieren zu lassen. Das Modell, das sich 
nun in der dritten Phase befindet, bie-
tet auch Inspiration für Österreich. An 
diesem Punkt schließt sich der Kreis ei-
ner sehr gelungenen Bildungsfahrt der 
ÖGSR, zu der man Präsident Juranek 
und seiner Berliner Kontaktperson Frau 
Martina Roth nur gratulieren kann. Zu 
danken ist auch Franz Wehsely für die 
ausgezeichnete Organisation der Reise. 

dauerte länger als vorgesehen, dennoch trafen wir 
rechtzeitig im Hotel Lauriacum ein. Dort servierte 
uns der schrullige Hotelbesitzer höchstpersönlich 
und sehr wortreich allerlei, aber keinen Getreide-
brei, die Hauptspeise der Römer. Danach war noch 
Gelegenheit, den Stadtturm zu besteigen. 

Die ursprünglich erst für 15.30 zugesagte Führung 
durch die Basilika Lorch konnte letztlich um eine 
Stunde vorverlegt werden. In der Unterkirche der 
Basilika durften wir die Ausgrabungen bewundern 
und erhielten Einblick in die technischen Fähigkei-
ten der Römer. Früher als erwartet konnten die nach 
so viel Kultur ermatteten Teilnehmer zur teils doch 
sehr weiten Heimreise entlassen werden.

Mendelssohn, ein Choralvorspiel sowie das Ave 
Maria für uns spielte. Wir waren wirklich beein-
druckt von ihrer Darbietung. 

Nahtlos ging es dann zur Stiftsführung über, die von 
Frau Hauptmann sehr professionell und kurzweilig 
gestaltet wurde (Stiftskirche, Bibliothek, Marmor-
saal, Altdorfer Altar). Der Tag klang bei einem ge-
mütlichen Abendessen im Stiftskeller aus, wo auch 
Johannes Thaler dazu stieß.

Am nächsten Morgen ging es nach Enns zur Landes-
ausstellung „Die Rückkehr der Legion“. Das Wet-
ter hatte ein Einsehen, der angesagte Regen blieb 
aus. Leider konnten Felix Jonak und Simone Hauser 
nicht mehr teilnehmen. Die interessante Führung 

Bei herrlichem Ausflugswetter fanden sich pünkt-
lich zur Vorstandssitzung am 21.9.2018 zunächst sie-
ben Vorstandsmitglieder im Stift St. Florian ein. Be-
sonders erfreute nach krankheitsbedingter Absenz 
das Erscheinen von Erwin Konjecic, der in der Fol-
ge mit seiner Gattin auch am gesamten Kulturpro-
gramm teilnahm. 

Nach der Vorstandssitzung wuchs das Grüpp-
chen um die noch dazugekommenen Teilnehmer 
auf 13 an und versammelte sich in der Stiftsbasili-
ka, wo zunächst beide Stiftsorganisten ein wach-
sames Auge auf unsere Eva Burger hatten. Doch 
schon bald konnten sie sich von ihrem Können auf 
der berühmten Bruckner-Orgel überzeugen, an wel-
cher sie beinahe 30 Minuten u.a. Werke von Bach, 

Kultur wochenende 2018
i n  St .F lor ian/Enns

Von Hans Keppl i nger

  

 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:St._Florian_-_Stift_(2).JPG | Fotograf: Bwag | CC-BY-SA-4.0
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die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen den 
Ländern und dem Bund im Wesentlichen nach den 
Typen der allgemeinen Kompetenzverteilung.1 

Zunächst ist hier im Groben zwischen allgemein-
bildenden Pflichtschulen (Landesschulen, Art. 14  
Abs. 3 B-VG) und mittleren und höheren Schulen 
(Bundesschulen, Art. 14 Abs. 1 B-VG) zu unterschei-
den.

1. So liegt es zum einen in der Kompetenz des Bun-
des in den Angelegenheiten des Dienstrechts und 
des Personalvertretungsrechtes der Lehrer Ge-
setze zu erlassen. Die Vollziehung ist jedoch für 
allgemeinbildende Pflichtschulen Landessache.

2. Die Grundsatzgesetzgebung ist dem Bund über-
lassen. Den Ländern obliegt unter anderem die 
Erlassung von Ausführungsgesetzen und die 
Vollziehung in Angelegenheiten der äußeren Or-
ganisation (Aufbau, Organisationsformen, Er-
richtung, Erhaltung, Auflassung, Sprengel, Klas-
senschülerzahlen und Unterrichtszeit) von allge-
meinbildenden Pflichtschulen.

3. Die Behördenzuständigkeit zur Ausübung der 
Diensthoheit über die Lehrer an allgemeinbilden-
den Pflichtschulen ist in Gesetzgebung und Voll-
ziehung den Ländern übertragen.

4. In mittleren und höheren Schulen ist Art. 14 Abs. 
3 B-VG nicht anwendbar. Daher fällt aufgrund der 
Generalklausel des Art. 14 Abs. 1 B-VG die Ge-
setzgebung und die Vollziehung in allen anderen 
Bereichen in die Zuständigkeit des Bundes.2

Im folgenden Bericht werden die aktuellen, bis zum 
Schuljahr 2018/19 geltenden und Auszugsweise die 
zukünftigen Rahmenbedingungen der Schulauto-
nomie aus schulrechtlicher, dienstrechtlicher und 
haushaltsrechtlicher Sicht behandelt. 

Dabei werden zunächst die bundesgesetzlichen Re-
gelungen zur Schulautonomie und anschließend ex-
emplarisch die landesgesetzlichen Ausführungsge-
setze für allgemein bildenden Pflichtschulen und 
Berufsschulen der Bundesländer Wien, Oberöster-
reich, Kärnten und Steiermark behandelt. 

3. Schulrechtliche Rahmenbedingungen des Bun-
des in Bezug auf Schulautonomie

3.1. Entscheidungsbefugnisse des Schulleiters

3.1.1. Klassen- und Gruppenbildung, Klassen zu-
weisung

1 vgl. Wieser, Handbuch des österreichischen Schulrechts, 
Band I: Verfassungsrechtliche Grundlagen und schulrecht-
liche Nebengesetze, 2010, S 37.

2 vgl. Juranek, Das österreichische Schulrecht, Einführung in 
die Praxis,2016, S.3 ff.

I. Österreich
1. Bildungsreform 2017

Mit dem Bildungsreformgesetz 2017, BGBl. 138, vom 
15. September 2017, wurde neben der Neuordnung 
der Behördenstruktur (Ablösung der Landesschul-
räte als Bundesbehörden in den Ländern durch Bil-
dungsdirektionen) auch der Ausbau der Schulau-
tonomie forciert. Die Gestaltung der Unterrichts-
organisation wurde flexibilisiert, die Auswahl der 
Lehrkräfte durch die Schulleitungen verankert und 
die Schulpartnerschaft weiterentwickelt. Der Ge-
setzgeber verspricht in den Erläuterungen zum Ge-
setz, die Umsetzung dieses Autonomiepakets mit 
„Leuchtturmschulen“ zu beginnen und dann ab 
dem Schuljahr 2018/2019 auszurollen. Ein Leucht-
turm sendet Licht in die Dunkelheit, um nahenden 
Schiffen Orientierung zu geben. So darf anhand ei-
ner Analyse zur bestehenden Rechtslage im Zusam-
menhang mit der Implementierung der Bildungsre-
form 2017 (erste Bestimmungen gelten bereits ab. 1. 
Jänner 2018) schlaglichtartig die Position des Schif-
fes „Schulautonomie“ bestimmt und in den Ha-
fen der österreichischen Schullandschaft begleitet 
werden. Ausgehend von einem kurzen Blick auf die 
verfassungsrechtlichen Grundlagen werden schul-
rechtliche, dienstrechtliche und haushaltsrechtli-
che Aspekte beleuchtet. Im Bundesstaat Österreich 
haben die Gebietskörperschaften Bund und Länder 

Dem Schulleiter obliegt gemäß § 9 Abs. 1 SchUG, 
unter Beachtung der Vorschriften über die Schu-
lorganisation die Einteilung der Klassen (Klas-
senbildung), die Einteilung in Gruppen (Grup-
penbildung)3 und die Zuweisung von Klassenleh-
rern (Klassenzuweisung)4. Der Schulleiter legt 
somit eigenverantwortlich die Diensteinteilung 
der Lehrpersonen fest.

In lehrgangsmäßigen Berufsschulen hat der 
Schulleiter dabei auf eine gleichmäßige Vertei-
lung der Schüler auf die einzelnen Lehrgänge 
und auf rücksichtswürdige Umstände in sozialer 
und betrieblicher Hinsicht zu achten5.

3.1.2. Begabungsförderung

Ein Ansuchen auf Begabungsförderung durch 
Überspringen einzelner Unterrichtsgegenstän-
de ist gemäß § 26b SchUG vom Schulleiter zu ent-
scheiden.

3.1.3. Mitwirkung der Schule an der Erziehung

Der Schulleiter ist ermächtigt, wenn es aus erzie-
herischen Gründen oder zur Aufrechterhaltung 
der Ordnung notwendig erscheint, gemäß § 47 
SchUG einen Schüler in eine Parallelklasse, bei 
lehrgangsmäßigen Berufsschulen auch in einen 
anderen Lehrgang versetzen.

3.1.4. Bestellung von Kustoden, Fachkoordinato-
ren und Klassenvorständen

Dem Schulleiter obliegt die Betrauung von Leh-
rer als Kustoden6, die Ernennung von Klassen-
vorständen7, an berufsbildenden mittleren und 
höheren Schulen die Betreuung von Werkstät-
tenleitern8, sowie die Bestellung von Fachkoordi-
natoren9.

3.2. Entscheidungsbefugnisse des Klassenforums 
und des Schulgemeinschaftsausschusses

Zur Förderung der Festigung der Schulgemein-
schaft ist an Volksschulen, Hauptschulen, Neuen 
Mittelschulen und Sonderschulen, die nicht nach 
dem Lehrplan der Polytechnischen Schule geführt 
werden, für jede Klasse ein Klassenforum und für 
jede Schule ein Schulforum (§ 63a Schulunter-
richtsgesetz -SchUG) einzurichten. Dabei oblie-
gen dem Klassenforum nur Angelegenheiten, so-
weit sie nur eine Klasse betreffen. 

3 § 9 Abs. 5 SchUG.
4 § 9 Abs. 2 SchUG.
5 § 9 Abs. 1 SchUG, 2. Satz.
6 § 52 SchUG.
7 § 54 Abs. 1 SchUG.
8 § 53 SchUG.
9 § § 54a SchUG.

die gesetzliche Verantwortung für das Schulsys-
tem (sog. Doppelgleisigkeit der Gesetzgebung und 
Verwaltung).  Es werden daher nicht nur die Rege-
lungen des Bundes, sondern auch die der Länder 
untersucht.

2. Kompetenzverteilung

Die Verfassung (Bundesverfassungsgesetz B-VG) ist 
das „Fundament“ für den Österreichischen Rechts-
staat. Sie regelt neben den wesentlichen Grundsät-
zen des Staates (z.B.: Demokratie, Bundesstaatlich-
keit, Rechtsstaatlichkeit) auch, welche Gebietskör-
perschaft (Bund, Land) für die Regelung welcher 
Rechtsmaterie zuständig ist (Kompetenz) und wel-
che Gebietskörperschaft diese Rechtsmaterie zu 
vollziehen hat (Vollziehung).

Auf Grund der Ermächtigung durch die Verfassung 
kann die zuständige Gebietskörperschaft Gesetze 
beschließen. Diese Gesetze gelten für jeden in Ös-
terreich. Zur näheren Ausführung werden Verord-
nungen durch den im Gesetz dazu ermächtigten 
Minister erlassen. 

Verordnungen können durch Erlässe/Bescheide 
noch weiter erläutert und präzisiert werden. 

In Österreich ist die Kompetenzverteilung auf dem 
Gebiet des allgemeinen Schulwesens in Art. 14 Bun-
desverfassungsgesetz geregelt (B-VG). Diesem Ar-
tikel der Bundesverfassung entsprechend erfolgt 
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Erklärung oder die Aufhebung des Samstags als 
Schultag zu bestimmen.

3.4.3. Schulorganisatorische Maßnahmen

Gemäß dem Kärntner Schulgesetz obliegt die 
Entscheidung über die Organisationsform der 
Grundschule dem Schulforum. Eine Grundschu-
le ist entweder die Vorschulstufe (bei Bedarf) 
getrennt von der 1. bis 4. Schulstufe oder ein ge-
meinsames Angebot von Schulstufen (§ 13 Abs. 2 
lit a,b). Dabei hat das Schulforum auf die Erfor-
dernisse der Pädagogik, die Sicherheit der Schü-
ler, die der Schule im Rahmen des Stellenplans 
zugewiesenen Lehrerwochenstunden sowie auf 
die räumlichen und sachlichen Verhältnisse an 
der Schule Bedacht zu nehmen (§ 13 Abs. 2a). Bei 
der Führung eines gemeinsamen Angebots von 
Schulstufen hat das Schulforum zudem festzule-
gen, welche Schulstufen gemeinsam geführt wer-
den (§ 13 Abs. 2b).

Nach Anhörung des Schulerhalters und des Lan-
desschulrates für Kärnten bedarf es zur Wirk-
samkeit der durch das Schulforum gewählten Or-
ganisationsform der Zustimmung der Landesre-
gierung (§ 13 Abs. 2c). 

In Oberösterreich obliegen dem Schulleiter alle 
schulorganisatorischen Maßnahmen, die nur für 
den Bereich einer Schule wirksam werden sollen. 
Dabei ist der Schulleiter an Weisungen der zu-
ständigen Bezirksverwaltungsbehörden gebun-
den14.

Eine gleiche oder ähnliche Umsetzung war in den 
Wiener- oder steiermärkischen landesgesetzli-
chen Regelungen zu allgemeinbildenden Pflicht-
schulen nicht ersichtlich.

3.4.4. Sonderregelungen für Berufsschulen

An Berufsschulen hat der Schulgemeinschafts-
ausschuss ähnliche Kompetenzen wie des Schul-
forums in Punkt 3.2.1.15. Dieser kann Teilungs-
zahlen für Schülergruppen, Schülerzahlen für 
die Klassengröße, die Führung von alternativen 
Pflichtgegenständen, Freigegenständen, unver-
bindlichen Übungen, eines Förderunterrichtes 
und die Führung von Leistungsgruppen schulau-
tonom festlegen.

An lehrgangsmäßigen steiermärkischen Berufs-
schulen ist es zudem dem Schulleiter auf Vor-
schlag des Schulgemeinschaftsausschusses 
überlassen, jeden Samstag oder jeden zweiten 

14 § 7 Abs. 1 OöPOG
15 § 27a Oö. POG, § 26 Abs. 6 iVm § 28 Abs. 2 WrSchG, § 45a 

Abs. 1 K-SchG, § 8b StPOG.

Bestimmungen über die Reihung für die Aufnah-
me von Schülern in die erste Schulstufe festzule-
gen.  Hierbei soll neben der Eignung der Aufnah-
mewerber auch auf eine allfällige schulautonome 
Profilbildung und auf eine bestehende Schulko-
operation Bedacht genommen werden.

Diese  Regelung gilt nicht für Volks-, Sonder -  
und Berufsschulen.

3.4. Schulrechtliche Vorschriften der Länder

3.4.1. Das Führen von alternativen Pflichtgegen-
ständen

In allen ausgewählten landesgesetzlichen Rege-
lungen10 befindet sich - unter Bedachtnahme auf 
die Sicherheit der Schüler, die Erfordernisse der 
Pädagogik sowie auf die gegebenen personellen 
(Lehrplanstellen) und örtlichen (räumlichen) Vo-
raussetzungen – die Entscheidungskompetenz 
des Schulforum, ob alternative Pflichtgegenstän-
den, Freigegenständen, unverbindlichen Übun-
gen und ein Förderunterrichts zu führen ist, be-
ziehungsweise, ob die Teilung des Unterricht bei 
einzelnen Unterrichtsgegenständen in Schüler-
gruppen durchzuführen ist.

3.4.2. Autonome Schulzeitregelungen

Das Schulforum beziehungsweise der Schulge-
meinschaftsausschuss einer allgemeinbildenden 
Pflichtschule hat aus Anlässen des schulischen 
Lebens oder sonstigen öffentlichen Lebens in 
Wien11 für bis zu zwei Tage (in besonderen Fällen 
bis zu zwei weitere Tage), in Kärnten12 für bis zu 
vier Tage (in besonderen Fällen bis zu einem wei-
teren Tag) und in der Steiermark13 für bis zu fünf 
Tage schulfrei zu erklären. Im Oö. POG ist eine 
derartige Regelung nicht vorhanden.

Im Steiermärkischen Schulzeit-Ausführungsge-
setz ist zusätzlich der Schulleiter ermächtigt, bei 
Unbenutzbarkeit des Schulgebäudes und in Kata-
strophenfällen, bis zu einer Woche durch Verord-
nung schulfrei zu erklären.

Im Bundesland Wien hat gemäß § 56 Abs. 7 Wr-
SchG das Schulforum beziehungsweise der 
Schulgemeinschaftsausschuss (nach Anhörung 
der Erziehungsberechtigten und Lehrer) über die 

10 § 11a Oberösterreichisches Pflichtschulorganisationsaus-
führungsgesetz 1992 (Oö. POG), § 26 Abs. 6 iVm § 28 Abs. 
2 Wiener Schulgesetz 1976 (WrSchG), § 17a Abs. 1 Kärntner 
Schulgesetz 2000 (K-SchG), §§ 6,11,16,21 Steiermärkisches 
Pflichtschulorganisationsausführungsgestz 2000 (StPOG).

11 § 56 Abs. 5 WrSchG, für Berufsschulen § 60 Abs. 6 WrSchG.
12 § 74 Abs. 4 K-SchG.
13 § 2 Abs. 7 Steiermärkisches Schulzeit-Ausführungsgesetz 

1999.

Lehrplanbestimmungen dem Schulforum bzw. 
dem Schulgemeinschaftsausschuss.

3.2.7. Die schulautonome Festlegung von Eröff-
nungs- und Teilungszahlen (flexible Klassen- 
und Gruppengrößen)

Gemäß § 8a Abs. 3 iVm § 8a Abs. 1 SchOG obliegt, 
sollte ein Rahmen für die einsetzbaren Lehrer-
wochenstunden der einzelnen Schule zur Verfü-
gung gestellt worden sein, die Regelung dem zur 
Festlegung von Eröffnungs- und Teilungszahlen 
dem Schulgemeinschaftsausschuss.

3.2.8. Schulautonome Schulzeitregelungen

Das Klassen- oder das Schulforum bzw. der 
Schulgemeinschaftsausschuss obliegt es, gemäß 
§ 2 Abs. 5 SchZG bis zu fünf Tage in jedem Unter-
richtsjahr für schulfrei, gemäß § 2 Abs. 8 SchZG 
aufgrund regionaler Bedürfnisse den Samstag für 
eine Klasse, für eine einzelne Schulstufe oder für 
die gesamte Schulstufe zum Schultag zu erklären 
sowie die Vorverlegung des Unterrichts auf frü-
hestens 7.00 Uhr gemäß § 3 Abs. 2 SchZG zu er-
klären.

3.2.9. Die Erstellung von Richtlinien über die Wie-
derverwendung von Schulbüchern

Das Schulforum bzw der Schulgemeinschaftsaus-
schuss kann gemäß § 14 Abs. 7 SchUG Richtlinien 
zur Wiederverwendung von Schulbüchern erstel-
len.

3.2.10. Die Festlegung der Ausstattung der Schü-
ler mit Unterrichtsmitteln

Gemäß § 14 Abs. 6 SchUG hat das Schulforum bzw. 
die Schulkonferenz festzulegen, mit welchen Un-
terrichtsmitteln die Schüler auszustatten sind.

3.2.11. Die Festlegung einer alternativen Form der 
Beurteilung der Leistungen

Gemäß § 18 Abs. 2 SchUG kann durch das Klas-
senforum bzw. das Schulforum in Volksschulen, 
Sonderschulen und an Neuen Mittelschulen be-
schlossen werden, dass der Beurteilung der Leis-
tungen durch Noten eine schriftliche Erläute-
rung hinzuzufügen ist.

3.3. Zusätzliche Entscheidungsbefugnisse des 
Schulgemeinschaftsausschusses

3.3.1. Die schulautonomen Festlegung von Rei-
hungskriterien

Gemäß § 5 Abs. 1 SchUG ist ein Schulleiter - für 
dessen Schule kein Schulsprengel besteht – im 
Hinblick auf die Aufgabe der betreffenden Schul-
art (Form, Fachrichtung) ermächtigt, nähere 

Zum gleichen Zweck ist an Polytechnischen Schu-
len, Sonderschulen, die nach dem Lehrplan der 
Polytechnischen Schule geführt werden, in den 
Berufsschulen und in den mittleren und höheren 
Schulen ein Schulgemeinschaftsausschuss  - SGA 
(§ 64 SchUG) zu bilden.

Beide Einrichtungen der Schulpartner-
schaft verfügen großteils über dieselben 
Entscheidungsbefugnisse. 

3.2.1. Mehrtägige Schulveranstaltungen

Gemäß § 9 Abs. 1 Schulveranstaltungsverord-
nung 1995 (SchVVG) entscheidet über das Ziel, 
den Inhalt die Dauer und die allenfalls erforder-
lichen Durchführungsbestimmungen (§ 4 Abs. 2 
SchVVG) von mehrtägigen Veranstaltungen das 
Klassen- oder Schulforum bzw. der Schulgemein-
schaftsausschuss.

3.2.2. Die Erklärung zur Veranstaltung von schul-
bezogenen Veranstaltungen

Gemäß § 13a SchUG kann durch das Klassen- 
bzw. das Schulforum bei gegebenen Vorausset-
zungen (erforderliche Lehrer, Finanzierung, …) 
die Erklärung zur schulbezogenen Veranstaltung 
erfolgen, wenn die Teilnahme am Unterricht an 
nicht mehr als insgesamt drei Tagen Unterrichts-
jahr entfällt. Das Vorliegen der Voraussetzungen 
ist durch den Schulleiter festzustellen.

3.2.3. Die Hausordnung

Gemäß § 44 Abs. 1 SchUG kann - soweit es die 
besonderen Verhältnisse erfordern - durch das 
Schulforum bzw. den Schulgemeinschaftsaus-
schuss eine Hausordnung erlassen werden.

3.2.4. Die Bewilligung zur Durchführung von 
Sammlungen

Das Sammeln (einschließlich der Einhebung von 
Mitgliedsbeiträgen) unter Schülern ist gemäß § 
46 Abs. 1 SchUG nur mit Bewilligung durch das 
Klassen bzw. Schulforum bzw. den Schulgemein-
schaftsausschuss zulässig. 

Die Teilnahme von Schülern an Veranstaltungen, 
die nicht Schulveranstaltungen oder schulbezo-
gene Veranstaltungen sind, darf gemäß § 46 Abs. 
2 SchUG an der Schule nur mit der Ermächtigung 
des Klassen- bzw. Schulforums, Schulgemein-
schaftsausschuss organisiert werden.

3.2.6. Die Erlassung schulautonomer Lehrplanbe-
stimmungen

Gemäß § 6 Abs. 1b iVm § 6 Abs. 3 SchOG ob-
liegt die Erlassung von schulautonomen 
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Schultage in jedem Unterrichtsjahr durch Ver-
ordnung schulfrei zu erklären. Diese schulfrei er-
klärten Tage vermindern die im ersten Satz für die 
Schulfreierklärung vorgesehenen Tage. Verord-
nungen gemäß dem vierten Satz sind bis spätes-
tens 30. September des vorangehenden Schuljah-
res zu erlassen.

Abs. 8: An Schulen, an denen der Samstag schul-
frei ist, kann der Schulleiter oder die Schulleite-
rin auf Grund besonderer regionaler oder schuli-
scher Erfordernisse den Samstag für die gesamte 
Schule, einzelne Schulstufen oder einzelne Klas-
sen zum Schultag erklären. An Schulen, an denen 
der Samstag ein Schultag ist, kann der Schulleiter 
oder die Schulleiterin auf Grund regionaler Erfor-
dernisse den Samstag für die gesamte Schule, ein-
zelne Schulstufen oder einzelne Klassen schulfrei 
erklären. Diese Entscheidungen bedürfen des Ein-
vernehmens mit dem Klassen- oder Schulforum 
bzw. dem Schulgemeinschaftsausschuss.

§ 3 SchZG:

Abs. 2: […] Eine Vorverlegung des Unterrichtsbe-
ginnes auf frühestens 7.00 Uhr durch das Schul-
forum bzw. den Schulgemeinschaftsausschuss ist 
zulässig, wenn dies mit Rücksicht auf Fahrschüler 
oder aus anderen wichtigen Gründen, die durch 
die Stundenplangestaltung nicht beseitigt werden 
können, notwendig ist. Bei der Beschlussfassung 
in den genannten Gremien hat der Schulleiter oder 
die Schulleiterin Stimmrecht. […]

Abs. 3: An berufsbildenden mittleren und höheren 
Schulen kann der Schulgemeinschaftsausschuss 
festlegen, dass abweichend von Abs. 1 und 2 der 
Unterricht im Hinblick auf pädagogische Erfor-
dernisse (zB praktischer Unterricht, Projekte, Pro-
jektunterricht) an allen oder einzelnen Schultagen 
vor 7.00 Uhr beginnt und nach 19.00 Uhr endet. Bei 
der Beschlussfassung hat der Schulleiter oder die 
Schulleiterin Stimmrecht.

Abs. 4: Der Schulleiter oder die Schulleiterin kann 
nach den beruflichen Erfordernissen der Erzie-
hungsberechtigten und nach infrastrukturellen 
Gegebenheiten vorsehen, dass vor Beginn des Un-
terrichts und nach dem Ende des Unterrichts sowie 
an den gemäß § 2 Abs. 5 schulfrei erklärten Tagen 
eine Beaufsichtigung von Schülerinnen und Schü-
lern in der Schule durch geeignete Personen ge-
mäß § 44a des Schulunterrichtsgesetzes erfolgt.

§ 8 SchZG:

Abs. 5: Aus Anlässen des schulischen oder sonsti-
gen öffentlichen Lebens kann das Schulforum bzw. 

Abs. 2: Die Festlegungen gemäß Abs. 1 sind dem 
Schulforum oder dem Schulgemeinschaftsaus-
schuss oder bei Schulclustern dem Schulcluster-
beirat spätestens sechs Wochen vor dem Ende des 
Unterrichtsjahres, das dem betreffenden Schul-
jahr vorangeht, zur Kenntnis zu bringen. Wenn 
das Schulforum bzw. der Schulgemeinschaftsaus-
schuss bzw. der Schulclusterbeirat mit der Fest-
legung des Schulleiters oder der Schulleiterin 
nicht einverstanden ist, so hat dieser oder die-
se das Einvernehmen mit dem Schulforum bzw. 
Schulgemeinschaftsausschuss bzw. Schulclus-
terbeirat anzustreben. Kann ein Einvernehmen 
nicht hergestellt werden, so kann das Schulfo-
rum bzw. der Schulgemeinschaftsausschuss bzw. 
der Schulclusterbeirat mit einer Anwesenheit 
und einer Mehrheit von zumindest zwei Dritteln 
der stimmberechtigten Mitglieder die Entschei-
dung des Schulleiters oder der Schulleiterin bis 
spätestens vier Wochen vor dem Ende des dem 
betreffenden Schuljahr vorangehenden Unter-
richtsjahres der Bildungsdirektion zur Prüfung 
und Entscheidung vorlegen. Dieser Vorlage an 
die Bildungsdirektion kommt keine aufschie-
bende Wirkung zu. Die Bildungsdirektion hat im 
Einvernehmen mit dem jeweils zuständigen Zen-
tralausschuss oder den jeweils zuständigen Zen-
tralausschüssen für Landeslehrerinnen und -leh-
rer bzw. dem jeweils zuständigen Fachausschuss 
oder den jeweils zuständigen Fachausschüssen 
für Bundeslehrerinnen und -lehrer bis zum Ende 
des genannten Unterrichtsjahres zu entscheiden. 
Die Entscheidung ist ohne Aufschub dem Schul-
leiter oder der Schulleiterin bekannt zu geben 
sowie dem Schulforum bzw. dem Schulgemein-
schaftsausschuss bzw. dem Schulclusterbeirat zur 
Kenntnis zu bringen.

§ 2 SchZG:

Abs. 5: Aus Anlässen des schulischen oder sonsti-
gen öffentlichen Lebens kann das Schulforum bzw. 
der Schulgemeinschaftsausschuss höchstens fünf 
Tage in jedem Unterrichtsjahr schulfrei erklären. 
Bei der Beschlussfassung in den genannten Gre-
mien haben der Schulleiter oder die Schulleiterin 
Stimmrecht. Ferner kann die zuständige Schulbe-
hörde in besonderen Fällen des schulischen oder 
sonstigen öffentlichen Lebens einen weiteren Tag 
durch Verordnung schulfrei erklären. Für nicht an 
einem Schulcluster beteiligte öffentliche Praxis-
schulen sowie jene mit Unter- und Oberstufe ge-
führten allgemeinbildenden höheren Schulen, an 
denen für alle Klassen und Schulstufen der Sams-
tag schulfrei ist, hat die zuständige Schulbehör-
de zwei zwischen unterrichtsfreie Tage fallende 

§ 13a SchUG:

Abs. 1: […] Die Erklärung einer Veranstaltung zu 
einer schulbezogenen Veranstaltung obliegt dem 
Klassen- bzw. Schulforum (§ 63a) bzw. dem Schul-
gemeinschaftsausschuss (§ 64) und darf nur erfol-
gen, sofern die hierfür erforderlichen Lehrer sich 
zur Durchführung bereit erklären, die Finanzie-
rung sichergestellt ist und allenfalls erforderliche 
Zustimmungen anderer Stellen eingeholt worden 
sind; das Vorliegen der Voraussetzungen ist vom 
Schulleiter festzustellen.

§ 8a SchOG:

Abs. 1: Der Schulleiter oder die Schulleiterin hat für 
die öffentlichen Schulen unter Bedachtnahme auf 
die Erfordernisse der Pädagogik und der Sicher-
heit, auf den Förderbedarf der Schülerinnen und 
Schüler, auf die räumlichen Möglichkeiten, auf die 
mögliche Belastung der Lehrpersonen sowie auf 
die gemäß Abs. 3 der Schule zugeteilten Personal-
ressourcen festzulegen,

1. bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen ein 
alternativer Pflichtgegenstand zu führen ist,

2. bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen 
ein Freigegenstand oder eine unverbindliche 
Übung zu führen und beim Unterschreiten wel-
cher Mindestzahl von teilnehmenden Schüle-
rinnen und Schülern ein solcher Unterrichtsge-
genstand ab dem Ende des laufenden Beurtei-
lungsabschnittes nicht mehr weiterzuführen ist,

3. bei welcher Mindestzahl von Schülerinnen und 
Schülern ein Förderunterricht abzuhalten ist,

4. unter welchen Voraussetzungen Klassen und 
Schülergruppen zu bilden sind,

5. unter welchen Voraussetzungen in leistungs-
differenzierten Pflichtgegenständen an Berufs-
schulen und Polytechnischen Schulen Schüler-
gruppen im Hinblick auf die Leistungsgruppen 
zu führen sind,

6. bei welcher Mindestzahl von zum Betreu-
ungsteil angemeldeten Schülerinnen und Schü-
lern an ganztägigen Schulformen Gruppen zu 
bilden sind und

7. bei welcher Mindestzahl von Schülerinnen und 
Schülern mit mangelnder Kenntnis der Unter-
richtssprache Sprachstartgruppen und Sprach-
förderkurse zu führen sind.

Es können Schülerinnen und Schüler mehre-
rer Klassen einer oder mehrerer Schulen zur Er-
reichung der Mindestzahl zusammengefasst 
werden.

Samstag schulfrei zu erklären.16 Auch ist es ent-
sprechend den landesgesetzlichen Regelungen 
in Wien17 und in der Steiermark18 dem Schul-
gemeinschaftsausschuss (in der Steiermark die 
Schulleitung nach Anhörung des Schulgemein-
schaftsausschusses) gestattet, bei Anlässen des 
schulischen oder sonstigen Lebens bis zu zwei 
Tage, in besonderen Fällen bis zu zwei weitere 
Tage für schulfrei zu erklären.

3.5. Schulrechtliche Rahmenbedingungen im Lich-
te des Bildungsreformgesetzes 2017

Am 28. Juni 2017 wurde durch den Nationalrat das 
Bildungsreformgesetz 2017 beschlossen, welches 
neben der Neuordnung der Behördenorganisati-
on und der Möglichkeit des Clusters von Schulen 
auch den Ausbau der Schulautonomie (Autonomie-
paket) als eines der Hauptziele verfolgt19.

Durch das in mit dem Schuljahr 2018/19 in Kraft tre-
tende Autonomiepaket wurde das Ziel formuliert, 
dass mit der Förderung einer autonomen Gestal-
tung und pädagogischer Freiräume ein effiziente-
rer Ressourceneinsatz und bessere Lernergebnisse 
erreicht werden kann. 

Derzeit ist der schulautonome Gestaltungsspiel-
raum in Österreich vergleichsweise gering ausge-
prägt, da nur rund 30 % aller relevanten Entschei-
dungen am Standort getroffen werden können (im 
OECD-Schnitt werden durchschnittlich 41% aller 
Entscheidungen auf Schulebene getroffen)20.

Durch das Bildungsreformgesetz 2017 kommt es 
unter anderem zu einer Änderung des § 63a Abs. 2 
SchUG und des § 64 Abs. 2 SchUG. 

Dementsprechend werden auch die Kompetenzen 
des Klassen- bzw Schulforums und des Schulge-
meinschaftsausschusses geändert. Diese Ände-
rungen werden auszugsweise dargestellt.

Für eine bessere Übersicht der jetzt geltenden 
und der ab 1. September 2018 geltenden Bestim-
mungen ist im Anhang eine tabellarische Gegen-
überstellung der alten und der neuen Rechtslage 
angeschlossen.21

16 § 44 Steiermärkisches Berufsschulorganisationsgesetz
17 § 60 Abs. 6 WrSchG
18 § 44 Steiermärkisches Berufsschulorganisationsgesetz
19 Andergassen, Schulrecht 2017/18, 2017, S.6
20 Andergassen, S.12
21 Diese Tabelle wurde einer internen Handreichung des da-

maligen Bundesministeriums für Bildung (BMB) vom Sep-
tember 2017, Bildungsreform: Autonomiepaket, Bildungsdi-
rektion und Modellregionen entnommen.
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In Kärnten obliegt der Schulleitung darüber hin-
aus noch die schriftliche Aufteilung der Gesamt-
stundenanzahl pro Schuljahr pro Lehrer26, die 
Einrechnung der Beschäftigung von Landesleh-
rern im Freizeitbereich des Betreuungsteils ganz-
jähriger Schulstufen27, sowie die Bestellung von 
Brandwarten, für eine Evakuierung zuständige 
Personen und Ersthelfern28.

4.2.3.  Festlegung einer Vertretung des Schullei-
ters

Abweichend von § 27 Abs. 1 LDG ist gemäß 
dem Steiermärkischen Landeslehrer-Dienst-
rechts-Ausführungsgesetz ist für den Fall der 
Verhinderung eines Schulleiters an einer steier-
märkischen allgemeinbildenden Pflichtschule, 
für längstens zwei Monate eine geeignete Lan-
deslehrperson nach Anhörung der Schulkonfe-
renz mit ihrer Vertretung beauftragt werden (Lei-
tervertretung).

4.3. Erlässe zentraler Schulbehörden am Beispiel 
des Landes Steiermark

4.3.1.  Generelle Dienstaufträge des Landesschul-
rates für Steiermark für allgemein- und berufsbil-
dende Schulen

Im Rahmen genereller Dienstaufträge können 
Schulleitungen selbstständig Lehrpersonen zu 
Fortbildungen, Schulbesuchen und Hospitatio-
nen im Bundesland entsenden. Dadurch erwir-
ken die Lehrpersonen auch einen Anspruch auf 
Ersatz der Reisekosten.

5. Haushaltsrechtliche Rahmenbedingungen in Be-
zug auf Schulautonomie 

5.1.  Bundesgesetzliche Regelung 

5.1.1. Bundeshaushaltsgesetz

Der Bundesvoranschlag ist nach Maßgabe des 
Bundesfinanzrahmengesetzes und innerhalb 
dessen jeweiliger Obergrenzen in systematischer 
Weise in Rubriken, Untergliederungen, Global-
budgets und Detailbudgets erster Ebene zu un-
terteilen.

Detailbudgets sind zu Zwecken der dezentra-
len Budgetverwaltung und Steuerung der haus-
haltsführenden Stellen zu bilden. Für die Bun-
desschulen wurden die Detailbudgets 30.02.02.00 
AHS, 30.02.05.00 Berufsbildende mittlere und hö-
here Schulen, 30.02.06.00 Bundes-Bildungsan-
stalten für Elementar- und Sozialpädagogik und 

26 § 4 lit c K-LG iVm § 43 Abs. 1 LDG
27 § 4 lit d K-LG iVm § 43 Abs. 6 LDG.
28 § 4 lit e K-LG.

4. Dienstrechtliche Rahmenbedingungen in Bezug 
auf Schulautonomie 

4.1. Dienstrechtliche Vorschriften des Bundes

4.1.1. Aufnahmeverfahren

Der Schulleiter hat gemäß § 5 Abs. 1 SchUG über 
die Aufnahme der angemeldeten Aufnahmewer-
ber zu entscheiden. Eine Ablehnung der Aufnah-
me ist dem Aufnahmewerber schriftlich mitzutei-
len. Diese Regelung ist im Zuge des Bildungsre-
formgesetzes mit 1. Jänner 2018 in Kraft getreten.

4.1.2. Sonderurlaub und Pflegefreistellung

Der Schulleiter kann gemäß § 74 Beamtendienst-
rechtsgesetz 1979 (BDG), §29a Vertragsbediens-
tetengesetz 1948 (VBG) iVm § 3 Dienstrechtsver-
fahrensverordnung 1981 bis zu fünf Tagen einen 
Sonderurlaub und eine Pflegefreistellung auf un-
bestimmte Zeit gewähren22.

Zuzüglich darf von der Schulleitung gemäß § 51 
(BDG), § 7 (VBG) ab dem ersten Tag des Kran-
kenstandes eine ärztliche Krankmeldung einge-
fordert werden.

4.2. Dienstrechtliche Vorschriften der Länder

4.2.1. Aufnahmeverfahren

Gemäß § 4b Landeslehrer Dienstrechtsgesetz 
(LDG) iVm § 3b Landesvertragslehrpersonenge-
setz kann die Schulleitung im Rahmen der Beset-
zung einer freien Planstelle notwendige Ausbil-
dungen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrun-
gen vorgeben und aus den Bewerbungen einen 
Besetzungsvorschlag erstellen (Vorschlagsrecht). 
Die Personalstelle kann von dieser Auswahlent-
scheidung der Schulleitung nur aus wichtigen 
dienstlichen Gründen abgehen und hat dies ge-
genüber der Schulleitung zu begründen (Wider-
spruchsrecht). Diese Regelung ist im Zuge des 
Bildungsreformgesetzes mit 1. Jänner 2018 in Kraft 
getreten.

4.2.2. Sonderurlaub und Pflegefreistellung

Die Schulleitungen an allgemeinbildenden 
Pflichtschulen können in der Steiermark23 bis 
zu drei Tage und in Kärnten24 auf unbestimmte 
Zeit einen Sonder- oder Karenzurlaub, sowie eine 
Pflegefreistellung25 auf unbestimmte Zeit gewäh-
ren.

22 § 76 BDG, §29f VBG
23 § 3 Steiermärkisches Landeslehrer Diensthoheitsgesetz 

(LDHG).
24 § 4 lit a K-LG iVm § 57 LDG.
25 Anm.: Kärnten § 4 lit b K-LG iVm § 59 LDG.

einen anderen Tag als den Freitag kann eine solche 
Festlegung durch den Schulerhalter im Einverneh-
men mit dem Schulleiter oder der Schulleiterin ge-
troffen werden. Während der Unterrichtseinhei-
ten (einschließlich der dazugehörigen Pausen) für 
die zum Betreuungsteil angemeldeten Schülerin-
nen und Schüler entfällt die Betreuung. Eine Be-
treuungseinheit umfasst 50 Minuten und die Dauer 
einer allenfalls vorangehenden Pause. Aus Grün-
den der pädagogischen Zweckmäßigkeit oder aus 
organisatorischen Gründen kann die Dauer ein-
zelner oder aller Betreuungseinheiten durch den 
Schulleiter oder die Schulleiterin an einzelnen 
oder allen Unterrichtstagen unter Beachtung der 
lehrplanmäßig für den Betreuungsteil vorgesehe-
nen Wochenstundenzahl auch mit weniger oder 
mit mehr als 50 Minuten festgelegt werden.

Abs. 5: Die Festlegungen gemäß Abs. 1, 2, 3, 3a und 
4 sind vom Schulleiter oder von der Schulleiterin 
zu treffen.

§ 10 SchZG:

Abs. 5a: An lehrgangsmäßigen und saisonmäßi-
gen Berufsschulen kann der Schulleiter oder die 
Schulleiterin im Einvernehmen mit dem Schulge-
meinschaftsausschuss den Samstag für die Schule, 
einzelne Schulstufen oder einzelne Klassen schul-
frei erklären.

Abs. 6: Aus Anlässen des schulischen oder sons-
tigen öffentlichen Lebens kann der Schulgemein-
schaftsausschuss ein oder zwei Tage schulfrei er-
klären. Bei der Beschlussfassung im Schulge-
meinschaftsausschuss hat der Schulleiter oder 
die Schulleiterin Stimmrecht. Die Landesausfüh-
rungsgesetzgebung kann vorsehen, dass in beson-
deren Fällen bis zu zwei weitere Tage schulfrei er-
klärt werden können.

Abs. 7 letzter Satz: Aus Gründen der pädagogi-
schen Zweckmäßigkeit oder aus organisatorischen 
Gründen kann die Unterrichtsstunde in der Dauer 
von 50 Minuten durch den Schulleiter für einzel-
ne oder alle Unterrichtsgegenstände an einzelnen 
oder allen Unterrichtstagen unter Beachtung der 
lehrplanmäßig vorgesehenen Wochenstunden-
zahl in den einzelnen Unterrichtsgegenständen 
auch als Unterrichtseinheit mit weniger oder mit 
mehr als 50 Minuten festgelegt werden.

Abs. 11: Die Festlegungen gemäß Abs. 7 und 8 sind 
vom Schulleiter oder von der Schulleiterin zu 
treffen.

der Schulgemeinschaftsausschuss bis zu vier Tage 
in jedem Unterrichtsjahr schulfrei erklären. Bei der 
Beschlussfassung in den genannten Gremien ha-
ben der Schulleiter oder die Schulleiterin Stimm-
recht. Die Landesausführungsgesetzgebung kann 
vorsehen, dass in besonderen Fällen bis zu zwei 
weitere Tage schulfrei erklärt werden können.

Abs. 9: Auf Grund besonderer regionaler Erforder-
nisse kann der Schulleiter oder die Schulleiterin 
im Einvernehmen mit dem Schulforum bzw. dem 
Schulgemeinschaftsausschuss den Samstag zum 
Schultag erklären.

§ 9 SchZG:

Abs. 1 zweiter Satz: Aus Gründen der pädagogi-
schen Zweckmäßigkeit oder aus organisatorischen 
Gründen kann die Unterrichtsstunde in der Dauer 
von 50 Minuten durch den Schulleiter für einzel-
ne oder alle Unterrichtsgegenstände an einzelnen 
oder allen Unterrichtstagen unter Beachtung der 
lehrplanmäßig vorgesehenen Wochenstunden-
zahl in den einzelnen Unterrichtsgegenständen 
auch als Unterrichtseinheit mit weniger oder mit 
mehr als 50 Minuten festgelegt werden.

Abs. 3: Der Unterricht darf in der Regel nicht vor 
8.00 Uhr beginnen. Eine Vorverlegung des Unter-
richtsbeginnes auf frühestens 7.00 Uhr durch das 
Schulforum bzw. den Schulgemeinschaftsaus-
schuss ist zulässig, wenn dies mit Rücksicht auf 
Fahrschüler oder aus anderen wichtigen Gründen, 
die durch die Stundenplangestaltung nicht be-
seitigt werden können, notwendig ist. Bei der Be-
schlussfassung in den genannten Gremien hat der 
Schulleiter oder die Schulleiterin Stimmrecht.

Abs. 3a: Der Schulleiter oder die Schulleiterin 
kann nach den beruflichen Erfordernissen der Er-
ziehungsberechtigten und nach infrastrukturellen 
Gegebenheiten vorsehen, dass vor Beginn des Un-
terrichts und nach dem Ende des Unterrichts sowie 
an den gemäß § 8 Abs. 5 schulfrei erklärten Tagen 
eine Beaufsichtigung von Schülerinnen und Schü-
lern in der Schule durch geeignete Personen ge-
mäß § 44a des Schulunterrichtsgesetzes erfolgt.

Abs. 4: An ganztägigen Schulformen ist der Be-
treuungsteil bzw. der Unterrichts- und Betreu-
ungsteil an allen Schultagen mit Ausnahme des 
Samstags bis mindestens 16.00 Uhr und längs-
tens 18.00 Uhr anzubieten. Das Schulforum bzw. 
der Schulgemeinschaftsausschuss kann festle-
gen, dass die Unterrichts- und Lernzeiten am Frei-
tag nur bis 14.00 Uhr vorgesehen sind; bei der Be-
schlussfassung in den genannten Gremien hat der 
Schulleiter oder die Schulleiterin Stimmrecht. Für 
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eröffnet den Schulen und Schülerheimen die Mög-
lichkeit, durch eigene Initiative zusätzliche Fi-
nanzmittel aufzutreiben und für eigene Zwecke zu 
verwenden.

BMUKK-Rundschreiben Nr. 10/2013 Zweckgebun-
dene Gebarung im Bundesschulbereich

Bei Schulraumüberlassungen für begünstigte Ein-
richtungen, wenn sie im Interesse der Schule bzw. 
des Heimes gelegen sind, kann ein Beitrag einge-
hoben werden, welcher den Betriebsaufwand nicht 
übersteigen darf. Bei Überlassungen von Teilen 
der Schulliegenschaft an sonstige Einrichtungen 
ist ein mindestens angemessenes Entgelt (insbe-
sondere Mietzins, Beiträge für den Betriebsauf-
wand) einzuheben. Der Festlegung dieser Beiträ-
ge hat jeweils eine nachvollziehbare Kalkulation 
durch die Schulleitung vorauszugehen.

Die Landesschulräte (der Stadtschulrat für Wien) 
als Schulbehörden erster Instanz sind ermächtigt, 
Sponsoringverträge sowie Verträge betreffend 
Werbung am jeweiligen Schul- bzw. Heimstandort 
einschließlich der Wahrnehmung der daraus re-
sultierenden Rechte und Pflichten unter Wahrung 
des Subsidiaritätsprinzips den Leiterinnen oder 
Leitern der Bundesschulen und Bundesschülerhei-
me in ihrem Wirkungsbereich zu übertragen. 

BMB-Rundschreiben Nr. 16/2016 Lern- und Ar-
beitsmittelbeiträge an Bundesschulen, Abgabe 
von Essenserzeugnissen aus dem Unterricht in 
Lehrküchen

Zur Erreichung der durch den Lehrplan vorgege-
benen Bildungs- und Lehraufgabe sowie zur Fes-
tigung und Verbesserung der bereits erworbenen 
Kompetenzen, der Anwendung dieser in der beruf-
lichen Arbeitssituation bzw. in einem neuen Ler-
numfeld, aber auch im Sinne eines ökonomischen 
Vorgehens können die in den Lehrküchen herge-
stellten Leistungen an Personen bzw. Organisatio-
nen abgegeben werden. Die Abgabe von Essen für 
gewerbliche Zwecke ist unzulässig. Werden Leis-
tungen der Schule zulässigerweise an Dritte abge-
geben, sind sämtliche damit im Zusammenhang 
stehende Auszahlungen zuzüglich eines mindes-
tens 20%igen Zuschlages für die Bereitstellung der 
schulischen Infrastruktur vom Dritten zu ersetzen. 
Die Überschüsse aufgrund des Zuschlags sind spä-
testens am Ende des Schuljahres in die zweckge-
bundene Gebarung umzubuchen.

BMBF-Erlass EU/Erasmus+, Unterzeichnung von 
Anträgen (2014) und BMBF-Erlass EU/Erasmus+, 
Umsetzung des EU-Bildungsprogrammes ERAS-
MUS+ in Österreich (2015)

die Betriebsaufwendungen (z.B. Reinigung, Ener-
giebezüge) und die sonstigen laufenden Verpflich-
tungen, Abgaben und Gebühren zur Aufrechter-
haltung des Schulbetriebes zu bedecken. Darüber 
hinaus ist das laufende Budget der notwendigen 
und rechtzeitigen Ersatzbeschaffung und Nach-
schaffung von Einrichtungsgegenständen, Lehr-
mitteln und Geräten gewidmet.

BMUKK-Rundschreiben Nr. 11/2012 Investitions-
planung im Bereich der Bundesschulen

Jede Bundesschule hat zu Beginn des jeweiligen 
Finanzjahres einen Finanzplan aufzustellen. Der 
Finanzplan ist von der Schulleitung mit Blick auf 
das zur Verfügung stehende laufende Budget re-
gelmäßig zu aktualisieren und zu überwachen. 
Die Planung von sowie die Entscheidung über An-
schaffungen (Einrichtungsgegenstände, Lehrmit-
tel, Ausstattung wie etwa Informationstechnologie 
etc.) im Rahmen dieses Finanzplanes erfolgen au-
tonom an der und durch die Schule. An den von 
den Bestimmungen des Schulunterrichtsgesetzes 
(SchUG) erfassten Bundesschulen ist der Schulge-
meinschaftsausschuss in die Entscheidungen der 
Schule einzubinden. Ebenso werden Beschaffun-
gen bzw. Auftragserteilungen im Rahmen des lau-
fenden Budgets auf Grundlage des jährlichen Fi-
nanzplanes von der Schule veranlasst. Dabei sind 
die haushalts-, vergabe- und beschaffungsrechtli-
chen Vorschriften einzuhalten.

BMBF-Rundschreiben Nr. 18/2015 Ermäch-
tigung zum Abschluss von Verträgen im 
Bundesschulbereich

Die Landesschulräte (der Stadtschulrat für Wien) 
als Schulbehörden erster Instanz sind ermächtigt, 
die ihnen für Kaufverträge, Mietverträge, Pacht-
verträge, Werkverträge, freie Dienstverträge in 
Belangen der technischen Leistung der Hard-
ware-, Netzwerk- und Systembetreuung an Bun-
desschulen, sowie für freie Dienstverträge in Be-
langen der Versuchsanstalten an Bundesschulen 
eingeräumte Kompetenz zum Abschluss von Ver-
trägen einschließlich der Wahrnehmung der da-
raus resultierenden Rechte und Pflichten unter 
Wahrung des Subsidiaritätsprinzips den Leiterin-
nen und Leitern der ihnen nachgeordneten Dienst-
stellen zu übertragen.

4.2. Ausführungsverordnungen zur Einführung 
der zweckgebundenen Gebarung

BMUKK-Rundschreiben Nr. 45/1996 Durchfüh-
rung der zweckgebundenen Gebarung bei Bun-
desschulen und Schülerheimen

Die Einführung der zweckgebundenen Gebarung 

notwendigen engen Verbindung können an den 
berufsbildenden mittleren und höheren Schulen 
Kuratorien geschaffen werden.

4.0.6. Teilrechtsfähigkeit

An den Schulen des Bundes können im Rahmen 
der Teilrechtsfähigkeit Einrichtungen mit eige-
ner Rechtspersönlichkeit geschaffen werden (§ 
128c SchOG). Für Verbindlichkeiten, die im Rah-
men der Teilrechtsfähigkeit entstehen, trifft den 
Bund keine Haftung. Im Falle der Auflösung ei-
ner Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit geht 
ihr Vermögen auf den Bund über.

Die Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit sind 
berechtigt folgende in Z 1 bis 4 genannte Tätigkei-
ten im eigenen Namen durchzuführen:

1. Erwerb von Vermögen und Rechten durch un-
entgeltliche Rechtsgeschäfte,

2. Durchführung von Lehrveranstaltungen, die 
nicht schulische Veranstaltungen im Rahmen 
des öffentlichen Bildungsauftrages sind,

3. Durchführung von sonstigen nicht unter Z 2 
fallenden Veranstaltungen, die mit der Auf-
gabe der betreffenden Schule vereinbar sind, 
bzw. auch deren Organisation und Abwicklung 
für Dritte,

4. Abschluss von Verträgen über die Durchfüh-
rung von Arbeiten, die mit der Aufgabe der be-
treffenden Schule vereinbar sind, und Verwen-
dung des durch Rechtsgeschäfte gemäß Z 1 und 
4 oder aus Veranstaltungen gemäß Z 2 und 3 er-
worbenen Vermögens und erworbener Rechte 
für die Erfüllung der Aufgaben der betreffen-
den Schule oder für Zwecke gemäß Z 2 bis 4.

4.1. Ausführungsverordnungen zum Bundeshaus-
haltsgesetz29

BMB-Rundschreiben Nr. 2/2017 für das Finanzjahr 
2017 inklusive „Handbuch Budgetvollzug 2017 (Un-
tergliederung 30)“ betreffend Bundesfinanzgesetz 
2017 - BFG 2017 (jährlich neu), Durchführung für 
den Bereich der Untergliederung 30 

Aus dem den Bundesschulen jährlich zur autono-
men Bewirtschaftung zur Verfügung gestellten 
laufenden Budget (reelle Gebarung) sind vorrangig 

29 In Österreich gelten Schulen aus dem Blickwinkel des Zivil-
rechts als unselbstständige Anstalten. Sie können wie kleine 
Kinder nicht selbstständig am Rechtsleben teilnehmen und 
brauchen daher einen Schulerhalter, der für sie handlungs-
fähig ist. Dieser ist für Pflichtschulen (Volksschule, Neue 
Mittelschule, Sonderschule, Polytechnische Schule) in der 
Regel die Gemeinde; für die Berufsschulen das Land, für die 
höheren Schulen der Bund.

30.02.07.00 Zweckgebundene Gebarung Bundes-
schulen eingerichtet.

5.1.2. Die Einführung der zweckgebundenen Ge-
barung

Die gemäß § 128a (SchOG) eingehobene Entgelte 
bzw. Beiträge sind zweckgebunden vorrangig für 
die Bedeckung der durch die Überlassung ent-
standenen Mehrausgaben sowie für andere Zwe-
cke der Schule oder des Schülerheimes zu ver-
wenden.

Andere als durch Schulraumüberlassung (§ 128a 
SchOG) vereinnahmte Drittmittel sind durch die 
Leiter von Schulen oder Schülerheimen, die vom 
Bund erhalten werden, zweckgebunden im Sinne 
einer allfälligen speziellen Widmung, ansonsten 
für andere Zwecke der Schule oder des Schüler-
heimes zu verausgaben.

5.1.3. Schulraumüberlassung

Die Leiter von Schulen oder Schülerheimen, die 
vom Bund erhalten werden, sind gemäß § 128a 
SchOG ermächtigt, Teile der Schul- bzw. der 
Heimliegenschaft samt Inventar für nichtschuli-
sche Zwecke an Dritte zu überlassen, sofern da-
durch die Erfüllung der Aufgaben der österreichi-
schen Schule nicht beeinträchtigt wird.

5.1.4. Schulfremde Werbung und sonstige Dritt-
mittel

In der Schule, bei Schulveranstaltungen und bei 
schulbezogenen Veranstaltungen darf für schul-
fremde Zwecke nur dann geworben werden, 
wenn die Erfüllung der Aufgaben der österreichi-
schen Schule dadurch nicht beeinträchtigt wird 
(§ 46 SchUG).

Andere als durch Schulraumüberlassung (§ 128a 
SchOG) vereinnahmte Drittmittel sind durch die 
Leiter von Schulen oder Schülerheimen, die vom 
Bund erhalten werden, zweckgebunden im Sinne 
einer allfälligen speziellen Widmung, ansonsten 
für andere Zwecke der Schule oder des Schüler-
heimes zu verausgaben.

4.0.4. Versuchsanstalten

Höheren technischen und gewerblichen Lehran-
stalten können Versuchsanstalten angegliedert 
werden. Solche Anstalten führen die Bezeich-
nung „Höhere Lehr- und Versuchsanstalt“ mit 
Anführung der Fachrichtung.

4.0.5. Kuratorien

Zur Pflege und Förderung der zwischen den be-
rufsbildenden Schulen und dem Wirtschaftsleben 
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Die Schulleitung kann Liefer- und Dienstleis-
tungsaufträge im Direktverfahren unter EUR 
40.000,- innerhalb eines Kalenderjahres an einer 
Firma vergeben. Sonstige Sachausgaben können 
innerhalb festgesetzter Bestellgrenzen getätigt 
werden. 

Auch können Schulleitungen die Mitverwen-
dung von Schulgebäuden, Einzelräumen oder 
Liegenschaftsbauteilen für Zwecke der Volksbil-
dung, körperlichen Ertüchtigung und der Berufs-
fortbildung an bestimmte Organisationen (z.B. 
Institutionen der Erwachsenenbildung, Innun-
gen, Absolventenvereine und örtliche Vereine) 
selbstständig beschließen.

5. Resümee

Das Autonomiepaket bildet pädagogisch, organi-
satorisch und strukturell den Kern der Bildungsre-
form. Die Handlungsspielräume an den Schulstand-
orten sollen entscheidend gestärkt werden, sodass 
das Bildungsangebot an die jeweilige spezifische 
Bedarfslage bestmöglich erfolgen kann.30

Tatsächlich wurden durch das Reformpaket die 
Handlungsspielräume erweitert.  Ein wesentlicher 
Schritt für eine autonome und selbstständige Schu-
le wurde mit der Möglichkeit der Personalauswahl 
durch die Schulleitungen gesetzt. 

Eine wirkliche Personalhoheit ist jedoch noch nicht 
gegeben, da die dienst- und besoldungsrechtliche 
Verwaltung der Lehrpersonen weiterhin durch die 
Schulbehörden erfolgt. Auch die Auflösung der 
Dienstverhältnisse steht ihnen zu.

Auch die budgetäre Eigenverantwortung ist vor al-
lem im Bereich der Pflichtschulen weitgehend nicht 
gegeben. In Oberösterreich wurde den Pflichtschu-
len wegweisend eine eigene Rechtspersönlichkeit 
gegeben. In anderen Bundesländern wurde zumin-
dest angleichend an die Bundesregelung eine Teil-
rechtsfähigkeit zugestanden, die kleine budgetäre 
Handlungsspielräume eröffnet.

Größtenteils können Pflichtschulen in Österreich 
aber nicht einmal eigene Bankkonten führen.

Mit dem Bildungsreformgesetz 2017 hat der Gesetz-
geber daher dem im OECD-Vergleich gering ausge-
prägten schulautonomen Gestaltungsspielraum an 
Österreichs Schulen etwas entgegengewirkt. 

Österreichs Schulen können aber noch lange nicht 
richtig frei und unabhängig das Meer der Bildung 
befahren.

30 vgl. Erläuterungen zum Bildungsreformgesetz

Pflichtschulen können im Rahmen der Teilrechts-
fähigkeit Einrichtungen mit eigener Rechtsper-
sönlichkeit errichtet werden (§ 7a).

Zudem kommt den Oberösterreichischen Pflicht-
schulen Rechtspersönlichkeit zu, da sie berechtigt 
sind, im eigenen Namen die durch unentgeltliche 
Rechtsgeschäfte erbrachte finanzielle Zuwen-
dungen Dritter sowie finanzielle Beiträge Dritter, 
die für die Teilnahme von Schülerinnen und Schü-
lern an beispielsweise Schulveranstaltungen be-
stimmt sind, entgegenzunehmen und zu verfügen  
(§ 7 Abs. 2).

Zur Verwahrung von Zuwendungen und zur Ab-
wicklung eines damit verbundenen Zahlungs-
verkehrs kann vom Schulleiter ein auf die Schule 
lautendes Konto bei einem Bankinstitut eröffnen 
und bedienen (§ 7 Abs. 3).

Im Vergleich zur Oberösterreichischen Regelung 
zur Teilrechtsfähigkeit können an steirischen all-
gemeinbildenden Pflichtschulen gemäß § 53a 
Steiermärkisches Pflichtschulerhaltungsgestz 
(StPEG) im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit eben-
falls Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlich-
keit geschaffen werden. Jedoch sind diese Einrich-
tungen ausschließlich berechtigt, folgende Tätig-
keiten im eigenen Namen durchzuführen:

¤ Erwerb von Vermögen und Rechten unentgelt-
licher Rechtsgeschäfte

¤ Durchführung von Lehrveranstaltungen, die 
nicht schulische Veranstaltungen im Rahmen 
des öffentlichen Bildungsauftrages sind

¤ Die Durchführung von sonstigen Veranstal-
tungen, die mit der Aufgabe der betreffenden 
Schule vereinbar sind, sowie deren Organisa-
tion für Dritte

¤ Der Abschluss von Verträgen über die Durch-
führung von Arbeiten, die mit der Aufgabe der 
betreffenden Schule vereinbar sind, und die 
Verwendung des durch diese Rechtsgeschäfte 
oder aus Veranstaltungen erworbenen Vermö-
gens und erworbener Rechte für die Erfüllung 
der Aufgaben der betreffenden Schule oder für 
die genannten Zwecke

Hier kann festgestellt werden, dass die oberöster-
reichische Lösung der Teilrechtsfähigkeit iSd § 7 
Oö POG, unter anderem aufgrund der Möglich-
keit zur Eröffnung eigener Bankkonten, deutlich 
besser als im StPEG umgesetzt wurde. 

4.6.2. Generalerlass für Berufsschulen des Amtes 
der Steiermärkischen Landesregierung 

BMUKK-Rundschreiben Nr. 23/1994 Kuratorien an 
BMHS

Zur Erfüllung ihrer Aufgabe, namentlich zur Un-
terstützung und Förderung der Schüler, steht es 
den Kuratoriumsmitgliedern frei, einen Fonds zu 
schaffen, dessen Verwaltung von den Kuratori-
umsmitgliedern einzelnen namentlich benannten 
Kuratoriumsmitgliedern übertragen wird und in 
keinem Zusammenhang mit der Leitung der Schu-
le stehen darf. Bei der Widmung der Mittel dieses 
Fonds der Kuratoriumsmitglieder steht dem Schul-
leiter ein Vorschlagsrecht zu.

4.5. Erlässe der Landesschulräte am Beispiel des 
Landesschulrates für Steiermark

4.5.1. Erlässe zum Bundeshaushaltsgesetz 

Erlass des Landesschulrates für Steiermark: Richt-
linien für die Vergabe von Aufträgen (2012) 

Sämtliche Güter und Dienstleistungen, welche aus 
den einschlägigen Verzeichnissen der Bundesbe-
schaffungs-GmbH (BBG) bezogen werden kön-
nen, sind von den in diesen Verzeichnissen ge-
nannten Vertragspartnerinnen oder Vertragspart-
nern zu beziehen. In allen anderen Fällen sind die 
Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2006 
(BVergG 2006) verbindlich zu beachten.

Erlass des Landesschulrates für Steiermark: Nut-
zerbudget, Mieter- und Vermieterinvestitionen; In-
standhaltung und Reparaturen (2016)

Aus dem jeweiligen Schulbudget sind sämtliche in 
den Wirkungsbereich der Bundesschule fallende 
Bagatellmaßnahmen wie Kleinreparaturen, War-
tungsarbeiten, Schäden im Inneren des Gebäudes 
durch Betrieb und Benützung, Störungsbehebun-
gen, Behebung von mutwilliger Sachbeschädi-
gung und die Beseitigung von mutwilligen Verun-
reinigungen bis zu einem Betrag von EUR 1.500,-- 
inkl. USt zu bedecken. Die Beauftragung ist durch 
die Bundesschule selbst zu erledigen.

4.5.2. Erlass zur Einführung der zweckgebunde-
nen Gebarung 

Erlass des Landesschulrates für Steiermark: Er-
mächtigung zum Abschluss von Werbevermitt-
lungsverträgen (1997)

Die Bundesschulen werden beginnend mit 15. 
Jänner 1998 zum Abschluss von Verträgen über 
Werbung und Schulsponsoring ermächtigt.

4.6. Landesgesetzliche Regelung 

4.6.1. Teilrechtsfähigkeit in Landesgesetzen

An den allgemeinbildenden Oberöster reichischen 

Die Bundesschulleitungen werden ermächtigt, An-
träge im Rahmen des EU-Programms Erasmus+, 
dem Programm der Europäischen Union für allge-
meine und berufliche Bildung, Jugend und Sport, 
bis zu einer Gesamtbeihilfe für alle Programmak-
tivitäten pro Jahr von EUR 60.000, -- rechtsver-
bindlich zu unterfertigen. Sollte eine Schule die 
Gesamtbeihilfe von EUR 60.000, -- pro Jahr über-
schreiten, ist hierfür eine schriftliche Genehmi-
gung der Schulbehörde einzuholen. Die Ermäch-
tigung setzt voraus, dass es sich um Projekte im 
Rahmen des lehrplanmäßigen Unterrichts handelt.

Sollten nach Durchführung der im jeweiligen Eras-
mus+-Projektantrag vorgesehenen Aktivitäten 
und nach genehmigter Abrechnung durch die Na-
tionalagentur die EU-Fördermittel nicht zur Gänze 
ausgeschöpft worden sein, können diese Drittmit-
tel gem. § 128b SchOG durch den/die Leiter/in der 
Schule zweckgebunden im Sinne einer allfälligen 
speziellen Widmung, ansonsten für andere Zwe-
cke der Schule verausgabt werden.

4.3. Ausführungsverordnung zu Versuchsanstalten

BMUKK-Erlass Aufgabenprofil und Verrechnung 
der Gebarung der Versuchsanstalten an Höheren 
Technischen Bundeslehr- und Versuchsanstalten 
(2014)

Die Versuchsanstalten (VAs) an Höheren techni-
schen Lehranstalten (HTLs) sind Einrichtungen, 
die den HTLs angegliedert sind, dem Zweck der 
Kooperation von Schule und Wirtschaft nach-
gehen und zu deren Aufgabenbereichen die gut-
achterliche Tätigkeit (Begutachtungen, Befunde, 
Prüfzeugnisse) technischer und gewerblicher Ent-
wicklungen und Beratungen, die Durchführung 
von akkreditierten Prüf-, Überwachungs- und/
oder Zertifizierungstätigkeiten für Dritte sowie die 
daraus resultierende interne und externe Fortbil-
dung zählt.

Jede HTL mit angeschlossener Versuchsanstalt 
(VA) hat daher in der zweckgebundenen Geba-
rung eine eigene Kostenstelle über die Gebarung 
der VA und gesonderte Aufzeichnungen zu füh-
ren, welche einen Überblick über die Gebarung 
der Versuchsanstalt geben und eine Kalkulation 
der Vergütungen ermöglichen. Aus den verein-
nahmten Mitteln sind vorrangig Investitionen in 
Maschinen und Infrastruktur und die Aufwendun-
gen zu tragen, die den laufenden Betrieb der VA 
sicherstellen und die weitere Leistungsfähigkeit 
gewährleisten.

4.4. Ausführungsverordnung zu Kuratorien an 
BMHS
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6. Glossar der schulrechtlichen Bestimmungen

¤ SchUG – Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 
472/1986

¤ SchOG – Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 
242/1962

¤ SchZG – Schulzeitgesetz, BGBl. Nr. 77/1985

¤ BMUKK – Bundesministerium für Unterricht 
und Kunst

¤ BMBF – Bundesministerium für Bildung und 
Frauen

¤ BMB – Bundesministerium für Bildung
¤ BMBWF – Bundesministerium für Bildung, Wis-

senschaft und Forschung

7. Anhang: tabellarischer Vergleich der Mitbestimmungsrechte der Schulpartnerschaft

7.1. Mitbestimmungsrechte im Klassenforum/Schulforum

Geltende Rechtslage Autonomiepaket Schulforum
1) mehrtägige Schulveranstaltungen 1) mehrtägige Schulveranstaltungen (§ 9 SchVV)
2) die Erklärung einer Veranstaltung zu einer schulbezo-
genen Veranstaltung (bis zu 3 Tagen)

2) die Erklärung einer Veranstaltung zu einer schulbez. 
Veranstaltung auch mehr als 3 Tage (§ 13a Abs.1 SchUG)

3) dIe Hausordnung gemaß § 44 Abs. 1 SchUG 3) die Hausordnung gemäß (§ 44 Abs. 1 SchUG)
4) die Bewilligung zur Durchführung von Sammlungen 
gem. § 46 Abs. 1,

4) die Bewilligung zur Durchführung von Sammlungen 
(§ 46 Abs. 1)

5) die Bewilligung zur Organisierung der Teilnahme 
von Schülerinnen an Veranstaltungen gemäß § 46 Abs. 2 
(schulfremde Veranstaltungen)

5) die Bewilligung zur Organisierung der Teilnahme von 
Schülerinnen an Veranstaltungen gemäß § 46 Abs. 2

6) die Durchführung von Veranstaltungen der 
Schulbahnberatung,

6) die Durchführung von Veranstaltungen der Schul-
bahnberatung (§ 63 Abs. 2 SchUG)

7) die Durchführung von Veranstaltungen betreffend die 
Schulgesundheitspflege

7) die Durchführung von Veranstaltungen betreffend die 
Schulgesundheitspflege (§ 63 Abs. 2 SchUG)

8) die Erlassung schulautonomer 
Lehrplanbestimmungen

8) die Erlassung schulautonomer Lehrplanbestimmun-
gen im Sinne der Profilbildung (§ 6 SchOG)

9) die schulautonome Festlegung von Eröffnungs- und 
Teilungszahlen

9) Klassen- und Gruppengrößen: Festlegung durch 
Schulleiterin und Befassung des Schulforums; bei Ab-
lehnung von 2/3 des Schulforums Möglichkeit der Mel-
dung an Bildungsdirektion (§ 8a Abs. 2 SchOG)

10) schulautonome Schulzeitregelungen (inkl. schulauto-
nome Tage)

10) schulautonome Schulzeitregelungen (§ 2, § 8 SchZG) 
(neu: Stimmrecht für Schulleitung bei schulautonomen 
Tagen und Öffnungszeiten)

11) die Festlegung der Ausstattung der Schülerinnen mit 
Unterrichtsmitteln

11) die Festlegung der Ausstattung der Schülerinnen mit 
Unterrichtsmitteln (§ 14 Abs. 6 SchUG)

12) die Erstellung von Richtlinien über die Wiederver-
wendung von Schulbüchern

12) Richtlinien über die Wiederverwendung von Schul-
büchern (§ 14 Abs. 7 SchUG)

13) die Festlegung einer alternativen Form der 
LeistungsbeurteIlung

13) die Festlegung einer alternativen Form der Leis-
tungsbeurteilung (§ 18a SchUG)

14) Kooperationen mit Schulen und außerschulischen 
Einrichtungen

14) Kooperationen mit Schulen und außerschulischen 
Einrichtungen (§ 64 Abs. 2 SchUG)

15) die Durchführung (einschließlich Terminfestlegung) 
von Elternsprechtagen (§ 19 Abs. 1 SchUG)

–

16) EIternvertreterinnen erhalten beratende Stimme in 
Auswahlkommission für Schulleiterin (Dienstrecht)

–

17) Sprecherinnen der Klassensprecherinnen in NMS (§ 
63a Abs. 14 SchUG)

–

18) Schulzeit an ganztägigen Schulen (§ 5 Abs. 6 
Schulzeitgesetz)

–

Bisher Entscheidung im Schulforum/SGA mit 2/3-Mehrheit in Zukunft mit einfacher Mehrheit

7.2. Mitbestimmungsrechte im Schulgemeinschaftsausschuss

Bisherige Rechtslage Autonomiepaket SGA
1) mehrtägige Schulveranstaltungen 1) mehrtägige Schulveranstaltungen (§ 9 SchW)
2) die Erklärung einer Veranstaltung zu einer schulbezo-
genen Veranstaltung (bis zu 3 Tagen)

2) die Erklärung einer Veranstaltung zu einer schulbe-
zogenen Veranstaltung auch mehr als 3 Tage (§ Ba Abs.1 
SchUG)

3) die Durchführung (einschließlich Terminfestlegung) 
von Elternsprechtagen

3) die Durchführung (einschließlich Terminfestlegung) 
von Elternsprechtagen (§ 19 Abs. 1 SchUG)

4) die Hausordnung (§ 44 Abs. 1 SchUG) 4) die Hausordnung gemäß § 44 Abs. 1 SchUG
5) die Bewilligung zur Durchführung von Sammlungen 
gemäß § 46 Abs. 1 SchUG

5) die Bewilligung zur Durchführung von Sammlungen 
(§ 46 Abs. 1 SchUG)

6) die Bewilligung zur Organisierung der Teilnahme 
von Schülerinnen an Veranstaltungen gemäß § 46 Abs. 2 
SchUG (schulfremde Veranstaltungen)

6) die Bewilligung zur Organisierung der Teilnahme 
von Schülerinnen an Veranstaltungen gemäß § 46 Abs. 2 
SchUG (schulfremde Veranstaltungen)

7) die Durchführung von Veranstaltungen der 
Schulbahnberatung

7) die Durchführung von Veranstaltungen der Schul-
bahnberatung (§ 64 Abs. 2 SchUG)

8) die Durchführung von Veranstaltungen betreffend die 
Schulgesundheitspflege

8) die Durchführung von Veranstaltungen betreffend die 
Schulgesundheitspflege (§ 64 Abs. 2 SchUG)

9) Vorhaben, die der Mitgestaltung des Schullebens die-
nen (Schülerlnnen-Mitverwaltung)

9) Vorhaben, die der Mitgestaltung des Schullebens die-
nen (SchülerlnnenMitverwaltung) (§ 58 Abs. 3 SchUG)

10) die Erlassung schulautonomer 
Lehrplanbestimmungen

10) die Erlassung schulautonomer Lehrplanbestimmun-
gen im Sinne der Profilbildung (§ 6 SchOG)

11) die schulautonome Festlegung von Eröffnungs-/
Teilungszahlen

11) Klassen- und Gruppengrößen: Festlegung durch 
Schulleiterin und Befassung des SGA; bei Ablehnung 
von 2/3 des SGA Möglichkeit der Meldung an Bildungs-
direktion (§ 8a Abs. 2 SchOG)

12) schulautonome Schulzeitregelungen 12) schulautonome Schulzeitregelungen (§ 2, § 8 SchZG) 
(neu: Stimmrecht für Schulleitung bei schulautonomen 
Tagen und Öffnungszeiten)

13) Festlegung von Reihungskriterien im 
Aufnahmeverfahren

–

14) Richtlinien über die Wiederverwendung von Schul-
büchern lS) Kooperationen mit Schulen und außerschu-
lischen Einrichtungen

14) Richtlinien über die Wiederverwendung von Schul-
büchern (§ 14 Abs. 7 SchUG)

– 15) Kooperationen mit Schulen und außerschulischen 
Einrichtungen (§ 64 Abs. 2 SchUG)

– 16) Elternvertreterlnnenerhalten beratende Stimme in 
Auswahlkommission für Schulleiterin (Dienstrecht)
17) Unterstufensprecher werden beratend in SGA veran-
kert § 64 Abs. 13
18) Schulzeit an ganztägigen Schulen (§S Abs. 6 
Schulzeitgesetz)

Bisher Entscheidung im Schulforum/SGA mit 2/3-Mehrheit in Zukunft mit einfacher Mehrheit
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Vorausgegangen waren grundlegende Überlegun-
gen über die „Innere Schulentwicklung“ von 2001, 
die eine langfristige und nachhaltige Entwicklung 
der einzelnen Schule als Ganzes unter dem Ein-
fluss rapider gesellschaftlicher Wandlungsprozesse 
durch eine Stärkung der Eigenverantwortung aller 
Beteiligter in den Blick rückte. Diese mündeten im 
Schulversuch „MODUS 21 – Schule in Verantwor-
tung“ (Bekanntmachung vom 3. September 2002, 
KWMBl I S. 295), in dem in Zusammenarbeit mit der 
Stiftung Bildungspakt Bayern wichtige Elemente 
schulischer Eigenverantwortung erprobt wurden. 
Die im Schulversuch entwickelten Maßnahmen 
wurden dann sukzessive in den Schulordnungen 
bzw. zuletzt in der Bayerischen Schulordnung (Bay-
SchO) für alle Schulen – unabhängig vom MO-
DUS-Status der Schule –  geöffnet. 

Im Rahmen des Schulversuchs „MODUS-F – MO-
DUS Führung“ (Bekanntmachung vom 7. September 
2006, KWMBL I. S. 275) wurden – ebenfalls in Zu-
sammenarbeit mit der Stiftung Bildungspakt Bay-
ern – neue Modelle schulischer Führung erprobt. 
Aufbauend auf die Ergebnisse dieser Entwicklun-
gen und Schulversuche wurden durch Gesetz vom 
24.07.2013 zur Änderung des Bayerischen Gesetzes 
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (GVBl 
S. 465) die wesentlichen Elemente schulischer Ei-
genverantwortung in das BayEUG eingefügt. Dabei 
standen die Bereiche institutionalisierte Qualitäts-
entwicklung, Partizipation der Schulgemeinschaft 
und Aufbau einer neuen Führungskultur im Mittel-
punkt der „Eigenverantwortlichen Schule“ gemäß 
Art. 2 Abs. 4 S. 2 BayEUG.

Schon das Gesetz vom 23.07.2010 (GVBl S. 334) hatte 
mit der Einführung der Verbundstrukturen für die 
Mittelschulen (Art. 32a BayEUG, bis 2012: Haupt-
schulen) für eine Pflichtschulart wichtige Elemen-
te schulischer Eigenverantwortung gebracht. Kern-
punkte dieser Neuerung waren:

a) Die weiterhin selbstständigen Schulen im Mittel-
schulverbund sichern über die Zusammenarbeit 
das gesamte Bildungsangebot der Mittelschule 
für ihr Verbundgebiet.

b) Die Bildung der Verbünde erfolgt auf der Grund-
lage eines Vertrags der kommunalen Schulauf-
wandsträger (mit Zustimmung der Schulen und 
der beteiligten einzelnen Gemeinden).

c) Für die Schüler besteht innerhalb des Verbundes 
grundsätzlich die Freiheit der Schulwahl.

d) Das Staatliche Schulamt setzt ein Lehrerstun-
denbudget für den gesamten Verbund fest; 
über die Verteilung der Lehrerstunden auf die 
einzelnen Schulen im Verbund entscheidet 

II. Bayern
Das Bayrische Schulrecht verwendet an Stelle des 
Terminus „Schulautonomie“ den Begriff „Eigenver-
antwortung“. Eigenverantwortung umfasst dabei 
Aspekte eines eigenständigen schulischen Hand-
lungs- und Entscheidungsspielraums, betont dabei 
aber auch die Übernahme von Qualitäts- und Er-
gebnisverantwortung in einem bildungspolitisch 
und schulaufsichtlich legitimierten Qualitätsrah-
men. So wird in den verschiedenen Materialien und 
Handouts statt von autonomer Schule von eigenver-
antwortlicher Schule gesprochen.

1. Historischer Abriss über die Entwicklung der 
Schulautonomie im Partnerland

Bereits das Bayerische Gesetz über das Erziehungs- 
und Unterrichtswesen (BayEUG) vom 10. September 
1982 (GVBl S. 743, ber. S. 1032) sah insbesondere mit 
der Institution des „Schulforums“ für alle Schular-
ten (ausgenommen Grundschulen, für Berufsschu-
len wurde der Berufsschulbeirat eingerichtet) durch 
Übertragung von Entscheidungsbefugnissen an 
ein schulisches Gremium erste gesetzlich normier-
te Elemente einer Eigenverantwortung für Schulen 
vor, ohne allerdings den Begriff der Eigenverant-
wortung zu nennen. 

Mit Gesetz vom 22. Juli 2008 zur Änderung des Bay-
erischen Gesetzes über das Erziehungs- und Un-
terrichtswesen (GVBl S. 467) wurde das Rechts-
institut der sog. MODUS-Schulen zur Erprobung 
wesentlicher inhaltlicher Veränderungen bei der 
Weiterentwicklung des Schulwesens eingeführt. 
Art. 82 Abs. 5 S. 1 bis 4 BayEUG bestimmen hierzu: 
„Zur Verbesserung der Qualität von Unterricht und 
Erziehung kann das zuständige Staatsministerium 
im Rahmen der verfügbaren Stellen und Mittel einer 
bestehenden Schule auf schriftlichen Antrag für ei-
nen Zeitraum von fünf Jahren den Status einer MO-
DUS-Schule zuerkennen; auf Antrag kann die Ver-
längerung des Status um jeweils weitere fünf Jahre 
gewährt werden. Der Status berechtigt die Schule, 
Weiterentwicklungsmaßnahmen, insbesondere in 
den Arbeitsfeldern Unterrichtsentwicklung, Perso-
nalentwicklung und Personalführung sowie inner- 
und außerschulische Partnerschaften, zu erproben. 
Den MODUS-Schulen ist es gestattet, von den Schu-
lordnungen abzuweichen, soweit sichergestellt ist, 
dass die Lehrplanziele erreicht und die Maßgaben 
des Abs. 1 eingehalten werden. Voraussetzung für die 
erstmalige Zuerkennung und Verlängerung des Sta-
tus ist, dass im Rahmen einer externen Evaluation 
die Eignung der Schule hierfür festgestellt wird.“

für spezielle Erziehungs- und Unterrichtsbe-
reiche). Dem Bereich der schulischen Eigen-
verantwortung können daher nur die Bereiche 
vorbehalten bleiben, die nicht notwendiger-
weise durch staatliche Normen zu regeln sind.

b) Art. 20 Abs. 3 GG (Rechtsstaatsprinzip) 
„(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungs-
mäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und 
die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht 
gebunden.“ Nach der hieraus vom Bundesver-
fassungsgericht entwickelten sog. „Wesent-
lichkeitstheorie“ ist der Gesetzgeber verpflich-
tet, alle wesentlichen Entscheidungen für ei-
nen Regelungsbereich, insbesondere soweit 
eine Grundrechtsrelevanz besteht, selbst zu 
treffen und nicht der Exekutive zu überlassen 
(s. BVerfGE 33, 303). Im Ergebnis bedeutet dies 
auch eine verfassungsrechtlich begründete 
Schranke für schulische Eigenverantwortung: 
Der Gesetzgeber darf wesentliche Entschei-
dungen im Schulbereich nicht der einzelnen 
Schule oder Schulgemeinschaft überlassen.

c) Art. 33 Abs. 5 GG (Grundsätze des Berufs-
beamtentums) „(5) Das Recht des öffentli-
chen Dienstes ist unter Berücksichtigung der 
hergebrachten Grundsätze des Berufsbeam-
tentums zu regeln und fortzuentwickeln.“ 
Wichtiges Element der hergebrachten Grund-
sätze des Beamtentums ist die strenge Bin-
dung von Entscheidungen über Einstellungen 
und Beförderungen/Übertragung dienstrecht-
licher Funktionen an das Leistungsprinzip. 
Beamtenrechtliche Auswahlentscheidungen 
sind demnach in vollem Umfang gerichtlich 
überprüfbar, ein Auswahlermessen des Diens-
therrn besteht in der Regel nicht. Diese Bin-
dung an das Leistungsprinzip gilt auch, wenn 
Schulen personalrechtliche Entscheidungsbe-
fugnisse, z. B. bei der Funktionsstellenbeset-
zung, übertragen werden sollen.

d) Art. 3 GG (Gleichbehandlung). Weitere Bin-
dungen für schulische Eigenverantwortung 
können sich aus dem Grundsatz der Gleichbe-
handlung (Art. 3 GG) ergeben

2.1.2. Verfassung des Freistaats Bayern (BV)

Unter den teils zum Grundgesetz parallelen 
Grundrechtsbestimmungen der BV ist vor allem 
Art. 130 Abs. 1 BV zu nennen:

„(1) Das gesamte Schul- und Bildungswesen steht 
unter der Aufsicht des Staates, er kann daran die 
Gemeinden beteiligen.“

eigenverantwortlich der Verbundkoordinator im 
Benehmen mit dem Verbundausschuss. 

e) Über die Verteilung besonderer Bildungsangebo-
te (z. B. Ganztag, Mittlere-Reife-Zug u. a.) sowie 
der Wahlpflichtbereiche (z. B. Zweige der Berufs-
orientierung an der Mittelschule) auf die einzel-
nen Schulstandorte wird innerhalb des Verbun-
des entschieden. Für die Schüler im Verbund-
gebiet muss die Möglichkeit eines Zugangs zu 
diesen Bildungsangeboten gegeben sein.

Seit dem Schuljahr 2016/2017 besteht auch für Grund-
schulen die Möglichkeit, Verbünde zu bilden.

Durch Bekanntmachung vom 11. Mai 2012 (KWMBl 
I S. 185) wurde die Initiative „Bildungsregionen in 
Bayern“ gestartet. Im Rahmen des Prozesses „Bil-
dungsregion“ entwickeln Vertreter von regiona-
len Institutionen und Behörden aus dem Bildungs-
bereich (Schulen aller Schularten, Schulaufsicht, 
Kindertagesstätten, Jugendhilfe, Erwachsenenbil-
dung, regionale Wirtschaft, Kommunen, Vereine, 
ggf. Hochschulen u. v. m.) eigenständige Konzep-
te für eine Verbesserung und engere Verzahnung 
des regionalen Bildungsangebots. Ein wesentlicher 
Kerngedanke ist dabei, durch gezielte Zusammen-
arbeit schulischer und außerschulischer Partner be-
stehende Defizite unter Berücksichtigung der regi-
onenspezifischen demografischen Entwicklung zu 
beheben und das Spektrum der Bildungsmöglich-
keiten zu verbreitern.

2. Rechtliche Rahmenbedingungen zur Schulauto-
nomie:

2.1. Verfassungsrechtlichen Grundlagen

Unmittelbare Aussagen zur schulischen Eigen-
verantwortung enthalten weder das Grundgesetz 
noch die Bayerische Verfassung. Das Verfassungs-
recht bestimmt jedoch Schranken, die bei einer 
Übertragung schulischer Eigenverantwortung zu 
beachten sind.

2.1.1. Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland (GG)

a) Art. 7 Abs. 1 GG (staatliche Schulaufsicht) 
„(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Auf-
sicht des Staates.“ Die hier normierte staatliche 
Schulaufsicht wird umfassend verstanden, d. 
h. der Staat hat über die Einhaltung bestehen-
der verbindlicher Rechtsvorschriften durch die 
Schulen zu wachen und er gibt fachliche Vor-
gaben (z. B. legt er die Stundentafeln fest, er 
erlässt die Lehrpläne für die Schularten und 
macht über Richtlinien bindende Vorgaben 
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Kernelemente:
¤ organisatorische und fachliche Zusammenar-

beit mehrerer Einzelschulen im Verbund 
¤ Entstehung durch Verbundvertrag der kommu-

nalen Schulaufwandsträger
¤ vertragliche Regelungen zur Schulwahlfreiheit 

im Verbund
¤ pädagogisch-fachliches Kooperationskonzept 

der beteiligten Schulen
¤ Lehrerstundenbudget zur eigenverantwortli-

chen Verwendung
¤ Entscheidung über die Klassenbildung an den 

Schulstandorten im Verbund 
f) Art. 57 Abs. 2 S. 3 BayEUG (Delegation von Wei-

sungsberechtigung) „Die Schulleiterin oder der 
Schulleiter kann Lehrkräften Weisungsberech-
tigung für ihnen übertragene Fachaufgaben 
erteilen, soweit Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften dies vorsehen.“ 37

g) Art. 57a BayEUG (erweiterte Schulleitung). 
Möglichkeit zur Einrichtung einer erweiter-
ten Schulleitung; Ziele: breitere Verteilung der 
Führungs- und Personalverantwortung, För-
derung der unterrichtlichen Qualität durch 
Abstimmung in pädagogischen Teams, Un-
terstützung der beruflichen Entwicklung der 
Lehrkräfte, Reflexion der Qualitätsziele/Pro-
filschärfung der Schule

h) Art. 69 BayEUG (Schulforum). Schulforum als 
schulisches Beratungs- und Mitwirkungsgre-
mium für die Schulgemeinschaft u. a. in Fra-
gen der schulischen Entwicklungsziele bzw. 
Profilbildung

i) Art. 74 Abs. 1 S. 2 BayEUG (Erziehungspartner-
schaft) „In einem schulspezifischen Konzept 
zur Erziehungspartnerschaft zwischen Schu-
leund Erziehungsberechtigten erarbeitet die 
Schule die Ausgestaltung der Zusammenarbeit; 
hierbei kann von den Regelungen der Schul-
ordnungen zur Zusammenarbeit der Schule mit 
den Erziehungsberechtigten abgewichen wer-
den.“   38

j) Art. 82 Abs. 5 i. V. m. Art. 83 BayEUG (MO-
DUS-Schulen): Möglichkeit, Schulen un-
ter bestimmten Voraussetzungen für 5 Jah-
re den MODUS-Status zuzuerkennen (Ver-
längerung möglich). Dieser Status berechtigt 
die Schule, Weiterentwicklungsmaßnah-
men, insbesondere in den Arbeitsfeldern 

37 Nach HKM-Erlass v. 14.5.2012 (Az.: 480.000.010-48)
38 Nach dem Vorbild der rechtlich selbstständigen Berufli-

chen Schulen in Schleswig-Holstein; vgl. hierzu Marwe-
de ZBV 2013, 5 ff zum Wesen einer rechtsfähigen Schu-
le am Beispiel der Regionalen Berufsbildungszentren in 
Schleswig-Holstein

2.2. In Schulgesetzen

2.2.1.  Bayerische Gesetz über das Erziehungs- 
und Unterrichtswesen (BayEUG):

a) Art. 2 Abs. 4 S. 2 BayEUG (eigenverantwortli-
che Schule) „Mit dem Ziel der Qualitätssiche-
rung und -entwicklung gestaltet die Schule den 
Unterricht, die Erziehung und das Schulleben 
sowie die Leitung, Organisation und Verwal-
tung im Rahmen des verfassungsrechtlichen 
Bildungsauftrags und der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften in eigener Verantwortung (ei-
genverantwortliche Schule).“ 31

b) Art. 2 Abs. 4 S. 4 BayEUG (Schulentwicklungs-
programm)„In einem Schulentwicklungspro-
gramm bündelt die Schule die kurz- und mittel-
fristigen Entwicklungsziele und Maßnahmen 
der Schulgemeinschaft unter Berücksichtigung 
der Zielvereinbarungen gemäß Art. 111 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 und Art. 113c Abs. 4; dieses überprüft 
sie regelmäßig und aktualisiert es, soweit erfor-
derlich.“ 32

c) Art. 2 Abs. 5 BayEUG (Öffnung der Schule) „(5) 
Die Öffnung der Schule gegenüber ihrem Um-
feld ist zu fördern. 2Die Öffnung erfolgt durch 
die Zusammenarbeit der Schulen mit außer-
schulischen Einrichtungen, insbesondere mit 
Betrieben, Sport- und anderen Vereinen, Kunst- 
und Musikschulen, freien Trägern der Jugend-
hilfe, kommunalen und kirchlichen Einrich-
tungen sowie mit Einrichtungen der Weiterbil-
dung.“ 33

d) Art. 30a Abs. 1 BayEUG (Abstimmungsver-
pflichtung/Zusammenarbeit) „(1) Die Schulen 
aller Schularten haben zusammenzuarbeiten.34 
Dies gilt insbesondere für Schulen im gleichen 
Einzugsbereich zur Ergänzung des Unterrichts-
angebots und zur Abstimmung der Unterrichts-
zeiten. 3Die Schulen stimmen sich beim Wech-
sel einer Schülerin oder eines Schülers an eine 
andere Schule ab.35 Schulübergreifende Schul-
veranstaltungen können durchgeführt wer-
den.“ 36

e) Art. 32 Abs. 5 – 7 BayEUG (Grundschulver-
bünde) und Art. 32a Abs. 3 – 5 i. V. m. Art. 32 
Abs. 5 – 7 BayEUG (Mittelschulverbünde)

31 Zu den Bedingungen zur Errichtung einer SBS vgl. Informa-
tion HKM v. 4.4.2012 (ABl. 273)

32 Nach § 1 Abs. 4 Nr. 1 ZustVO
33 Nach § 1 Abs. 5 ZustAO
34 Nach § 1 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 ZustVO
35 Nach § 11 Abs. 2 ZustVO
36 Nach § 1 Abs. 6 ZustAO

jeweiligen Schulart angepasst werden.43 Die Ent-
scheidung ist zuvor innerhalb der Schulgemein-
schaft zu erörtern und das Einvernehmen des Auf-
wandsträgers oder des Aufgabenträgers im Sin-
ne des Art. 1 des Schulwegkostenfreiheitsgesetzes 
(SchKfrG) herzustellen, wenn dessen Belange be-
rührt werden.“

Die allgemein für die Schulen freigegebenen Mo-
dus-Maßnahmen sind in der Anlage zur BaySchO 
zusammengestellt.

¤ § 17 BaySchO (Schulforum) und § 18 BaySchO 
(Verbundausschuss an Grund- und Mittel-
schulen)

¤ Verordnung zur Einrichtung einer erweiterten 
Schulleitung (ErwSchLV) vom 18. Oktober 201344 

2.4. In Erlässen / Anordnungen der zentralen Schul-
behörde

§ 28 der Dienstordnung für Lehrkräfte an staatli-
chen Schulen in Bayern (Lehrerdienstordnung – 
LDO) § 28 Erweiterte Schulleitung

(1) Soweit eine erweiterte Schulleitung gemäß Art. 
57a BayEUG eingerichtet wurde, besteht diese 
aus der ständigen Vertreterin oder dem ständi-
gen Vertreter sowie erforderlichenfalls weiteren 
staatlichen Lehrkräften mit Führungs- und Per-
sonalverantwortung.

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter erstellt ei-
nen Geschäftsverteilungsplan, der jede Lehr-
kraft der Schule jeweils einem Mitglied der er-
weiterten Schulleitung bzw. der Schulleiterin 
oder dem Schulleiter zuweist und die Aufgaben-
bereiche der Mitglieder der erweiterten Schul-
leitung festlegt.

(3) Die Mitglieder der erweiterten Schulleitung 
sind gegenüber den ihnen von der Schulleiterin 
oder dem Schulleiter zugeordneten Lehrkräf-
ten weisungsberechtigt; das Weisungsrecht der 
Schulleiterin oder des Schulleiters gegenüber 
den Lehrkräften bleibt hiervon unberührt. 2Die 
Schulleiterin oder der Schulleiter und die Mit-
glieder der erweiterten Schulleitung informie-
ren sich gegenseitig über bedeutsame laufende 
Vorgänge.45

(4)Als Aufgaben für die Mitglieder der erweiter-
ten Schulleitung kommen im Rahmen des Ge-
schäftsverteilungsplans insbesondere in Be-
tracht:

43 vgl. Kloft, SchVwHR 2007, 315
44 https://www.verkuendung-bayern.de/gvbl/jahrgang:2013/

heftnummer:20/seite:630/doc:1/ansicht:druck.
45 vgl. Thym, RdJB 2009, 278

Unterrichtsentwicklung, Personalentwicklung 
und Personalführung sowie inner- und außer-
schulische Partnerschaften, zu erproben. Fer-
ner ist es den MODUS-Schulen gestattet, von 
den Schulordnungen abzuweichen, soweit si-
chergestellt ist, dass die Lehrplanziele erreicht 
und die Bedingungen für das Erreichen des 
Schulabschlusses eingehalten werden.

k) Art. 111 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BayEUG (Zielvereinba-
rungen): Zur staatlichen Schulaufsicht gehören39

1.  . . .
2.  die Sicherung der Qualität von Erziehung 

und Unterricht, insbesondere durch den 
Abschluss von Zielvereinbarungen mit den 
Schulen,“

l) Art. 111 Abs. 3 BayEUG (Subsidiaritätsprinzip): 
„(3) Bei öffentlichen Schulen und bei Ersatz-
schulen entscheidet in inneren Schulangele-
genheiten das zuständige Organ der Schule, so-
weit nicht die Schulaufsichtsbehörde zuständig 
ist.“

m)Art. 113c BayEUG (Evaluation): Interne und ex-
terne Evaluation; Zielvereinbarungen

2.2.2. Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (Bay-
SchFG)

Art. 14 Abs. 1 S. 3 BaySchFG (Bewirtschaftungsbe-
fugnis von Haushaltsmitteln):

„Der Aufwandsträger kann die Bewirtschaftung 
der für den Schulaufwand bereitgestellten Haus-
haltsmittel ganz oder teilweise der Schulleiterin 
oder dem Schulleiter oder nach deren oder dessen 
Vorschlag einer anderen Lehrkraft übertragen.“ 40

2.3. In Ausführungsverordnungen

§ 3 Abs. 2 der Bayerischen Schulordnung (Bay-
SchO): Für alle Schulen freigegebene Mo-
dus-Maßnahmen in den Bereichen Schulorgani-
sation, Individualförderung, Leistungserhebung, 
Personalführung, Partnerschaften, Sachmittel-
verantwortung unter etwaiger Abweichung von 
den Schulordnungen41: 

„(2) Die Lehrerkonferenz entscheidet über die 
Durchführung von Modus-Maßnahmen nach der 
Anlage sowie die hierfür erforderlichenfalls nöti-
gen Abweichungen von den Schulordnungen.42 Die 
Maßnahmen können an die Besonderheiten der 

39 Vgl. hierzu im Einzelnen: Leist, Qualitätsmanagement 
Darmstadt 2018

40 Wie hier: Manten, Anm. 4.2.3 zu § 127 e HSchG
41 S.a. Blum, SchVwHR 2012, 114 zur Aufsichtlichen Beglei-

tung der Selbstständigen Schule
42 Vgl. hierzu ausdrücklich Köller Anm. 5.3 zu § 127 c Abs. 3 

HSchG
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3. Rechnungshofberichte / Parlamentarische Mate-
rialien

Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung 
des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtsgesetz; Landtags-Drucksache 16/16310 
vom 09.04.2013 (= Anlage 7)

4. Erkenntnisse von Gerichten zur Schulautonomie

Gerichtsentscheidungen, die sich für den Bereich 
der öffentlichen Schulen unmittelbar mit „Schulau-
tonomie“ bzw. „eigenverantwortlicher Schule“ be-
fassen, sind nicht ersichtlich. Die Möglichkeiten für 
eigenverantwortliches Handeln von Schulen wer-
den jedoch durch den aus dem Rechtsstaatsprinzip 
abgeleiteten „Gesetzesvorbehalt“ eingeschränkt. 

Hierzu sind vor allem folgende Entscheidungen für 
den Schulbereich von Bedeutung:

4.1. Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 29.07. 
2015 – 6 C 33.14

In den Urteilsgründen finden sich zum sog. „Ge-
setzesvorbehalt“, wonach staatliches Handeln 
in bestimmten grundlegenden Bereichen durch 
förmliches Gesetz legitimiert sein muss, folgende 
Aussagen:

„Für den Schulbereich besteht ein Gesetzesvorbe-
halt vor allem für Entscheidungen, die das Verhält-
nis zwischen der staatlichen Schulaufsicht aus Art. 
7 Abs. 1 GG, den Grundrechten der Schüler und dem 
elterlichen Erziehungsrecht nach Art. 6 Abs. 2 Satz 1 
GG austarieren oder den weiteren schulischen und 
beruflichen Werdegang der Schüler betreffen . . . . Er-
fasst werden auch Entscheidungen, die Ausbildungs-
gänge und Unterrichtsziele in wesentlichen Punkten 
ändern, insbesondere Neuerungen einführen . . . .“

In diesem wesentlichen überschulischen Rege-
lungsbereichen besteht daher kein Raum für ei-
genverantwortliches (autonomes) Handeln von öf-
fentlichen Schulen.

4.2.  Verwaltungsgerichtshof Kassel, Beschluss vom 
18.08. 1976 – VI TG 368/76 (gymnasiale Oberstufe)

4.3. Oberverwaltungsgericht Bautzen, Beschluss 
vom 20.10.2016 – 2 B 204/16 (Bildungsempfehlung 
für den Zugang zum Gymnasium)

5. Aktuelle Entwicklungen im Schulrecht betref-
fend Schulautonomie:

Der stufenweise Ausbau der erweiterten Schul-
leitungen gem. Art. 57a BayEUG an Gymnasien, 

Bildungsregionen sowie Sammlungen von Beispielen guter 
Praxis finden sich unter  https://www.km.bayern.de/minis-
terium/schule-und-ausbildung/bildungsregionen.html.

a) Für die ihnen zugeordneten Lehrkräfte:
¤ die Wahrnehmung unterstützender Personal-

führungsinstrumente (z. B. Mitarbeitergesprä-
che, Zielvereinbarungen, kollegiale Teambil-
dung, Unterrichtsbesuche und deren beraten-
de Nachbesprechung),

¤ Durchführung von Teamsitzungen mit den je-
weils zugeordneten Lehrkräften,

¤ Begleitung von Berufsanfängerinnen und Be-
rufsanfängern,

¤ Mitwirkung bei der dienstlichen Beurteilung 
gemäß den Beurteilungsrichtlinien in der je-
weils gültigen Fassung.

b) Sonstige Aufgaben

Den Mitgliedern der erweiterten Schullei-
tung obliegen weitere Aufgaben nach Maßga-
be der schulartspezifischen Funktionenkatalo-
ge (z. B. im Bereich der Schulorganisation, des 
Qualitätsmanagements und der Schulentwick-
lung, der pädagogischen Koordination oder der 
Fachgruppenkoordination).“

¤ Bekanntmachung des Bayrischen Staatsminis-
teriums „Antragstellung auf Einrichtung einer 
erweiterten Schulleitung im Schuljahr 2013/14“ 
vom 11.11.2013 mit allgemeinen Verfahrensfest-
legungen bei Einrichtung einer erweiterten 
Schulleitung

¤ Schreiben des Bayrischen Staatsministeriums 
zur eigenverantwortlichen Schule vom 30.09.2013 
mit Anlage „Information zur Umsetzung der ei-
genverantwortlichen Schule“ 

¤ Schreiben des Bayrischen Staatsministeriums 
zu „Eigenverantwortliche Schule; Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft, Schulentwicklungs-
programm“ vom 19.03.2014

¤ Leitlinien der Stiftung Bildungspakt zur Ge-
staltung der Bildungs- und Erziehungspart-
nerschaft von Schule und Elternhaus vom Juni 
2014 sowie Übersicht „Qualitätsbereiche der Bil-
dungs- und Erziehungspartnerschaft von Schule 
und Elternhaus / Leitlinien und Ziele einer ver-
trauensvollen Zusammenarbeit“

¤ Bildungsregionen

Grundlegende Aussagen enthält Bayrisches 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Bil-
dungsregionen in Bayern -  Das Handbuch (2012)

Inzwischen beteiligen sich über 70 der 96 Land-
kreise und kreisfreien Städte Bayerns an der Initia-
tive „Bildungsregionen in Bayern“46.

46 Weitere Informationen und Materialien zu den 

Fragen gab es detaillierte Vorschriften aus dem Un-
terrichtsministerium. Der Schulbereich war durch 
nicht weniger als 20.000 Gesetze, Verordnungen und 
andere Rechtsquellen geregelt (vgl. Pernstich 1998, 
S. 15). Außerdem war das Unterrichtsministerium 
mit der Verwaltung der 1,2 Millionen im Schulbe-
reich Beschäftigten derart überfordert, dass es für 
die eigentlichen Aufgaben im Bereich der Schulpo-
litik und Schulentwicklung kaum mehr Zeit hatte. 
Deshalb wurde bereits damals eine neue Aufgaben-
verteilung gefordert: Die zentralen Einrichtungen 
sollten die Ziele bestimmen und Standards für die 
zu erbringenden Leistungen vorgeben, die Schulen 
sollten autonom und professionell die Wege bestim-
men, wie sie die Ziele und Standards erreichen. Die 
Schule wäre damit nicht mehr ausführendes Organ 
des Staates, sie sollte von Professionalität bestimmt 
sein und nicht mehr von Bürokratie. Im Jahre 1993 
genehmigte das italienische Parlament ein Rahmen-
gesetz, in dem den Schulen Autonomie in den Be-
reichen Didaktik, Unterrichtsorganisation, Verwal-
tung und Finanzen zugesprochen wurde. Aufgrund 
des vorzeitigen Regierungswechsels – es kam zur 
ersten Regierung Berlusconi – wurden in der Folge 
die Umsetzungsdekrete nicht erlassen. Als 1996 wie-
derum die Mitte-Links-Parteien an die Regierung 
kamen, wurde die Einführung der Autonomie der 
Schulen wiederum zu einem der wichtigsten Ziele 
der Bildungspolitik. Tatsächlich gelang es 1997 dem 
damaligen Unterrichtsminister Luigi Berlinguer, 
die Autonomie der Schulen mit Staatsgesetz zu ver-
ankern. Die Normen, mit denen die Autonomie der 
Schulen eingeführt wurde, sind in das Staatsgesetz 
Nr. 59 vom 15. März 1997, dem so genannten Bassa-
nini-Gesetz, eingefügt, das eine grundlegende Re-
form des Staates und der öffentlichen Verwaltung 
vorsieht. Detailbestimmungen werden mit DPR vom 
8. März 1999, Nr. 275, erlassen.

Diese Einbettung einer Schulreform in eine gro-
ße Verwaltungsreform macht deutlich, dass es dem 
staatlichen Gesetzgeber in erster Linie nicht um 
eine pädagogisch orientierte Reform ging, son-
dern dass demokratietheoretische Begründungen 
im Vordergrund standen: Dezentralisierung und 
Deregulierung.

Deregulierung bedeutet für den Schulbereich vor 
allem: Der Staat gibt in der Schulgesetzgebung den 
Rahmen vor und verzichtet auf die Detailregelun-
gen, die Schulen gestalten diesen Rahmen durch 
eigene Regelungen aus. Die Regeldichte soll damit 
deutlich reduziert werden.

Dezentralisierung bedeutet für den Schulbereich 
vor allem: Viele Regelungen werden nicht mehr vom 

Realschulen und beruflichen Schulen soll auch in 
der Zukunft fortgeführt werden. Eine Initiative, er-
weiterte Schulleitungen im Rahmen einer Gesetze-
sänderung auch für kommunale Schulen vorzuse-
hen, blieb vorerst ohne Erfolg.

Konkrete Vorhaben für schulrechtliche Änderun-
gen in Bezug auf die Eigenverantwortung der Schu-
len bestehen derzeit (Januar 2018) im Hinblick auf 
die zu Ende gehende Legislaturperiode nicht. 

6. Was ist verwirklicht, wo fehlt die Verwirkli-
chung der Rechtsvorgaben/Kritikpunkte/Ent-
wicklungsmöglichkeiten

Wichtige schulrechtliche Elemente einer eigenver-
antwortlichen Schule sind verwirklicht, insbeson-
dere durch das o. g. Gesetz vom 24.07.2013 zur Än-
derung des Bayerischen Gesetzes über das Erzie-
hungs- und Unterrichtswesen. Handlungsbedarf 
besteht noch bei den Grund- und Mittelschulen, 
weil für diese Schularten – vor allem wegen nicht 
bestehender Dienstvorgesetzteneigenschaften der 
Schulleitungen – aktuell keine Möglichkeit be-
steht, eine erweiterte Schulleitung zu etablieren. 
Für Grund- und Mittelschulen wären daher alterna-
tive Modelle für eine moderne Führungsstruktur, 
die die Besonderheiten dieser Schularten berück-
sichtigen, noch zu entwickeln.

Oben dargelegte verfassungsrechtliche Vorgaben, 
v. a. das beamtenrechtliche Leistungsprinzip so-
wie die zentralen qualitätssichernden Aufgaben der 
staatlichen Schulaufsicht, bilden den einzuhalten-
den Rahmen für eigenverantwortliche Entscheidun-
gen etwa bei der Personalauswahl auf Schulebene.

7. Literatur

Hans Kiefer, „Erweiterte Schulleitung = Erweiterte 
Chancen?“ in SchulVerwaltung BY 2014, S. 228

Wesentlicher Inhalt: Rechtliche Grundlagen und 
Ausgestaltung der erweiterten Schulleitung als In-
strument, Schulleitungen und Lehrkräfte in ihren 
immer komplexer werdenden Aufgaben besser zu 
unterstützen.

III. Italien/Südtirol
1. Historischer Abriss über die Entwicklung der 
Schulautonomie im Partnerland

Zu Beginn der 1990er-Jahre begann in Italien die 
Diskussion um die Autonomie der Schulen. In der 
„Conferenza nazionale sulla scuola“ wurde zum ers-
ten Mal deutlich von Dezentralisierung und von Au-
tonomie der Schulen gesprochen (vgl. Cassese 1991). 
Das Schulwesen Italiens war zu diesem Zeitpunkt 
sehr zentralistisch organisiert. Zu allen denkbaren 
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Verfassung genannten „Autonomie der Schulein-
richtungen“ definiert und abgrenzt) zu erfolgen. 
Artikel 21 des Gesetzes Nr. 59/1997 gilt als verbindli-
cher Rahmen für den Landesgesetzgeber und dient 
als Bezugsparameter, ob bei einer allfälligen Ände-
rung des Landesgesetzes zur Autonomie der Schu-
len die konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis des 
Landes überschritten wird und ob die in der Verfas-
sung verankerte und durch Artikel 21 des Gesetzes 
Nr. 59/1997 ausgestaltete Autonomie der Schulen be-
einträchtigt wird.

2. Rechtliche Rahmenbedingungen zur Schulauto-
nomie

2.1. Verfassungsrechtliche Grundlagen

Art. 117, Absatz 3 der Verfassung der Republik 
Italien:

„(3) Folgende Sachgebiete gehören zur konkur-
rierenden Gesetzgebung: die internationalen Be-
ziehungen der Regionen und ihre Beziehungen 
zur Europäischen Union; Außenhandel; Arbeits-
schutz und -sicherheit; Unterricht, unbeschadet 
der Autonomie der Schuleinrichtungen und un-
ter Ausschluss der theoretischen und praktischen 
Berufsausbildung; Berufe; wissenschaftliche und 
technologische Forschung und Unterstützung 
der Innovation der Produktionszweige; Gesund-
heitsschutz; Ernährung; Sportgesetzgebung; Zi-
vilschutz; Raumordnung; Häfen und Zivilflughä-
fen; große Verkehrs- und Schifffahrtsnetze; Re-
gelung des Kommunikationswesens; Produktion, 
Transport und gesamtstaatliche Verteilung von 
Energie; Ergänzungs- und Zusatzvorsorge; Har-
monisierung der öffentlichen Haushalte und Koor-
dinierung der öffentlichen Finanzen und des Steu-
ersystems; Aufwertung der Kultur- und Umwelt-
güter und Förderung und Organisation kultureller 
Tätigkeiten; Sparkassen; Landwirtschaftsban-
ken, Kreditinstitute regionalen Charakters; Kör-
perschaften für Boden- und Agrarkredit regiona-
len Charakters. Unbeschadet der dem staatlichen 
Gesetzgeber vorbehaltenen Befugnis zur Festset-
zung wesentlicher Grundsätze steht die Gesetzge-
bungsbefugnis für Sachgebiete der konkurrieren-
den Gesetzgebung den Regionen zu.“

2.2. In Schulgesetzen:

Auf Staatsebene: Art. 21 des Gesetzes Nr. 59/1997 
(„Bassanini-Gesetz“)

Auf Landesebene: Landesgesetz Nr. 12/2000 („Au-
tonomie der Schulen“)

Mit dem sogenannten Bassanini-Gesetz (Gesetz 
Nr. 59/1997) hat der Staat eine ganze Reihe von 

Staat getroffen, sondern von den einzelnen Schulen. 
Damit wird in weiten Bereichen die Zuständigkeit 
vom Zentrum in die Peripherie verlagert. Dabei ist 
zu unterstreichen, dass im Gegensatz zu den ande-
ren Bereichen der Verwaltungsreform, die mit dem 
Staatsgesetz Nr. 59 vom 15. März 1997 eingeführt 
wurde, Zuständigkeiten des Staates nicht auf die 
Regionen oder Provinzen übertragen wurden, son-
dern direkt auf die einzelnen Schulen. 

Die große Verwaltungsreform erhob außerdem den 
Anspruch, ein neues Verhältnis zwischen dem Bür-
ger und der Bürgerin und der öffentlichen Verwal-
tung zu schaffen. Letztere muss sich in den Dienst 
der Bürgerinnen und Bürger stellen. Auf die Schule 
übertragen, heißt dies: Die Schule gibt zunehmend 
jene Aspekte auf, die sie als verlängerten Arm der 
Staatsverwaltung ausweist; sie richtet ihr Angebot 
und ihre Leistungen stärker nach den Bedürfnissen 
ihrer Umgebung und nach den Wünschen der Schü-
lerinnen, der Schüler und Eltern aus.

Das Land hat (im Rahmen seiner sekundären Ge-
setzgebungsbefugnis im Bereich Unterricht an 
Grund- und Sekundarschulen und gemäß Artikel 
21 Absatz 20 des Gesetzes Nr. 59/1997) den gesamten 
Sachbereich mit eigenem Gesetz geregelt (Landes-
gesetz vom 29. Juni 2000, Nr. 12).

Mit Verfassungsgesetz vom 18. Oktober 2001, Nr. 
3, wurde die Autonomie der Schulen im Artikel 117 
Absatz 3 der Verfassung aufgenommen: „Folgen-
de Sachgebiete gehören zur konkurrierenden Ge-
setzgebung: […] Unterricht, unbeschadet der Auto-
nomie der Schuleinrichtungen […]“. Diese Reform 
hat die Autonomie der Schulen verfassungsrecht-
lich verankert, ohne dass dabei der Inhalt und die 
Grenzen der Autonomie definiert wurden. Dies ist 
dem Staat und konkurrierend den Regionen vorbe-
halten. Dabei darf der Staat oder die Regionen diese 
(Teil-)Autonomie der Schulen nicht erheblich ein-
schränken. Der Verfassungsgerichtshof hat im Jahr 
2004 nämlich präzisiert, was unter „unbeschadet der 
Autonomie der Schuleinrichtungen“ laut Artikel 117 
Absatz 3 der Verfassung zu verstehen ist: Den Schu-
len staatlicher Art ist ein „angemessener autonomer 
Bereich“ vorbehalten, der weder durch staatliche 
noch durch regionale Gesetze (in Ausübung ihrer 
konkurrierenden Gesetzgebungsbefugnis) beein-
trächtigt werden kann (vgl. Urteil Verfassungsge-
richtshof Nr. 13/2004).

Auf Landesebene ist das Landesgesetz Nr. 12/2000 
die verbindliche Rechtsgrundlage für die autono-
men Schulen. Eventuelle Änderungen dieses Ge-
setzes haben im Blickfeld des Artikels 21 des Geset-
zes Nr. 59/1997 (welcher die Grundsätze der in der 

2.4. In Erlässen / Anordnungen der zentralen 
Schulbehörde

Auf Landesebene: Rundschreiben des Schulamts-
leiters Nr. 48/2000

Das Rundschreiben 48/2000 enthält die ersten An-
wendungsrichtlinien für das Landesgesetz Nr. 
12/2000 zur Autonomie der Schulen. Einzelne De-
tailaspekte wurden auch in späteren Rundschrei-
ben und Mitteilungen behandelt.

3. Erkenntnisse von Gerichten zur Schulautonomie

Urteil Verfassungsgerichtshof Nr. 13/2004

Mit diesem Urteil hat der italienische Verfassungs-
gerichtshof die in der Verfassung verankerte Schul-
autonomie bekräftigt und bestätigt die damit ver-
bundene Übertragung von Zuständigkeiten vom 
Staat auf die Regionen bzw. direkt auf die Schulen. 
Der Verfassungsgerichtshof präzisiert, dass den 
Schulen staatlicher Art ein „angemessener autono-
mer Bereich“ vorbehalten ist, der weder durch staat-
liche, noch durch regionale Gesetzte beeinträchtigt 
werden kann.

4. Aktuelle Entwicklungen im Schulrecht betref-
fend Schulautonomie

Das Landesgesetz Nr. 12/2000 zur Autonomie der 
Schule wurde mehrfach abgeändert und angepasst. 
Die meisten Anpassungen erfolgten in der Folge ge-
samtstaatlicher Reformen, welche an die Erforder-
nisse des Landes Südtirol angepasst wurden (z.B. 
Landesgesetz Nr. 14 vom 20. Juni 2016 „Änderungen 
von Landesgesetzen im Bereich Bildung“).

Seit dem 01.01.2017 wurde die Schulautonomie auch 
auf die Berufsschulen des Landes (für welche das 
Land Südtirol primäre Gesetzgebungsbefugnis be-
sitzt) ausgedehnt.

Für die Kindergärten Südtirol wurde die Autonomie 
zwar bereits im Jahr 2008 gesetzlich verankert, aber 
bisher noch nicht effektiv umgesetzt.

Aufgaben und Kompetenzen an die Regionen und 
Lokalkörperschaften delegiert und die öffentliche 
Verwaltung reformiert. Das Föderalismusgesetz 
setzte neue Schwerpunkte: weniger Zentralismus 
und mehr Verantwortung und Zuständigkeiten 
für die peripheren Organe des Staates. Delegie-
rung und Deregulierung waren die Schlagwör-
ter. In dieses Gesetz wurde ein Artikel eingebaut 
(Art. 21), der den öffentlichen Schulen eine weitrei-
chende Autonomie zuerkennt. Die Schulen sollen 
Rechtspersönlichkeit erhalten und in vielen Berei-
chen völlig eigenverantwortlich handeln können. 

Mit dem Gesetz Nr. 12 vom 29. Juni 2000 hat das 
Land Südtirol diese Autonomie auch für die Süd-
tiroler Schulen eingeführt. Den Schulen wurde Au-
tonomie in den Bereichen Didaktik, Organisation, 
Forschung, Schulentwicklung, Verwaltung und Fi-
nanzen übertragen. Mit Wirkung ab 1. September 
2000 wurde allen öffentlichen Schulen des Landes 
die Rechtspersönlichkeit zuerkannt. Sie wurden 
somit juristische Personen des öffentlichen Rechts. 

Das umfassende Gesetz enthält Kriterien für 
die Schulgrößen, die Grundlagen des Schulpro-
gramms (später ersetzt durch den sog. „Dreijah-
resplan des Bildungsangebots“) und der Curricu-
la, definiert und beschreibt inhaltlich die didakti-
sche und organisatorische Autonomie sowie jene 
der Forschung und Schulentwicklung, führt die 
Schulverbünde ein, legt Kriterien für die Erweite-
rung des Bildungsangebotes fest und bestimmt die 
Schwerpunkte der Verwaltungsautonomie und der 
finanziellen Autonomie. Während das Land in den 
meisten Bereichen die Grundsätze des staatlichen 
Autonomiegesetzes übernommen und den Schu-
len im Wesentlichen die gleichen Kompetenzen 
zuerkannt hat, hat es im Bereich der Verwaltungs-
autonomie eine ganze Reihe von Kompetenzen für 
sich behalten. Dieses Gesetz regelte auch die Rolle 
und die Befugnisse der Schulführungskräfte neu, 
führte die Kontrollorgane für die Überprüfung der 
Finanzgebarung ein, legte Kriterien für das Lan-
desplansoll und das Evaluationssystem fest und 
definierte schließlich Grundsatzbestimmungen 
zum Schulkalender.

2.3. In Ausführungsverordnungen:

Auf Staatsebene: (u.a.) DPR Nr. 275/1999

Das genannte Dekret des Präsidenten der Repub-
lik (DPR) Nr. 275/1999 ist eine Durchführungsver-
ordnung zum Art. 21 des Gesetzes Nr. 59/1997 (sie-
he Abschnitt „Schulgesetze“). Die wesentlichen 
Aspekte dieser Durchführungsverordnung sind im 
Landesgesetz Nr. 12/2000 rezipiert worden.
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Medien) sollten reduziert werden, da die Schulen 
vor Ort besser und schneller auf die konkreten Be-
dürfnisse reagieren können. Im Bereich Ressour-
cenverwaltung, insbesondere aber auch im Bereich 
der Ankäufe bzw. allgemein der Vertragstätigkeit, 
besteht aus der Sicht der autonomen Schulen eine 
„Überreglementierung“; des Öfteren wurde auf die-
sem Sachgebiet eine Vereinfachung gefordert.

Eine weitere Entwicklungsmöglichkeit gibt es bei 
der Rolle der Schulführungskraft.  Diese sollte bes-
ser von den Kompetenzen der Mitbestimmungsgre-
mien abgegrenzt werden. Es besteht ein Ungleich-
gewicht, zumal die Schulführungskraft im Schul-
rat oder im Lehrerkollegium nur eine Stimme hat, 
gleichzeitig aber die Verantwortung für den gesam-
ten Schulbetrieb trägt. Die Schulen fordern, insbe-
sondere im Bereich der Vertragstätigkeit und der 
Ankäufe, einfachere und verständlichere Regelun-
gen. Dabei soll die „Zentrale“ weiterhin die Schulen 
beraten, die Entscheidungsbefugnis aber bei den 
autonomen Schulen liegen. 

Allgemein kann festgestellt werden, dass die auto-
nomen Gestaltungsspielräume die Schul- und Un-
terrichtsentwicklung in vielen Schulen bestärkt 
und Innovationen gefördert haben. Einige Schulen 
haben die bestehenden Spielräume stark ausge-
schöpft, um einerseits den spezifischen Gegeben-
heiten vor Ort besser Rechnung tragen zu können 
und andererseits innovative didaktische Konzep-
te umzusetzen. Gleichzeitig muss aber auch gesagt 
werden, dass einzelne Schulen die bestehenden 
Spielräume kaum oder nur wenig genutzt haben.

Wie „mutig“ Schulen im Ausloten und Umsetzen 
autonomer Spielräume vorgehen, hängt nicht zu-
letzt von der jeweiligen Schulführung ab und ih-
rer Fähigkeit, das Team vor Ort für neue Wege zu 
begeistern.

6. Literatur

¤ Pädagogisches Institut (Hrsg.): Orientierung su-
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5. Was ist verwirklicht, wo fehlt die Verwirklichung 
der Rechtsvorgaben/Kritikpunkte/Entwicklungs-
möglichkeiten

Das Landesgesetz Nr. 12/2000 zur Autonomie der 
Schulen wird allgemein als „gutes“ Gesetz betrach-
tet, da darin zahlreiche „Freiräume“ für die Schulen 
vorgesehen sind. Die bestehenden autonomen Ge-
staltungsmöglichkeiten werden jedoch von den ein-
zelnen Schulen sehr unterschiedlich wahrgenom-
men bzw. ausgeschöpft. Unabhängig davon besteht 
der Wunsch, die den Schulen zuerkannte Autono-
mie grundsätzlich eher auszubauen/zu erweitern 
(z.B. im Bereich der didaktischen Autonomie – Be-
wertung) als einzuschränken. Eingriffe in die Auto-
nomie der Schulen (z.B. detaillierte Regelungen der 
Bibliotheksstunden oder einheitliche Schulkalen-
derregelung) werden kritisch betrachtet. Die Schule 
soll vor Ort – aufgrund der Bedürfnisse des Terri-
toriums – autonom entscheiden, welche Koopera-
tionen mit welchen Partnern in welcher Form auch 
immer erfolgen. 

Entwicklungsmöglichkeiten werden im Bereich des 
Personalmanagements gesehen: Schulführungs-
kräfte wünschen sich im Bereich der Personalauf-
nahme größere Spielräume. Eine vollumfängliche 
Personalhoheit (d.h., dass das gesamte Aufnahme-
verfahren des Lehrpersonals bei der Schule liegt) 
wird nicht von allen Schulführungskräften für er-
strebenswert erachtet (die zentrale Erstellung von 
Ranglisten wurde beispielsweise für sinnvoll erach-
tet). In diesem Bereich wird eher mehr Mitbestim-
mung – auch in Form von beschränkten Entschei-
dungsbefugnissen (z.B. „Vetorecht“ bei der Aufnah-
me von Lehrpersonen) – gefordert. Eine größere 
Mitbestimmung bzw. Autonomie wird auch im Be-
reich der Verwaltung und Aufnahme des Verwal-
tungspersonals der Schule befürwortet. In Zusam-
menhang mit dem Stichwort „Personalhoheit“ gibt 
es Bestrebungen, die Rolle des Lehrpersonals in der 
autonomen Schule neu zu konzipieren: Lehrperso-
nen sollten nicht ausschließlich unterrichten, son-
dern auch an der Autonomie der Schule mitwirken 
(und sich mit der Schule identifizieren); diese an der 
Autonomie mitwirkenden Lehrpersonen sollten – 
auch durch finanzielle Anregungen – „gestärkt“ 
werden.

Auch hinsichtlich der Verwaltung der Ressourcen 
werden größere autonome Spielräume erwünscht. 
„Gesparte“ bzw. nicht ausgegebene Mittel (Verwal-
tungsüberschuss) sollten auf das nächste Jahr über-
tragen werden können, im Haushalt der Schule blei-
ben und nicht zurückgegeben werden. Die zentra-
len Einkäufe (wie z.B. Computer, Beamer, digitale 

Aufgabe wahrzunehmen ist, wird im Schulbereich 
seit Jahren – verstärkt jedoch nach den Ergebnis-
sen der verschiedenen PISA- und IGLU-Untersu-
chungen – ein Lösungsansatz zur Steigerung der 
Qualität schulischer Arbeit darin gesehen, durch 
Verlagerung von Zuständigkeiten und Entschei-
dungsbefugnissen auf die Schulleiter den Schulen 
mehr Entscheidungsbefugnisse für ihre Angele-
genheiten zu übertragen. 

2.2. Entwicklung in Hessen

In Hessen sind dazu in fünf Schritten Zuständig-
keiten von den Schulaufsichtsbehörden auf die 
Schulen übertragen worden, die in der Folge eben-
so nachgezeichnet werden sollen wie die Grenzen 
der Übertragbarkeit und die Folgen für Schule und 
Schulaufsicht.

2.2.1. Schritt 1998

Der hessische Gesetzgeber hat im Jahr 1997 durch 
eine Änderung des Hessischen Schulgesetzes 
(HSchG) eine teilweise Übertragung der Eigen-
schaften des Dienstvorgesetzten auf den Schul-
leiter vorgenommen, indem in die Kompetenz-
norm des § 88 Abs. 1 Satz 3 HSchG i.V.m. § 91 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 HSchG die Funktion des Dienstvor-
gesetzten aufgenommen worden ist, die konkre-
te Ausgestaltung durch § 16 Dienstordnung (DO) 
erfolgt ist.

Bozen/Wien; Studienverlag 2005; ISBN 978-3-
7065-4191

In deutsches Sprache:

¤ Landesgesetz Nr.12/2000 („Autonomie der Schule“)
¤ Rundschreiben des Schulamtsleiter Nr. 48/2000
¤ In italienischer Sprache:
¤ Art. 117 der Verfassung der Republik Italien (Ver-

ankerung der Schulautonomie in der Verfassung)
¤ Art. 21 des Gesetzes Nr. 59/1997 (Gesetzliche 

Grundlage für die Autonomie der Schulen)

IV. Bundesland Hessen, BRD
1. Rechtliche Rahmenbedingungen zur Schulauto-
nomie

1.1. Verfassungsrechtliche Grundlagen

Art. 7 Abs. 1 GG regelt die allgemeine Verantwor-
tung des Staates für Schule, enthält aber keine spe-
zielle Regelung zur Selbstständigkeit von Schule; 
ebenso in Art. 56 ff HV

1.2. In Schulgesetzen

 §§ 127 a – i HSchG enthalten differenzierte Re-
gelungen zur Erweiterung der Selbstständigkeit 
von allgemeinbildenden und beruflichen Schulen 
bis hin zur rechtlich selbstständigen beruflichen 
Schule

1.3. In Ausführungsverordnungen

ZuständigkeitsVO für beamtenrechtliche Per-
sonalangelegenheiten im Geschäftsbereich des 
Hessischen Kultusministeriums (HKM) und Zu-
ständigkeitsAO für tarifrechtliche Personalange-
legenheiten im Geschäftsbereich des HKM, die 
Erweiterungen der Zuständigkeiten für Schullei-
ter selbstständiger Schulen im Personalbereich 
enthalten.

1.4. In Erlässen/Anordnungen der zentralen Schul-
behörde

Insbesondere Grundsatzregelungen zur Errich-
tung von SES/SBS sowie zur Verwendung erwirt-
schafteter Mittel.

2. Staatliche Verantwortung und Steuerung gegen-
über einer rechtsfähigen öffentlichen Schule47

2.1. Zur Entstehungsgeschichte

Nach dem Grundsatz, die Entscheidungsbefug-
nis der Stelle zu übertragen, an der die konkrete 

47 Aktualisierte schriftliche Fassung von W.Bott des Referates 
auf der Fachtagung am 1.7.2015 in Kassel

Nr. 1 Entgegennahme eines Entlassungsantrags 
nach § 29 Abs. 1 BeamtStG

Nr. 2 Erklärung über Dienstunfähigkeit gemäß § 36 
Abs. 4 HBG 

Nr. 3 Abnahme des Diensteides oder des Gelöbnis-
ses gemäß § 38 BeamtStG i.V.m. § 47 HBG 

Nr. 4 Herausgabe von amtlichen Schriftstücken 
nach Beendigung des Beamtenverhältnisses 
gemäß § 37 Abs. 6 BeamtStG 

Nr. 5 Untersagung nicht genehmigungspflichtiger 
Nebentätigkeiten bei Verletzung dienstlicher 
Pflichten gemäß § 74 Abs. 4 HBG 

Nr. 6 Genehmigung des Fernbleibens vom Dienst 
gemäß § 68 Abs. 1 HBG und

Nr. 7 Genehmigung von Dienstbefreiung bis zu 14 
Werktagen nach § 16 Abs. 2 UrlVO  

Nr. 8 Erteilung von Dienstzeugnissen auf Antrag des 
Beamten gemäß § 59 Abs. 2 HBG sowie dienst-
liche Beurteilungen zur Vorbereitung von be-
amtenrechtlichen Entscheidungen

Nr. 9 Meldung von Unfallfürsorgeansprüchen ge-
mäß § 37 Abs. 3 Satz 1 HBeamtVG

Nr. 10 Mündliche oder schriftliche missbilligen-
de Äußerungen (Zurechtweisungen, Ermah-
nungen, Rügen oder dergleichen), die nicht 
ausdrücklich als Verweis bezeichnet werden 
(§ 6 Abs. 2 HDG) und die Entscheidung über 
Dienstaufsichtsbeschwerden über Lehrkräfte.
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selbstständigen allgemeinbildenden (SES) und 
beruflichen Schulen (SBS) übertragen wor-
den.54

d) Mitwirkung an der Besetzung von Funktions-
stellen: Nach § 15 Abs. 6 DO wird der Schullei-
ter einer SES oder SBS gleichberechtigt in das 
in der Zuständigkeit des Staatlichen Schulam-
tes einbezogen, dies gilt allerdings nur für die 
Verfahren, in denen die Auswahlentscheidung 
nicht nach Aktenlage, sondern nach einem 
Überprüfungsverfahren erfolgt. Diese Zustän-
digkeitserweiterung erfasst leider die Mehr-
zahl der Fälle, in denen eine Entscheidung be-
reits nach Aktenlage erfolgen kann, nicht, so-
dass der Schulleiter weiterhin auf den guten 
Willen des für ihn zuständigen Schulaufsichts-
beamten angewiesen sein wird.

e) Zuständigkeit zum Abschluss von unbefris-
teten Arbeitsverträgen für Lehrkräfte bis EG 
14 TV-H: Diese Erweiterung der Einstellungs-
kompetenz auf den Tarifbereich stellt eine lo-
gische Konsequenz der im Beamtenbereich er-
weiterten Zuständigkeiten dar.55

f) Abordnung mit Einverständnis der aufneh-
menden Dienststelle für Beamte56: Mit dieser 
Zuständigkeitserweiterung, die zur Verbesse-
rung der Personalentwicklungsmöglichkeiten 
geschaffen worden ist, liegen zurzeit noch kei-
ne Erfahrungen vor. Wegen des Erfordernis-
ses des Einverständnisses der aufnehmenden 
Dienststelle wird vermieden werden können, 
dass es zu aufdrängenden Abordnungen kom-
men wird. Und wegen der damit verknüpften 
Notwendigkeit auch das Staatliche Schulamt 
vor Umsetzung der Maßnahme zu beteiligen, 
ist auch die gelichmäßige Verteilung der Lehr-
kräfte auf die zu besetzenden Stellen sicherge-
stellt.

g) Genehmigung/Anordnung von Dienstreisen/
Reisen zur Aus- und Fortbildung57: Diese Zu-
ständigkeitsübertragung ist sowohl Teil der 
Personalentwicklungskompetenz des Schul-
leiters als auch geeignet, die Verfahrensab-
läufe deutlich zu beschleunigen und die Ent-
scheidungen sachnäher zu gestalten, denn der 
Schulleiter ist sowohl über die Fortbildungs-
notwendigkeiten in der Schule als auch bei den 
einzelnen Kollegen besser informiert als das 
Staatliche Schulamt.

h) Zuständigkeit zum Abschluss von befristeten 

54 Nach § 1 Abs. 4 Nr. 1 ZustVO
55 Nach § 1 Abs. 5 ZustAO
56 Nach § 1 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 ZUstVO
57 Nach § 11 Abs. 2 ZUstVO

Zuständigkeiten für die Genehmigung zur An-
nahmen von Belohnungen und Geschenken im 
Wert von bis zu 75,- €51 übertragen worden. Die-
se – eher beiläufige - Regelung  ist in hohem 
Maße geeignet, im Alltag auftretende Kon-
fliktfälle zu entschärfen, indem sie auf der Ebe-
ne entschieden werden, auf der sie entstehen. 

2.2.4. Schritt 2012

Nach der Novellierung des Schulgesetzes, mit der 
in § 127 d HSchG die Einrichtung Selbstständiger 
Allgemeinbildender Schulen (SES)52 und Selbst-
ständiger Beruflicher Schulen (SBS)53 ermöglicht 
worden ist, sofern diese Schulen nach dem Freiwil-
ligkeitsprinzip in ihren Gremien die erforderlichen 
Beschlüsse fassen und der Schulträger sich diesem 
Antrag anschließt, sind diesen Schulen weitere 
Kompetenzen übertragen worden:

a) Zuständigkeiten für Personalentwicklung: Per-
sonalentwicklung ist nicht zuletzt wegen der 
demographischen Entwicklung in allen Schu-
len besonders bedeutsam, um die künftig frei 
werdenden Funktionsstellen mit geeigneten 
Bewerbern besetzen zu können. Insoweit sind 
die Schulleiter nach § 17 Abs. 7 DO nunmehr 
ausdrücklich für die Personalentwicklung der 
Lehrkräfte an den von ihnen geleiteten Schu-
len verantwortlich. Hierzu gehört dann auch 
die Bereitschaft, als potentielle Führungskräf-
te identifizierte Kollegen nicht nur zu identi-
fizieren und innerhalb der „eigenen“ Schule 
zu fördern, sondern auch zur Übernahme von 
Funktionen an anderen Schulen zu ermutigen 
und ggf. loszulassen.

b) Führung von Jahresgesprächen: In Ergänzung 
zur Personalentwicklungszuständigkeit ist die 
Durchführung von Jahresgesprächen ein un-
verzichtbares Führungsinstrument. Dies  kann 
in den hessischen Schulen allerdings nur be-
grenzt zum Einsatz kommen, da eine Durch-
führung nach § 17 Abs. 6 DO nur auf Wunsch 
der Lehrkraft erfolgen darf.

c) Entscheidung über Beförderungsstellen bis 
Bes.Gr. A14: Zur Erweiterung der Personal-
auswahlkompetenz in der Schule ist die Zu-
ständigkeit für die Entscheidung über Aus-
wahl und Beförderung von Lehrkräften bis 
zur Besoldungsgruppe 14 den Schulleitern von 

51 gemäß § 42 Abs. 1 BeamtStG / § 3 Abs. 3 TV-H i.V.m. § 2 Abs. 
2 ZustVO / § 1 Abs. 5 ZustAO

52 Zu den damit verbundenen Möglichkeiten vgl. Information 
und Hinweise des HKM im ABl. 2012, 177ff.

53 Zu den Bedingungen zur Errichtung seiner SBS vgl. Infor-
mationen HKM v. 4.4.2012 (ABl. 273)

/ aus der Rangliste vornehmen oder nach eige-
ner Ausschreibung selbst auswählen möchte.48

2.2.3. Schritt 2011

Übertragung des „kleinen“ Schulbudgets: Nach 
den positiven Erfahrungen in einem landeswei-
ten Projekt zur Erprobung erweiterter Selbst-
ständigkeit an 17 beruflichen Schulen wurde al-
len interessierten Schulen in Hessen das Angebot 
gemacht, zur eigenen Verwaltung das sog. Klei-
ne Schulbudget zu übernehmen, das die Mittel 
für Lernmittel, Fortbildung der Lehrkräfte, Ver-
tretung (wie schon im 2. Schritt) und IT-Support 
mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit übertragen 
zu erhalten. Hiervon haben seitdem bereits ca.  
50 % der Schulen aller Schulformen Gebrauch ge-
macht.

b) Budgets der Schulträger: Seit einer Reihe von 
Jahren, aber verstärkt in den letzten Jahren 
sind den Schulen von den Schulträgern Mit-
tel aus deren Haushalten zur eigenen Verant-
wortung – aber getrennt von den Landes-
mitteln – übertragen worden. Der Umfang 
dieser Übertragungen ist je nach Schulträger 
höchst unterschiedlich, wobei in den meisten 
Fällen eher Verbrauchsmittel und keine Mittel 
zur Gebäudeunterhaltung übertragen worden 
sind. Die Erfahrungen mit diesen Übertragun-
gen sind nach anfänglicher, längst überwun-
dener Skepsis durchweg positiv zu beurteilen. 
Als grundsätzliches Problem wird in diesem 
Zusammenhang die aus Rechtsgründen er-
forderliche Trennung zwischen Landes- und 
Schulträgermitteln angesehen, die – wenn 
überhaupt – nur unterjährig wechselseitig 
eingesetzt werden dürfen und zum Jahresende 
wieder gegenseitig ausgeglichen sein müssen. 
Eine Änderung an dieser Rechtslage ist wegen 
der grundsätzlich unterschiedlichen Struktur 
von kommunalem und Landeshaushaltsrecht 
in absehbarer Zeit nicht zu erwarten.

c) Zustimmung zur Annahme von Belohnungen 
und Geschenken: Durch Änderungen in den 
Zuständigkeitsanordnungen für Beamte49 und 
Tarifbeschäftigte50 ist den Schulleitern die 

48 Einstellungserlass des HKM v. 8.1.2016 ABl. S. 18)
49 Verordnung über Zuständigkeiten in beamtenrechtlichen 

Personalangelegenheiten im Geschäftsbereich des Hessi-
schen Kultusministeriums (ZustVO) v. 1.1.2012 (GVBl 2011, 
738)

50 Anordnung über Zuständigkeiten in arbeitsrechtlichen Per-
sonalangelegenheiten im Geschäftsbereich des Hessischen 
Kultusministeriums (ZustAO) i.d.F.v. 9.12.2013 (StAnz S. 
1591)

2.2.2. Schritt 2006

In der Folgezeit sind weitere Kompetenzverlage-
rungen auf die Schulleiter in Hessen umgesetzt 
worden:

a) Einstellung von Vertretungslehrkräften: Seit 
Beginn des Schuljahres 2006/2007 wird den 
Schulleitern zur Sicherung einer verlässlichen 
Schule gemäß § 15 a HSchG ein Finanzrahmen 
von 1000,- € für jede Lehrerstelle, die planmä-
ßig der einzelnen Schule zugewiesen ist, zur 
Verfügung gestellt, mit Hilfe dessen sie aus 
einem von ihnen selbst zu verwaltenden Pool 
von Personen Betreuungs- und Vertretungs-
kräfte für kurzfristige Unterrichtsausfälle fi-
nanzieren können sollen. Damit soll dauerhaft 
verhindert werden, dass in allen Klassen bis 
zur Jahrgangsstufe 10 planmäßig zu erteilen-
der Unterricht nicht erteilt werden kann, min-
destens aber, dass kein Schüler dieser Klassen-
stufen vorzeitig nach Hause geschickt werden 
muss. Diese Aufgabe verlangt den Schulleitern 
sowohl bei der Personalgewinnung als auch 
beim Personaleinsatz ein hohes Maß an Krea-
tivität und zusätzlicher Verantwortung ab, wo-
bei sie sich sowohl bei der Personalgewinnung 
als auch bei der verwaltungsmäßigen Abwick-
lung der Unterstützung der regional zuständi-
gen Staatlichen Schulämter bedienen können. 
Dabei schließen die Schulleiter die notwendi-
gen Verträge mit den Betreuungs- und Vertre-
tungskräften selbst ab, die verwaltungsmäßige 
Abwicklung bis hin zur Zahlbarmachung der 
Vergütung wird von den Staatlichen Schuläm-
tern vorgenommen.

b) Personalauswahlkompetenz: Nicht nur im 
Rahmen des Einsatzes von Vertretungskräften, 
sondern auch bei der Auswahl von Stammper-
sonal im Wege der schulbezogenen Ausschrei-
bung und Stellenbesetzung anstelle landes-
einheitlich nach der von der Zentralstelle für 
Personalmanagement im Staatlichen Schulamt 
für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und die 
Stadt Darmstadt geführten Rangliste erfolgt 
eine stärkere Beteiligung der Schulleiter. Wäh-
rend diese bisher lediglich Mitglied einer im 
jeweils zuständigen Staatlichen Schulamt ein-
gerichteten Auswahlkommission zur Vorberei-
tung der vom Staatlichen Schulamt vorzuneh-
menden Einstellung waren, ist nunmehr die 
Schule – sofern sie es wünscht - für die Aus-
wahl der Stellen, die sie selbst ausgeschrieben 
hat, selbst zuständig. Insoweit hat die Schule 
seit dem die Wahl, ob sie eine Einstellung nach 
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eine Angebotsverschlechterung für Schüler ein-
treten kann.

Die einzelne Schule bleibt daher unabhängig vom 
Grad der eigenverantwortlich wahrzunehmen-
den Aufgaben Teil des Gesamtsystems öffentli-
cher Schulen und stellt keine Insel im System dar.

So verstanden ist Selbstständigkeit immer als Re-
lation zu einem früheren Zustand zu verstehen 
und nicht als Absolutsetzung. M.a.W. auch eine 
rechtlich selbstständige Schule darf schon wegen 
des in Art. 20 Abs. 3 GG festgelegten Grundsat-
zes der Gesetzesbindung nicht außerhalb ihres 
gesetzlich bestimmten Auftrags tätig werden, der 
sich wie bei allen Schulen aus §§ 2 / 3 HSchG und 
erweitert aus §§ 127 e Abs. 1 Satz 1 i.V.m. 127 d Abs. 
2 Nr. 2 und 127 c Abs. 2 Satz 2 HSchG ergibt.61

2.2.7. Folgen für die Schulaufsicht62

Um zu klären, welche Rolle Schulaufsicht gegen-
über einer rechtlich selbstständigen beruflichen 
Schule wahrzunehmen hat, ist zunächst das bis-
herige Rollenverständnis darzustellen.

Nach einer Entscheidung des BVerwGE (Bd. 47, 
201) stellt Schulaufsicht die „Gesamtheit der staat-
lichen Befugnisse zur Organisation, Planung, Lei-
tung und Beaufsichtigung des Schulwesens“ dar. 

Nach einer Entscheidung des BVerfGE (Bd. 59, 
360) sind unter Schulaufsicht „Die Befugnisse des 
Staates zur Planung und Organisation des Schul-
wesens mit dem Ziel, ein Schulsystem zu gewähr-
leisten, das allen jungen Bürgern gemäß ihren 
Fähigkeiten die dem heutigen gesellschaftlichen 
Leben entsprechenden Bildungsmöglichkeiten 
eröffnet“, zu verstehen.

Nach Füssel (in Avenarius Schulrecht, Ziffer 9.12) 
bedeutet Schulaufsicht „Die Gesamtheit der Auf-
gaben der Organisation, Planung und Leitung 
des Schulwesens werden unter der alten Bezeich-
nung Schulhoheit erfasst; Schulaufsicht im Sinne 
des Art. 7 Abs. 1 GG meint demnach sowohl Schul-
hoheit als auch Schulaufsicht im engeren Sinne.“

Gegenüber einer selbstständiger werdenden 
Schule, erst recht aber gegenüber einer rechtlich 
selbstständigen beruflichen Schule wird sich die 
Tätigkeit der Schulaufsicht – soweit nicht bereits 
geschehen – zu verändern haben. 

Dies bedeutet im Einzelnen:

61 wie hier Manten, Anm. 4.2.3 zu § 127 e HSchG
62 s.a. Blum, SchVwHR 2012, 114 zur Aufsichtlichen Begleitung 

der Selbstständigen Schule

Zum besseren Verständnis erscheint es notwen-
dig, zunächst eine Begriffsklärung herbeizufüh-
ren. Der in der schulpolitischen Diskussion häu-
fig verwendete Begriff der „Schulautonomie“ 
suggeriert dem unbefangenen Leser, dass damit 
eine Institution geschaffen werden solle, die „au-
tonom“, d.h. unabhängig von Dritten, sei es sons-
tigen Entscheidungsträgern, sei es jeder Form 
von Aufsicht organisiert und betrieben werden 
könne.

Ein solches Rollenverständnis von Schule ist je-
doch bereits aus verfassungsrechtlichen Grün-
den unzutreffend.

Denn aus Art. 7 Abs.1 GG ergibt sich eindeutig, 
dass das gesamte Schulwesen unter der Aufsicht 
des Staates steht.

Hieraus folgt zum einen, dass ein Verzicht auf die 
Schulaufsicht als Institution unabhängig von ih-
rer konkreten Struktur verfassungsrechtlich aus-
geschlossen ist und zum anderen, dass es eine 
autonome, d.h. aufsichtsfreie Schule von Verfas-
sungswegen nicht geben kann.

Daneben ist eine autonome Schule auch wegen der 
Einbindung der Einzelschule in das Rechtssystem 
des jeweiligen Schulträgers ausgeschlossen.

Denn die Schulträgereigenschaft der Gemeinde 
und/oder des Kreises gehört zum Kernbereich 
des gemeindlichen Selbstverwaltungsrechts in 
Art. 28 Abs.2 GG. Daraus folgt, dass die Einzel-
schule nur in der Rechtsträgerschaft ihres Schul-
trägers existieren kann, was eine Autonomie 
ebenfalls ausschließt. Dies gilt – wie dargestellt 
– auch für die rechtlich selbstständige berufli-
che Schule.

Die geltende Verfassungslage schließt daher eine 
echte Autonomie von Schule aus. Die Verwendung 
dieses oder ähnlicher Begriffe ist daher bestenfalls 
als unsauber und missverständlich zu qualifizie-
ren. Sie sollte daher aufgegeben werden.

Stattdessen kommt allein eine Erweiterung der 
schulischen Eigenverantwortung im Rahmen der 
bestehenden Regeln in Betracht.

Darüber hinaus ist die Verantwortung des Staa-
tes zur Aufrechterhaltung einheitlicher Lebens-
verhältnisses (als Teil des Sozialstaatsprinzips) 
zu beachten, die es ausschließt, dass sich einzel-
ne Schulen im Rahmen der ihnen eingeräumten 
Selbstständigkeit so entwickeln, dass sie auf die 
Erfordernisse ihrer Umgebung keine Rücksicht 
mehr nehmen und ihre Entwicklung zu Lasten 
von benachbarten Schulen betreiben, wodurch 

Antrag Ihres Schulträgers und nach Zustim-
mung der innerschulischen Gremien wie Ge-
samtkonferenz der Lehrkräfte, Schuleltern-
beirat, Schülervertretung und Schulkonfe-
renz der Status der Rechtsfähigen Anstalt des 
öffentlichen Rechts verliehen worden.

¤ Sie befinden sich weiterhin in der Träger-
schaft ihres bisherigen Schulträgers.

¤ Ihre Errichtung ist aufgrund einer vom 
Schulträger beschlossenen und vom HKM 
genehmigten Satzung erfolgt.

¤ Damit geht einher die Einrichtung eines 
Verwaltungsrates, der u.a. für die Feststel-
lung von Haushaltsplan und Geschäfts-
bericht, Aufstellung des Schulprogramms 
und die Grundsätze der Zusammenarbeit 
mit Ausbildungsbetrieben und außerschuli-
schen Institutionen verantwortlich ist.

¤ Der Schulleiter fungiert neben seiner bishe-
rigen Funktion als Leiter der Bildungsein-
richtung Schule zusätzlich als Geschäfts-
führer der rechtlich selbstständigen Anstalt.

¤ Das Haupttätigkeitsfeld dieser Anstalt be-
steht in der Zusammenarbeit mit Volkshoch-
schule im Hessencampus im Feld der Fort- 
und Weiterbildung.

¤ Das Ziel (und gleichzeitig Hauptmotiv) die-
ser Umwandlung ist in der Absicht zur Teil-
habe am Weiterbildungsmarkt als gleichbe-
rechtigter Anbieter zu sehen. Gleichzeitig 
verbindet sich damit die Hoffnung, bei zu-
rückgehenden Schülerzahlen zur Standort-
sicherung der Schule einen wesentlichen 
Beitrag leisten zu können. 

 

2.2.6. Schritt 2016

Überarbeitung des Errichtungserlasses für 
selbstständige berufliche Schulen: Mit Erlass 
vom 27.9.2016 (ABl. 2017, 50 ff) hat das Hessische 
Kultusministerium neben einigen Verfahrensre-
geln für die Umwandlung beruflicher Schulen in 
selbstständige berufliche Schulen als verbindli-
ches Qualitätsmanagementsystem das Verfahren 
nach Q2E (= Qualität durch Evaluation und Ent-
wicklung) festgelegt. Damit sind die selbstständi-
gen beruflichen Schulen in Hessen künftig ver-
pflichtet, die Qualität ihrer pädagogischen Arbeit 
im Rahmen von Metaevaluationen einer regel-
mäßigen Überprüfung unterziehen zu lassen, für 
die als Maßstab der Hessische Referenzrahmen 
Schulqualität heranzuziehen ist.

Rechtliche Einordnung der rechtlich selbststän-
digen beruflichen Schule. 

Arbeitsverträgen für Lehrkräfte bis EG 14 TV-H 
für zusätzliches Personal im pädagogischen 
Bereich und nicht lehrendes Personal zur As-
sistenz58: Diese Zuständigkeit stellt eine Erwei-
terung der schulischen Möglichkeiten insbe-
sondere in der Projektarbeit dar. Die zwischen-
zeitlich auch umgesetzte Zuständigkeit zum 
Abschluss unbefristeter Arbeitsverträge erwei-
tert die Gestaltungsmöglichkeiten der selbst-
ständigen Schulen nochmals erheblich, indem 
sie ab einer Größe von 70 Planstellen nunmehr 
auch berechtigt sind, eine Kraft zur Verwal-
tung der schulischen Angelegenheiten auf ei-
ner Lehrerstelle einzustellen. Kleine Schulen 
haben insoweit das Recht eingeräumt erhalten, 
im Rahmen eines zu schließenden Verbundes 
eine solche Kraft gemeinsam einzustellen.

i) Anordnung von Überstunden und Mehr-
arbeit59: Diese Zuständigkeitserweiterung 
führt insbesondere in zeitlicher Hinsicht zu ei-
ner Verbesserung der Ausgleichsmöglichkei-
ten bei aktuellen Vakanzen innerhalb der ein-
zelnen Schule. 

j) Einführung des Großen Schulbudgets: Diese 
Zuständigkeitserweiterung stellt eine konse-
quente Fortsetzung der mit der Erweiterung 
der dienst- und arbeitsrechtlichen Zuständig-
keiten begonnenen Vergrößerung des Gestal-
tungsspielraums der selbstständigen Schu-
len dar, indem ihnen die Möglichkeit eröffnet 
wird, mit dem zusätzlichem Personalbudget, 
das über 100% der für die Grundunterrichtsver-
sorgung erforderlichen Personalzuweisung hi-
nausgeht, in eigener Zuständigkeit sowohl Per-
sonal einstellen als auch Beschaffungen vor-
nehmen zu dürfen.

2.2.5. Schritt 2014

a) Einführung der rechtlich selbstständigen be-
ruflichen Schule: Mit Wirkung zum 1.1.2014 ist 
durch das HKM drei Selbstständigen Berufli-
chen Schulen der Status der rechtlich selbst-
ständigen beruflichen Schule (RSBS) gemäß §§ 
127 e ff HSchG verliehen worden und einer wei-
teren Schule zum 1.1.201560 Diese Schulen zeich-
nen sich durch folgende Besonderheiten aus:
¤ Durch den Genehmigungsakt ist ihnen auf 

58 Nach § 11 Abs. 6 ZustAO
59 Nach HKM-Erlass vom 14.5.2012 (Az.: 480.000.010-48)
60 Nach dem Vorbild der rechtlich selbständigen Berufli-

chen Schulen in Schleswig-Holstein; vgl. hierzu Marwe-
de ZBV 2013, 5 ff zum Wesen einer rechtsfähigen Schu-
le am Beispiel der Regionalen Berufsbildungszentren in 
Schleswig-Holstein
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¤ Es werden – wie dargestellt – Zuständigkei-
ten und damit Verantwortlichkeiten insbeson-
dere im Personalbereich von der Schulaufsicht 
auf die Schule verlagert.

¤ Die Schulaufsicht wird als Servicestelle für die 
selbstständigere Schule Verwaltungsaufgaben 
nach deren Entscheidungsvorgaben zu erfül-
len haben.

¤ Insoweit wird die Schule Auftraggeber der 
Schulverwaltung.

¤ Die zentrale Aufgabe der Schulaufsicht wird 
künftig in der Sicherstellung rechtsstaatlicher 
Standards durch rechtliche Beratung und ggf. 
Kontrolle bestehen.

¤ Bei diesem Prozess ist die Grenze des § 93 Abs. 
3 HSchG zu beachten, nach dem pädagogische 
Entscheidungen der Einzelschule nur dann 
durch die Schulaufsicht aufgehoben werden 
dürfen, wenn sie gegen zwingende rechtliche 
Vorgaben verstoßen.

¤ Im Rahmen der eigenverantwortlichen Mit-
telverwaltung durch die selbstständige Schu-
le wird die Schulaufsicht künftig sich von den 
Schule Rechenschaft ablegen lassen, wie die-
se die ihnen zugewiesenen Gelder verwendet 
haben, statt wie bisher im Vorfeld die Ausgabe 
einzelner Haushaltsposten zu genehmigen.

¤ Als Führungsinstrument wird Schulaufsicht 
daher künftig vorrangig auf das Instrument 
der Zielvereinbarung zurückgreifen.

Bei allen Veränderungen der Aufgabengestal-
tung der Schulaufsicht hat diese auch gegenüber 
einer rechtlich selbstständigen beruflichen Schu-
le die aus Art. 7 Abs. 1 GG resultierende staatliche 
Schulhoheit durchzusetzen, insoweit besteht da-
her verfassungsrechtlich kein Unterschied gegen-
über einer rechtlich nicht selbstständigen Schule, 
diese beinhaltet die Rechtsaufsicht bezüglich der 
Einhaltung aller für die rechtlich selbstständige 
Schule bestehenden normativen Vorgaben.63

Insgesamt müssen jedoch als notwendig ange-
sehene Prozesse zur Veränderung der Schulauf-
sicht in einer klaren Schrittfolge vorgenommen 
werden, um zu überzeugenden Ergebnissen kom-
men zu können:

63 vgl. hierzu ausdrücklich Köller, Anm. 5.3 zu § 127 c Abs. 3 
HSchG

¤ Im Leitfaden aus dem Jahr 1997 werden sie als 
verbindliche Absprachen zwischen mindes-
tens zweier Partnern unterschiedlicher Hier-
archieebenen einer Organisationseinheit über 
zu erbringende Leistungen, Festlegung von 
Verantwortung, den erforderlichen Ressour-
ceneinsatz und Art und Umfang der Berichts-
pflicht beschrieben,

¤ Im Leitfaden „Verwaltungsinnovation Hamburg 
2000“ heißt es, sie seien keine formellen, recht-
lich verbindlichen Verträge, begründeten keine 
einklagbaren Rechte, sondern stellten die Do-
kumentation des gemeinsamen Willens in Form 
wechselseitiger Selbstverpflichtungen dar.

Als Zwischenergebnis lässt sich daher festhalten, 
dass Zielvereinbarungen lediglich informellen 
Zwecken dienen und keinen rechtlich verbindli-
chen Charakter besitzen sollen.

Im Wesentlichen dienen Zielvereinbarungen fol-
genden Zielen66:

¤ Sie helfen einen möglichst gleichförmigen Ge-
setzesvollzug sicherzustellen, indem durch in-
terne Absprachen über gesetzliche Ziele und 
deren Vollzug eine vorbereitende Abstimmung 
erfolge, die der Optimierung des Vollzuges 
diene und damit eine Art vorweggenommener 
Aufsicht darstelle.

¤ Sie stellen eine Harmonisierung des Gesetzes-
vollzugs sicher, indem bereits vor Beginn des 
Verwaltungsvollzuges eine Ressourcenkont-
rolle erfolge.

¤ Sie fördern einen kooperativen Verwaltungs-
vollzug, indem vor deren Umsetzung Abstim-
mungen darüber zwischen den Beteiligten 
stattfänden.

¤ Sie ermöglichen eine kontinuierliche Prozess-
verbesserung, indem die Vollzugsbeteiligten 
sich im Zuge der Zielvereinbarungen regelmä-
ßig über die Zielerreichung und mögliche Hin-
dernisse auszutauschen verpflichteten.

¤ Sie eröffnen eine umfassende Handlungskoor-
dination, indem dauernde Beziehungszusam-
menhänge zwischen den Prozessbeteiligten 
hergestellt würden.

So verstanden dienen Zielvereinbarungen vor-
rangig nicht als Weisungsersatz, sondern als 
modernes Instrument der verwaltungsinternen 
Handlungskoordination weniger in rechtlicher 
als in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht.

66 vgl. Hill, NVwZ 2002, 1059

Nach den bisherigen Einordnungsversuchen und 
Funktionsbeschreibungen lässt sich mit einer ge-
wissen Sicherheit feststellen, was Zielvereinba-
rungen rechtlich nicht sind.

Sie sind keine Verwaltungsakte i.S.v. § 35 Satz 1 
VwVfG, da ihnen die Merkmale der Regelung 
oder Weisung und der Außenwirkung fehlen.

Sie sind auch keine öffentlich-rechtlichen Verträ-
ge i.S.v. § 54 ff HVwVfG, da ihnen deren Verbind-
lichkeit im Rechtssinne fehlt.67

Positiv formuliert sind Zielvereinbarungen daher 
rein verwaltungsinterne Handlungsinstrumente, 
die den Zielen Handlungskoordination, System-
gerechtigkeit, Binnenstrukturierung, Ablaufopti-
mierung und Entscheidungsvorbereitung zu die-
nen bestimmt sind.

Auch wenn Zielvereinbarungen keine rechtliche 
Verbindlichkeit besitzen, bedürfen sie dennoch 
zu ihrer Akzeptanz zwischen den Beteiligten be-
stimmter Rechtsmäßigkeitsvoraussetzungen, zu-
mal sämtliches Verwaltungshandeln nur nach 
rechtsstaatlichen Grundsätzen erfolgen darf.

Zum einen müssen Zielvereinbarungen – wie 
jedes Verwaltungshandeln – den verfassungs-
mäßig verankerten Vorrang von Gesetzen und 
Verordnungen beachten. D.h. sie dürfen sich nur 
innerhalb des von höherrangigem Recht gezoge-
nen Rahmens bewegen und kein eigenes davon 
abweichendes Recht schaffen.

Sie dürfen des Weiteren nur unter Beachtung des 
Demokratieprinzips geschlossen werden. Dies 
bedeutet, dass sie bestehende Beteiligungsrech-
te für Personalräte, Gleichstellungsbeauftragte, 
Schwerbehindertenvertreter sowie ggf. Schüler- 
und Elternvertreter nicht ersetzen oder missach-
ten können, sondern einbeziehen müssen.

Sie stehen ferner unter den Vorgaben der Landes- 
oder Kommunalhaushalte, was bedeutet, dass in 
Zielvereinbarungen keine diesen Vorgaben wi-
dersprechenden und damit unfinanzierbaren 
Verabredungen getroffen werden dürfen.

Sie haben als spezielle rechtliche Vorgaben ins-
besondere die unabdingbaren Regeln des Dienst- 
und Arbeitsrechts, insbesondere die Regelun-
gen über Rechte und Pflichten der Beschäftigten 
nach dem BeamtStG und dem jeweiligen Landes-
beamtengesetz sowie nach dem TV-L und TV-öD 
zu beachten. Denn jede Zielvereinbarung, die 

67 so ausdrücklich Füssel-Kretschmar, RdJB 2005, 56; Köller, 
Anm. 10 zu § 127 b HSchG

1. Unabhängig von ggf. möglichen Einsparungs-
möglichkeiten muss die verfassungsmäßig 
verpflichtend erforderliche Fach-, Dienst- und 
Rechtsaufsicht wie bisher sichergestellt sein.

2. Die zwischen selbstständigerer Schule und 
Schulaufsicht stattfindenden Abläufe werden 
sich insoweit verändern, als künftig die Schule 
als Auftraggeber für die Schulaufsichtsbehör-
de auftritt und diese der Schule gegenüber als 
Dienstleister, was ihre Rolle entscheidend ver-
ändert und eines veränderten Rollenbewusst-
seins bedarf.

3. Die Steuerung der selbstständigeren Schule 
wird durch Zielvereinbarungen erfolgen, die 
auf den Erkenntnissen der Binnenevaluation 
einerseits und denen der Schulinspektion an-
dererseits aufbauen.

Nur bei Einhaltung dieser Schrittfolge kann si-
chergestellt werden, dass beabsichtigte Struktur-
veränderungen nicht vorrangig aus Gründen der 
Einsparung, sondern der Qualitätsverbesserung 
vorgenommen werden. In der Praxis war und 
ist leider häufig zu beobachten, dass zunächst 
Strukturen verändert und dazu dann Aufgaben 
zugeordnet werden.

2.2.8. Zum Instrument der Zielvereinbarung

Zur Einordnung des Handlungsinstruments der 
Zielvereinbarung in das System der Verwaltungs-
steuerung findet sich in der Literatur eine Reihe 
von Hinweisen.

Zum einen wird sie als Instrument der Personal-
entwicklung verstanden, indem sie am Ende ei-
nes Mitarbeiter- oder Jahresgesprächs zur Fixie-
rung von Verabredungen oder Vereinbarungen 
zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter einge-
setzt wird. Insoweit sei sie das Ergebnis eines 
partnerschaftlichen Dialogs und kein Ersatz für 
eine Weisung.64

Ferner werden Zielvereinbarungen als rein ver-
waltungsinterne Handlungsinstrumente ohne 
Außenwirkung beschrieben, die ein informelles 
Handeln ohne rechtliche Durchsetzbarkeit dar-
stellen.65

Eine besonders anschauliche Beschreibung lässt 
sich der Entwicklung in der Senatsverwaltung 
der Freien und Hansestadt Hamburg entnehmen:

64 vgl. Kloft, SchVwHR 2007, 315
65 vgl. Thym, RdJB 2009, 278
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V. Vergleich der Schulautonomie in  
Österreich, Bayer, Südtirol/Italien 

 sowie Hessen/BRD
Die Problematik eines Rechtsvergleichs

Rechtsvergleiche gerade von komplexen juristi-
schen Systemen gehören zu den schwierigsten ju-
ristischen Aufgaben, da die Gefahr besteht, dass 
mangels Gesamtkenntnis nur Einzelheiten aus der 
jeweiligen Rechtsmaterie herausgezogen werden, 
die jedoch nicht die „Gesamtwahrheit“ eines The-
mas darstellen. Nun ist gerade das Schulwesen ei-
nes demokratischen und dann auch noch fördera-
listisch oder regionalisiert organisierten Landes ein 
solches System, in dem sich zentrale Vorgaben, regi-
onale Ausführungen und lokale Ergänzungen und 
Usancen vernetzen und sich erst aus deren Gesamt-
sicht ein echtes Bild ergeben kann, das dann wis-
senschaftlich korrekt mit anderen verglichen wer-
den kann. Der Vergleichende müsste also fundierter 
Kenner jedes der Gesamtsysteme sein, die neben-
einandergestellt und in einen fundierten Austausch 
treten sollen. Dies ist auf Grund des notwendiger-
weise Verwurzeltseins eines Rechtskundigen in sei-
nem Herkunftsland ein schwieriges und aufwen-
diges Unterfangen, wenn es bestimmten wissen-
schaftlichen Qualitätskriterien genügen will. Eine 
Ausnahme könnten lediglich im internationalen 
Rechtsvergleich gerade dieser Materie stehenden 
Experten bilden, die jedoch sehr selten zu finden 
sind, da das Schulwesen eine stark nationalstaat-
lich geprägte Rechtsangelegenheit ist. Gerade des-
halb hat sich das Erasmus+ Projekt INNOVITAS als 
eine von zehn Teilfragen zur Aufgabe gesetzt, einen 
Rechtsvergleich wenigstens von vier Ländern – Ös-
terreich, Italien mit Schwerpunkt Südtirol, Deutsch-
land mit den zwei Bundesländern Bayern und Hes-
sen – zu starten, ohne jedoch den Anspruch auf 
abschließende, umfassende Betrachtung zu stellen. 
Die Projekteinreicher haben sich dabei bewusst auf 
den deutschsprachigen Raum beschränkt, da ein 
fundierter Rechtsvergleich durch Sprachbarrieren 
weiter erschwert werden würde. Die Schweiz konn-
te mangels Teilnahmeberechtigung in dem EU-Bil-
dungsprogramm Erasmus+ nicht miteingebunden 
werden. 

Diese Klarstellung soll in aller Deutlichkeit signa-
lisieren, dass sich die Autoren dieses Beitrages der 
Fehleranfälligkeit und der vielleicht kritisierba-
ren Oberflächlichkeit der Ausführungen bewusst 
sind. Selbst bei der Verwendung der im jeweiligen 
Rechtssystem verankerten Termini technici sind 
Unklarheiten vorprogrammiert, da der gleiche Aus-
druck in der Rechtssprache des anderen Land eine 

Kompetenzübertragung daran gemessen wird, 
ob dadurch eine Steigerung der Qualität der Auf-
gabenerledigung erreicht werden kann. Denn 
bloße Aufgabenübertragungen zur Steigerung 
der Einflussmöglichkeiten des Schulleiters sind 
dafür nicht dienlich. Darüber hinaus muss mit der 
Erweiterung der Verantwortung insbesondere 
im Budgetbereich eine neue Kultur der Rechen-
schaftslegung über die verausgabten Finanzmit-
tel einhergehen.

Zum anderen ist auf Seiten der Schule die Bereit-
schaft zur Übernahme zusätzlicher Verantwor-
tung und auf Seiten der Schulaufsicht die Bereit-
schaft sich auf eine veränderte Rolle einzustellen 
erforderlich.

Der Prozess kann nur gelingen, wenn allen dar-
an Beteiligten, d.h. nicht nur in der Schule selbst, 
sondern auch bei Schulträger und Schulaufsicht 
bewusst ist, dass das Ziel dieser Veränderungen 
in der Steigerung des Erfolgs schulischer Arbeit 
im Interesse der ihr anvertrauten Schülerinnen 
und Schüler liegt. Insoweit ist dieser Prozess der 
Weiterentwicklung der RSBS als gemeinsame 
Aufgabe aller Beteiligten zu begreifen, der nur 
mit- und nicht gegeneinander erfolgreich be-
trieben werden kann. Hierzu gehört mittelfristig 
auch, dass die einzelne RSBS sich nicht als Insel 
im System begreift, sondern als Teil eines mög-
lichst umfassenden Netzwerkes, das sich für eine 
stetige Verbesserung der Unterrichts- und Bil-
dungsarbeit einsetzt. Hierzu kann auch die Er-
öffnung neuer Betätigungsfelder und Kooperati-
onen gehören, die insbesondere der beruflichen 
Schule im ländlicheren Raum bei zurückgehen-
den Schülerzahlen neue Entwicklungschancen 
bieten kann. Nach einigen Jahren wird die Arbeit 
der RSBS einer umfassenden Evaluation zu unter-
ziehen sein, um auf dieser möglichst gesicherten 
Grundlage entscheiden zu können, ob das zurzeit 
an vier Beruflichen Schulen in Hessen erprobte 
Modell auf weitere Schulen übertragen werden 
soll.

4. Literatur

¤ Selbstständige Schule und Schulaufsicht Raabe 
Schulleitung und Schulentwicklung

¤ Steuerung einer RSBS durch Zielvereinbarung – 
Diskussionsbeitrag bei DGBV

¤ Avenarius Schulrecht Ziffer 13.2 m.w.Nw.

Aus den vorstehend geschilderten Grenzen von 
Zielvereinbarungen wird deutlich, dass das Steu-
erungsinstrument der Zielvereinbarung bisher 
primär unter dem Gesichtspunkt der Mitarbeiter-
steuerung innerhalb einer Verwaltungseinrich-
tung angesehen und eingesetzt wird. Soweit sie 
– wie in §§ 92 Abs. 2 Satz 3 und 127 i Abs. 3 HSchG 
ausdrücklich vorgesehen – auch als Steuerungs-
instrument zwischen der Schulaufsicht und der 
einzelnen Schule vorgesehen ist, ändert dies 
– wie dargestellt – nichts an ihrer rechtlichen 
Einordnung unabhängig davon, ob die Schulauf-
sicht mit einer nicht rechtsfähigen Schule nach § 
92 Abs. 2 Satz 3 HSchG oder mit einer rechtlich 
selbstständigen beruflichen Schule nach § 127 i 
Abs. 3 HSchG eine Zielvereinbarung abschließt, 
lediglich die Inhalte können und werden bei un-
terschiedlichen Schulen differieren, was sich be-
reits aus den angegebenen Regelbeispielen ablei-
ten lässt.22 Dies ergibt sich letztlich daraus, dass 
die im HSchG zwischen Schulaufsicht und Schu-
le vorgesehene Steuerungsmöglichkeit der Ziel-
vereinbarung lediglich systeminterner Natur ist 
und damit gerade nicht den Charakter eines öf-
fentlichen Vertrages erreicht.

Abschließend ist festzuhalten, dass wegen ihres 
konsensuellen Charakters und der damit einher-
gehenden größeren Akzeptanz Zielvereinbarun-
gen im Allgemeinen einseitigen Anordnungen 
vorzuziehen sind, zumal die Initiative zum Ab-
schluss von Zielvereinbarungen nicht zwangs-
läufig vom jeweiligen Vorgesetzten oder zustän-
digen Schulaufsichtsbeamten ausgehen muss, 
sondern ein Mitarbeiter oder Leiter einer nachge-
ordneten Einrichtung auch von sich aus die Ini-
tiative zum Abschluss einer Zielvereinbarung er-
greifen darf.68

Insgesamt überwiegen die mit der Zielvereinba-
rungskultur verbundenen Entwicklungschancen 
die damit zweifelsohne auch einhergehenden 
Risiken so deutlich, dass sich niemand vom Ab-
schluss einer Zielvereinbarung abbringen lassen 
sollte.69

3. Schlussbemerkung

Die allgemein als notwendig angesehene Erwei-
terung schulischer Entscheidungs- und Verant-
wortungsbereiche wird zum einen nur dann er-
folgreich sein, wenn nach Klärung von Inhalt 
und Umfang der Aufgabenwahrnehmung der 
rechtlich selbstständigen Schule jede einzelne 

68 Manten, Anm. 10 zu § 127 d HSchG
69 vgl. Avenarius, SchVwHR 2012, 19

diese Vorgaben außer Acht lassen würde, dürfte 
von dem die Zielvereinbarung unterzeichnenden 
Mitarbeiter nicht befolgt werden, wenn er sonst 
gegen seine Dienst- oder arbeitsvertraglichen 
Pflichten verstoßen würde.

Sofern eine Zielvereinbarung nicht eingehalten 
worden sein sollte, sind die möglichen Folgen für 
die handelnden Personen nicht gleichmäßig ver-
teilt.

Der Vorgesetzte kann gegenüber dem Mitarbei-
ter die Nichteinhaltung einer Verpflichtung aus 
einer Zielvereinbarung im Rahmen seiner Vorge-
setztenfunktion zum einen bei einer ggf. anste-
henden dienstlichen Beurteilung zum Ausdruck 
bringen, was unter Umständen bei zu treffenden 
Auswahl- oder Beförderungsentscheidungen für 
den Mitarbeiter negative Folgen haben könnte.

Darüber hinaus wären, sofern die Nichterfüllung 
einer Zielvereinbarungsverpflichtung finanzielle 
Folgen nach sich gezogen hätte, in Einzelfällen 
auch Regressansprüche gegenüber dem Beschäf-
tigten vorstellbar.

Sofern die Nichterfüllung der Zielvereinbarung 
auch einen Verstoß gegen dienst- oder arbeits-
rechtliche Pflichten des Mitarbeiters darstellen 
würde, wären auch entsprechende dienst- oder 
arbeitsrechtliche Sanktionen nicht grundsätzlich 
auszuschließen.

Die hier gegenüber dem Mitarbeiter, der eine in 
einer Zielvereinbarung enthaltene Verpflichtung 
nicht erfüllt, als möglich dargestellten Konse-
quenzen sind – strenggenommen – auch ge-
genüber dem Vorgesetzten, der seinerseits eine 
Verpflichtung aus einer Zielvereinbarung nicht 
eingehalten hat, vorstellbar. Allerdings bedürf-
te es dazu jeweils der Einschaltung des nächst-
höheren Vorgesetzten, bei dem der Mitarbeiter 
über seinen unmittelbaren Vorgesetzten Fach- 
oder Dienstaufsichtsbeschwerde einlegen müss-
te, während der unmittelbare Vorgesetzte gegen-
über seinem Mitarbeiter ohne Einschaltung Drit-
ter bereits tätig werden könnte.

Hieraus wird deutlich, dass der informelle Cha-
rakter der Zielvereinbarung spätestens dann an 
seine Grenzen stößt, wenn die Erfüllung der Ziel-
vereinbarung aus Gründen misslingt, die in die 
persönliche Verantwortung eines der Vereinba-
rungspartner fallen. An dieser Stelle leben dann 
die allgemeinen, aus der hierarchischen Gliede-
rung der öffentlichen Verwaltung abzuleitenden 
Reaktionsmöglichkeiten wieder auf.
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wie unterschiedlich die Interessen und Blickwin-
kel im Hinblick auf mögliche Fragestellungen eines 
Rechtsvergleiches der Partner je nach bildungspo-
litischer Aktualität in den jeweiligen Ländern ge-
lagert sind. Die nun im Folgenden durchgesichte-
ten Themenstellungen erschienen dann jedoch für 
die Adressaten der Ergebnisse der Projektarbeit in 
Schule, Schulverwaltung und Bildungspolitik von 
allgemeinem Interesse, da hier aktuelle oder erwart-
bare Entwicklungen in allen Partnerländern sicht-
bar waren und daher die Beantwortung der Frage 
„Wie macht es ihr?“ von Informationsmehrwert sein 
kann. Dabei wurde von jeder Wertung, ob eine Re-
gelung „besser“ oder „schlechter“ sei, bewusst Ab-
stand gehalten. Der zentrale Blickwinkel der Team-
arbeit richtete sich auf die Relevanz der rechtlichen 
Strukturen für eine eigenverantwortliche Qualitäts-
entwicklung der einzelnen Schule in ihrer Bildungs- 
und Erziehungsarbeit. 

Weiter dazu im 2. Teil der Arbeit.

1. Einführung – Zum Anliegen des 
Rechtsvergleiches

Das erste Teilprojekt von INNOVITAS, einem ERAS-
MUS+ Projekt zur strategischen Partnerschaft, 
hat  sich zur Aufgabe gestellt, einen Vergleich der 
Schulrechtssysteme der Partnerländer Bayern-Hes-
sen-Italien/Südtirol und Österreich hinsichtlich der 
Freiräume der Schulen zu erarbeiten. Es wirkt zu-
nächst sehr trocken, Paragraphen gegenüberzustel-
len. Trotzdem war es für das Team von INNOVITAS 
wirklich spannend, die Gleichheiten in ihrer Ent-
wicklung zu bestaunen, die sich trotz unterschiedli-
cher gesellschaftlicher, politischer und staatsrecht-
licher Unterschiede ergeben haben, aber natürlich 
auch die Unterschiede festzustellen, die sich im 
Bemühen, für die Jugend die bestmöglichen schu-
lischen Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
sicherzustellen, entwickelt haben.

Rechtsvergleiche sind etwas vom juristisch An-
spruchsvollsten, was sich RechtsspezialistInnen wie 
z.B. DissertantInnen antun können. Darum sind Ar-
beiten in diesem Feld, obwohl es sehr ergiebig wäre, 
sehr selten. Wir haben in unserem Projekt eine 

Dame aus der Schulverwaltung von Hessen gefun-
den, die sich dieser Arbeit im Zusammenhang mit 
dem Thema des EU-Projektes stellen möchte: Frau 
Ass. Sabina Bott.

Rechtsvergleiche sind gefährlich, da wir dazu nei-
gen, Regelungen aus anderen Rechtssystemen, die 
uns gefallen, herauszupicken und zu sagen: Schaut 
her, wie die das machen! So sollten wir es auch tun! 
Denn: Was die anderen können und für gut emp-
finden, das sollte wohl für uns auch gelten. Solche 
Rechtsvergleiche sind insoweit gefährlich, da sie 
(fast immer) zu kurz greifen. Alle staatlichen Re-
gelungen sind eingebettet in äußerst differenzier-
te Rechtssysteme und auch Rechtsschutzsysteme, 
weshalb sich bei der Betrachtung von Einzelbestim-
mungen nie die ganze Wahrheit erschließt. 

Wenn also z.B. in Schweden keine Matura abgehal-
ten wird und man auch ohne Matura studieren kann, 
dann wäre der spontane Ruf nach Abschaffung der 
Reifeprüfung in Österreich, Deutschland oder Itali-
en ein Unfug. Zuerst muss man betrachten, welche 
Selektionskriterien unser nördliches EU-Land hat, 
welche Notensituation überhaupt zu einem Studium 

differenzierte Bedeutung haben kann. Um dies al-
les genau auseinander zu halten, müsste aus einem 
EU-Projekt eine Dissertation erwachsen, was je-
doch auf Grund des für diese Arbeit vorgesehenen 
Zeitbudgets den Rahmen weit sprengen würde. An-
satzweise wurden jedoch wiederholt verwendete 
Begrifflichkeiten in ihrer unterschiedlichen Bedeu-
tung beispielhaft nebeneinanderstellt. 

Die Grobarbeit für die Zusammenstellung des fol-
genden Rechtsvergleichs wurde daher in mehreren 
Sitzungen zwischen Mai und Oktober 2018 im Staats-
ministerium für Bildung in München durchgeführt, 
an der jeweils ein Experte aus jedem der teilneh-
menden Länder anwesend war und seine Sicht zu 
den erarbeiteten Leitfragen einbrachte. Die Leitfra-
gen, nach denen der Rechtsvergleich durchgeführt 
werden sollte, wiederum wurden vorher in einer Ar-
beitssitzung aller Projektteilnehmer am 6. April 2018 
in Frankfurt zusammengestellt. In dieser dort ge-
führten mehrstündigen Diskussion wurde deutlich, 

Innovitas
Recht s vergleichende A na l y se im H inbl ick 
au f  mögl iche Gesta ltungs- und Ent schei-
dungsf rei räume von Schu len in Bayern , 
Hessen ,  It a l ien/Südt i rol  und Öster reich

Zusammenfassender Bericht zu den rechtlichen Ausführungen  
der Partnerländer über ihre Schulautonomie Teil 2

Von Markus Ju ranek ,  Wol fgang Bot t , 
M ichael  Fresner,  Stefan Gra f  und  

Werner Sporer
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zu erweitern, Verantwortungsbewusstsein für die 
Umwelt zu wecken.

(2) Inklusiver Unterricht ist Aufgabe aller Schulen.

(3) Die Schulen erschließen den Schülerinnen und 
Schülern das überlieferte und bewährte Bildungsgut 
und machen sie mit Neuem vertraut.

(4) 1Die Schulleiterin oder der Schulleiter, die Lehr-
kräfte, die Schülerinnen und Schüler und ihre Er-
ziehungsberechtigten (Schulgemeinschaft) arbeiten 
vertrauensvoll zusammen und pflegen eine Kultur 
der offenen Kommunikation. 2Mit dem Ziel der Qua-
litätssicherung und -entwicklung gestaltet die Schu-
le den Unterricht, die Erziehung und das Schulleben 
sowie die Leitung, Organisation und Verwaltung im 
Rahmen des verfassungsrechtlichen Bildungsauf-
trags und der Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten in eigener Verantwortung (eigenverantwortliche 
Schule). 3Dabei ist die Schulgemeinschaft bestrebt, 
das Lernklima und das Schulleben positiv und trans-
parent zu gestalten und Meinungsverschiedenheiten 
in der Zuständigkeit der in der Schulgemeinschaft 
Verantwortlichen zu lösen. 4In einem Schulentwick-
lungsprogramm bündelt die Schule die kurz- und 
mittelfristigen Entwicklungsziele und Maßnahmen 
der Schulgemeinschaft unter Berücksichtigung der 
Zielvereinbarungen gemäß Art. 111 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
und Art. 113c Abs. 4; dieses überprüft sie regelmäßig 
und aktualisiert es, soweit erforderlich.

(5) „Die Öffnung der Schule gegenüber ihrem Umfeld 
ist zu fördern. 2Die Öffnung erfolgt durch die Zusam-
menarbeit der Schulen mit außerschulischen Ein-
richtungen, insbesondere mit Betrieben, Sport- und 
anderen Vereinen, Kunst- und Musikschulen, freien 
Trägern der Jugendhilfe, kommunalen und kirch-
lichen Einrichtungen sowie mit Einrichtungen der 
Weiterbildung.“

Hessen: Nach § 2 Abs. 1 Hessisches Schulgesetz 
(HSchG) sind Schulen im Sinne des HSchG für die 
Dauer bestimmte Bildungseinrichtungen, in de-
nen unabhängig vom Wechsel der Lehrkräfte und 
der Schüler allgemeinbildender oder berufsquali-
fizierender Unterricht planmäßig in mehreren Ge-
genstandsbereichen einer Mehrzahl von Schülern 
erteilt wird und Erziehungsziele verfolgt werden. 
Sie erfüllen in ihren verschiedenen Schulstufen 
und Schulformen den ihnen in Art. 56 der Verfas-
sung des Landes Hessen erteilten gemeinsamen 
Bildungsauftrag, der auf christlicher und humanis-
tischer Tradition beruht. Nach § 127 a Abs. 1 Satz 1 
HSchG sind sie nicht rechtsfähige Anstalten des öf-
fentlichen Rechts.

Die Obersten Bildungsziele sind in Art. 1 BayEUG 
wie folgt festgelegt:

„(1) 1Die Schulen haben den in der Verfassung veran-
kerten Bildungs- und Erziehungsauftrag zu verwirk-
lichen. 2Sie sollen Wissen und Können vermitteln 
sowie Geist und Körper, Herz und Charakter bilden. 
3Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Ach-
tung vor religiöser Überzeugung, vor der Würde des 
Menschen und vor der Gleichberechtigung von Män-
nern und Frauen, Selbstbeherrschung, Verantwor-
tungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfs-
bereitschaft, Aufgeschlossenheit für alles Wahre, 
Gute und Schöne und Verantwortungsbewusstsein 
für Natur und Umwelt. 4Die Schülerinnen und Schü-
ler sind im Geist der Demokratie, in der Liebe zur 
bayerischen Heimat und zum deutschen Volk und im 
Sinn der Völkerversöhnung zu erziehen.

(2) Bei der Erfüllung ihres Auftrags haben die Schu-
len das verfassungsmäßige Recht der Eltern auf Er-
ziehung ihrer Kinder zu achten.“

Die Aufgaben der Schulen beschreibt Art. 2 BayEUG 
wie folgt:

„(1) Die Schulen haben insbesondere die Aufgabe, 
Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln und Fä-
higkeiten zu entwickeln, zu selbständigem Urteil 
und eigenverantwortlichem Handeln zu befähigen, 
zu verantwortlichem Gebrauch der Freiheit, zu To-
leranz, friedlicher Gesinnung und Achtung vor an-
deren Menschen zu erziehen, zur Anerkennung kul-
tureller und religiöser Werte zu erziehen, Kenntnis-
se von Geschichte, Kultur, Tradition und Brauchtum 
unter besonderer Berücksichtigung Bayerns zu ver-
mitteln und die Liebe zur Heimat zu wecken, zur För-
derung des europäischen Bewusstseins beizutra-
gen, im Geist der Völkerverständigung zu erziehen 
und die Integrationsbemühungen von Migrantinnen 
und Migranten sowie die interkulturelle Kompetenz 
aller Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, die 
Bereitschaft zum Einsatz für den freiheitlich-demo-
kratischen und sozialen Rechtsstaat und zu seiner 
Verteidigung nach innen und außen zu fördern, die 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern zu fördern und auf die Beseitigung 
bestehender Nachteile hinzuwirken, die Schülerin-
nen und Schüler zur gleichberechtigten Wahrneh-
mung ihrer Rechte und Pflichten in Familie, Staat 
und Gesellschaft zu befähigen, insbesondere Buben 
und junge Männer zu ermutigen, ihre künftige Va-
terrolle verantwortlich anzunehmen sowie Famili-
en- und Hausarbeit partnerschaftlich zu teilen, auf 
Arbeitswelt und Beruf vorzubereiten, in der Berufs-
wahl zu unterstützen und dabei insbesondere Mäd-
chen und Frauen zu ermutigen, ihr Berufsspektrum 

Warum ich das so ausführlich voranstelle und nicht 
schon längst bei den inhaltlichen Ausführungen 
bin, liegt daran, dass Sie, verehrte Leserinnen und 
Leser sich selbst ein gutes Bild über die Möglich-
keiten, die Qualitätsansprüche und Begrenzthei-
ten einer umfassenden Rechtsbetrachtung in einem 
EU-Projekt machen können, damit Sie aber auch da-
von ausgehen können, dass dies in diesem Jahr mit 
ganzem Einsatz von allen Beteiligten geschehen ist 
– immer freiwillig, neben der sonstigen Arbeit, die 
jeder von uns hat.

2. Genderhinweis
Zur besseren Lesbarkeit der ohnehin schon schwie-
rigen Rechtsmaterie wurde auf die Nennung von 
männlichen und weiblichen Begriffen verzichtet. 
Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass auch bei geschlechtsbezogenen Begriffen wie 
Schulleiter oder Lehrer immer beide Geschlechter 
angesprochen sind und keine Bevorzugung eines 
Geschlechtes damit intendiert ist. Sollte tatsächlich 
nur ein Geschlecht angesprochen sein, dann wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen. 

3. Gesetzliche Definition von Schule
Bayern: Eine Legaldefinition des Begriffs Schu-
le kennt das Bayerische Schulrecht nicht. Die Art. 
1 und 2 des Bayerischen Gesetzes über das Erzie-
hungs- und Unterrichtswesen (BayEUG)  sowie Art. 
131 der Bayerischen Verfassung bestimmen ledig-
lich die wichtigsten Aufgaben und Bildungsziele der 
Schulen.

Nach der Legaldefinition in § 2 Nr. 1 des Branden-
burgischen Schulgesetzes sind Schulen „Einrich-
tungen, in denen unabhängig vom Wechsel der Lehr-
kräfte, Schülerinnen und Schüler durch planmäßiges 
und gemeinsames Lernen und durch das gemeinsa-
me Schulleben bestimmte Erziehungs- und Bildungs-
ziele erreicht werden sollen“. Diese Definition kann 
sinngemäß auch für das bayerische Schulwesen 
gelten.

Nach Avenarius, Schulrecht, 8. Auflage 2010, S. 3, 
ist für die deutschen Länder der Begriff Schule wie 
folgt zu bestimmen: „Schule ist eine organisierte, 
auf eine Mindestdauer angelegte Einrichtung, in 
der unabhängig vom Wechsel der Lehrkräfte und der 
Schülerinnen und Schüler durch planmäßiges ge-
meinsames Lernen in mehreren Fächern bestimmte 
Bildungs- und Erziehungsziele verfolgt werden.“ 

berechtigt. Für alle Universitäten oder nur für Fach-
hochschulen? Welche Aufnahmeverfahren schrei-
ben die einzelnen Universitäten vor, um die geeig-
neten Bewerber „an Land zu ziehen“? Und vieles an-
dere mehr.

Ich habe ganz bewusst ein Beispiel für einen unzu-
lässigen Rechtsvergleich genommen, der nichts mit 
dem heutigen Thema zu tun hat, aber genau diese 
Überlegungen bitte ich Sie, bei allen unseren Aus-
führungen vor Augen zu haben: Wenn wir hier Re-
gelungen herauspicken und gegenüberstellen, dann 
tun wir dies ohne inhaltliche Wertung und ohne den 
Anspruch, die beste Regelung für eine Problemstel-
lungslösung gefunden zu haben. Wenn ich mir also 
eine Wertung abringe und in den nächsten Minuten 
sage, dieses oder jene Land hat hier eine besondere 
Regelung gefunden, dann heißt das nicht, dass es 
die beste Form ist, die wir unbedingt auch für die 
anderen Länder empfehlen möchten. Natürlich sind 
alle meine Ausführungen geprägt von meiner öster-
reichischen Rechtsbrille, auch wenn ich mich sehr 
bemühe, diese abzulegen und den Vergleich von 
einem höheren Standpunkt aus möglichst wertfrei 
einzunehmen. 

Wir haben keinen umfassenden Rechtsvergleich 
der Bildungssysteme durchgeführt. Wir haben uns 
auf die schulrechtlichen Regelungen konzentriert, 
die sich mit Schulautonomie im engeren Sinne be-
fassen, die aber auch direkt oder indirekt Einfluss 
auf diese schulischen Freiräume haben oder unbe-
achtet haben können oder könnten.

Noch eine Vorbemerkung: Der Rechtsvergleich war 
schließlich so aufwendig und hat zu solchen Zeit-
notwendigkeiten geführt, dass wir ihn nicht nur 
auf unseren bisher drei Sitzungen der Gesamt-Pro-
jektgruppe und in intensivem Schriftverkehr auf-
gebaut haben, sondern dann noch eine eigene Un-
terarbeitsgruppe mit je einem Juristen bzw. einer 
Juristin mit schulrechtlichen Spezialkenntnissen 
aus jedem Teilnehmerland gebildet und uns zu drei 
Sondertagungen in München im dortigen Staatsmi-
nisterium für Unterricht und Kultus getroffen und 
intensiv gearbeitet haben. So haben sich MR iR. 
Wolfgang Bott für Hessen, Ministerialdirigent Ste-
fan Graf vom Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus für Bayern, Inspektor Werner Sporer von der 
Bildungsdirektion Bozen für Südtirol/Italien und 
ich, Markus Juranek vom Landesschulrat für Salz-
burg, hier eingebracht, wobei uns Frau Ass.Bott und 
Mag. Alexander Steiner vom LSR für Stmk unter-
stützend begleitet haben.
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den Neigungen und Bildungsbedürfnissen jedes 
Kindes sowie jeder Schülerin und jedes Schülers 
entsprechen, und wenden geeignete Instrumente 
der Lernberatung und Orientierung sowie der Do-
kumentation an.

Österreich: Die Grunddefinition, was Schule in Ös-
terreich ist, ergibt sich aus Art. 14 Abs. 6 der österrei-
chischen Bundesverfassung (B-VG): 

„(6) Schulen sind Einrichtungen, in denen Schüler ge-
meinsam nach einem umfassenden, festen Lehrplan 
unterrichtet werden und im Zusammenhang mit der 
Vermittlung von allgemeinen oder allgemeinen und 
beruflichen Kenntnissen und Fertigkeiten ein umfas-
sendes erzieherisches Ziel angestrebt wird. Öffentli-
che Schulen sind jene Schulen, die vom gesetzlichen 
Schulerhalter errichtet und erhalten werden. Gesetz-
licher Schulerhalter ist der Bund, soweit die Gesetz-
gebung und Vollziehung in den Angelegenheiten der 
Errichtung, Erhaltung und Auflassung von öffentli-
chen Schulen Bundessache ist. Gesetzlicher Schu-
lerhalter ist das Land oder nach Maßgabe der lan-
desgesetzlichen Vorschriften die Gemeinde oder ein 
Gemeindeverband, soweit die Gesetzgebung oder 
Ausführungsgesetzgebung und die Vollziehung in 
den Angelegenheiten der Errichtung, Erhaltung und 
Auflassung von öffentlichen Schulen Landessache 
ist. Öffentliche Schulen sind allgemein ohne Unter-
schied der Geburt, des Geschlechtes, der Rasse, des 
Standes, der Klasse, der Sprache und des Bekennt-
nisses, im Übrigen im Rahmen der gesetzlichen Vo-
raussetzungen zugänglich. Das Gleiche gilt sinnge-
mäß für Kindergärten, Horte und Schülerheime.“

Darauf aufbauend wurde 1962 das Schulorganisati-
onsgesetz des Bundes erlassen, in dessen § 2 die Auf-
gabe der österreichischen Schule definiert wurde: 

„(5a) Demokratie, Humanität, Solidarität, Friede 
und Gerechtigkeit sowie Offenheit und Toleranz ge-
genüber den Menschen sind Grundwerte der Schu-
le, auf deren Grundlage sie der gesamten Bevölke-
rung, unabhängig von Herkunft, sozialer Lage und 
finanziellem Hintergrund, unter steter Sicherung 
und Weiterentwicklung bestmöglicher Qualität ein 
höchstmögliches Bildungsniveau sichert. Im part-
nerschaftlichen Zusammenwirken von Schülern, El-
tern und Lehrern ist Kindern und Jugendlichen die 
bestmögliche geistige, seelische und körperliche 
Entwicklung zu ermöglichen, damit sie zu gesun-
den, selbstbewussten, glücklichen, leistungsorien-
tierten, pflichttreuen, musischen und kreativen Men-
schen werden, die befähigt sind, an den sozialen, 
religiösen und moralischen Werten orientiert Ver-
antwortung für sich selbst, Mitmenschen, Umwelt 

umfasst. Auch die von den Instituten für Musiker-
ziehung eingerichteten Musikschulen sind Teil 
des Bildungssystems des Landes.

(6)Das Bildungsrecht und die Bildungspflicht werden 
auch in den vom Land gleichgestellten und aner-
kannten Privatschulen sowie im Rahmen des El-
ternunterrichts verwirklicht.

(7) Die geltenden Bestimmungen zur Verwirklichung 
der Schulpflicht sowie des Bildungsrechts und der 
Bildungspflicht bleiben aufrecht; diese können so-
wohl in den Schulen staatlicher Art als auch in den 
Landesberufsschulen erfüllt werden.

(8) Die Nutzung der Bildungsangebote stellt für alle, 
einschließlich der Minderjährigen mit Migrations-
hintergrund, die sich in der Provinz Bozen aufhal-
ten, ein subjektives Recht und eine soziale Pflicht 
dar. Durch geeignete Maßnahmen wird die Inte-
gration und Inklusion von Kindern und Jugendli-
chen mit Beeinträchtigung im Bildungssystem des 
Landes gewährleistet.

(9) Zur Verwirklichung der Schulpflicht und des Bil-
dungsrechts und der Bildungspflicht tragen die 
Schülerinnen und Schüler, deren Familien, die 
Kindergärten, die Schulen und Einrichtungen für 
die Berufsbildung, die Betriebe, welche die Ju-
gendlichen mit einem Lehrlingsvertrag anstellen, 
sowie andere Bildungseinrichtungen und -organi-
sationen bei. Die Kindergärten und Schulen pfle-
gen dabei eine besondere Zusammenarbeit mit 
den Musikschulen des Institutes für Musikerzie-
hung.

(10) Die Entfaltung und Entwicklung der Person und 
die Befähigung zum Leben in der Gemeinschaft 
werden im Bildungssystem des Landes durch Bil-
dungswege gefördert, die den Fähigkeiten und 
Neigungen des Einzelnen und der Einzelnen ent-
sprechen, diese gezielt weiterentwickeln und zu 
einem umfassenden Bildungserfolg führen.

(11) Die Landesregierung definiert durch die Schüle-
rinnen- und Schülercharta die Rechte und Pflich-
ten der Schülerinnen und Schüler und legt Richt-
linien für Maßnahmen zur Bildungsorientierung, 
zur Vorbeugung und Vermeidung von Schulab-
brüchen fest, um die vollständige Verwirklichung 
des Bildungsrechts und der Bildungspflicht zu ge-
währleisten.

(12) Die Kindergartensprengel und Schulen fördern 
im Rahmen ihrer Autonomie die Individualisie-
rung und Personalisierung des Lernens der Kin-
der sowie der Schülerinnen und Schüler; diese 
sind die Hauptakteure und die Zielgruppe des 
Bildungssystems des Landes. Die Kindergarten-
sprengel und Schulen definieren das Curriculum 
mit dem Ziel, Bildungswege zu verwirklichen, die 

Art. 1 (Bildungssystem des Landes)  

(1) Das Bildungssystem des Landes zielt auf die Ent-
wicklung und Förderung der einzelnen Personen 
und auf den Erwerb von demokratischen Haltun-
gen und sozialen Kompetenzen ab, die zur Teil-
nahme am Leben in der Gemeinschaft befähigen. 
Dies erfolgt unter Berücksichtigung der dem Alter 
entsprechenden Entwicklungsphasen, der Unter-
schiede und Identität jedes und jeder Einzelnen, 
und in Zusammenarbeit zwischen Schule und El-
tern sowie im Einklang mit den Grundsätzen der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der 
internationalen Konvention über die Rechte des 
Kindes, der Verfassung und des Autonomiestatuts.

(2) Das Land verwirklicht diese Ziele - unter Beach-
tung der Autonomie der Kindergärten und Schu-
len – durch seine Bildungspolitik und fördert: 
a) die kulturelle, soziale und wirtschaftliche Ent-

wicklung der Bevölkerung,
b) ein soziales Umfeld, welches das Zusammen-

leben der Sprachgruppen unter Wahrung ihrer 
besonderen Merkmale und Traditionen gewähr-
leistet,

c) die Verbreitung und Festigung der europäi-
schen Gesinnung und Kultur, die auf christli-
chen Wurzeln aufbaut,

d) die Kenntnis der lokalen Geschichte, um die 
Schülerinnen und Schüler mit der historischen 
Entwicklung des Landes und dem kulturellen 
Leben der Heimat vertraut zu machen.

(3)Um den Bildungserfolg jeder Person zu fördern, 
setzt sich das Land die Verwirklichung von Maß-
nahmen zum Ziel, die das Recht auf Zugang zu al-
len Bildungsstufen, auf gleiche Bildungschancen, 
auf eine qualitative und quantitative Erweiterung 
des Bildungsangebotes und auf ein lebensbeglei-
tendes Lernen gewährleisten. Diese Maßnahmen 
zielen weiters auf die Orientierung und Eingliede-
rung in die Arbeitswelt sowie auf die Förderung 
der Fähigkeit ab, Veränderungen zu bewältigen 
und sich in einer komplexer werdenden Welt zu 
orientieren.

(4)Das Bildungssystem des Landes gewährleistet al-
len das Bildungsrecht ab dem Kindergarten sowie 
die Erfüllung der Pflicht einer Schul- und Berufs-
bildung für mindestens zwölf Jahre oder jedenfalls 
bis zur Erlangung einer mindestens dreijährigen 
beruflichen Qualifikation innerhalb des achtzehn-
ten Lebensjahres.

(5) Das Bildungssystem des Landes gliedert sich 
in den Kindergarten, die Unterstufe, welche die 
Grund- und Mittelschule umfasst, sowie in die 
Oberstufe, welche die Oberschulen staatlicher 
Art und die Berufs- und Fachschulen des Landes 

Italien/Südtirol: Die gesetzliche Definition von 
Schule für Italien bzw. Südtirol ergibt sich durch 
das Zusammenlesen verschiedener gesetzlicher Be-
stimmungen: Verfassung der Republik Italien, ge-
samtstaatliche Gesetze und Bestimmungen sowie 
Landesgesetze und -bestimmungen.

Die wesentlichen Grundsätze für das Schulwesen in 
Italien bzw. Südtirol sind in den Art. 33 und 34 der 
Verfassung der Republik Italien festgelegt:

Art. 33

(1) Die Kunst und die Wissenschaft sind frei, und frei 
ist ihre Lehre.

(2) Die Republik erlässt die allgemeinen Richtlinien 
über den Unterricht und errichtet staatliche Schu-
len aller Gattungen und Stufen.

(3) Körperschaften und Einzelpersonen haben das 
Recht, ohne Belastung des Staates Schulen und 
Erziehungsanstalten zu errichten.

(4)In der Festsetzung der Rechte und Pflichten der 
nichtstaatlichen Schulen, die die Gleichstellung 
beantragen, muss ihnen das Gesetz volle Freiheit 
und ihren Schülern eine Schulbehandlung zusi-
chern, die jener der Schüler in den Staatsschulen 
gleichwertig ist.

(5) Für die Zulassung zu den verschiedenen Gattun-
gen und Stufen der Schulen, für den Abschluss 
derselben und für die Befähigung zur Berufsaus-
übung ist eine Staatsprüfung vorgeschrieben.

(6) Die höheren Bildungsanstalten, Hochschulen und 
Akademien haben das Recht, sich innerhalb der 
durch Staatsgesetz festgelegten Grenzen eine ei-
genständige Ordnung zu geben.

Art. 34

(1) Die Schule steht jedermann offen.
(2) Der Unterricht in den Grundschulen muss acht 

Jahre lang erteilt werden, ist obligatorisch und un-
entgeltlich.

(3)Die fähigen und verdienstvollen Schüler haben, 
auch wenn sie mittellos sind, das Recht, die höchs-
ten Studiengrade zu erreichen.

(4)Die Republik verwirklicht dieses Recht durch Sti-
pendien, Familienbeihilfen und andere Fürsor-
gemaßnahmen, die durch Wettbewerbe zugeteilt 
werden müssen.

Das Bildungssystem des Landes Südtirol (Autonome 
Provinz Bozen – Südtirol) fußt auf den durch ge-
samtstaatliche Bestimmungen festgelegten Grund-
sätzen und ist im Wesentlichen durch das Landes-
gesetz Nr. 5 vom 16. Juli 2008 geregelt:
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4. Begriff der Schulleitung
Hessen: Schulleiter ist eingebunden in ein Schullei-
tungsteam (Kollegialteam), das er leitet; ist Vorge-
setzter aller Mitarbeiter und ist in Teilen Dienstvor-
gesetzter der Landesbediensteten (Beamte).

Italien/Südtirol: Schulführungskraft (dirigente sco-
lastico) – der gesetzliche Vertreter der Schule und 
Vorgesetzter aller Mitarbeiter

Bayern: Der Schulleiter  ist (fachlicher) Vorgesetzter 
der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals  so-
wie in Teilbereichen Dienstvorgesetzter (in unter-
schiedlicher Ausprägung bei den einzelnen Schul-
arten: bei Grund- und Mittelschulen in geringerem 
Maße, bei den anderen Schularten in stärkerem 
Maße). Bei Gymnasien, Realschulen und berufli-
chen Schulen kann auf Antrag eine sog. „erweiterte 
Schulleitung“ eingerichtet werden. 

Österreich: Schulleiter – Schulversuche zu einem 
„mittleren Management“, dessen Leiter der Schullei-
ter ist; ist Vorgesetzter aller Mitarbeiter (Lehrer und 
Verwaltungspersonal); dienstrechtliche Unterschie-
de zwischen Landeslehrern und Bundeslehrern;  

Zusammenfassung: Der Schulleiter ist in allen vier 
Systemen der Hauptverantwortliche.

5. Wer bestellt den Schulleiter?
Bayern: Schulleitungsstellen staatlicher Schulen 
werden i. d. R. einzeln öffentlich ausgeschrieben, 
vgl. Art. 20 Abs. 1 des Bayerischen Beamtengeset-
zes. Eine Entscheidung im Auswahlverfahren er-
folgt nach Leistungsgrundsatz (§ 9 Beamtenstatus-
gesetz und Art. 33 Abs. 2 Grundgesetz). Vor allem 
maßgeblich bei der Auswahlentscheidung ist die 
letzte dienstliche Beurteilung. Bei Grund- Mittel- 
und Förderschulen entscheidet die Bezirksregie-
rung, bei den anderen Schularten das Ministerium. 
Bei kommunalen Schulen entscheidet – ebenfalls 
nach den genannten beamtenrechtlichen Grund-
sätzen – die Kommune selbst. Schulleiter werden 
gleich auf Dauer bestellt. 

Hessen: Je nach Besoldungsgruppe (bis A 14) bestellt 
das Staatliche Schulamt als untere Schulaufsichts-
behörde, in den höheren Besoldungsgruppen (ab A 
15) das hessische Kultusministerium den Schulleiter. 
Es bestehen keine sonstigen Vorschlagsrechte, nur 
Anhörungsrecht des Schulträgers. Vor der endgül-
tigen Bestellung sind die Schulkonferenz und Frau-
en- und Gleichstellungsbeauftragte anzuhören. Es 
gilt das Prinzip der Bestenauslese nach Art. 33 Abs. 
2 GG. Das kommissarische Dienstverhältnis dauert 

und nachfolgende Generationen zu übernehmen. Je-
der Jugendliche soll seiner Entwicklung und seinem 
Bildungsweg entsprechend zu selbständigem Urteil 
und sozialem Verständnis geführt werden, dem po-
litischen, religiösen und weltanschaulichen Denken 
anderer aufgeschlossen sein sowie befähigt werden, 
am Kultur- und Wirtschaftsleben Österreichs, Euro-
pas und der Welt teilzunehmen und in Freiheits- und 
Friedensliebe an den gemeinsamen Aufgaben der 
Menschheit mitzuwirken.“

Erst nachdem es in den europäischen Rechtsord-
nungen bereits Standard war, die Aufgaben dieser 
zentralen staatlichen Einrichtung der Schule ver-
fassungsrechtlich zu verankern, wurde auch in Ös-
terreich der Bildungsauftrag der österreichischen 
Schule auf dieser Rechtsebene formuliert und in  
Art. 14 B-VG als Abs. 5a eingefügt:

„(5a) Demokratie, Humanität, Solidarität, Friede 
und Gerechtigkeit sowie Offenheit und Toleranz ge-
genüber den Menschen sind Grundwerte der Schu-
le, auf deren Grundlage sie der gesamten Bevölke-
rung, unabhängig von Herkunft, sozialer Lage und 
finanziellem Hintergrund, unter steter Sicherung 
und Weiterentwicklung bestmöglicher Qualität ein 
höchstmögliches Bildungsniveau sichert. Im part-
nerschaftlichen Zusammenwirken von Schülern, El-
tern und Lehrern ist Kindern und Jugendlichen die 
bestmögliche geistige, seelische und körperliche 
Entwicklung zu ermöglichen, damit sie zu gesunden, 
selbstbewussten, glücklichen, leistungsorientierten, 
pflichttreuen, musischen und kreativen Menschen 
werden, die befähigt sind, an den sozialen, religiösen 
und moralischen Werten orientiert Verantwortung 
für sich selbst, Mitmenschen, Umwelt und nachfol-
gende Generationen zu übernehmen. Jeder Jugendli-
che soll seiner Entwicklung und seinem Bildungsweg 
entsprechend zu selbständigem Urteil und sozialem 
Verständnis geführt werden, dem politischen, reli-
giösen und weltanschaulichen Denken anderer auf-
geschlossen sein sowie befähigt werden, am Kultur- 
und Wirtschaftsleben Österreichs, Europas und der 
Welt teilzunehmen und in Freiheits- und Friedenslie-
be an den gemeinsamen Aufgaben der Menschheit 
mitzuwirken.“ 

Es würde nun den Rahmen dieser Arbeit spren-
gen, die Unterschiede der Formulierungen von § 2 
SchOG und diesem Art. 14 Abs. 5a B-VG näher her-
auszuarbeiten, wobei beide in Geltung stehen. Es ist 
jedenfalls spannend zu beobachten, welche Inhalte 
gleichgeblieben sind und welche (Weiter-) Entwick-
lungen der Zielvorstellungen sich hier nach 43 Jah-
ren sprachlich und inhaltlich abzeichnen.

6. Dauer der Bestellung des Schulleiters:
Hessen: Nach dem Kommissariat auf Dauer

Italien/Südtirol: Unbefristet mit vierjährigen Füh-
rungsaufträgen

Bayern: Unbefristet

Österreich: Ernennung zunächst befristet, nach vier 
Jahren auf Dauer

Zusammenfassung : Nach unterschiedlich gestalte-
ten Probezeiten Dauerbestellungen

7. Kompetenzen der Schulleitung  
im Hinblick auf die Qualität des 

Unterrichts
Bayern: Art. 57 BayEUG: Der Schulleiter ist Be-
hördenleiter und weisungsberechtigt in pädago-
gisch-fachlichen Angelegenheiten; er vertritt die 
Schule nach außen. Die dienstrechtliche Stellung 
ist bei den Schularten unterschiedlich: Bei Grund- 
Mittel- und Förderschulen hat der Schulleiter keine 
disziplinarrechtlichen Kompetenzen und nur we-
nige dienstrechtliche Aufgaben, bei den anderen 
Schularten besitzt der Schulleiter eingeschränkte 
disziplinarrechtliche Kompetenzen bis zur Geld-
buße (max. 1 Monatsgehalt). Der Schulleiter ist zu-
ständig für die dienstliche Beurteilung; bei Grund- 
und Mittelschulen liegt die Beurteilungskompetenz 
beim Staatlichen Schulamt. 

In Bezug auf die Bewertung der Schülerleistungen 
kann der Schulleiter keine unmittelbaren  Weisun-
gen erteilen.

Hessen: § 88 HSG: Schulleiter ist nicht echter Fach-
vorgesetzter, kann keine Weisung im Hinblick auf 
die Gestaltung des Unterrichts geben; Führung nur 
durch Beratung; seine Sanktionskompetenz reicht 
bis zum Aussprechen einer Missbilligung einer 
Lehrerhandlung.

Italien/Südtirol: Die Vorgesetztenfunktion inklu-
diert auch die Verantwortung für die Qualität der 
Bildungsprozesse – dies inkludiert direkte Ein-
flussnahme auf den Unterricht, z.B. durch eine 
Dienstanweisung; aufrecht bleibt aber das verfas-
sungsmäßig verankerte Prinzip der Lehrfreiheit. 
Schulleiter kann eine Lehrperson als Disziplinar-
maßnahme bis zu 10 Tage vom Dienst suspendieren; 
die Bezüge werden für diese Zeit eingestellt.

Österreich: Schulleiter ist gem. Art. 20 B-VG wei-
sungsberechtigt; faktische Weisungsfreiheit 
der Lehrer in Aufsichtsfragen und Fragen der 
Leistungsbeurteilung.

wenigstens ½ Jahr und muss einen Schuljahres-
wechsel einschließen.

Italien/Südtirol: Die Schulführungskraft wird von 
der jeweiligen Landesdirektion (für die Grund-, 
Mittel- und Oberschulen; für berufsbildende Schu-
len; für die Musikschulen; für den Kindergarten) 
bestellt; für die Grund- Mittel- und Oberschulen 
gibt es ein Auswahlverfahren (Wettbewerb) bei dem 
Rangordnungen erstellt werden: schriftliche Prü-
fung, mündliche Prüfung, Titelbewertung (Bewer-
tung der Berufserfahrung), ein Ausbildungslehr-
gang mit Praktikum (250 Stunden), Schulführungs-
kraft als Tutor beim Praktikum/Job-Shadowing, am 
Ende: Reflexionsphase und Bewertung durch eine 
Prüfungskommission, der die Landesschuldirekto-
rin angehört; in Abständen von 3-5 Jahren wird ein 
Wettbewerb für alle frei werdenden Stellen abgewi-
ckelt, aus diesem Pool werden dann die Bestellun-
gen für frei werdende Leitungsstellen vorgenom-
men; die Zuweisung an die jeweilige Schule wird 
durch die Landesdirektion durchgeführt; wenn der 
Bewerber diese ablehnt, fällt er aus dem Pool, kann 
sich beim nächsten Auswahlverfahren wieder be-
werben; für Berufs-, Musikschulen und Kindergär-
ten gibt es derzeit noch Einzelausschreibungen. 
Nach der Aufnahme gibt es zunächst ein Probejahr 
(1. September bis 31. August); wenn dieses erfolg-
reich absolviert wurde (Entscheidung der Landes-
schuldirektorin auf Vorschlag eines Schulinspek-
tors), erfolgt Bestellung auf unbefristete Zeit mit ei-
nem jeweils vierjährigen Führungsauftrag.  

Österreich: Einzelausschreibung; für die Pflicht-
schulen: je nach Bundesland eigene Objektivie-
rungsverfahren – Bestellung durch die jeweili-
ge Landesregierung; für die Bundesschulen: Aus-
wahlkommission bei den Bildungsdirektionen (ab 
1.1.2019);  Bestellung erfolgt durch den Bundesmi-
nister für Bildung, Wissenschaft und Forschung; 
Schulleiter werden zunächst befristet für 4 Jahre be-
stellt, nach Absolvierung eines Schulmanagement-
lehrgangs (neu: 60 ECTS-Punkte) und keiner negati-
ven Stellungnahme durch Schulaufsicht und Schul-
gemeinschaftsausschuss Bestellung auf Dauer.

Zusammenfassung: In keinem der Partnerländer 
wird der Schulleiter gewählt, sondern überall durch 
die Behörde in unterschiedlichen Verfahren und mit 
einigen wenigen Mitbestimmungsmöglichkeiten 
bestellt. Personalvertretungsorgane haben außer in 
Südtirol überall das Recht auf Stellungnahme, sind 
aber ohne großen Einfluss auf die Entscheidung; 
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Österreich: Mindesteinrechnung in die Lehrver-
pflichtung (Freistellung) von 8 Stunden – ab Schul-
größe von 8 Klassen gänzliche Unterrichtsbefrei-
ung; Unterricht ist im Rahmen von Mehrdienstleis-
tungen mit extra Vergütung möglich.

Zusammenfassung: Außer in Südtirol gibt es 
überall wenigstens in Teilen eine verbleibende 
Unterrichtsverpflichtung; 

10. Vorbildung für den Schulleiter
Bayern: Lehramtsstudium (Grund- Mittel- und Re-
alschule mindestens 7 Semester, alle anderen we-
nigstens 9 Semester), dann wie Hessen: am Ende 1. 
Staatsexamen, 2-jähriges Referendariat (Vorberei-
tungsdienst); dieses gliedert sich in 2 (bei Realschu-
len und Gymnasien 3) Abschnitte. Die Referendare 
erteilen in begrenztem Umfang eigenverantwort-
lichen Unterricht, max. 16 Unterrichtsstunden bei 
den Ausbildungen Lehramt für Grundschulen und 
Lehramt für Mittelschulen). Am Ende des Vorberei-
tungsdienstes wird das 2. Staatsexamen abgelegt, 
dessen Bestehen und die Gesamtnote aus 1. und  
2. Examen mit der sog. „Staatsnote“ (derzeit 3,5) 
Mindestvoraussetzungen für eine Einstellung als 
Lehrkraft sind.  

Besondere Voraussetzung für Schulleitung: Teil-
nahme an einem Lehrgang für künftige Schullei-
ter (ohne Prüfung), mindestens 1 dienstliche Beur-
teilung für die Bewerbung, sonst kann man sich am 
Bewerbungsverfahren nicht erfolgreich beteiligen. 

Hessen : Lehramtsstudium (8 Semester ist Regel), 
am Ende des Lehramtsstudiums 1. Staatsexamen, 
dann LIV (Lehrkraft im Vorbereitungsdienst) für 
die Dauer von 1 ¾ Jahren, dann 2. Staatsexamen; ge-
setzlich sind keine weiteren Voraussetzungen fest-
gelegt, aber in den Einzelausschreibungen werden 
teilweise nähere Praxisvoraussetzungen eingefügt.

Italien/Südtirol: Diplomstudium 8-10 Semester, 
dann eine universitäre Lehrerausbildung 2-4 Semes-
ter, dies gilt für Mittel- und Oberschullehrer (alter-
nativ: Lehramtsstudium im Ausland; wird in Süd-
tirol anerkannt), für Grundschullehrer gibt es eine 
10-semestrige Ausbildung in Bildungswissenschaf-
ten im Primarbereich (dies gilt auch für den Bereich 
des Kindergartens); dann Berufseingangsphase und 
Probejahr - 2 Jahre gemeinsam, dann ist man Leh-
rer. Für die Teilnahme an einem Auswahlverfahren 
für Schulführungskräfte sind mindestens 5 Jahre 
Berufserfahrung als Lehrperson Voraussetzung.

Österreich: Seit 1.9.2015 neue Lehrerausbildung ge-
meinsam von Universität und Pädagogischer Hoch-
schule; Dauer: 8 Semester, für Oberstufenlehrer  

Zusammenfassung: Auf die Bewertung einzelner 
Schülerleistungen während des Schuljahres hat der 
Schulleiter in keinem Partnerland ein direktes Ein-
flussrecht (weiter siehe Leistungsbeurteilung).

8. Leistungsprämien für Schulleiter
Bayern: Festes Gehalt nach dem Besoldungsrecht 
nach Schulart und Schulgröße – daneben gibt es 
die Leistungsprämien (maximal in Höhe des mo-
natlichen Anfangsgrundgehalts einer Besoldungs-
gruppe – in der Praxis oft um die 1.000 € einmalig); 
die Prämie wird für die Wahrnehmung besonderer 
Aufgaben (z.B. Vertretungsaufgaben; problemati-
sche Schulsituationen), aber nicht für Fragen der 
Zielerreichung gegeben; es gibt keine Verknüpfung 
mit der Qualität der Leistungserbringung.

Hessen: Für Schulleitung und den gesamten Leh-
rerbereich gibt es keine Leistungsprämien.

Italien/Südtirol: Abhängig vom Grad der Zielerrei-
chung wird zum Fixgehalt ein variables Lohnele-
ment („Ergebnisgehalt“) dazu gewährt; dieses wird 
jährlich fixiert; dieses beträgt bis zu ca. 10.000.- 
Euro/Jahr; ein Problem der Umsetzung liegt in der 
Messung des Grades der Zielerreichung.

Österreich: Keine leistungsbezogenen Leistungs-
elemente. 

Zusammenfassung: Auf der Prämie in Südtirol ruht 
eine gewisse Aufmerksamkeit der Amtsinhaber; 
sie ist ein echter Leistungsanreiz und bezieht sich 
auf Fragen der Qualität und nicht der Quantität der 
Arbeitsleistung.

9. Unterrichtsverpflichtung des 
Schulleiters

Hessen: Grundsätzlich hat der Schulleiter weiter 
eine Unterrichtsverpflichtung zu erfüllen, das Aus-
maß hängt von der Schülerzahl ab; 4 Stunden muss 
jedoch jeder Schulleiter halten (wie z.B. die A 16 
Schulleiter an berufsbildenden Schulen oder Gym-
nasien); der Plan der Unterrichtsverteilung müss-
te den Schulleiter ausweisen, wird jedoch von der 
Schulbehörde faktisch nicht überprüft. 

Italien/Südtirol:  grundsätzlich keine Unterrichts-
verpflichtung. Einige wenige Schulleiter überneh-
men trotzdem einige Unterrichtsstunden. Vom Be-
rufsbild her sind Schulführungskräfte keine Lehrer 
mehr, sondern haben eine eigene Profession. 

Bayern: ähnlich wie Hessen: verbleibende Unter-
richtsverpflichtung – abhängig von Schulart und 
Schulgröße - zwischen 3 und höchstens 24 Stunden.

Hessen: Es gibt 2 Formen der Einstellung: a. schul-
bezogene Ausschreibung, bei der der Schulleiter 
seinen eigenen Bedarf geltend machen kann (z.B. 
Deutsch und Theater) oder b. Ranglistenverfah-
ren über das jeweilige Schulamt, bei dem nach der 
Bestenauslese der Ranghöchste zu nehmen ist; je-
der Anstellung muss der Personalrat der Schule und 
die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte zu-
stimmen; im Einzelfall auch der Schwerbehinder-
tenvertreter; Schulleiter trifft die Auswahl im Sinne 
der Bestenauslese, unterschreibt diese Auswahlent-
scheidung an das Schulamt, dieses kontrolliert die 
Rechtmäßigkeit des Verfahrens und fertigt die ent-
sprechenden Einstellungsunterlagen (einschließ-
lich Vertrag) aus, bei selbständigen Schulen (nach  
§ 127d HSchG) unterzeichnet der Schulleiter. 

Es gibt auch sog. Vertretungsverträge, die aber 
noch nicht ausgeschrieben werden. Hier kann der 
Schulleiter auf Grund einer Initiativbewerbung ei-
nen Vertrag auf Vertretung anbieten, den dann auch 
wieder die Schulbehörde abschließt; 

Damit der Unterricht nicht ausfällt und Kinder nicht 
ohne Aufsicht bleiben (§ 15a HSG), kann der Schul-
leiter eine Rahmenvereinbarung mit dem Bewerber 
abschließen; aus diesem Pool werden diese für eini-
ge wenige Stunden anlassbezogen verwendet. 

Grundsätzlich werden Lehrer ins Beamtenverhält-
nis eingestellt (zuerst 3 Jahre Probezeit, dann auf 
Dauer § 86 Abs. 1 Satz 3 HSchG)

Italien/Südtirol: Mehrere Fälle sind zu unterschei-
den:

¤ Auf Grund eines Wettbewerbes wird eine Rang-
liste bei der Schulbehörde angelegt; für unbefris-
tete Stellen schreibt die Schulbehörde aus und 
stellt auch selbst ein – Vertrag mit Landesschul-
direktorin;

¤ Für befristete Verträge ist der Schulleiter zustän-
dig, wählt der Schulleiter auf Grund der Ranglis-
te der Schulbehörde aus, wenn die Lehrperson ei-
nen ordnungsgemäßen Studientitel hat, er fertigt 
den Vertrag aus, auch der Personalakt wird von 
der Schule geführt; 

¤ Wenn der Schulleiter auf Bewerber zurückgrei-
fen muss, die keinen entsprechenden Studienti-
tel haben, gibt es keine Rangliste, der Schulleiter 
entscheidet frei, muss aber die Entscheidungskri-
terien vorher bekannt geben (auf der Homepage 
nicht auf eine bestimmte Stelle bezogen)

Personen mit Beeinträchtigung (Feststellung durch 
Ärztekommissionen) kommen in der Rangliste nach 
oben. 

9 Semester, Abschluss mit Bachelor; dann Indukti-
onsphase 1 Jahr (bisher Unterrichtspraktikum mit ½ 
Lehrverpflichtung und ½ Lehrgang ohne Prüfung 
an der PH); dann Masterausbildung weitere 4 Se-
mester ev. parallel zur Induktionsphase; dann min-
destens 6 Jahre Unterrichtstätigkeit. 

Bis 2019: 6-semestrige Ausbildung für Volks- Mittel 
und Sonderschulen an PH, dann volles Lehramt; für 
die mittleren und höheren Schulen: 8-9 Semester an 
Universität, dann Unterrichtspraktikum von 1 Jahr, 
dann vollausgebildeter Lehrer.

Zusammenfassung: In allen Ländern müssen die 
Schulleiter Lehrerausbildung haben, Schulpraxis 
ist rechtlich nur in Südtirol und Österreich vorge-
schrieben; in Bayern wegen des Erfordernisses min-
destens einer dienstlichen Beurteilung als Lehr-
kraft oder in einer schulischen Funktion praktisch 
vorgegeben.

11. Personalverantwortung in der Schule: 
Auswahl und Einstellung der Lehrer

Bayern: Zentrale Einstellungsverfahren für die Er-
steinstellung; für Gymnasien, Realschulen und be-
rufliche Schulen durch das Ministerium, für Grund- 
Mittel und Förderschulen durch die Bezirksregie-
rungen; Einstellungskriterien sind die Bedarfe der 
jeweiligen Schulart, die Gesamtnote (mit Platz-
ziffer) aus dem 1. und 2. Staatsexamen auf 2 Kom-
mastellen genau, daneben auch die Ortswünsche 
der Bewerber. Daneben gibt es für die vorhande-
nen Lehrer Versetzungsverfahren, teilweise auf der 
Grundlage konkret ausgeschriebener Stellen, mit 
Bewerbungsverfahren; teilweise aber auch zentrale 
Versetzungsverfahren auf Grund von Versetzungs-
anträgen; Auswahl primär nach sozialen, insbeson-
dere familiären Kriterien. 

Beteiligt werden bei all diesen Verfahren die Per-
sonalvertretung und die Schwerbehindertenvertre-
tung. Eine Schwerbehinderung wird nach Sozial-
recht festgestellt, dem liegt eine medizinische Fest-
stellung zu Grunde. 

Eine eigene Personalauswahl können Schullei-
ter an Gymnasien, beruflichen Schulen und Real-
schulen für die Beschäftigung sog. Aushilfskräfte 
mit max. einjährigen Verträgen (z.B. für Schwan-
gerenvertretung) vornehmen; die rechtstechnische 
Abwicklung (Arbeitsverträge) erfolgt durch die 
Bezirksregierung. 

Wie in Hessen werden Lehrer grundsätzlich ins 
beamtete Dienstverhältnis aufgenommen (Art. 133 
Abs. 2 der Bayrischen Verfassung). 
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12. Sonstige Entscheidungsfreiräume der 
Schulleitung

23.1. Beim lehrenden Personal

Hessen: Die Freiräume, die dem Schulleiter einge-
räumt sind, sind abhängig vom Status der jeweili-
gen Schule. 

Den Schulleitern aller Schulen obliegen die nach 
§§ 87/88 HSchG übertragenen Zuständigkeiten, 
die über den Zuständigkeitskatalog des § 16 DO 
um Teilfunktionen des Dienstvorgesetzten erwei-
tert worden sind.

Den selbstständigen Schulen nach § 127 d HSchG 
sind nach den Zuständigkeitsanordnungen für die 
Beamten und Tarifbeschäftigten weitere Zustän-
digkeiten in Personalangelegenheiten übertragen 
worden wie Beförderung von Lehrkräften nach A14 
/ E 14 sowie die eigenverantwortliche Abordnung 
von Lehrkräften an andere Schulen im Einverneh-
men mit dem Leiter der aufnehmenden Schule.

Bayern: Der Schulleiter ist für einen geordne-
ten Schulbetrieb und Unterricht, ferner gemein-
sam mit den Lehrkräften für die Bildung und Er-
ziehung der Schüler sowie die Überwachung der 
Schulpflicht verantwortlich; er hat sich über das 
Unterrichtsgeschehen zu informieren. Er ist als Be-
hördenleiter den Lehrkräften und dem sonstigen 
pädagogischen Personal gegenüber (fachlich) wei-
sungsberechtigt und zugleich in Teilbereichen ihr 
dienstrechtlicher Vorgesetzter. Er berät die Lehr-
kräfte und das sonstige pädagogische Personal 
und sorgt für deren Zusammenarbeit. Der Schul-
leiter vertritt die Schule nach außen (Art. 57 Abs. 2 
und 3 BayEUG und § 24 Abs. 1 der Lehrerdienstord-
nung - LDO). Der Schulleiter übt den Vorsitz in der 
Lehrerkonferenz (Art. 58 Abs. 2 BayEUG) und im 
Schulforum (Art. 69 Abs. 2 S. 3 BayEUG) aus.

Der Schulleiter entscheidet über die Aufnahme der 
Schüler, regelt die Zuteilung der Schüler zu Klas-
sen und Gruppen nach Maßgabe der bestehenden 
Vorschriften sowie die Verteilung der Unterrichts-
räume und verteilt den Unterricht und die sonsti-
gen dienstlichen Aufgaben auf die Lehrkräfte (§ 27 
Abs. 1 LDO).  Der Schulleiter informiert sich über 
das Unterrichtsgeschehen auch durch Besuch des 
Unterrichts. Er achtet unter anderem darauf, dass 
die Anforderungen in den einzelnen Fächern das 
rechte Maß einhalten (§ 27 Abs. 3 LDO). Der Schul-
leiter sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der 
schriftlichen Aufgaben über das ganze Schuljahr 
sowie für die Angemessenheit der Aufgabenstel-
lung und der Benotung durch die Lehrkräfte. Hält 

Lehrer bekommen Verträge nach privatwirtschaftli-
chen Kriterien entsprechend der Kollektivverträge. 

Österreich: Neu (Bildungsreformgesetz 2017): Aus-
schreibung durch die Bildungsdirektion ev. mit 
Ausschreibungswünschen des jeweiligen Schullei-
ters; Schulleiter wählt nach einer Ausschreibung 
durch die Bildungsdirektion aus den Bewerbern 
aus, macht einen Vorschlag an die Bildungsdirekti-
on, wenn diese dem Vorschlag nicht folgen mag, hat 
sie dies dem Schulleiter zu begründen, dieser kann 
eine Stellungnahme abgeben, wenn dann die Behör-
de immer noch nicht der Argumentation des Schul-
leiters folgt, hat die Zentralpersonalvertretung das 
Recht, nach Abschluss des Verfahrens die Gründe 
vorgelegt zu bekommen: rechtlich ohne unmittelba-
ren Konsequenzen – faktisch trotzdem wirkungs-
voll;  die Auswahl erfolgt nach den Team-Bedürf-
nissen der Schule; bei zu vielen Bewerbern kann die 
Behörde eine Vorauswahl treffen und der Schule 4-5 
Bewerber vorschlagen, aus denen dann der für die 
Schule Bestgeeignete ausgewählt wird. 

Lehrer werden immer als Vertragsbedienstete auf-
genommen und je nach Bundesland ev. noch nach 
einigen Jahren und Absicherung der Stelle als Be-
amte übernommen. Der Bund für Lehrer an mittle-
ren und höheren Schulen pragmatisiert (verbeam-
tet) grundsätzlich nicht mehr, obwohl eine theore-
tische Übernahme ins öffentliche Dienstverhältnis 
möglich wäre. 

Zusammenfassung: In Hessen und Bayern sind 
durch das im Grundgesetz verankerte Berufsbeam-
tentum (Art. 33 GG), in das die Lehrkräfte regelhaft 
zu berufen sind, relativ enge Grenzen und Schran-
ken im Hinblick auf Einfluss des Schulleiters und 
des Auswahlverfahrens insgesamt gesetzt. Das Bun-
desverwaltungsgericht in Leipzig hat dazu eine sehr 
strikte Rechtsprechung. Auch in der italienischen 
Verfassung ist vorgesehen, dass Bedienstete nach 
Wettbewerben eingestellt werden (Bestenauswahl), 
wodurch Grenzen der Personalauswahl automatisch 
eingezogen sind. Dies wird auch von den betroffe-
nen Schulleitern als große Einschränkung in der 
Schulautonomie in Südtirol empfunden. Eine echte 
Personalautonomie gibt es somit in keinem der Part-
nerländer, auch wenn in Österreich durch die neuen 
Mitbestimmungsregelungen im Sinne der Schulau-
tonomie etwas mehr Einflussmöglichkeiten in der 
Personalauswahl bestehen. 

Gewerkschaftsvertretung auf Schulebene (z.B. zur 
Festlegung der Kriterien für die Verteilung der 
Leistungsprämien). Im arbeitsschutzrechtlichen 
Sinne ist die Schulführungskraft als Arbeitgeber 
eingestuft und somit verantwortlich für die Ein-
haltung der Bestimmungen für Arbeitsschutz und 
Arbeitssicherheit.

Österreich: Die Schulleiter sind die Dienst- und 
Fachvorgesetzten der LehrerInnen. Als solche sind 
sie für ihre Diensteinteilung in Form der Lehrfä-
cherverteilung (in welchen Klassen sie unterrich-
ten) und dann des Stundenplanes zuständig. 

Im Pflichtschulbereich haben die einzelnen Län-
der in unterschiedlicher Art und Dichte Dienst-
rechtskompetenzen mit Erlässen oder Delegati-
onsverordnungen an die Schulleitungen delegiert, 
da gem. Art. 14 Abs. 4 lit. a B-VG die Behördenzu-
ständigkeit zur Ausübung der Diensthoheit über 
die Lehrer an öffentlichen Pflichtschulen bei den 
Ländern liegt. So obliegt dem Schulleiter bspw. 
nach dem Salzburger Landeslehrpersonen-Dienst-
hoheitsgesetz 2015 (LGBl Nr. 69/2015 § 3) 

¤ die Gewährung von Sonderurlaub bis zu drei Ta-
gen,

¤ die Gewährung von Pflegefreistellung,
¤ die Erteilung von Dienstaufträgen zu Dienst-

reisen oder Dienstverrichtung am Dienstort für 
Fortbildungsveranstaltungen und für Tätigkei-
ten im Rahmen des mobilen Dienstes,

¤ Bestätigung des Dienstinteresses an der Benüt-
zung des eigenen Kraftfahrzeuges,

¤ die sachliche Überprüfung der Reiserechnun-
gen;

¤ die Festlegung der Diensteinteilung
¤  die Bestellung der Sicherheitsvertrauensperson 

sowie
¤ die Bestellung der Ersthelfer sowie der für die 

Brandbekämpfung und Evaluierung zuständi-
gen Person.

Bei den Bundeslehrern an mittleren und höheren 
Schulen haben die Schulleiter darüber hinaus auch 
die Möglichkeit, einen Dienstreiseauftrag für ganz 
Österreich im Rahmen des ihnen zugeteilten Bud-
gets zu erteilen. 

23.2. Beim Verwaltungspersonal 

Hessen: Da das Verwaltungspersonal mit Ausnah-
me der RSBS in der Personalhoheit der Schulträ-
ger steht, haben die Schulleiter insoweit keine Ent-
scheidungsspielräume, sind ihnen gegenüber je-
doch weisungsbefugt; lediglich die auf Stellen das 
Landes eingestellten Verwaltungskräfte an SBS 

der Schulleiter die Änderung einer Note für er-
forderlich, ohne ein Einverständnis mit der Lehr-
kraft hierüber erzielen zu können, so entschei-
det die Lehrerkonferenz. Stellt er nach Rückspra-
che mit der Lehrkraft und gegebenenfalls mit der 
Fachbetreuerin oder dem Fachbetreuer der Schu-
le fest, dass die Anforderungen in einem schrift-
lichen Leistungsnachweis für die Jahrgangsstufe 
nicht angemessen waren oder der Lehrstoff nicht 
genügend vorbereitet war, so kann er die Aufgabe 
für ungültig erklären und die Anfertigung einer 
neuen anordnen (§ 27 Abs. 4 LDO). Der Schulleiter 
verfolgt bei der Schulentwicklung das Ziel der in-
klusiven Schule. Er organisiert die Rahmenbedin-
gungen für inklusiven Unterricht im Rahmen der 
vorhandenen Stellen und Mittel und kooperiert 
dabei mit der Schulleitung der jeweiligen Förder-
schule, dem Schulaufwandsträger und ggf. mit au-
ßerschulischen Partnern (§ 27 Abs. 10 LDO).

Der Schulleiter verwaltet für den kommunalen 
Aufwandsträger und nach dessen Richtlinien die 
Schulanlage und die zur Verfügung gestellten be-
weglichen Sachen (Schulvermögen). Er übt das 
Hausrecht aus. Der kommunale Aufwandsträ-
ger kann die Bewirtschaftung der für den Schul-
aufwand bereitgestellten Haushaltsmittel ganz 
oder teilweise dem Schulleiter übertragen (Art. 
14 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz 
– BaySchFG).

Bei der „erweiterten Schulleitung“ erstellt der 
Schulleiter einen Geschäftsverteilungsplan, der 
jede Lehrkraft der Schule jeweils einem Mitglied 
der erweiterten Schulleitung bzw. der Schulleiterin 
oder dem Schulleiter zuweist und die Aufgabenbe-
reiche der Mitglieder der erweiterten Schulleitung 
festlegt. Die Mitglieder der erweiterten Schullei-
tung sind gegenüber den ihnen vom Schulleiter 
zugeordneten Lehrkräften weisungsberechtigt; 
das Weisungsrecht des Schulleiters gegenüber den 
Lehrkräften bleibt hiervon unberührt (§ 28 Abs. 2 
und 3 LDO).

Italien/Südtirol: Die Schulführungskraft ist ver-
antwortlich für die einheitliche Führung der Schu-
le und für die Gewährleistung einer qualitativ 
hochwertigen Bildungsarbeit. Die Schulleitung ist 
Vorgesetzter des Lehrpersonals und entscheidet 
im Rahmen der geltenden Kollektivverträge über 
die Dienstzeiten (Stundenplan), weist die Aufgaben 
zu (Klassen-, Fächerzuteilungen, sonstige Tätig-
keiten) und bewertet auch die Tätigkeit des Lehr-
personals. Die Schulleitung ist weiter zuständig 
für die Beziehungen zu den Gewerkschaften und 
führt auch Verhandlungen mit der einheitlichen 
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Disziplinaranzeige an die Bildungsdirektion über-
mitteln, die als Dienstbehörde diese und alle ande-
ren Fragen des Dienstrechtes zu verwalten hat. Die 
Bewertung der Verwaltungsplanstellen und ihre 
besoldungsrechtliche Einstufung an der Schule 
erfolgt über die Bildungsdirektion durch das Bil-
dungsministerium und das Bundesministerium für 
öffentliche Verwaltung.  

13. Personallenkungsmaßnahmen
Hessen: Als Maßnahmen sind gesetzlich vorgese-
hen Abordnung (Vorübergehende Maßnahme) und 
Versetzung (auf Dauer angelegte Maßnahme). Diese 
können persönliche oder dienstliche Gründe haben. 
Bei Versetzungen sind Personalvertretungsbestim-
mungen zu beachten, bei Abordnungen nur in Ein-
zelfällen, wenn diese eine bestimmte Dauer (1 Jahr) 
übersteigen. Die Maßnahme wird von der Schulbe-
hörde (ev. auf Anregung des Schulleiters) hin durch-
geführt. Nur bei selbständigen Schulen kann der 
Schulleiter der abgebenden Schule im Einverneh-
men mit dem Schulleiter der aufnehmenden Schule 
selbst abordnen (§ 1 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 der VO über 
beamtenrechtliche Zuständigkeiten im Geschäfts-
bereich des Hessischen Kultusministeriums).

Bei Entlassung aus dem Beamtenverhältnis auf Pro-
bezeit wegen mangelnder Eignung und bei Kündi-
gung von Tarifbeschäftigten ist ausschließlich das 
staatliche Schulamt zuständig (Schulleiter haben 
keine Zuständigkeit). Bei Entlassung im Zusam-
menhang mit einem Disziplinarverfahren ist das je-
weilige Verwaltungsgericht zuständig. 

Bayern: Ähnlich wie Hessen ausgenommen die Re-
gelung für die selbständigen Schulen, da es diese in 
Bayern nicht gibt. 

Italien/Südtirol: Es gibt Versetzung, provisorische 
Zuweisung (Abordnung) und Entlassung. Für alle 
drei hat der Schulleiter keine direkte Zuständig-
keit; es sind Verfahren, die über die übergeordne-
te Behörde ablaufen. Eine Ausnahme bildet die Be-
rufseingangsphase; wenn diese zweimal durch die 
Schulführung negativ bewertet wird, ist eine erneu-
te Anstellung der betreffenden Lehrperson nicht 
mehr möglich.

Österreich: Sowohl Vertragslehrer als auch beam-
tete Lehrer werden durch die Schulbehörde (Bil-
dungsdirektion) versetzt (auf Antrag oder von Amts 
wegen). Bei Vertragslehrern ist bei Dienstpflichtver-
letzung die Kündigung und bei schweren Dienst-
pflichtverletzungen die Entlassung vorgesehen. Be-
amtete Lehrer können nur über ein Disziplinarver-
fahren vor einer weisungsunabhängigen Behörde 

über 70 Lehrerplanstellen fallen in die Zuständig-
keit der Schulleiter, wobei die Stellenwertigkeit sei-
tens des HKM bei den Werten A 11 / E 11 gedeckelt 
ist, was die Spielräume faktisch stark einschränkt.

Bayern: Der Schulleiter ist auch Vorgesetzter der 
schulischen Verwaltungsangestellten (Schulse-
kretärin) und eventueller weiterer schulischer 
Bediensteter (z. B. Schulsozialpädagogen). Er ist 
(fachlich) weisungsbefugt gegenüber dem Haus-
personal (Art. 57 Abs. 2 S. 2 BayEUG, Art. 14 Abs. 
1 BaySchFG), das jedoch einen Dienstvertrag mit 
dem kommunalen Schulaufwandsträger hat.

Italien/Südtirol: Die Schulführungskraft ist direk-
ter Vorgesetzter des nicht unterrichtenden Per-
sonals (Verwaltungspersonals) und entscheidet 
im Rahmen der geltenden Kollektivverträge und 
der von der Personalabteilung des Landes festge-
legten Rahmenbedingungen über die Dienstzei-
ten, weist die Aufgaben zu und führt Zielverein-
barungs- und Bewertungsgespräche mit den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern durch. Auf dieser 
Grundlage entscheidet die Schulleitung über die 
Zuerkennung bestimmter Leistungslohnelemente 
(Leistungsprämie, individuelle Gehaltserhöhung). 
Im arbeitsschutzrechtlichen Sinne ist die Schul-
führungskraft als Arbeitgeber eingestuft und so-
mit verantwortlich für die Einhaltung der Bestim-
mungen für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit.

Österreich: Der Schulleiter ist unmittelbarer Vor-
gesetzter aller an der Schule Beschäftigten, da-
mit auch des Nicht-Lehrer-Personals. Auch hier ist 
wieder zwischen öffentlichen Pflichtschulen und 
Bundesschulen zu unterscheiden. 

Pflichtschulen: Hier ist der Schulleiter nur Fach-
vorgesetzter, Dienstvorgesetzter ist der jeweilige 
Schulerhaltervertreter (Bürgermeister). Inwieweit 
hier Aufgaben an den Schulleiter delegiert wer-
den, liegt bei diesem und ist im Einzelfall zu hin-
terfragen. Es ist jedoch eher davon auszugehen, 
dass dies nicht der Fall ist und der Schulleiter we-
gen allen dienstrechtlichen Maßnahmen zum Bür-
germeister der Schulerhaltergemeinde oder des 
Schulerhalter-Gemeindeverbandes gehen muss. 

Bei den Bundesschulen hat der Schulleiter neben 
seiner Funktion als Fachvorgesetzter auch be-
stimmte Dienstrechtskompetenzen zB. Dienstein-
teilung und Dienstzeitfragen, Gewährung eines 
Sonderurlaubes bis zu 1 Woche oder Pflegefreistel-
lung bis zu 1 Woche bis hin zur Erteilung eines 
Dienstreiseauftrages für Dienstreisen in Öster-
reich. Bei pragmatisierten Mitarbeitern kann der 
Schulleiter bei einer Dienstpflichtverletzung eine 

(seit neuestem) ein Vertreter des kommunalen Sach-
aufwandsträgers. Das Schulforum hat Mitwirkungs-
rechte hinsichtlich der pädagogischen Grundaus-
richtung der Schule (z. B. welches Schulprofil die 
Schule haben soll); daneben ist es zur Mitwirkung 
an organisatorischen Maßnahmen (wie der Haus-
ordnung) berechtigt. 

An beruflichen Schulen gibt es an Stelle des Schul-
forums den Berufsschulbeirat; der wesentliche Un-
terschied zum Schulforum ist: Im Berufsschulbeirat 
sitzen keine Elternvertreter, aber dafür Vertreter der 
Wirtschaft. 

Eine Elternvertretung besteht an allen allgemein-
bildenden Schularten: Der Elternbeirat ist ein Org-
an der Schule; Elternbeirat und Klassenelternspre-
cher werden von den Eltern gewählt; die Zahl der 
Mitglieder des Elternbeirats richtet sich nach der 
Größe der Schule (je 50 Schüler 1 Elternvertreter, 
bei Grundschulen und Förderschulen und Mittel-
schulen für je 15 Schüler 1 Vertreter). Der Eltern-
beirat hat vor allem Aufgaben beratender Art und 
Vorschlagsrechte, in bestimmten, ausdrücklich 
im BayEUG und in der Bayerischen Schulordnung  
(BaySchO) genannten Fällen aber auch unmittelba-
re Mitbestimmungsrechte.

Schülervertretung: Ab der Jahrgangsstufe 5 wird 
für jede Klasse 1 Klassensprecher gewählt. Die Klas-
sensprecher zusammen bilden die Klassenspre-
cherkonferenz. Die Klassensprecher wählen die 3 
Schülersprecher, die dann den Schülerausschuss 
bilden. Wesentliche Rechte sind Informations- und 
Vorschlagsrechte.  Die Schülervertreter haben aber 
auch die Möglichkeit, Beschwerden an den Schul-
leiter einzubringen. Eine wichtige Kompetenz der 
Schülervertretung ist das Recht auf Herausgabe ei-
ner Schülerzeitung, entweder in Verantwortung der 
Schulleitung oder eigenverantwortlich durch die 
Schüler nach dem Presserecht.

Die Personalvertretung hat Mitwirkungsrechte bei 
bestimmten dienstrechtlichen Angelegenheiten, z. 
B.  bei Versetzungen, und auch in sozialen Angele-
genheiten. Bei Gymnasien, Realschulen und beruf-
lichen Schulen ist auf Schulebene ein örtlicher Per-
sonalrat gebildet; bei den Grundschulen und Mit-
telschulen ist der örtliche Personalrat auf der Ebene 
der Schulämter, bei Förderschulen auf der Ebene 
der Regierungen gebildet. 

Sowohl in Hessen als auch in Bayern gibt es die 
Möglichkeit, privatrechtliche Schulfördervereine 
zu bilden, in denen alle an der Schule Interessier-
ten (z.B. Lehrkräfte, Eltern, Schüler…) mitarbeiten 
können. Ein Schulförderverein ist kein Organ der 

als letzte Strafe entlassen werden. Bei keinem die-
ser Verfahren hat die jeweilige Schulleitung ein of-
fizielles Mitspracherecht. In der Praxis werden die 
Schulleiter jedoch intensiv von der Schulaufsicht in-
formell eingebunden. 

Zusammenfassung: Es gibt in allen 4 Ländern kei-
ne ausdrückliche rechtliche Kompetenz zur Betei-
ligung der Schulleiter. Die Ausnahme in Hessen an 
den selbständigen Schulen findet in der Praxis nicht 
statt. 

14. Schuldemokratie/Partizipation
Hessen: Als gemeinsames Gremium der Schulge-
meinde ist die Schulkonferenz eingerichtet, mit 50% 
Lehrervertretung und je 25% Eltern- und Schüler-
vertretung (außer an Grundschulen) mit dem Vor-
sitz des Schulleiters, der ein Stimmrecht und die 
ausschlaggebende Stimme hat. Je nach Größe der 
Schule umfasst das Gremium 11 bis 15 Personen. Die 
Zuständigkeiten sind im Wesentlichen schulorgani-
satorischer Natur (vgl. § 128 f HSchG).

Ein weiteres Gremium ist die Gesamtkonferenz 
(Konferenz aller Lehrkräfte und Sozialarbeiter) mit 
Anwesenheitsberechtigung von jeweils bis zu max. 
vier entsandten Eltern- und Schülervertretern (§ 133 
HSchG). Diese werden entsandt vom Schuleltern-
beirat bzw der Schülervertretung. 

Im Schulelternbeirat sind alle Klassenelternbeiräte 
vertreten, wobei es für jede Klasse einen Klassen-
elternbeirat gibt. Diese üben das Mitbestimmungs-
recht der Eltern in der Schule aus. Es gibt Anhö-
rungsrechte und Zustimmungsrechte, wobei zu 
Letzteren z. B. alle Entscheidungen der Schulkon-
ferenz betreffend Schulprogramm, Umwandlung in 
eine selbständige Schule, Schulversuche und Zu-
sammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen 
gehören. Dazu gehören auch Änderungen der Schu-
lordnung, wofür es ein Zustimmungsrecht gibt. Die-
se Zustimmungsrechte stehen alle auch der Schü-
lervertretung zu. Eine solche gibt es ab der Schul-
stufe 5 (§ 112 Abs. 2 HSchG). 

Der Lehrerpersonalrat hat für die Personalangelegen-
heiten ein entsprechendes Mitbestimmungsrecht. 

Bayern: Ein ähnliches Gremium wie die Schulkonfe-
renz in Hessen ist in Bayern das Schulforum, das an 
allen Schulen besteht, soweit sie nicht nur die Jahr-
gangsstufen 1 – 4 führen. Dem Schulforum gehö-
ren an der Schulleiter + 3 von der Lehrerkonferenz 
gewählte Lehrervertreter + der Elternbeiratsvorsit-
zende + 2 von Elternbeirat gewählte Elternvertreter 
+ der Schülerausschuss (besteht aus den 3 von den 
Klassensprechern gewählten Schülersprechern) + 
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ähnlich und reichen von der Beschlussfassung von 
Hausordnung, Verhaltensvereinbarung bis hin zu 
Anträgen von Schulversuchen. 

In den allgemeinbildenden Pflichtschulen und in 
den AHS (Allgemeinbildende Höhere Schulen) Un-
terstufen gibt es das Klassenforum, in dem die Er-
ziehungsberechtigten der dortigen Schüler ihr 
Stimmrecht ausüben. Neben der allgemeinen Be-
ratung der erzieherischen Situation entscheidet das 
Klassenforum über die Durchführung von mehrtä-
gigen Schulveranstaltungen. 

Schülervertretung: Ab der fünften Schulstufe wird in 
jeder Klasse ein Klassensprecher gewählt, die Klas-
sensprecher der Oberstufenschulen wählen einen 
Schulsprecher und zwei Stellvertreter. Diese sowie 
drei Elternvertreter, die vom Elternverein entsandt 
werden, sind auch Mitglied der Schulkonferenz.

Schulkonferenz: Alle Lehrer der Schule, sowie drei 
Elternvertreter und die drei Schulsprecher. Pri-
mär nur Beratungskompetenz. Entscheidung nur 
in Fragen des Antrages eines (endgültigen) Schul-
ausschlusses, worüber die Bildungsdirektion 
entscheidet.

Dienststellenausschuss: Vertretungsorgan der Leh-
rerschaft an der jeweiligen Schule, außer bei allge-
meinbildenden Pflichtschulen, bei welchen die Be-
zirksverwaltungsbehörde eingerichtet ist.

Elternverein: Ist kein Organ der Schule, sondern 
ein Verein gemäß dem Vereinsgesetz. Der Schullei-
ter hat den Auftrag die Aktivitäten des Vereins zu 
unterstützen und den Vorsitzenden eventuell zum 
Schulforum/SGA als Experten einzuladen. Der in-
formelle Einfluss des Elternvereins ist relativ groß.

Erweiterter Schulgemeinschaftsausschuss: Zur 
Kontaktpflege und der Pflege der Zusammenarbeit 
der Wirtschaft und der übrigen Gesellschaft kön-
nen diese als Beratungsgremien an der jeweiligen 
Schule eingerichtet werden.

Zusammenfassung: Die unterschiedlich bezeichne-
ten Organe der Schulpartnerschaft sind in ihren Zu-
sammensetzungen und Funktionen durchaus ähn-
lich und haben in ihren Zuständigkeiten entspre-
chend große Bedeutung für den Schulalltag.

15. Organisatorische Eigenverantwortung 
– Schulräume

Bayern: 

a) Schulbau/Raumnutzung: Der (kommunale) 
Schulaufwandsträger stellt der Schule die erfor-
derlichen Schulgebäude/Schulräume einschl. 

Schule und untersteht nicht der Schulaufsicht.

Italien/Südtirol: Es gibt einen Schulrat, was in Hes-
sen die Schulkonferenz ist. Auch die Zusammenset-
zung ist analog. In der Regel umfasst dieser 14 Perso-
nen, 6 Lehrervertreter, 3 Schülervertreter (nur in der 
Oberschule), 3 Elternvertreter (in der Mittelschule 
6), den Schuldirektor und den Schulsekretär als Ver-
treter des Verwaltungspersonals. Vorsitzender muss 
ein Elternvertreter sein. Zuständigkeit: Schulhaus-
halt und Schulorganisation. 

Elternrat: setzt sich zusammen aus je 2 Elternvertre-
tern der Klassenräte, hat aber nur ein Vorschlags-
recht, keine verpflichtenden Zustimmungsrechte.

Analog dazu der Schülerrat aus je 2 Schülervertre-
tern jeder Klasse ab der 9. Schulstufe. Bis Stufe 8 
gibt es keine Schülervertretung.

Dienstbewertungskomitee: Dieses setzt sich zu-
sammen aus 3 Lehrpersonen und der Schulfüh-
rungskraft; es hat Kompetenzen bei der Bewertung 
des Probe- und Berufsbildungsjahres und der Be-
rufseingangsphase der Lehrkräfte.

Schlichtungskommission: setzt sich zusammen aus 
mindestens 2 Lehrer-, 1 Eltern- und 1 Schülervertre-
ter (bis Stufe 8 mindestens 2 Elternvertreter und kein 
Schülervertreter) und der Schulführungskraft. Den 
Vorsitz führt ein Elternvertreter. Die Schlichtungs-
kommission ist die erste Eingabeinstanz gegen Dis-
ziplinarmaßnahmen der Klassenräte Schüler betref-
fend. In nächster Instanz gibt es nur noch die Einga-
be an das Verwaltungsgericht. 

Der Klassenrat hat einige wichtige Kompetenzen 
und setzt sich zusammen aus allen Lehrern der 
Klasse, 2 Eltern-, 2 Schülervertretern und der Schul-
führungskraft, die den Vorsitz führt (alternativ ein 
von ihr bestellter Lehrer, in der Regel der Klassen-
vorstand). Der Klassenrat hat drei wesentliche Auf-
gaben: Schülerbewertung und Versetzungsent-
scheide; die gesamte Planung der Unterrichts- und 
Erziehungstätigkeit; Disziplinarmaßnahmen gegen 
Schüler. 

Österreich: Das zentrale Gremium der Schulpartner-
schaft ist an den allgemeinbildenden Pflichtschulen 
(Volksschule, Neue Mittelschule, Sonderschule) 
das Schulforum; unter dem Vorsitz des Schulleiters 
treffen sich hier der jeweilige Klassenlehrer bzw. 
der Klassenvorstand und der gewählte Elternver-
treter jeder Klasse. An den mittleren und höheren 
Schulen ist dies der Schulgemeinschaftsausschuss 
(SGA), der sich aus je drei Lehrer- Eltern und Schü-
lervertreter zusammensetzt. Die Mitwirkungs- und 
Entscheidungsrechte sind in beiden Gremien sehr 

kommunale Körperschaft (Gemeinde, kreisfreie 
Stadt, Landkreis, Bezirk, Schulverband aus meh-
reren Kommunen, kommunaler Zweckverband), 
bei staatlichen Heimschulen (im Bereich der 
Gymnasien sowie Förderschulen) trägt der Staat 
die Baulast. 

 Die Überlassung von Schulräumen für nichtschuli-
sche Zwecke erfolgt durch den kommunalen Schul-
aufwandsträger in der Regel gegen Bezahlung. 

b) Klassen- und Gruppenbildung; schulinterne Ein-
satzplanung der Lehrkräfte

 Die Bildung der Klassen und Unterrichtsgruppen 
obliegt im Rahmen der von der Schulaufsicht zu-
geteilten Personalressourcen grundsätzlich dem 
Schulleiter. Bei Grund- und Mittelschulverbün-
den entscheidet über die Klassenbildung im Ver-
bund der Verbundkoordinator nach Beratung im 
Verbundausschuss. Bei Grundschulen, die kei-
nem Verbund angehören, nimmt die Klassenbil-
dung das Staatliche Schulamt (örtliche Schulauf-
sicht) vor. 

 Die Planung des Einsatzes der der Schule zuge-
teilten Lehrkräfte einschließlich der Bestimmung 
der Klassenleitungen obliegt dem Schulleiter. 

 Der Schulleiter entscheidet auch über die Auftei-
lung der Schüler auf Parallelklassen (unter Be-
rücksichtigung der Wahlentscheidung der Eltern 
für bestimmte Ausbildungsrichtungen, Wahl-
pflichtfächergruppen, Züge u. ä.).

c) Entscheidungszuständigkeit bei sonstigen inne-
ren Schulangelegenheiten

 Nach Art. 111 Abs. 3 BayEUG entscheidet in inne-
ren Schulangelegenheiten das zuständige Organ 
der Schule, soweit nicht die Schulaufsicht zustän-
dig ist. Organe der Schule sind insbesondere die 
Schulleitung bzw. die erweiterte Schulleitung, die 
Lehrerkonferenz (mit Teilkonferenzen und Aus-
schüssen), die Elternvertretung (Elternbeirat, Klas-
senelternsprecher), die Schülermitverantwortung 
(Klassensprecher, Klassensprecherversammlung, 
Schülersprecher im Schülerausschuss), das Schul-
forum (außer an Grundschulen und Berufsschu-
len) und der Berufsschulbeirat an Berufsschulen. 
Bei Schulverbünden bestehen daneben der Ver-
bundkoordinator (einer der Leiter der Schulen im 
Verbund) und der Verbundausschuss als Organe 
für verbundbezogene Aufgaben.

 Die Aufgaben der einzelnen schulischen Organe 
sind im BayEUG, in der (schulartübergreifenden) 
Bayerischen Schulordnung und in den einzelnen 
Schulordnungen sowie in der Lehrerdienstord-
nung bestimmt. 

 Zu den eigenverantwortlichen (inneren) Schul-
angelegenheiten gehören insbesondere die 

der Sportanlagen zur Verfügung. Welche Räume 
als erforderlich anzusehen sind, bestimmt sich 
nach der Schulbauverordnung (SchulbauV) ein-
schließlich der in den Anlagen zur SchulbauV 
ausgewiesenen beispielhaften Zusammenstel-
lungen für schulische Raumprogramme. Schul-
baurichtlinien mit detaillierten Empfehlungen u. 
a. zu Raumgrößen und Ausstattung wurden zum 
1. Januar 1995 aufgehoben. Aktuell werden für die 
einzelnen Schularten Tabellen mit sog. „Flächen-
bandbreiten“ herausgegeben. Damit werden im 
Hinblick auf die staatliche Förderung von Schul-
baumaßnahmen Rahmen-Flächenwerte (von . . . 
m² bis . . . m²) in Abhängigkeit von der Zügigkeit 
der Schule und von besonderen Anforderungen 
(z. B. Ganztag) festgelegt. 

 Bei Neu- und Umbaumaßnahmen für staatli-
che Schulen erstellt in der Regel der Schullei-
ter (bei Schulneugründungen die Schulaufsicht) 
ein Raumbedarfskonzept für den kommunalen 
Schulaufwandsträger. Nach Beratung des Kon-
zepts in den zuständigen kommunalen Gremien 
beteiligt der Schulaufwandsträger die Personal-
vertretung (Art. 76 Abs. 2 Nr. 3 Bayerisches Per-
sonalvertretungsgesetz) und leitet das Konzept 
der zuständigen Schulaufsichtsbehörde (Mi-
nisterialbeauftragte bei Gymnasien, Realschu-
len und Beruflichen Oberschulen, für die ande-
ren Schularten die Regierungen) zu. Die Schul-
aufsicht prüft, ob der Raumbedarfsplan (einschl. 
Sportstätten und vorgesehener Ausstattung) den 
schulischen Anforderungen entspricht (vgl. Art. 4 
BayEUG) und erteilt eine schulaufsichtliche Ge-
nehmigung. Über die staatliche Förderung von 
Schulbaumaßnahmen entscheidet die zuständige 
Regierung nach Maßgabe des Finanzausgleichs-
gesetzes. 

 Die Zuteilung der Klassen und sonstigen schu-
lischen Nutzungen auf die (vorhandenen) schu-
lischen Räume obliegt dem Schulleiter; er kann 
die Lehrerkonferenz beteiligen. Dabei muss er 
eine besondere Zweckbestimmung und Ausstat-
tungen für bestimmte Räume (z. B.  für Fachun-
terricht) berücksichtigen. Bei einem Überhang 
von Räumen, insbesondere von Klassenräumen, 
kann der kommunale Schulaufwandsträger die 
schulische Nutzung des Schulgebäudes entspre-
chend einschränken. Eine schulische Nutzung 
hat jedoch Vorrang. Gibt es keine derartigen Ein-
schränkungen entscheidet der Schulleiter, wie 
viele und welche der vorhandenen Räume schu-
lisch genutzt werden sollen.

 Zuständiger Aufgabenträger für Schulbau-
maßnahmen ist in der Regel die zuständige 
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Wesentlichen über die pädagogische Arbeit der 
Schule zu entscheiden hat,

¤ Teilkonferenzen der Lehrkräfte nach §§ 133 / 134 
HSchG wie Klassen-, Fach- und Fachbereichs-
konferenzen,

¤ Elternvertretung nach §§ 101 ff HSchG mit be-
schriebenen Zuständigkeiten nach § 110 Abs. 2 
HSchG,

¤ Schülervertretung nach §§ 121 ff HSchG mit be-
schriebenen Zuständigkeiten nach §§ 122 Abs. 5 
Satz 1 i.V.m. 110 Abs. 2 HSchG und

¤ Personalvertretung der Lehrkräfte nach dem 
HPVG mit Mitbestimmungsrechten in organisa-
torischen und personellen Angelegenheiten, so-
weit diese nicht von dem bei jedem Staatlichen 
Schulamt gebildeten Gesamtpersonalrat wahrge-
nommen werden.

Bei allen Konferenzbeschlüssen hat der Schulleiter 
nach § 87 Abs. 5 HSchG bei Rechtswidrigkeit eines 
Beschlusses eine Beanstandungspflicht und bei pä-
dagogischen Bedenken ein Beanstandungsrecht. 
Sollte die Konferenz einen durch den Schulleiter 
beanstandeten Beschluss durch einen weiteren Be-
schluss bestätigen, ist der Schulleiter verpflichtet, 
diesen dem Staatlichen Schulamt zur endgültigen 
Entscheidung vorzulegen.

Italien/Südtirol: Für die Bereitstellung und Instand-
haltung der Schulgebäude ist für Kindergärten, 
Grund- und Mittelschulen die jeweilige Gemein-
de zuständig, für die Ober- und Berufsschulen das 
Land Südtirol. Die Schulführungskräfte (Schuldi-
rektoren) werden als Verwahrer der jeweiligen Ge-
bäude ernannt und können somit vollumfänglich 
über diese verfügen, um den Schulbetrieb regulär 
abwickeln zu können. Dies gilt auch für die außer-
schulische Nutzung, die für Vereine ohne Gewin-
nabsicht kostenlos zur Verfügung gestellt werden 
muss (einschließlich Reinigungsdienst außer bei 
besonderer Verunreinigung oder Beschädigung). 
Bei kommerzieller Schulraumüberlassung gehen 
die Einnahmen ins Schulbudget über. 

Bei Neubauten erstellt die Schule ein sog. Pädago-
gisches Konzept, welches Ausgangspunkt und Re-
ferenz für die architektonische Planung des Schul-
gebäudes ist, aber auch unter Berücksichtigung 
der Schulbaurichtlinien des Landes, die bestimmte 
Mindeststandards z.B. hinsichtlich der Raumgröße 
vorgeben. 

Österreich: Schulerhalter für die öffentlichen mitt-
leren und höheren Schulen ist der Bund, für die 
Pflichtschulen die jeweilige Gemeinde oder ein Ge-
meindeverband, zu dem sich die Gemeinden zur 

Gestaltung des Unterrichts im Rahmen der jewei-
ligen (kompetenzorientierten) Lehrpläne und der 
Stundentafeln, die Aufstellung eines Schulent-
wicklungsprogramms, die Erziehungsaufgaben, 
das Schulleben (Veranstaltungen, Wanderungen 
und Fahrten u. a.) sowie Leitung, Organisation 
und Verwaltung der Schule. 

Hessen: Für die Errichtung einer Schule gelten die-
selben Regelungen wie in Bayern bis auf: Es gibt 
weder Schulbauverordnungen noch Schulbauricht-
linien. Die Errichtung von Schulbauten steht in der 
ausschließlichen Verantwortung des jeweiligen 
Schulträgers. Eine Beteiligung der Lehrerpersonal-
räte bei Schulbaufragen ist nicht vorgesehen. 

Gem. § 145 HSchG ist von jedem Schulträger ein 
Schulentwicklungsplan für sein Gebiet zu erstellen 
und fortzuschreiben, der vom Hessischen Kultusmi-
nisterium zu genehmigen ist. 

Die Aufteilung von Stunden, Klassen und Lehrkräf-
ten fällt in die Zuständigkeit des Schulleiters nach 
§ 88 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 HSchG, der insoweit im Rah-
men der zuvor von der Gesamtkonferenz nach § 133 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 14 HSchG festgelegten Grundsätze 
handelt.

Im Rahmen der nach § 127 Abs. 1 HSchG grundsätz-
lich bestehenden Eigenverantwortung der einzel-
nen Schule für ihre pädagogische Arbeit sind die 
Schulen befugt, ihre Angelegenheiten in eigener 
Verantwortung im Rahmen der geltenden Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften selbst zu regeln, wo-
bei diese Vorgaben die Schulen nach § 127 Abs. 2 
HSchG nicht unnötig einengen dürfen.

Zur innerschulischen Wahrnehmung der Aufga-
ben sind folgende Zuständigkeiten/Funktionen zu 
beachten:

¤ Schulleiter nach § 87 Abs. 1 HSchG mit dem ihm 
nach §§ 88 Abs. 2 und 3 HSchG übertragenen Zu-
ständigkeitskatalog und der Gesamtverantwor-
tung für die Schule,

¤ Schulleitung nach § 87 Abs. 1 HSchG, die alle 
Lehrkräfte mit Funktionsstellen umfasst; ihre 
Aufgabenverteilung wird durch eine selbst gege-
bene Geschäftsordnung vorgenommen,

¤ Schulkonferenz, die zu 50% von Lehrkräften und 
zu je 25% von Schülern und Eltern besetzt ist, bei 
der der Schulleiter den Vorsitz führt und die im 
Wesentlichen über schulorganisatorische Ange-
legenheiten entscheidet (vgl. den Katalog in § 129 
HSchG),

¤ Gesamtkonferenz der Lehrkräfte, die unter 
Vorsitz des Schulleiters nach § 133 HSchG im 

Schulformen Gruppen zu bilden sind (§ 8a 
SchOG)und neu

¤ bei welcher Mindestzahl mit mangelnder Kennt-
nis der Unterrichtssprache Deutschförderklassen 
oder Deutschförderkurse eingerichtet werden (§ 
8h SchOG BGBl I 35/2018)2

¤ Die Zuteilung der Lehrerdienstposten (Pflicht-
schulen) bzw Werteinheiten (Bundesschulen) er-
folgt nach folgenden Kriterien: 
¤ Zahl der Schüler
¤ Bildungsangebot
¤ Sozio-ökonomischer Hintergrund der Schüler
¤ Förderbedürftigkeit
¤ Alltagssprache der Schüler
¤ Regionale Bedürfnisse

Schulen können sich seit 1.9.2018 auch zu einem 
Schulverbund, einem sog Schulcluster zusammen-
schließen. Dies ist sowohl unter Bundes- und Pflicht-
schulen jeweils alleine, als auch zwischen Bundes- 
und Pflichtschulen möglich (vgl. § 8f SchOG). Die 
Höchstzahl der beteiligten Schulen ist auf acht be-
schränkt. Der Leiter des Clusters übernimmt dann 
die Aufgaben des Schulleiters, während an den mit-
beteiligten Schulen nur noch Bereichsleiter für ak-
tuelle Leitungsfragen vor Ort eingesetzt werden. 
Zur Zeit der Abfassung dieses Beitrages gibt es noch 
keine Umsetzung dieser gesetzlichen Möglichkeit. 

Zusammenfassung: Für die schulische Verwendung 
der Schulräumlichkeiten ist in allen Ländern alleine 
der Schulleiter verantwortlich. Ein wesentlicher Un-
terschied ergibt sich bei der außerschulischen Nut-
zung, wo in Südtirol ebenfalls die Schule vertreten 
durch den Schulleiter Vertragspartner ist und allfäl-
lige Einnahmen bei kommerzieller Nutzung direkt 
dem Schulbudget zufließen. 

Gemeinsam ist auch in allen vier Ländern, dass für 
den Primarschulbereich und (teilweise) den Bereich 
der Sekundarstufe I die Gemeinden als Schulerhal-
ter (Sachaufwandsträger) zuständig sind, während 
sich die Verantwortung für die Schulerhaltung (für 
den Sachaufwand) im Bereich der Sekundarstufe 
II stärker differenziert (verschiedene kommunale 
Ebenen, Land, in Österreich: Bund).

16. Strukturen und 
Verantwortungsbereiche

Bayern: 

¤ Die Errichtung und Auflösung staatlicher Schu-
len erfolgt durch Rechtsverordnung der Regie-
rung oder des Ministeriums im Benehmen mit 
dem zuständigen Aufwandsträger (bei Auflösung 

Führung einer Schule zusammenschließen können.

Dem Schulleiter obliegt, unter Beachtung der Vor-
schriften über die Schulorganisation die Einteilung 
der Klassen (Klassenbildung), die Einteilung in 
Gruppen (Gruppenbildung) und die Zuweisung von 
Klassenlehrern (Klassenzuweisung). Der Schullei-
ter legt somit eigenverantwortlich die Diensteintei-
lung der Lehrpersonen fest.

Weitere Bereiche der organisatorischen Eigenver-
antwortung werden durch das Klassen-/Schulfo-
rum bzw. durch den Schulgemeinschaftsausschuss 
abgedeckt. So können mittels dieser Gremien unter 
anderem schulautonome Lehrplanbestimmungen 
im Rahmen der im jeweiligen Bundeslehrplan vor-
gegebenen Freiräume (je nach Schulart zwischen 
ca. 10 und 23%), eine Hausordnung im Rahmen der 
Mitwirkung der Schule an der Entwicklung erlas-
sen werden, schulautonome Schulzeitregelungen 
getroffen werden und die Festlegung einer alterna-
tiven Form der Leistungsbeurteilung beschlossen 
werden.

Die Leiter von Schulen oder Schülerheimen, die 
vom Bund erhalten werden, sind zudem gemäß § 
128a SchOG ermächtigt, Teile der Schul- bzw. der 
Heimliegenschaft samt Inventar für nichtschulische 
Zwecke an Dritte zu überlassen, sofern dadurch die 
Erfüllung der Aufgaben der österreichischen Schule 
nicht beeinträchtigt wird. Hinsichtlich der Berufs-
schulen, die vom jeweiligen Land erhalten werden, 
finden sich ähnliche Regelungen in den Landes-
ausführungsgesetzen; bei den allgemeinbildenden 
Pflichtschulen liegt dies bei den jeweiligen Ge-
meinden als Schulerhalter, inwieweit hier die Schul-
leiter für die Gemeinde oder in eine Art Teilrechts-
fähigkeit die Schulen für sich selbst zusätzliche 
Einnahmen lukrieren dürfen. Durch das Bildungs-
reformgesetz 2017 (BGBl I 138/2017)1 wurde die orga-
nisatorische Eigenverantwortung der Schulleiter 
wesentlich ausgeweitet:

¤ Es gibt keine vorgegebenen Klasseneröffnungs- 
und Teilungszahlen mehr, die vorher in einer 
Verordnung für die Bundesschulen und für die 
Pflichtschulen in den entsprechenden Landes-
ausführungsgesetzen geregelt waren. Nun ent-
scheidet der Schulleiter über die jeweiligen Klas-
senschülerzahlen (zB § 14 SchOG) sowie

¤ bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen ein 
alternativer Pflichtgegenstand, Freigegenstand 
oder eine unverbindliche Übung zu führen ist,

¤ bei welcher Mindestzahl ein Förderunterricht ab-
zuhalten ist,

¤ bei welcher Mindestzahl von zum Betreu-
ungsteil angemeldeten Schülern an ganztägigen 
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berät in Angelegenheiten, die für die Schule ins-
gesamt von Bedeutung sind, z. B. über die Ent-
wicklung eines Schulprofils, über eine Hausord-
nung und über Grundsätze für die Durchführung 
von Veranstaltungen im Rahmen des Schulle-
bens.

¤ Schulen sollen eigenverantwortlich mit außer-
schulischen Partnern (z. B. mit Betrieben, mit 
Vereinen in den Bereichen Sport, Kunst und Mu-
sik oder mit der Jugendhilfe bzw. mit der Arbeits-
verwaltung) zusammenarbeiten  (Art. 2 Abs. 5 
BayEUG). Im Rahmen der Initiative Bildungsregi-
onen werden solche Kooperationen auf der Ebe-
ne der Landkreise und kreisfreien Städte koordi-
niert und gefördert.  

Hessen: Die Strukturen und die Verantwortungs-
bereiche sind ähnlich wie in Bayern. In Hessen gibt 
es auf Grund der einheitlichen Verwaltungsstruk-
tur jedoch keine vergleichbaren differenzierten Zu-
ständigkeiten hinsichtlich der unterschiedlichen 
Schularten. 

 Nach § 127 Abs. 1 HSchG ist die Schule im Rahmen 
der staatlichen Verantwortung und der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften selbstständig in der Pla-
nung und Durchführung des Unterrichts und des 
Schullebens, in der Erziehung sowie in der Lei-
tung, Organisation und Verwaltung der eigenen 
Angelegenheiten.

Nach § 127 a Abs. 1 Satz 2 HSchG darf die Schule 
im Rahmen generell oder einzelfallbezogener Er-
mächtigungen und der ihr übertragenen Haushalts-
mittel Rechtsgeschäfte für den ermächtigenden 
Rechtsträger (Schulträger oder Land Hessen) ab-
schließen. Dies wird in der Praxis unterschiedlich 
gelebt. Nach § 127 a Abs. 2 HSchG sollen die Schul-
träger den Schulen für deren eigenen Haushalt die 
Mittel der laufenden Verwaltung und Unterhaltung 
(ohne Bauunterhaltung) übertragen, dies geschieht 
in unterschiedlichem Umfang.

Hinsichtlich aller Einzelheiten wird auf § 127 b Abs. 
1 – 4; 127 c Abs. 1 – 4 und 127 d Abs. 1 – 11 HSchG 
verwiesen. Ergänzend wird auf § 16 DO, VOZustBe-
amtHKM und AOZustAngestHKM verwiesen, da 
in diesen Bestimmungen weitreichende Zuständig-
keitsübertragungen auf Schulleiter enthalten sind. 

Italien/Südtirol: Die Errichtung, Auflassung und 
Veränderung (z.B. Zusammenlegung) von Schu-
len wird durch den sog. Schulverteilungsplan3 
festgelegt, welcher jeweils 5-jährige Gültigkeit 
hat, von der Bildungsdirektion ausgearbeitet und 
durch die Landesregierung genehmigt wird. Im 

auch im Benehmen mit dem Elternbeirat bzw. 
dem Berufsschulbeirat), Art. 26 Abs. 1 BayEUG. In 
Grund- und Mittelschulverbünden entscheidet 
der Verbundkoordinator (einer der beteiligten 
Schulleiter) im Benehmen mit dem Verbundaus-
schuss, ob und wie viele Klassen an einem Schul-
standort gebildet werden. Faktisch kann damit 
in Verbünden die Aufhebung des Betriebs einer 
Schule durch die Beteiligten vor Ort vorgenom-
men werden; eine nachfolgende formelle Auflö-
sung einer Schule durch Rechtsverordnung der 
Regierung hat eher einen bestätigenden Charak-
ter. 

¤ Die Festlegung der Ausbildungsrichtungen und 
Fachrichtungen, die an der Schule angeboten 
werden, obliegt dem Schulträger (bei staatlichen 
Schulen dem Staat).

¤ In Grund- und Mittelschulverbünden wird im 
Verbundvertrag der kommunalen Aufwandsträ-
ger festgelegt, an welchen Schulen bzw. Schul-
standorten im Verbund bestimmte besondere 
Unterrichtsangebote (insbes. offener oder ge-
bundener Ganztag, Mittlere-Reife-Züge, Vorbe-
reitungsklassen zum Erwerb des mittleren Schul-
abschlusses u.a.) eingerichtet werden. Verbünde 
erhalten eine gemeinsame Zuteilung von Perso-
nalressourcen, grundsätzlich hat aber jede Schu-
le eine eigene Leitung. Es gibt gemeinsame Ver-
bundgremien (Verbundkoordinator, Verbund-
ausschuss). 

¤ Offene oder gebundene schulische Ganztag-
sangebote werden auf Antrag der kommunalen 
Schulaufwandsträger vom Staat genehmigt.

¤ Lehrpersonal wird staatlichen Schulen grund-
sätzlich vom Staat zugewiesen. Insbesondere 
im Rahmen von Versetzungsverfahren können 
Schulen z. T. Stellen mit besonderem Stellenprofil 
ausschreiben und an der Auswahlentscheidung 
mitwirken.

¤ Die Schule gestaltet den Unterricht, die Erzie-
hung und das Schulleben sowie die Leitung, Or-
ganisation und Verwaltung des Schulbetriebs im 
Rahmen des verfassungsrechtlichen Bildungs-
auftrags und der Rechts- und Verwaltungsaufga-
ben in eigener Verantwortung (eigenverantwort-
liche Schule, Art. 2 Abs. 4 S. 2 BayEUG).

¤ Schulen erstellen ein Schulentwicklungspro-
gramm mit kurz- und mittelfristigen Entwick-
lungszielen (Art. 2 Abs. 4 S. 4 BayEUG).

¤ Das Schulforum (Art. 69 BayEUG), dem die Schul-
leiterin oder der Schulleiter sowie Vertreter der 
Lehrerkonferenz, der Elternvertretung und des 
kommunalen Schulaufwandsträgers sowie der 
Schülerausschuss angehören, beschließt bzw. 

Bund selber nicht gegeben. Der jeweilige Schul-
leiter ist traditionell in die jeweilige Planung von 
Neu-, Umbauten und Renovierungsarbeiten ein-
gebunden.

b.  Pflichtschulen: Diese werden durch einen Antrag 
der Schulerhaltergemeinde (häufig mehrere Ge-
meinden als Gemeindeverband) an die jeweili-
ge Landesregierung nach Einholung einer Stel-
lungnahme der Schulbehörde (Landesschulrat, 
ab 1.1.2019: Bildungsdirektion) durch Erlassung 
eines Genehmigungsbescheides eingerichtet 
(leicht unterschiedliche Verfahrensregelungen in 
den jeweiligen Landesausführungsgesetzen zum 
Pflichtschulerhalter-Grundsatzgesetz und zum 
Bundesschulorganisationsgesetz). Die inhaltli-
che Einbindung des Schulleiters bzw. anderer 
schulischer Gremien liegt beim jeweiligen Schu-
lerhalter.

 Nach dem Bildungsreformgesetz 2017 können ab 
2018 Schulverbünde gegründet werden, in denen 
bis zu 8 Schulen zu einer neuen Einheit mit einem 
Leiter verbunden werden, wobei an den anderen 
Standorten der Schule nur noch Bereichsleiter 
die Alltagsarbeit betreuen. Diese Verbünde sind 
nicht nur zwischen Bundesschulen und zwischen 
allen Pflichtschulen, sondern auch zwischen 
Bundes- und Pflichtschulen möglich.

 Die Schulen sind durch das Schulunterrichtsge-
setz verpflichtet, mit außerschulischen Einrich-
tungen (z.B. Musikschulen, Sportvereine, Fir-
men) in Kooperation zu treten. 

 Ganztagsschule: Jeder Schulerhalter im Pflicht-
schulbereich kann eine solche (bei verschränk-
tem Ganztagesangebot nach Abstimmung unter 
den betroffenen Eltern) mit Zustimmung der je-
weiligen Landesregierung einrichten.

Zusammenfassung: Hessen und Südtirol zeichnen 
sich durch einen überregionalen Schulentwick-
lungsplan bzw Schulverteilungsplan aus, der in Bay-
ern fakultativ für die Landkreise und Kreisfreien 
Städte möglich und in Österreich gesetzlich nicht 
vorhanden ist.  Nur in Südtirol beinhaltet der Be-
reich der schulinternen Planung explizit die Erstel-
lung eines Dreijahresplanes des Bildungsangebotes. 

Bayern, Südtirol und Österreich kennen die Ein-
richtung von Schulclustern (Südtirol: Schulspren-
gel), in denen mehrere Schulstandorte zusammen-
gefasst werden, wobei jedoch nur in Südtirol und 
Österreich dies unter einer gemeinsamen Leitung 
geschieht. Hessen kennt diese Einrichtung nicht.

Echte Ganztagesangebote in Gestalt von Ganzta-
gesschulen kann die Schule auf Grund der dadurch 

Schulverteilungsplan werden ebenso die an den je-
weiligen Schulen geführten Fachrichtungen und 
Schwerpunkte festgelegt. Im Rahmen der gesetz-
lich verankerten organisatorischen Autonomie der 
Schulen können diese die Gesamtstundenkontin-
gente einzelner Fächer um bis zu 20% verringern 
oder erhöhen, ohne hierfür eine Genehmigung 
durch die Bildungsdirektion einholen zu müssen. 
Hierdurch können die Schulen ihr jeweiliges Profil 
schärfen und den lokalen Erfordernissen entgegen-
kommen. Lediglich im Falle der Einführung gänz-
lich neuer Fächer ist ein positives Gutachten der Bil-
dungsdirektion erforderlich.

Das Autonomiegesetz sieht die Möglichkeit vor, 
dass sich Schulen zu Schulverbünden4 zusammen-
schließen, um gemeinsame Ziele zu verfolgen und 
Ressourcen gemeinsam zu nutzen.

Jede Schule ist verpflichtet, einen sog. Dreijah-
resplan5 des Bildungsangebotes (vormals: Schul-
programm) festzulegen, welcher die kurz-, mittel- 
und längerfristige Planung und Durchführung des 
Schulbetriebes festlegt. Bei der Ausarbeitung des 
Dreijahresplans müssen alle Mitglieder der Schul-
gemeinschaft mit einbezogen werden und der vom 
Schulrat genehmigte Dreijahresplan muss auf der 
Webseite der Schule veröffentlicht werden. Die in-
haltliche Struktur und Gliederung des Dreijahres-
plans wird durch die Bildungsdirektion vorgegeben.

Jede Schule erstellt unter Berücksichtigung der von 
der Landesregierung im Einvernehmen mit dem 
Unterrichtministerium vorgegebenen Rahmen-
richtlinien ein eigenes Schulcurriculum. Dieses 
umfasst neben der curricularen Planung für die ein-
zelnen Fächer (Stundenkontingente, Lernziele, -in-
halte und -methoden) auch die schulinternen Rege-
lungen für die fächerübergreifenden Bereiche, die 
Schülerbewertung, die Inklusion sowie alle weite-
ren für den Unterrichtsbetrieb relevanten Bereiche.

Personalzuteilung: Die Schule erhält ein Ge-
samtstellenkontingent vom Land unter Berück-
sichtigung verschiedener Kriterien (Schülerzahl, 
Einzugsgebiet, Inklusionsindex, Migration). Der 
Schulleiter entscheidet autonom über den optima-
len Einsatz der zugewiesenen Personalressourcen 
(ähnlich wie Österreich).

Österreich:

a. Bundesschulen: Werden durch Verlautbarung 
im Verordnungsblatt des Bildungsministeriums 
offiziell eingerichtet, was als eine Art Grün-
dung durch eine Verordnung angesehen werden 
kann. Eigene Regelungen über die Errichtung 
oder Ausstattung der Bundesschulen hat sich der 
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Ressourcen für die Bereiche Inklusion und Migrati-
on, welche jeweils zweckgebunden eingesetzt wer-
den müssen. Aufgrund dieser Entscheidungen er-
stellt die Schulführungskraft jeweils gegen Ende 
des Schuljahres einen Stellenplan mit den zu beset-
zenden Stellen für das nächste Schuljahr.

An den Schulsprengeln mit mehreren Schulstand-
orten ist das Lehrpersonal nicht einer bestimmten 
Schulstelle, sondern dem Schulsprengel als Gan-
zes zugewiesen. Die Schulführungskraft entschei-
det unter Beachtung bestimmter Kriterien, wie die 
Lehrkräfte auf die einzelnen Schulstandorte verteilt 
und optimal eingesetzt werden.

Das nicht unterrichtende Personal (Verwaltungs-
personal, technisches und Hilfspersonal) wird über 
die Personalabteilung des Landes beantragt und 
von dieser den einzelnen Schulen zugewiesen. Die 
Schulführungskraft entscheidet über die Aufgaben-
verteilung vor Ort und bestimmt die jeweiligen Ar-
beitszeiten und Zuständigkeitsbereiche im Rahmen 
der geltenden Kollektivverträge. 

Österreich:

a. Bundesschulen: Die Ressourcen für die Schulen 
werden durch den jährlich verlautbarten Sicher-
stellungserlass an die LSR/Bildungsdirektion 
zugewiesen und von diesen dann in Gestalt von 
Werteinheitenkontingenten zunächst proviso-
risch und dann nach Start des Schuljahres und 
Klarheit über die endgültige Schülerzahl end-
gültig an die jeweilige Schule als „Paket“ zu-
gewiesen. Innerhalb dieses Stundenkontingen-
tes können dann schulautonome Veränderun-
gen vorgenommen werden durch schulautonome 
Lehrplanveränderungen, aber auch durch schul-
autonome Klasseneröffnungs- und Teilungszah-
len sowie für die Gruppenbildungen.

b. Pflichtschulen: Die Ressourcen werden nach 
einem vom Bundesministerium genehmigten 
Dienstpostenplan vom jeweiligen Land an die 
jeweilige Bildungsregion grob verteilt und von 
dieser dann der jeweiligen Schule im April/Mai 
zunächst provisorisch und nach dem 1.  Oktober 
endgültig zugewiesen. 

 Durch die Einrichtung der Bildungsdirektionen 
anstelle der Landesschulräte ab 1.1.2019 wird die-
sen Hybridbehörden (sie sind Bundes- und Lan-
desbehörden in einem) neben der Ressourcen-
verwaltung für die Bundesschulen vom jeweili-
gen Land auch die Verwaltung der Landeslehrer 
übertragen.

 In Österreich gelten Schulen aus dem Blickwin-
kel des Zivilrechts als unselbstständige Anstal-
ten. 

entstehenden Kosten nicht selbst entscheiden, ein-
zelne Angebote zur Nachmittagsbetreuung (Haus-
aufgabenhilfe, Freizeitangebote) können die Schu-
len in Südtirol auf Grund des Autonomiegesetzes 
von sich aus ohne weitere Genehmigung anbieten, 
während dies in Bayern, Hessen und Österreich 
nicht möglich ist. 

17. Finanzielle Freiräume 
– Personalressourcen

Bayern: Staatliche Schulen (ausgenommen Grund-
schulen) sind selbst für die Klassenbildung verant-
wortlich; es gibt staatliche Richtlinien für die Klas-
senbildung, die insbesondere Richtwerte für Klas-
sen- und Gruppenhöchststärken enthalten. Die 
Schulen erhalten ein Personalbudget (Budget an 
Lehrerstunden), das zunächst für die Erteilung des 
Pflicht- und Wahlpflichtunterrichts in den gebil-
deten Klassen zu verwenden ist, im Übrigen aber 
für Wahlunterricht, Arbeitsgemeinschaften und 
Fördermaßnahmen im Rahmen der Eigenverant-
wortung der Schule eingesetzt werden kann. Bei 
Grundschulen nimmt die Schulaufsicht (Staatliches 
Schulamt) auf Grund der vielen kleinen Schulen die 
Klassenbildung vor und teilt die erforderlichen Leh-
rerstunden (einschl. Stunden für Arbeitsgemein-
schaften und Fördermaßnahmen) zu. 

Bei sehr kleinen Grund- und Mittelschulen ist die 
Mitleitung durch eine Nachbarschule möglich. Be-
rufliche Schulzentren mit mehreren verschiede-
nen beruflichen Schulen haben eine gemeinsame 
Leitung.

Hessen: Die Mittelvergabe ist im Grundsatz wie in 
Bayern geregelt, Schulverbünde sind nur in Aus-
nahmefällen eingerichtet.

S.o. §§ 127 a Abs. 1 und 2 sowie 129 Nr. 9 HSchG = 
Eigenverwaltung mit Beschlusskompetenz der 
Schulkonferenz.

Italien/Südtirol: Aufgrund der eingeschriebenen 
Schülerzahl und einer theoretisch errechneten 
Klassenzahl erhalten die Schulen jährlich ein Ge-
samtstellenkontingent über die jeweils zuständige 
Landesdirektion zugewiesen. Die Schule kann dann 
im Rahmen dieses Gesamtkontingents (sog. „Funk-
tionales Plansoll“) eigenständig entscheiden, wie 
viele Klassen effektiv eingerichtet werden und wie 
die personellen Ressourcen auf die einzelnen Klas-
sen verteilt werden. Dabei muss natürlich gewähr-
leistet werden, dass die von den Rahmenrichtlinien 
vorgesehenen Pflichtfächer in der jeweiligen Min-
deststundenzahl unterrichtet werden. Einschrän-
kungen gibt es bei den zugewiesenen personellen 

berechtigt sind, im eigenen Namen die durch un-
entgeltliche Rechtsgeschäfte erbrachten finan-
ziellen Zuwendungen Dritter sowie finanziellen 
Beiträge Dritter, die zB für die Teilnahme von 
Schülerinnen und Schülern beispielsweise an 
Schulveranstaltungen bestimmt sind, entgegen-
zunehmen und zu verfügen (§ 7 Abs. 2). 

Alle Bundesländer sind jedoch verpflichtet, die 
gesetzliche Grundlage dafür zu schaffen, dass 
die mit dem Betrieb der Schule erforderlichen Fi-
nanztransaktionen in Form von Verrechnungs-
konten erfolgen kann.1 

Zur Verwahrung von Zuwendungen und zur Ab-
wicklung eines damit verbundenen Zahlungs-
verkehrs kann vom Schulleiter ein auf die Schule 
lautendes Konto bei einem Bankinstitut eröffnet 
und verwaltet werden (§ 7 Abs. 3).

14.1.5. Zusammenfassung

Die Zuweisung der Gesamtstellenkontingente 
der Schulen wird in allen vier Ländern von der 
jeweiligen Zentralstelle (Bildungsministerium, 
Landesregierung) aus zugeteilt. Im Rahmen die-
ser Kontingente erfolgt der Einsatz durch die je-
weilige Schule. 

18.  Ganztägige Schulformen: Was gibt es? 
Wer entscheidet darüber? Freiräume?

Bayern: Schulen mit „gebundenem Ganztagsan-
gebot“ (Ganztagsklassen, bei denen der Pflicht-
unterricht und die Ganztagsangebote in rhyth-
misierter Form über den Tag verteilt sind) erhalten 
– schulartabhängig – zusätzlich 8 – 12 Lehrer-
wochenstunden je Klasse und ein Budget von ak-
tuell 6.700 €/Klasse für externes Personal (Grund-
schulen: Jgst. 1: 11.600 €, Jgst. 2: 10.000 €, weil hier 
wegen des geringeren Umfangs der Stundenta-
fel der Zeitraum für zusätzliche Ganztagsange-
bote größer ist). Über diese Ressourcen kann die 
Schule im Rahmen der Vorgaben für gebundene 
Ganztagsklassen eigenverantwortlich verfügen. 
Bei „offenem Ganztagesangebot“ (Pflichtunterricht 
grundsätzlich nur am Vormittag; am Nachmittag 
zusätzliche Ganztagsangebote, z. B. Hausaufga-
benbetreuung, Freizeitmaßnahmen u. a.) wird den 
Schulen insgesamt ein entsprechender Geldbetrag 
zur Verfügung gestellt. Das offene Ganztagesange-
bot kann von der Schule eigenverantwortlich oder 
in Zusammenarbeit mit einem geeigneten Bildungs-
träger gestaltet werden. 

1  Bildungsreformgesetz 2017 Art. 11 - § 14 
Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz.

 Sie können nicht selbstständig am Rechtsleben 
teilnehmen und brauchen daher einen Schuler-
halter, der für sie handlungsfähig ist. 

 Dieser ist für Pflichtschulen (Volksschule, Neue 
Mittelschule, Sonderschule, Polytechnische 
Schule) in der Regel die Gemeinde oder ein Ge-
meindeverband; für die Berufsschulen das Land, 
für die höheren Schulen der Bund.
An den Schulen des Bundes können jedoch im 
Rahmen der sog Teilrechtsfähigkeit Einrichtun-
gen mit eigener Rechtspersönlichkeit geschaffen 
werden (§ 128c SchOG). Für Verbindlichkeiten, 
die im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit entstehen, 
trifft den Bund keine Haftung. Im Falle der Auflö-
sung einer Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit 
geht ihr Vermögen auf den Bund über.

Die Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit sind 
berechtigt, folgende in Z 1 bis 4 genannte Tätig-
keiten im eigenen Namen durchzuführen:

1. Erwerb von Vermögen und Rechten durch un-
entgeltliche Rechtsgeschäfte,

2. Durchführung von Lehrveranstaltungen, die 
nicht schulische Veranstaltungen im Rahmen 
des öffentlichen Bildungsauftrages sind,

3. Durchführung von sonstigen nicht unter Z 2 
fallenden Veranstaltungen, die mit der Auf-
gabe der betreffenden Schule vereinbar sind, 
bzw. auch deren Organisation und Abwicklung 
für Dritte,

4. Abschluss von Verträgen über die Durchfüh-
rung von Arbeiten, die mit der Aufgabe der be-
treffenden Schule vereinbar sind, und

Verwendung des durch Rechtsgeschäfte gemäß Z 
1 und 4 oder aus Veranstaltungen gemäß Z 2 und 
3 erworbenen Vermögens und erworbener Rechte 
für die Erfüllung der Aufgaben der betreffenden 
Schule oder für Zwecke gemäß Z 2 bis 4.

Für die Einrichtung solcher Einrichtungen an all-
gemeinbildenden Pflichtschulen gibt es unter-
schiedliche Landesausführungsgesetze. So kann 
bspw in der Steiermark – ähnlich wie bei Bun-
desschulen -  mittels Verordnung der jeweils zu-
ständigen Landesschulräte eine Einrichtung mit 
eigener Rechtspersönlichkeit geschaffen werden, 
während bspw. in Oberösterreich und Salzburg 
die Abwicklung dieser Geschäfte - auch wenn als 
Teilrechtsfähigkeit bezeichnet - trotzdem direkt 
im Rahmen der öffentlichen Schule ermöglicht 
wird.

In diesen Bundesländern kommt somit den 
Pflichtschulen Rechtspersönlichkeit zu, da sie 
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Verantwortung für die Planung und Durchführung 
liegt beim Schulleiter, ev. mit Unterstützung durch 
einen Leiter des Freizeitbereiches; 

a. mit getrenntem Angebot: Nachmittagsbetreuung 
nach Ende des verpflichtenden Unterrichts, ge-
trennt vom Unterricht; 

b. mit verschränktem Angebot: Unterricht und 
Nicht-Unterricht (betreutes Lernen, individuelle 
Lernzeit, Freizeit) wechseln den ganzen Schultag 
ab.

Beide Formen werden von dem jeweiligen Schu-
lerhalter nach Genehmigung durch die Landesre-
gierung eingerichtet. Für die Einrichtung der ver-
schränkten Form ist die Zustimmung von 2/3 der be-
troffenen Eltern notwendig. Für die getrennte Form 
ist eine jährliche Anmeldung notwendig. Das ver-
schränkte Angebot kann sich auf einzelne Klassen 
oder die ganze Schule beziehen.  

Zusammenfassung: Die Einrichtung einer ganz-
tägigen Schulform ist in allen Partnerländern nur 
mit Zustimmung oder Entscheidung des jeweiligen 
Schulträgers möglich. Die inhaltliche und zeitliche 
Gestaltung liegt bei der Schulleitung. Die Zusam-
menarbeit mit externen Partnern liegt in Bayern 
beim jeweiligen Schulaufwandsträger und in den 
anderen Ländern im kreativen Bereich der Schule.

19. Schulaufwand (Sachaufwand)
Bayern: Der kommunale Schulaufwandsträger kann 
den erforderlichen Sachaufwand selbst beschaffen 
und der Schule zur Verfügung stellen oder der Schu-
le für bestimmte Kostenarten (z. B. für Geschäftsbe-
darf u. a. ein Budget zur eigenen Bewirtschaftung 
zur Verfügung stellen (Art. 14 Abs. 1 S. 3 des Bayeri-
schen Schulfinanzierungsgesetzes). 

Hessen: Dies gilt in entsprechender Weise für 
Hessen.

Schulträger sind in Hessen – von wenigen Ausnah-
men abgesehen – die Landkreise und kreisfreien 
Städte sowie die sog. Sonderstatusstädte, die als 
ehemals kreisfreie Städte ihre Schulträgereigen-
schaft behalten haben.

Italien/Südtirol: Die Schulen verfügen über ein ei-
genes Schulbudget, welches über verschiedene Ein-
nahmen gespeist wird. Die Haupteinnahmen sind 
die Zuweisungen des Landes Südtirol für den or-
dentlichen Schul- und Verwaltungsbetrieb. Im Sin-
ne eines Gesamtbudgets garantiert die Schulfüh-
rungskraft für den ordnungsgemäßen Einsatz der 
zugewiesenen Ressourcen und für die Verwendung 

Gebundener und offener Ganztag sind schulische 
Veranstaltungen unter der Gesamtverantwortung 
des Schulleiters. Auf der Grundlage einer Bedarf-
serhebung stellt der kommunale Schulaufwandsträ-
ger einen Antrag beim Staat auf Genehmigung und 
Bewilligung der Mittel bzw. Personalressourcen.

Daneben gibt es an Grundschulen die Mittagsbe-
treuung bis 14.00 Uhr oder in verlängerter Form bis 
längstens 16.00 Uhr. Die Mittagsbetreuung ist keine 
schulische Einrichtung, sondern eine eigenständige 
Einrichtung des (kommunalen) Schulaufwandsträ-
gers oder eines privatrechtlichen Trägers; sie wird 
vom Staat nach pauschalen Sätzen gefördert.

Hessen: Bei Ganztagsangeboten ist nach § 15 Abs. 1 
HSchG zu unterscheiden zwischen

¤ Betreuungsangeboten der Schulträger nach § 15 
Abs. 2 Nr. 1 / Abs. 3 HSchG,

¤ Schulen mit Ganztagsangeboten nach § 15 Abs. 2 
Nr. 2 / Abs. 4 HSchG und

¤ Ganztagsschulen nach § 15 Abs. 2 Nr. 3 / Abs. 5 
HSchG.

Ergänzend wird durch §§ 15a / 17 Abs. 4 HSchG im 
Rahmen der sog. „Verlässlichen Schule“ sicherge-
stellt, dass kein Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 
7 vorzeitig nach Hause geschickt wird. Die hierfür 
ggf. erforderliche Betreuungskraft kann der Schul-
leiter in einem vereinfachten Verfahren aus einem 
bei der Schule zu bildenden Pool abrufen und sich 
hierzu nach § 15b HSchG auch der Unterstützung 
externer Personaldienstleister bedienen.

Italien/Südtirol: Ganztagesklassen: Einzelne Klas-
senzüge einer Schule mit einem Ganztagesangebot 
an Unterricht und Freizeit (in der Regel von 8 – 16 
Uhr);

Nachmittagsbetreuung: zusätzliche Angebote ein-
zelner Schulen nach Interesse der Eltern und Schüler 
nach dem Ende der verpflichtenden Unterrichtszeit.

Echte Ganztagesangebote in Gestalt von Ganzta-
gesklassen kann die Schule auf Grund der dadurch 
entstehenden Kosten nicht selbst entscheiden, ein-
zelne Angebote zur Nachmittagsbetreuung (Haus-
aufgabenhilfe, Freizeitangebote) können die Schu-
len in Südtirol auf Grund des Autonomiegesetzes 
von sich aus ohne weitere Genehmigung einrichten.

Österreich: Ganztägige Betreuung/Ganztagesschu-
len: 8 Uhr bis wenigstens 16 Uhr längstens bis 18 Uhr; 
umfassen Unterricht, Verpflegung, betreutes Ler-
nen (durch Lehrer), individuelles Lernen (durch 
Lehrer, Lernbetreuer, Erzieher), Freizeit (durch Leh-
rer, Lernbetreuer, Erzieher, Freizeitpädagogen). Die 

Hessen: Dies gilt gleichlautend auch für Hessen.

Die Ermächtigung zur Führung der Schulgirokon-
ten geht jedoch über die bisher gültigen hinaus, in-
dem sie die Nutzung für alle schulischen Zwecke 
– z.B. Organisation und Abwicklung von Klassen-
fahrten – ausdrücklich vorsieht.

Italien/Südtirol: Die autonome Schule kann Dritt-
mittel jedweder Art einnehmen, sie darf sie jedoch 
nur für Zwecke der Schule im Sinne des Dreijah-
resplanes verwenden. Gebarungen außerhalb des 
Schulbudgets sind nicht zulässig und in der Regel 
auch nicht notwendig. Fördervereine sind wenig 
verbreitet und haben nur punktuell Bedeutung (v.a. 
für besondere Schultypen). 

Österreich: Bundesschulen: Zweckgebundene Ge-
barung für EU-Mittel, Sponsorgelder

Zuwendungen Dritter (Schenkungen, Sponsoring) 
können nur im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit der 
Schule (§ 128c SchOG) entgegengenommen werden. 

Jede Bundesschule hat ein Subkonto des Kontos der 
Schulbehörde. Für die Teilrechtsfähigkeit hat die 
Schule ein eigenes Konto.

Pflichtschulen: Die gesamte Gebarung hat über 
die jeweilige Gemeinde als Schulerhalter abgewi-
ckelt zu werden. Ab 1.9.2018 ist auch diesen Schulen 
für Schulveranstaltungen, EU-Mittel u.ä. ein sog. 
Durchlauferkonto für die Verwaltung dieser zweck-
gebundenen Gebarung einzurichten.

Fast alle Schulen haben einen Elternverein, man-
che insb. höheren Schulen auch einen Absolventen-
verein zur Unterstützung der Schulen, wobei damit 
gerade auch finanzielle Unterstützungen insb. für 
Schulveranstaltungen oder besondere Anschaffun-
gen, die der Schulerhalter nicht tragen will, erfolgen.

Zusammenfassung: Drittmittelfinanzierungen sind 
in allen Ländern mit Ausnahme der Pflichtschulen 
in Österreich möglich. Bestimmte Freiräume schaf-
fen sich die Länder Bayern, Hessen und Österreich 
über die Aktivitäten von Fördervereinen, was in 
Südtirol nicht üblich ist und in der Regel auch nicht 
notwendig erscheint.

21. Rechtlicher Status der Schulen
Bayern: Öffentliche Schulen in Bayern sind nicht-
rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts. 
Die Rechtsfähigkeit liegt - soweit es um Sachauf-
wand geht - beim kommunalen Schulaufwands-
träger (Ausnahmen: bei staatlichen Heimschulen 
beim Staat). Hinsichtlich des Personalaufwands ist 
Rechtsträger (Dienstherr, Arbeitgeber) bei staatli-
chen Schulen der Staat, bei kommunalen Schulen 

im Sinne des Dreijahresplans des Bildungsangebots 
der betreffenden Schule. Der Haushaltvoranschlag 
(Budgetplanung für das kommende Jahr) und die 
Jahresabschlussrechnung müssen jeweils durch 
den Schulrat genehmigt werden. Ebenso werden 
alle getätigten Bilanzänderungen dem Schulrat zur 
Kenntnis gebracht, müssen von diesem aber nicht 
ausdrücklich genehmigt werden. Jeder Schule ist 
ein Team aus zwei Rechnungsrevisoren zugewie-
sen, welches die ordnungsgemäße Verwendung der 
finanziellen Mittel mehrmals jährlich kontrolliert.

Größere Ankäufe (z.B. Schulmöbel, EDV-Ausstat-
tung, Großgeräte) werden teilweise zentral durch 
die Landesverwaltung oder die Gemeinde getä-
tigt und die entsprechenden Ausstattungen werden 
den Schulen dann auf Antrag zugewiesen. Ebenso 
werden die Verträge für Strom, Wasser/Abwasser, 
Heizung/Kühlung/Fernwärme sowie Telefon- und 
Datenlinien zentral bereitgestellt und abgerechnet 
und belasten so nicht den jeweiligen Schulhaushalt.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass 
grundsätzlich die Schule das Beschaffungswesen 
durchführt und in Ausnahmefällen dies von zentra-
len Stellen wahrgenommen wird.

Österreich: Bundesschulen erhalten nach entspre-
chender Antragstellung ein jährliches Globalbud-
get im Rahmen einer Vierjahresplanung. Bauange-
legenheiten sind hier nicht inkludiert (Sonderbud-
get), Einrichtung sehr wohl. Das Geld liegt zwar auf 
einem Unterkonto des Bundes für die jeweilige Schu-
le, das Konto ist jedoch bei der jeweiligen Schulbe-
hörde (LSR/Bildungsdirektion) eingerichtet. 

Pflichtschulen: sind vom jeweiligen Schulerhalter 
abhängig, inwieweit dieser dem Schulleiter finanzi-
elle Freiräume einräumt. Die Spanne reicht von 100 
Euro Budget/Monat bis zur Zuweisung eines Glo-
balbudgets für das Kalenderjahr.

Zusammenfassung: Mit Ausnahme von Südtirol ist 
der Budgetrahmen für den Sachaufwand von der De-
legationsbereitschaft des jeweiligen Sachaufwands-
trägers abhängig. In Südtirol erhalten die Schulen 
Zuweisungen zum Sachaufwand nach einem fixen 
Schlüssel, der vom Land vorgegeben wird. 

20.  Drittmittel
Bayern: Zuwendungen Dritter (Eltern-Förderver-
eine, EU-Mittel, Sponsoring durch Unternehmen, 
Preisgelder etc.) können von der Schule eigenver-
antwortlich im Rahmen der Zweckbestimmung ver-
wendet werden. Dafür darf ein eigenes Schulgiro-
konto eingerichtet werden.
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Einrichtungen einrichten. 

Zusammenfassung: Mit Ausnahme von Südtirol be-
sitzen die Schulen keine eigene Rechtspersönlich-
keit und sind überall unselbständige Anstalten öf-
fentlichen Rechts. Die Möglichkeit der Eröffnung 
eines Schulkontos ist nun ab 1.9.2018 in allen Län-
dern gegeben.

22. Qualitätssicherung (interne – externe 
Evaluation, Metaevaluation)

Bayern: Die gemeinsame Zielsetzung der Qualitäts-
sicherung und –verbesserung durch (interne und 
externe) Evaluation ist in Art. 113c Abs. 1 S. 1 Bay-
EUG beschrieben:„(1) 1Die Schulen und die Schulauf-
sichtsbehörden verfolgen das Ziel, die Qualität schu-
lischer Arbeit zu sichern und zu verbessern.“

¤ Art. 113c Abs. 1 S. 2 BayEUG enthält eine Legalde-
finition der „internen Evaluation“:
„(1) Zur Bewertung der Schul- und Unterrichtsqua-
lität evaluieren sich die Schulen regelmäßig selbst 
(interne Evaluation)“

Interne Qualitätssicherung ist Aufgabe jeder 
Schule. Art. 2 Abs. 4 S. 2 - 4 BayEUG bestimmen:

„(2)Mit dem Ziel der Qualitätssicherung und -ent-
wicklung gestaltet die Schule den Unterricht, 
die Erziehung und das Schulleben sowie die Lei-
tung, Organisation und Verwaltung im Rahmen 
des verfassungsrechtlichen Bildungsauftrags und 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften in eige-
ner Verantwortung (eigenverantwortliche Schu-
le). 3Dabei ist die Schulgemeinschaft bestrebt, das 
Lernklima und das Schulleben positiv und trans-
parent zu gestalten und Meinungsverschieden-
heiten in der Zuständigkeit der in der Schulge-
meinschaft Verantwortlichen zu lösen. 4In einem 
Schulentwicklungsprogramm bündelt die Schu-
le die kurz- und mittelfristigen Entwicklungszie-
le und Maßnahmen der Schulgemeinschaft unter 
Berücksichtigung der Zielvereinbarungen gemäß 
Art. 111 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Art. 113c Abs. 4; dieses 
überprüft sie regelmäßig und aktualisiert es, so-
weit erforderlich.“

¤ Zur externen Evaluation treffen Art. 113c Abs.1 
und 2  BayEUG folgende Regelungen:
„(1) 1. . .2Zur Bewertung der Schul- und Unterrichts-
qualität . . . evaluieren die Schulaufsichtsbehörden 
in angemessenen zeitlichen Abständen im Rah-
men der verfügbaren Stellen und Mittel die staat-
lichen Schulen und, soweit dies im Rahmen der 
Schulaufsicht notwendig ist, die Schulen in kom-
munaler Trägerschaft (externe Evaluation). 3Die 
externe Evaluation kann als freiwillige Leistung 

die jeweilige kommunale Körperschaft.

Besonderheiten: Staatliche Schulen können für be-
stimmte Zwecke Schulkonten bei Banken einrich-
ten und im Rahmen der Zweckbindung über das 
Konto verfügen (z. B. für Schülerwanderungen und 
Schülerfahrten). Rechteinhaber ist aber entweder 
der kommunale Schulaufwandsträger oder der Frei-
staat Bayern, die Schule wird nicht teilrechtsfähig.

Hessen: Nach § 127 a Abs. 1 Satz 1 HSchG sind die 
öffentlichen Schulen in Hessen nichtrechtsfähige 
Anstalten des öffentlichen Rechts, m.a.W. Behörden 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit in der Träger-
schaft des jeweiligen Schulträgers (= Landkreise, 
kreisfreie Städte und sog. Sonderstatusstädte).

Ausnahmen bilden nach §§ 127 e – i HSchG die vier 
als Versuche eingerichteten rechtlich selbstständi-
gen beruflichen Schulen (RSBS), die rechtsfähige 
Anstalten des öffentlichen Rechts darstellen. Mit 
Ausnahme der vorgenannten vier RSBS sind die öf-
fentlichen Schulen in Hessen keine eigenen juristi-
schen Personen.

Eigene juristische Personen sind lediglich:

¤ Berufliche Schulen des Odenwaldkreises in Mi-
chelstadt

¤  Hans-Viessmann-Schule in Frankenberg
¤ Beruflichen Schulen in Korbach und Bad Wildun-

gen
¤ Oskar-von-Miller-Schule in Kassel

Die Möglichkeit der Errichtung von Schulgirokon-
ten ist auch hier gegeben.

Italien/Südtirol: Allen Grund-, Mittel und Ober-
schulen wurde mit Wirkung vom 1. September 2000 
Rechtspersönlichkeit7 zuerkannt, den Schulen der 
Berufsbildung erst mit Wirkung ab 1. Januar 2017. 
Die Schulen sind somit ein eigenes Rechtssubjekt 
und können eigenständig Verträge abschließen und 
im juristischen Sinne eigenständig agieren. In der 
Folge wurde den Schulen Autonomie in folgenden 
Bereichen zuerkannt: Didaktik, Organisation, For-
schung, Schulentwicklung, Schulversuche, Verwal-
tung und Finanzen. Ausgenommen ist lediglich der 
Bereich des Personals. 

Österreich: Schulen sind unselbständige Anstalten 
öffentlichen Rechts.

Ab 1. 9. 2018 können die Schulen ein Schulkonto ein-
richten, ohne dadurch eine teilrechtsfähige Einrich-
tung zu werden. 

Bundesschulen und teilweise nach Landesgesetz 
auch die Pflichtschulen können teilrechtsfähige 

Verantwortung für die eigene Entwicklung und die 
Qualität ihrer pädagogischen Arbeit wahrnehmen. 
Sie legen darin auf der Grundlage einer Bestands-
aufnahme die Ziele ihrer Arbeit in Unterricht, Er-
ziehung, Beratung und Betreuung unter Berück-
sichtigung des allgemeinen Bildungs- und Erzie-
hungsauftrags der Schule und der Grundsätze ihrer 
Verwirklichung (§§ 2 und 3 HSchG), die wesentli-
chen Mittel zum Erreichen dieser Ziele und die er-
forderlichen Formen der Zusammenarbeit der Lehr-
kräfte und des sonstigen schulischen Beratungs- 
und Betreuungspersonals fest. Im Schulprogramm 
sind Aussagen zum Beratungsbedarf, zur Organisa-
tionsentwicklung und zur Personalentwicklung der 
Schule zu machen. Teil des Schulprogramms ist ein 
Fortbildungsplan, der den Fortbildungsbedarf der 
Lehrkräfte erfasst. Die Schule kann unter Nutzung 
der unterrichtsorganisatorischen und inhaltlichen 
Gestaltungsräume ihre Schwerpunkte setzen, sich 
so ein eigenes pädagogisches Profil geben und, ins-
besondere unter Berücksichtigung der Bedürfnisse 
ihres Umfeldes (§ 16 HSchG), besondere Aufgaben 
wählen. 

Die Schule entwickelt ihr Programm in Abstim-
mung mit den Schulen, mit denen sie zusammenar-
beitet (§ 11 Abs. 9 HSchG), und darüber hinaus mit 
dem Schulträger, soweit das Programm zusätzli-
chen Sachaufwand begründet. Sie soll die Beratung 
der Hessischen Lehrkräfteakademie, der Schul-
aufsichtsbehörden oder anderer geeigneter Bera-
tungseinrichtungen in Anspruch nehmen. Sie über-
prüft regelmäßig in geeigneter Form die angemes-
sene Umsetzung des Programms und die Qualität 
ihrer Arbeit (interne Evaluation). Das Programm 
ist fortzuschreiben, und zwar insbesondere dann, 
wenn sich die Rahmenbedingungen für seine Um-
setzung verändert haben oder die Schule ihre pä-
dagogischen Ziele neu bestimmen will. Über das 
Programm und seine Fortschreibung beschließt die 
Schulkonferenz auf der Grundlage eines Vorschlags 
der Gesamtkonferenz. 

Das Schulprogramm ist eine Grundlage der Zielver-
einbarungen zwischen der Schulaufsichtsbehörde 
und der Schule über Maßnahmen ihrer Qualitäts- 
und Organisationsentwicklung. Die Schule wirkt 
an ihrer Personalentwicklung insbesondere über 
eine Stellenausschreibung mit, die ihr Programm 
berücksichtigt. 

Zur Ausgestaltung von Unterstützung für die Schul-
entwicklung gibt es sog Schulentwicklungsberater.

Italien/Südtirol: Die autonomen Schulen sind zur 
internen Evaluation verpflichtet. Der Dreijahres-
plan des Bildungsangebots muss die Maßnahmen 

auf der Grundlage einer Vereinbarung mit dem 
zuständigen Staatsministerium von den Schulen in 
kommunaler und freier Trägerschaft in Anspruch 
genommen werden.

(2) 1Bei der Planung und Durchführung der exter-
nen Evaluation wirken die Schulaufsichtsbehör-
den mit der Qualitätsagentur im Staatsinstitut für 
Schulqualität und Bildungsforschung zusammen. 
2Die Schulaufsichtsbehörden setzen Evaluations-
gruppen ein, die speziell für diese Aufgabe qua-
lifiziert werden. 3An diesen Gruppen können die 
Schulaufsichtsbehörden private Dritte beteiligen, 
die über die erforderliche Eignung und Fachkun-
de verfügen; die Zuerkennung der Eignung setzt 
voraus, dass die mit der Evaluation betrauten Per-
sonen nach dem Verpflichtungsgesetz verpflichtet 
werden.“

Die externe Evaluation ist so angelegt, dass jede 
staatliche Schule etwa alle 5 Jahre von einem 
Evaluationsteam besucht und in einem Evaluati-
onsbericht bewertet wird.  Das Evaluationsteam be-
steht aus 4 Personen, davon 3 aus dem schulischen 
Bereich und 1 Vertreter aus dem Bereich der Wirt-
schaft. Die letztgenannten Evaluatoren werden vom 
Verband der Bayrischen Wirtschaft vorgeschlagen. 
Bei Vorliegen besonderer Gründe kann der Turnus 
für einzelne Schulen verschoben werden. 

Der Evaluationsbericht ergeht nur an die Schule 
und die unmittelbare Schulaufsicht und wird auch 
nur zwischen Schule und Schulaufsicht erörtert; er 
ist Grundlage für Zielvereinbarungen (s. unten Ab-
schnitt „Zielvereinbarungen“).

Für das Schuljahr 2018/2019 ist die externe Evalua-
tion ausgesetzt; das Evaluationskonzept soll über-
arbeitet werden. Ziel ist es, dass die Evaluation für 
die Schulen künftig mit weniger Aufwand verbun-
den ist.

Hessen: Nach Abschaffung der regelhaften Schu-
linspektion und Auflösung des Instituts für Quali-
tätsentwicklung werden in Hessen keine Schulin-
spektionen mehr durchgeführt, sondern nur noch 
Metaevaluationen an den selbstständigen Schulen 
(vgl. Leist-Papier).

Die SES/SBS (selbstständige Schule) ist nach § 127 d 
Abs. 11 HSchG verpflichtet, jährlich ihre Arbeit auf 
der Grundlage ihrer Konzeption und ihres Schul-
programms mit Hilfe eines Qualitätsmanagement-
systems zu überprüfen und zu bewerten.

Die übrigen Schulen gestalten ihre pädagogi-
sche Arbeit im Rahmen des § 127 b HSchG durch 
ihr Schulprogramm, in dem sie ihre pädagogische 
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Lern- und Freizeitbetreuung an ganztägigen 
Schulformen unter Verwendung von operationa-
lisierbaren Kriterien und Indikatoren,

2. die Erfassung wichtiger Bereiche der Schulqua-
lität und der Rahmenbedingungen (zB Lerner-
gebnisse, Behaltequoten, soziales Umfeld, Schul-
klima, Bildungsverläufe, Ressourcen usw.) nach 
wissenschaftlichen Kriterien auf Basis regelmä-
ßig und zentral erhobener bzw. gesammelter und 
aufbereiteter Daten und Kennzahlen (Bildungs-
monitoring),

3. eine Definition von Benchmarks in festzulegen-
den zentralen Qualitätsbereichen auf Bundese-
bene, die Orientierungsgrößen für das Quali-
tätsmanagement auf den einzelnen Ebenen des 
Schulsystems darstellen,

4. ein periodisches Planungs- und Berichtswesen 
(Entwicklungspläne, Qualitätsberichte, Quali-
tätsprogramme) sowie periodische Bilanzierun-
gen und Zielvereinbarungen auf und zwischen 
allen Ebenen der Schulverwaltung und der Schu-
len (einschließlich Schulcluster) (Qualitätsma-
nagement). In diesem Zusammenhang kommt 
der Schulaufsicht bei der Gewinnung und Um-
setzung der Zielvereinbarungen für bundesweite 
und regionale Zielsetzungen der Schulentwick-
lung eine wesentliche Rolle zu. Im Bedarfsfall 
sind von der Geschäftsstelle für Qualitätsent-
wicklung und Qualitätssicherung veranlasste 
Qualitätsaudits vorzusehen,

5. die Bereitstellung von Instrumenten und Experti-
se für die verpflichtend durchzuführende Selbst-
evaluation nach definierten Qualitätsstandards 
anhand der für die Schulqualität maßgeblichen 
Kriterien und Indikatoren sowie von Unterstüt-
zungsangeboten für die Schulen (einschließlich 
Schulcluster),

6. die periodische, standardisierte Überprüfung 
von Lernergebnissen der Schülerinnen und Schü-
ler (z.B. Bildungsstandard-Überprüfung, standar-
disierte Reife- und Diplomprüfung) und

7. ein standardisiertes Controlling des Personal- 
und Ressourceneinsatzes auf allen Ebenen des 
Schulsystems (Ressourcencontrolling).

Zudem wird beim zuständigen Mitglied der Bun-
desregierung eine Geschäftsstelle für Qualitätsent-
wicklung und Qualitätssicherung mit koordinieren-
der Funktion und eine Ombudsstelle eingerichtet. 
Diese Ombudsstelle hat die Erfüllung der Aufgabe 
der österreichischen Schule durch Beratung und 
Unterstützung von Personen die von behaupteten 
Missständen an Schulen oder in der Schulverwal-
tung betroffen sind zu fördern.

zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 
beinhalten und die Schulführungskraft ist für die 
Umsetzung dieser Maßnahmen verantwortlich.

Flankierend zur internen Evaluation gibt es auch 
ein System der externen Evaluation, welches durch 
eine eigens eingerichtete Evaluationsstelle gewähr-
leistet wird. In einem Rhythmus von 5-7 Jahren 
wird jede Schule regelmäßig extern durch Exper-
ten der Evaluationsstelle evaluiert. Hierzu orien-
tiert sich die externe Evaluation am verbindlichen 
Qualitätsrahmen und den entsprechend festgeleg-
ten Qualitätsindikatoren. Am Ende des externen 
Evaluationsprozesses erhält die Schule einen Er-
gebnisbericht, welcher auch an den Landesdirektor 
übermittelt wird. 3 Jahre nach Durchführung der 
externen Evaluation besucht die Evaluationsstel-
le die zuvor evaluierte Schule erneut, um zu erhe-
ben, in welchem Ausmaß aufgrund der Evaluations-
ergebnisse Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung 
abgeleitet und umgesetzt wurden.

Österreich: Aufbauend auf den Erfahrungen der 
im Erlasswege festgelegten Regelungen zur Quali-
tätsentwicklung und Qualitätssicherung von QIBB 
(Qualitätsentwicklung in der Berufsbildung) seit 
2003 sowie dem System von SQA (Schulqualität All-
gemeinbildung) werden ab 2018 neue Regelungen 
der Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung und 
des Bildungscontrolling gesetzlich verankert. Mit 
dem Bildungsreformgesetz 2017 wurden hier im Zu-
sammenhang mit der Einrichtung der neuen Schul-
behörden (Bildungsdirektionen statt Landesschul-
räte und Landesschulbehörden) neue Bestimmun-
gen und Vorgangsweisen gesetzlich verankert (§§ 
5 und 6 Bildungsdirektionen-Einrichtungsgesetz 
BD-EG)8: Zur Sicherstellung der qualitätsvollen Er-
füllung der Aufgabe der österreichischen Schule 
gemäß § 2 des Schulorganisationsgesetzes, sowie 
eines wirkungsorientierten, effizienten und trans-
parenten Mitteleinsatzes ist ein alle Ebenen der 
Schulverwaltung und die Schulen (einschließlich 
Schulcluster und ganztägige Schulformen) umfas-
sendes Bildungscontrolling (Qualitätsmanagement, 
Bildungsmonitoring und Ressourcencontrolling) 
einzurichten, das an den im jeweiligen Bundesfi-
nanzgesetz vorgesehenen einschlägigen Wirkungs-
zielen und Maßnahmen ausgerichtet ist.

Das zuständige Mitglied der Bundesregierung 
legt durch Verordnung die Rahmenbedingungen 
(einschließlich Datensicherheitsmaßnahmen) für 
das Bildungscontrolling fest. Insbesondere sind 
vorzusehen:

1. Eine Definition und Beschreibung von Schul-
qualität einschließlich einer qualitätsvollen 

Bildungssteuerung. Diese gewährleistet sie vor al-
lem durch folgende Zuständigkeiten:

¤ Festlegung des Schulverteilungsplans (Errich-
tung von Schulen und Fachrichtungen)

¤ Festlegung der Rahmenrichtlinien (grundlegen-
de curriculare Planung) als Grundlage für die 
curriculare Planung auf Schulebene

¤ Festlegung des Schulkalenders
¤ Auswahl und Beauftragung der Schulführungs-

kräfte und Zuweisung der Dienstsitze
¤ Auswahlverfahren und Zuweisung des Lehrper-

sonals
¤ Aufsichtsfunktion bei Abschlussprüfungen
¤ Durchführung der externen Evaluation der Schu-

len
¤ Festlegung der Ziele im Rahmen der Zielverein-

barung mit den Schulführungskräften
¤ Bewertung der Schulführungskräfte
¤ Durchführung zentraler Ankäufe, falls hierdurch 

eine effizientere und kostengünstigere Beschaf-
fung möglich ist

¤ Auswahl und Zuweisung des nicht unterrichten-
den Personals (Verwaltungspersonal, Schulwar-
te, technisches Hilfspersonal); erfolgt nicht durch 
die Bildungsdirektion, sondern durch die Perso-
nalabteilung des Landes 

Österreich: Die Schulbehörde Bildungsdirektion 
kann auf die besonderen Bedürfnisse der einzelnen 
Schule durch folgende Freiräume gezielt eingehen:

¤ Maßnahmen bei der Budgetzuteilung
¤ Maßnahmen bei der Zuteilung der Personalres-

sourcen im Rahmen der Vorgaben des Bildungs-
ministeriums

¤ Regionale Schwerpunktsetzungen für die Schul-
entwicklung und Qualitätssicherung

¤ Maßnahmen der Zielvereinbarungen nach den 
jeweiligen Bilanzgesprächen zwischen Schulauf-
sicht und Schulleitung 

Zusammenfassung: Je mehr Selbständigkeit der 
einzelnen Schule zuerkannt wird, müssen sich die 
Eingriffsmöglichkeiten der Schulverwaltung und 
Schulaufsicht gegenüber der einzelnen Schule re-
duzieren, das zeigt die Entwicklung in allen vier 
Ländern. Mit Ausnahme von Südtirol besteht die 
Rechtsaufsicht durch die Schulbehörde, was die 
Durchführung von Widerspruchsverfahren mit ein-
schließt. Lediglich in Südtirol führt der Weg eines 
Widerspruchs lediglich zur Schule selbst, wobei ge-
gen die darüber gefällte Entscheidung der Schule 
nur noch der Weg direkt zum Verwaltungsgericht 
führt. Es bleiben in allen vier Ländern grundlegende 

Zusammenfassung: In allen 4 Ländern ist eine inter-
ne Evaluation in regelmäßigen Abständen gesetz-
lich verankert. Die externe Evaluation ist in Südtirol 
(alle 5-7 Jahre) und Bayern (alle 5 Jahre) ebenfalls 
gesetzlich vorgesehen, während sie in Hessen zu 
Gunsten einer Metaevaluation der internen Evalua-
tion durch eine eigene Einrichtung (Institut für 
Qualitätsentwicklung) nahezu abgeschafft worden 
ist. In Österreich ist die externe Evaluation nur auf 
Grund eines Auftrages durch die neu geschaffene 
Geschäftsstelle für Qualitätssicherung und Quali-
tätsentwicklung im Bildungsministerium in Einzel-
fällen auf Grund besonderer Anlässe möglich.

23. Steuerungsmöglichkeiten der Schul-
verwaltung gegenüber den autonomen 

bzw eigenverantwortlichen Schulen
Bayern: Autonome Schulen im rechtlichen Sinn be-
stehen im öffentlichen Schulwesen in Bayern nicht. 

Soweit die Schulen Aufgaben eigenverantwortlich 
wahrnehmen, beschränkt sich die Funktion der 
Schulaufsicht im Wesentlichen auf Beratung. Fer-
ner achtet die Schulaufsicht darauf, dass binden-
de rechtliche Bestimmungen eingehalten werden 
(Rechtsaufsicht). 

Die Schule hat die ihr zur eigenverantwortlichen 
Erledigung übertragenen Aufgaben im Rahmen der 
nach allgemeinen Grundsätzen (insbes. Schülerzah-
len, Klassenteiler, Pflicht- und Wahlpflichtstunden, 
besondere Fördermaßnahmen, Wahlunterricht) zu-
geteilten Personalressourcen zu erfüllen. Sie kann 
auch die Möglichkeiten des schulischen Ganztags 
einbeziehen oder das Unterrichtsangebot sowie die 
Gestaltung des Schullebens durch Zusammenarbeit 
mit außerschulischen Partnern erweitern. Zuwen-
dungen Dritter bzw. Sponsoring können schulische 
Handlungsspielräume ergänzen.

Auf der Grundlage einer externen Evaluation ge-
troffene Zielvereinbarungen mit der Schulaufsicht 
sind auch in Bereichen schulischer Eigenverantwor-
tung zu berücksichtigen. 

Hessen: In Hessen gibt es keine autonomen Schu-
len, sondern nur Schulen mit erweiterten Zuständig-
keiten. Diesen gegenüber hat die Schulverwaltung 
keine Freiräume, sondern umgekehrt die Schule ge-
genüber der Schulverwaltung, die wiederum regio-
nal unterschiedlich gelebt werden. (s. u. vgl. o. bei 
Grundsätzen und Freiräumen)

Italien/Südtirol: Der Schulverwaltung (Schul-
behörde), in Südtirol vertreten durch die Bil-
dungsdirektion, hat grundlegende Aufgaben der 
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nicht festgelegt; die Klassen der Schulen in einem 
Verbund müssen aus dem Verbundbudget für Leh-
rerstunden versorgt werden. Der Verbundkoordina-
tor hat  nach Beratung im Verbundausschuss zu ent-
scheiden, welche Klassen an den einzelnen Schul-
standorten gebildet bzw. nicht gebildet werden.

Hessen: Die Schulgrößen in Hessen variieren sehr 
stark. Zwischen Grundschulen, die nur aus zwei 
Klassen bestehen, bis hin zu Berufsschulen mit über 
3500 Schülern ist alles vertreten.

Es gibt in Hessen 1816 allgemeinbildende öffentliche 
Schulen und 105 berufsbildende Schulen, bei ca. 59 
000 Lehrkräften und rund 762 000 Schülern. Hessens 
Bevölkerung umfasst etwa 6 213 000 Einwohner.

Größenvorgaben für Schulen existieren nach § 144a 
HSchG nur für die Neuerrichtung von Schulen; be-
züglich der Aufrechterhaltung oder Schließung ei-
ner Schule bestehen keine verbindlichen Vorgaben, 
lediglich für die Unterschreitung von Mindestzah-
len bei der Bildung von Gruppen oder Klassen ist in 
§ 144a Abs. 4 HSchG vorgesehen, dass eine solche 
Klasse oder Gruppe nicht eingerichtet werden darf. 
Mit diesem Verfahren sind häufig Klassenbildun-
gen von Eingangsklassen einzügiger Systeme un-
tersagt worden, was in der Folge zu einer faktischen 
Schließung der Schule geführt hat.

Italien/Südtirol: Um eine wirksame Umsetzung der 
Autonomie zu garantieren, sollen die Schulen op-
timale Größen erreichen. Die optimalen Schulgrö-
ßen werden durch die Landesregierung festgelegt. 
Gemäß aktuellem Beschluss der Landesregierung 
(BLR 2674 vom 24.07.2006) wurde als optimale Schul-
größe eine Schülerzahl zwischen 500 und 900 fest-
gelegt. Bei Schulen mit hoher Komplexität oder bei 
besonderen geographischen oder ethnischen Ge-
gebenheiten (z.B. entlegene Berggebiete, Bevölke-
rungsminderheiten) können auch Schulen mit we-
niger als 500 Schülern gebildet werden. Die Anzahl 
von 300 Schülern darf in keinem Fall unterschritten 
werden.

Österreich: Es gibt keine gesetzlich vorgesehene 
Mindest- oder Höchstgrenze für die Schulen. Ihre 
Gründung wird jedoch durch die Landesregie-
rung nur genehmigt, wenn ihr Bestand gesichert 
erscheint. Die Schulgrößen in Österreich variiert 
sehr stark. Zwischen Volksschulen im ländlichen 
Bereich, die nur aus einer Klasse (Bsp. Stmk.: VS 
zumindest 30 SchülerInnen, NMS mindestens 80 
SchülerInnen) besteht, bis hin zu Höheren Techni-
schen Lehranstalten mit bis zu 3500 Schülern, ist al-
les vertreten.

Aufgaben der Bildungssteuerung (z.B. Errichtung 
und Auflassung von Schulen, Lehrpläne, Stun-
dentafel, Ferienzeiten, Ressourcen, Personalaus-
wahl, Bildungscontrolling) und Beratung bei der 
Schulverwaltung.

24. Schulgröße
Bayern: Zahl der öffentlichen (allgemeinbilden-
den und beruflichen) Schulen in Bayern (wichtigste 
Schularten), Stand Schuljahr 2016/2017:
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Gymnasien 321 31 352 291.013 77
Real-
schulen

236 36 272 182.906 101

Mittel-
schulen

891 - 891 189.005 109

Grund-
schulen

2.258 - 2.258 416.126 145

Berufliche 
Schulen

525 282 807 357.965 725

Es gibt keine festen Mindestgrößen für öffentliche 
Schulen. 

Öffentliche Gymnasien und Realschulen sind mehr-
zügig. Gymnasien haben im Durchschnitt rund 900 
Schüler, Realschulen ca. 660 Schüler. 

Staatliche Grundschulen müssen mindestens 2 jahr-
gangskombinierte Klassen (Jahrgangsstufen 1/2 
und 3/4) mit je mindestens 13 Schülern umfassen, 
rechnerisch also mindestens 26 Schüler aufweisen. 
Allerdings gilt derzeit die sog. Grundschulgarantie; 
dies bedeutet, eine Grundschule, die die genann-
ten Voraussetzungen nicht mehr erfüllt, wird nur 
geschlossen, wenn der kommunale Schulaufwand-
sträger und die Elternvertretung zustimmen. Im 
Durchschnitt haben staatliche Grundschulen ca. 180 
Schüler.

Für staatliche Mittelschulen gibt es keine Festle-
gungen von Mindestgrößen. Für eine Mittelschu-
le, die einem Verbund angehört, gilt nach Art. 32a 
Abs. 4 BayEUG, dass sie erst aufgelöst wird, wenn 
sie (nachhaltig) keine Klasse mehr aufweist oder 
wenn der kommunale Schulaufwandsträger die 
Auflösung beantragt. Mindestklassengrößen sind 

Schulen nehmen an nationalen und internationa-
len Leistungsvergleichen teil und erhalten damit 
auch selbst Informationen zum Leistungsstand der 
Schule.

Die Schulaufsicht überprüft den ordnungsgemäßen 
Einsatz der staatlichen Lehrkräfte.

Staatliche Schulen unterliegen – wie alle staatli-
chen Behörden – auch der Prüfberechtigung durch 
den Bayerischen Obersten Rechnungshof; Gegen-
stand der staatliche Rechnungsprüfung ist die Ver-
wendung staatlicher Ressourcen, das ist bei Schulen 
vor allem der Einsatz des Lehrpersonals.

Die Verwendung des Sachaufwands kann Gegen-
stand der kommunalen Rechnungsprüfung sein; 
Adressat der Prüfergebnisse ist hier allerdings der 
kommunale Aufgabenträger, nicht unmittelbar die 
Schule. Der kommunale Schulaufwandsträger kann 
von der Schule Nachweise für die Verwendung der 
Mittel verlangen, die er gem. Art. 14 Abs. 1 S. 3 des 
Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes der Schu-
le zur Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt hat.

Für die Durchführung von Schulveranstaltungen 
kann die Schule ein Schulkonto einrichten (Rechtsträ-
ger: Staat oder kommunaler Schulaufwandsträger). 
Für die Verwaltung eines solchen Schulkontos und 
für die Kassenprüfung bestimmt § 25 Abs. 1 der 
Bayerischen Schulordnung (BaySchO) Folgendes: 
„(1) 1Fallen für die Durchführung von Schülerfahrten 
sowie von ähnlichen sonstigen Schulveranstaltungen 
der Schule Kosten an, so können die von den Erzie-
hungsberechtigten bzw. volljährigen Schülerinnen 
und Schülern zu entrichtenden Kostenbeiträge auf 
ein Konto der Schule eingezahlt werden. 2. . . 3Die 
Schule hat den Erziehungsberechtigten bzw. volljäh-
rigen Schülerinnen und Schülern auf Wunsch des 
Elternbeirats oder an Schulen, an denen ein solcher 
nicht eingerichtet ist, des Schülerausschusses über 
die Verwendung ihrer Kostenbeiträge zu berichten. 
4Haushaltsmittel dürfen über das Konto nach Satz 1 
nicht abgewickelt werden. 5Die Verwaltung des Kon-
tos oder der Barbeträge obliegt der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter oder den von ihr bzw. ihm damit be-
auftragten Bediensteten. 6Im Schuljahr findet min-
destens eine Kassenprüfung durch einen Kassenprü-
fungsausschuss statt. 7. . ..“

Entsprechendes gilt für Schulkonten für Schülerfir-
men, § 25 Abs. 2 BaySchO, und für Angelegenhei-
ten der Schülermitverantwortung einschließlich der 
Herausgabe einer Schülerzeitung (hier wirkt aller-
dings die Schülervertretung an der Verwaltung und 
der Kassenprüfung mit), § 25 Abs. 3 BaySchO.

Es gibt in Österreich (Schuljahr 2016/17) insgesamt 
5833 Schulen (4509 Allgemeinbildende Pflichtschu-
len, 348 Allgemeinbildende höhere Schulen, 157 Be-
rufsschulen, 466 Berufsbildende mittlere Schulen 
und 353 Berufsbildende höhere Schulen) mit ins-
gesamt 1.097.255 Schülern und 127.896 Lehrperso-
nen (inkl. Karenzierte). Die Republik Österreich hat 
8.795.073 Einwohner (2017). 

Die Schließung einer Kleinschule erfolgt durch die 
jeweilige Landesregierung, auch gegen den Willen 
des Schulerhalters, wenn sie nicht mehr zweckmä-
ßig erscheint. Hier gibt es jedoch unterschiedliche 
ausführungsgesetzliche Regelungen in den einzel-
nen Bundesländern.

Das Bildungsreformgesetz 2017 geht davon aus, dass 
eine gute Schulgröße im Pflichtschulbereich bei 300 
Schülern liegt. Daher sind Schulen mit weniger als 
200 Schülern angehalten, sich in einen Schulclus-
ter zu begeben. Im Landeslehrerdienstrechtsge-
setz ist als zusätzliche Maßnahme vorgesehen, dass 
Schulen mit weniger als 10 vollbeschäftigten Leh-
rern keinen bestellten Schuldirektor, sondern nur 
noch einen provisorisch eingesetzten Schulleiter 
bekommen.

Klassengröße: Durch das Bildungsreformgesetz 2017 
wurden sämtliche gesetzlichen und verordnungs-
mäßen Vorgaben über Klassen- und auch Gruppen-
größen aufgehoben. Dafür ist ab 1.9.2018 alleine der 
Schulleiter verantwortlich. Lediglich die Zuweisung 
der Lehrerressourcen richtet sich grundsätzlich 
nach einer Maßzahl von 25 Schülern/Klasse. 

Zusammenfassung: Nur Südtirol hat feste Vorgaben 
über die Mindestgröße einer Schule. Die Größenan-
gaben für Schulen in den anderen Ländern werden 
lediglich als Orientierungsgröße eingesetzt. Aus 
den gesetzlichen Regelungen für Südtirol ergibt 
sich jedoch, dass echt autonome Einrichtungen im 
Schulbereich eine bestimmte Größe haben müss-
ten, um tatsächlich eigene Entscheidungsmöglich-
keiten eröffnen zu können. In Bayern wird über den 
Bestand von sehr kleinen Grund- und Mittelschu-
len eigenverantwortlich vor Ort teils in den Schul-
verbünden teils durch die Schulaufwandsträger und 
Eltern entschieden. 

25. Rechenschaftslegungspflichten
Bayern: Alle Schulen unterstehen der staatlichen 
Schulaufsicht (Art. 7 Abs. 1 Grundgesetz).

Im Rahmen der regelmäßigen externen Evaluation 
wird die Schul- und Unterrichtsarbeit untersucht 
und bewertet. 
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Bundes, in manchen Ländern, die diese Kompetenz 
nicht an den Bundesrechnungshof übertragen ha-
ben, zusätzlich von einem Rechnungshof des jewei-
ligen Landes geprüft. Die Prüfung umfasst dabei die 
Aspekte der Gesetzmäßigkeit, der rechnerischen 
Richtigkeit, aber auch der Effektivität und Effizienz. 

Die Bundesschulen werden zusätzlich noch von ei-
ner Buchhaltungsagentur des Bundes (eine GmbH 
im alleinigen Eigentum des Bundes) auf die Recht-
mäßigkeit der Aus- und Eingaben geprüft.

Hinsichtlich der bei den Pflichtschulen im Rahmen 
ihrer Teilrechtsfähigkeit eingerichteten Verrech-
nungskonten gibt es leichte Unterschiede zwischen 
den Bundesländern. In Sbg zB hat die Schulleitung 
1x/Jahr dem Schulerhalter Einblick in die Verwal-
tung des Schulkontos zu geben. 

 Zusammenfassung: Alle Schulen sind gegenüber 
ihren Schulbehörden rechenschaftslegungspflich-
tig und unterliegen verschiedenen Formen der 
nachprüfenden Kontrolle. Die Wege und Mechanis-
men hierfür sind jedoch sehr unterschiedlich.

Die Rechenschaftslegungspflichten beziehen sich 
dabei nicht nur auf den ordnungsmäßen Einsatz der 
finanziellen Ressourcen, sondern auch auf die Ein-
haltung von getroffenen Zielvereinbarungen. 

26. Zielvereinbarungen
Bayern: Zielvereinbarungen zwischen Schule und 
Schulaufsicht sind im Bayerischen Gesetz über das 
Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) aus-
drücklich erwähnt:

¤ Art. 111 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BayEUG:
(1)  Zur staatlichen Schulaufsicht gehören

1.  . . .
2. die Sicherung der Qualität von Erziehung 

und Unterricht, insbesondere durch den 
Abschluss von Zielvereinbarungen mit den 
Schulen,

3.  . . .
¤ Art. 113c Abs. 4 BayEUG:

(4)  (1) Auf Grundlage der Ergebnisse der externen 
Evaluation treffen die Schulen und die Schul-
aufsichtsbehörden Zielvereinbarungen. 2Die 
Schulaufsichtsbehörden unterstützen ihre Um-
setzung und nehmen eine Überprüfung der ver-
einbarten Ziele vor.

 (3) . . .
¤ Art. 2 Abs. 4 S. 4 BayEUG:

(4)“In einem Schulentwicklungsprogramm bün-
delt die Schule die kurz- und mittelfristigen 
Entwicklungsziele und Maßnahmen der Schul-
gemeinschaft unter Berücksichtigung der 

Hessen: Bezüglich der Geltung von Art. 7 Abs. 1 GG 
wird auf die Ausführungen zu Bayern verwiesen.

Sofern der Schule die Bewirtschaftung der zur Ver-
fügung gestellten Mittel übertragen worden ist, 
wenn die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen 
dafür gegeben sind, muss nach § 127 a Abs. 2 Satz 2 
und 3 HSchG insbesondere ein geeignetes Verfah-
ren zur Verfügung stehen, mit dem die Einhaltung 
des Budgets und die jederzeitige Überprüfbarkeit 
der Mittelbewirtschaftung sichergestellt wird. 

Ergänzend dazu besteht die Möglichkeit der Über-
prüfung durch den hessischen Rechnungshof.

Für die RSBS besteht darüber hinaus nach § 127 g 
Abs. 3 HSchG die Verpflichtung zur jährlichen 
Rechnungsprüfung durch das Rechnungsprüfungs-
amt des Schulträgers.

Italien/Südtirol: Art. 2 Abs. 2 des Schulautonomie-
gesetzes (LG 12/2000) legt Folgendes fest: Die auto-
nomen Schulen sind verantwortlich für die Festle-
gung und Verwirklichung ihres Bildungsangebotes.

Art. 13 des Schulautonomiegesetzes regelt Rang und 
Befugnisse des Schuldirektors:

Der Direktor oder die Direktorin sorgt für die ein-
heitliche Führung der Schule und ist ihr gesetzli-
cher Vertreter. … Unter Beachtung der Befugnis-
se der Kollegialorgane der Schule hat der Direktor 
oder die Direktorin autonome Leitungs- und Koor-
dinierungsbefugnisse sowie die Aufgabe, die perso-
nellen Ressourcen bestmöglich einzusetzen. … Der 
Direktor oder die Direktorin organisiert die Tätig-
keiten der Schule nach den Kriterien einer effizien-
ten und wirksamen Bildung. … Er/sie ist verantwort-
lich für die erzielten Ergebnisse, die in Beachtung 
der Eigenart ihrer Aufgaben bewertet werden.

Die Rechenschaftslegung gegenüber der Bildungs-
direktion erfolgt vor allem über das Instrument der 
Zielvereinbarungen und -überprüfungen sowie 
durch die eigens eingesetzten Rechnungsrevisoren, 
welche die Einhaltung der gesetzlichen Bestim-
mungen zur Finanzgebarung überprüfen.

Österreich: Um eine höhere Transparenz zu ge-
währleisten, müssen jegliche Rechnungen, die von 
und an den Bund (Bundesschulen) erfolgen, ab dem 
31. Dezember 2013 gemäß § 5 Abs. 1 IKT-Konsolidie-
rungsgesetz mittels e-Rechnung eingebracht wer-
den. Eine e-Rechnung ist eine Rechnung, die in ei-
nem elektronischen Format ausgestellt, gesendet 
und verarbeitet wird. Sie hat die allgemeinen Rech-
nungsmerkmale (§ 11 UStG) zu enthalten.

Dazu werden die Schulen vom Rechnungshof des 

Italien/Südtirol: Die Zielvereinbarungen sind Teil 
des Bewertungsverfahrens9 der Schulführungs-
kräfte. Die Bewertung der Schulführungskräfte ori-
entiert sich an den Zielen und der Umsetzung des 
Dreijahresplans des Bildungsangebots sowie am 
Berufsprofil der Schulführungskräfte. Sie besteht 
aus der Dienstbewertung im Probejahr, aus der jähr-
lichen Dienstbewertung und aus einer umfassenden 
Dienstbewertung, welche einmal im Laufe des Füh-
rungsauftrags vorgenommen wird.

Die Zielvereinbarungsgespräche werden zu Be-
ginn des Führungsauftrags bzw. des Schuljahres 
von den Inspektoren aufgrund von der Landesdi-
rektion vorgegebener Kriterien mit den Schulfüh-
rungskräften geführt sowie unter Verwendung ei-
nes von der Landesdirektion vorgegebenen Zielver-
einbarungsbogens. Am Ende des Schuljahres bzw. 
des Führungsauftrages erfolgt die Bewertung des 
Grades der Zielerreichung im Rahmen eines Bewer-
tungsgespräches, welches wiederum von den Ins-
pektoren mit den jeweiligen Schulführungskräften 
geführt wird. Diese Bewertungsvorschläge werden 
dem Landesdirektor übermittelt, welcher sie bestä-
tigen bzw. auch abändern kann.

Diese Bewertung dient der Feststellung des Grades 
der Zielerreichung, welche wiederum Grundlage 
für die Berechnung des sog. „Ergebnisgehalts“ ist. 
Das Ergebnisgehalt ist somit eine Art Leistungsprä-
mie für die Schulführungskräfte.

Österreich: In Österreich wurde bereits 2003 in 
Form einer generellen Weisung ein Qualitätssiche-
rungssystem mit der Bezeichnung QIBB (für die be-
rufsbildenden Schulen) eingeführt, dem dann eini-
ge Jahre ein ähnliches System mit der Bezeichnung 
SQA (für die allgemeinbildenden Schulen folgte). 
Die Grundregeln dieser beiden Systeme, die in Zu-
kunft vereinheitlicht werden sollen, wurden durch 
das Bildungsreformgesetz 20172 im Bildungsdirek-
tions-Einrichtungsgesetz verankert. Danach ist im 
Sinne eines Bildungscontrollings und des Quali-
tätsmanagements nicht nur ein periodisches Pla-
nungs- und Berichtswesen mit Entwicklungsplä-
nen, Qualitätsberichten und Qualitätsprogrammen 
einzurichten, sondern auch Zielvereinbarungen 
und periodische Bilanzierungen auf und zwischen 
allen Ebenen der Schulverwaltung und der Schulen 
(einschließlich Schulcluster) durchzuführen.3 Auf 
dieser Grundlage werden jährlich solche Vereinba-
rungen besprochen und je nach Schulart alle ein bis 
drei Jahre auf ihren Erfolg durchleuchtet.

2  BGBl I 138/2017.
3  §§ 5 u 6 BD-EG.

Zielvereinbarungen gemäß Art. 111 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 und Art. 113c Abs. 4; dieses überprüft sie 
regelmäßig und aktualisiert es, soweit erforder-
lich“.

Zielvereinbarungen sind demnach ein Instrument 
der staatlichen Schulaufsicht zur Qualitätssiche-
rung. Sie sind als Konsequenz aus den Ergebnissen 
der externen Evaluation verpflichtend vorgesehen. 
Die Schulaufsicht hat die Umsetzung von Zielver-
einbarungen zu unterstützen und zu kontrollieren. 
Zudem sollen Zielvereinbarungen in Schulentwick-
lungsprogramme der einzelnen Schulen einbezo-
gen werden.

Das rechtliche Instrumentarium für Zielvereinba-
rungen zwischen Schule und Schulaufsicht ist somit 
vorhanden; bei der Umsetzung bestehen derzeit fol-
gende Herausforderungen:

¤ Zielvereinbarungen können per definitionem 
nicht erzwungen werden; die Schulaufsicht hat 
nur begrenzte Möglichkeiten, Anreize hierfür zu 
schaffen.

¤ Es besteht nur ein beschränktes Spektrum an 
Handlungsmöglichkeiten bei Nichterreichen der 
Ziele.

¤ Die Schulaufsicht hat nur in begrenztem Umfang 
Kapazitäten, um mit den einzelnen Schulen Zie-
le zu vereinbaren und die Einhaltung zu überwa-
chen.

Hessen: Für alle Schulen gilt nach § 127 b Abs. 3 
HSchG, dass das Schulprogramm eine Grundla-
ge für den Abschluss von Zielvereinbarungen zwi-
schen der Schulaufsichtsbehörde und der Schule 
über Maßnahmen ihrer Qualitäts- und Organisati-
onsentwicklung bildet.

Für die RSBS gilt darüber hinaus nach § 127 i Abs. 
3 HSchG, dass diese mit ihrer Schulaufsichtsbe-
hörde Zielvereinbarungen abschließt. Diese regeln 
insbesondere:

1. die nähere Ausgestaltung der von den rechtlich 
selbstständigen beruflichen Schulen zu erfül-
lenden Pflichten und Leistungen unter Berück-
sichtigung des öffentlichen Bedürfnisses, 

2. die durch das Kultusministerium gegebenen-
falls zusätzlich zu veranlassenden Stellenzuwei-
sungen und

3. die Maßnahmen zur Sicherung der Qualität des 
Angebotes im Rahmen des staatlichen Auftrages. 
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Südtirol: Eine eigene Schulaufsicht gibt es in Süd-
tirol und Italien nicht. Bestimmte Aufgaben über-
nimmt in Südtirol das Schulinspektorat als Teil der 
Landesdirektion für Grund-, Mittel- und Oberschu-
len in der Bildungsdirektion, wobei sich diese vor 
allem auf die Durchführung von Unterrichtsinspek-
tionen bei Problemfällen und die Bewertung der 
Schulführungskräfte beschränkt. Eine Art Gesamt-
aufsicht wird durch den Landesschuldirektor als 
Behördenleiter ausgeübt. Unabhängig vom Schulin-
spektorat gibt es eine Dienststelle an der Bildungs-
direktion für externe Evaluation, welche in ca. 5 – 
7-jährigen Abständen Evaluationsbesuche an den 
Schulen durchführt.

Österreich: Durch den Umbau der Schulverwal-
tung vom Landesschulrat zur Bildungsdirektion 
(Bildungsdirektions-Einrichtungsgesetz 2017) wird 
mit 1.1.2019 auch die Schulaufsicht neu geregelt. Die 
Inspektoren der alten Schulbehörden werden in ei-
nen Pädagogischen Dienst als 2. Teil der neuen Bil-
dungsdirektionen zusammengeführt. Diese stehen 
unter der Leitung des Leiters des Pädagogischen 
Dienstes, der mit einem Stab (bisherigen Inspek-
toren) und pädagogischen Abteilungen in sog. Bil-
dungsregionen die Schulaufsicht als Teil des Qua-
litätsmanagements wahrnehmen sollen. Die bisher 
nach Schularten eingeteilten Schulaufsichtsbe-
amten werden nun in Teams unabhängig von den 
Schularten tätig. Als koordinierende Stelle für die 
Umsetzung von Bildungsprojekten in ganz Öster-
reich wurde im Rahmen des Bildungsministeriums 
eine eigene Stelle zur Qualitätssicherung einge-
richtet. Auf Antrag der jeweiligen Bildungsdirekti-
on können nun durch die Koordinierungsstelle auch 
externe Audits angeordnet werden. Direkte Unter-
richtsbesuche sind dabei nur noch in Ausnahmefäl-
len vorgesehen, während in den neuen Strukturen 
die Entwicklung der Schule und Region als vernetz-
tes Bildungssystem im Fokus stehen soll.

Zusammenfassung: In allen Ländern gibt es schu-
lunabhängige Einrichtungen zur Qualitätssiche-
rung. Je stärker ausgeprägt der Autonomiegrad in 
den Partnerländern ist, umso weniger Bedeutung 
wird der Schulaufsicht beigemessen. 

28. Haltung und Einfluss der Politik auf 
die Autonomiebestrebungen

Bayern: Der Bayrische Landtag erlässt die Schul-
gesetze und hat die Aufgabe, die Verwaltung ein-
schließlich der Schulverwaltung zu kontrollieren. 
Dies geschieht insb. im Rahmen der Behandlung 
von Eingaben und von parlamentarischen Anträgen 
und durch parlamentarische Anfragen. Der Einfluss 

Zusammenfassung: In allen vier Ländern werden 
Zielvereinbarungen als innerschulisches und über-
schulisches Führungsinstrument eingesetzt. Inter-
essant ist hier Bayern, wo eine Zielvereinbarung per 
definitionem nicht erzwungen werden kann, wäh-
rend die Schulen in den anderen Ländern zum re-
gelmäßigen Abschluss und entsprechender Bericht-
erstattung über die Umsetzung gesetzlich gezwun-
gen sind. 

27. Schulaufsicht/Schulinspektion
Bayern: Es ist verfassungsrechtlich sowohl im 
Grundgesetz wie in der Bayrischen Landesverfas-
sung vorgegeben, dass alle Schulen (öffentliche 
und private) der staatlichen Schulaufsicht unterste-
hen. Bei Grund- und Mittelschulen liegt die unmit-
telbare Schulaufsicht beim Staatlichen Schulamt 
(auf Landkreisebene), die höhere Schulaufsicht bei 
den Bezirksregierungen, die oberste Schulaufsicht 
beim Ministerium. Auf allen Ebenen sind Schulauf-
sichtsbeamte tätig, die Pädagogen sind. Für Gym-
nasien, Realschulen und Berufliche Oberschulen 
nehmen die Schulaufsicht das Ministerium und in 
seinem Auftrag die Ministerialbeauftragten für die 
verschiedenen Bezirke und Schularten war. Bei den 
übrigen Schularten nehmen die Bezirksregierun-
gen die unmittelbare Schulaufsicht wahr, die obers-
te Schulaufsicht liegt beim Ministerium. Die Schul-
aufsicht ist im Bayrischen Gesetz über das Erzie-
hungs- und Unterrichtswesen verankert. 

Hessen: Nach Art. 7 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 56 Abs. 1 
Satz 2 HV steht das gesamte Schulwesen in der Ver-
antwortung des Staates, dementsprechend regeln 
die §§ 92 – 97 HSchG sowohl die Struktur als auch 
die Aufgaben der Schulaufsicht in Hessen.

Die Schulaufsicht hat nach § 92 Abs. 4 HSchG insbe-
sondere folgende Aufgaben:

Fachaufsicht über die öffentlichen Schulen nach § 
93 HSchG,

Dienstaufsicht über die Lehrkräfte und sonstigen 
Mitarbeiter an den Schulen im Landesdienst,

Aufsicht über die mit öffentlichen Schulen verbun-
denen Schülerheime.

Die Schulaufsicht wird nach § 94 Abs. 1 – 3 HSchG 
durch entsprechend vorgebildete Pädagogen und 
Juristen wahrgenommen.

Die Struktur der Schulaufsicht ergibt sich aus §§ 
95/96 HSchG; danach nehmen 15 Staatliche Schu-
lämter die Aufsicht über alle Schulen jeweils für ih-
ren Bezirk wahr, oberste Schulaufsicht ist das Hessi-
sche Kultusministerium.

wahrzunehmen. Der Grundgedanke einer autono-
men Schule ist jedoch in keiner Partei ausdrücklich 
verankert, auch wenn linksorientierte Parteien wie 
die SPÖ eher bereit sind, den Schulen Selbstverant-
wortung zu übertragen als rechtsorientierte Partei-
en (ÖVP, FPÖ) Einvernehmen wird in Einzelfragen 
gesucht und gefunden, wobei dabei immer wieder 
neue Freiräume für die Schulen entstehen, wodurch 
insgesamt die Eigenverantwortung der Schulen in 
den vergangenen 25 Jahren deutlich gestiegen ist. 

Zusammenfassung: Allein in Italien/Südtirol 
herrscht ein weitgehender Konsens im Hinblick auf 
eine weitreichende Schulautonomie. In den ande-
ren Mitgliedsländern ist dies nur in Teilbereichen 
des Schullebens gegeben, wobei ein Gesamtkon-
zept einer schulautonomen Entwicklung politisch 
fehlt und teilweise sogar verfassungsrechtliche Re-
gelungen geändert werden müssten, um eine solche 
zu erreichen.

29. Einfluss von Verbänden
Bayern: Dieser ist relativ hoch, schon weil der Or-
ganisationsgrad unter den Lehrkräften sehr groß 
ist (ein Großteil der Lehrerschaft gehört einem der 
Lehrerverbände an – diese sind teils nach Schular-
ten organisiert). Die Gewerkschaften spielen keine 
so große Rolle, da Lehrer keine Arbeitnehmer, son-
dern Beamte sind. Vor wichtigen schulpolitischen 
Entscheidungen findet daher grundsätzlich eine 
schriftliche und teils auch mündliche Beteiligung 
u. a. der Lehrerverbände statt. Es handelt sich dabei 
aber lediglich um informelle Anhörungen, die – 
außer bei Normsetzungsverfahren - rechtlich nicht 
vorgeschrieben sind.

Teils nach Schularten organisierte Elternverbände 
haben bei bestimmten schulfachlichen Fragen er-
heblichen Einfluss. 

Bayern hat eine gesetzlich verankerte Schülerver-
tretung auch auf Landesebene, die zu wichtigen 
schulpolitischen Fragen anzuhören ist und eine 
Stellungnahme abgeben kann. 

Einen real sehr großen Einfluss haben auch die 
kommunalen Spitzenverbände bei allen Maßnah-
men, die sich auf den Sachaufwand und die Schü-
lerbeförderung auswirken können (im Hinblick auf 
das verfassungsrechtliche „Konnexitätsprinzip“: 
Art. 83 Abs. 3 der Bayerischen Verfassung bestimmt: 
„1Überträgt der Staat den Gemeinden Aufgaben, 
verpflichtet er sie zur Erfüllung von Aufgaben im 
eigenen Wirkungskreis oder stellt er besondere 
Anforderungen an die Erfüllung bestehender oder 
neuer Aufgaben, hat er gleichzeitig Bestimmungen 

geht dabei teils auch in die schulische Praxis hinein. 

Der Bayrischen Landtag hat einen Ausschuss für 
Bildung und Kultus gebildet, der sich explizit mit 
schulischen Angelegenheiten befasst. Die dort ge-
fassten Beschlüsse sind für die Verwaltung verbind-
lich, soweit sie rechtlich umsetzbar sind, obwohl sie 
nicht Gesetzeskraft haben. 

Eine besondere Aktualität besitzt das Thema „schu-
lische Autonomie“ bzw. „Eigenverantwortung der 
Schulen“ - soweit feststellbar – derzeit nicht.

Hessen: Aufgrund der grundgesetzlich festgeleg-
ten Zuständigkeitsverteilung liegen sowohl die 
Gesetzgebungs- als auch die Verwaltungskompe-
tenz im Schulbereich ausschließlich bei den Län-
dern, der Bund besitzt in diesem Bereich keine 
Zuständigkeiten.

Dementsprechend ist Gesetzgeber in schulischen 
Angelegenheiten in Hessen allein der Hessische 
Landtag, die gesetzesergänzenden Verordnungen 
und sonstigen nachrangigen Normen werden vom 
Hessischen Kultusministerium erlassen, auf de-
ren Grundlage sowohl die untere Schulaufsicht als 
auch die Schulen zu handeln haben. Eine besonde-
re politische Schwerpunktsetzung im Bereich der 
selbstständigen Schulen ist zurzeit nicht (mehr) zu 
erkennen, im Bereich der beruflichen Schulen ist al-
lerdings eine stetige Zunahme der Zahl der selbst-
ständigen beruflichen Schulen (SBS) zu beobach-
ten; sodass von 103 beruflichen Schulen in Hessen 
fast 50 % den Status der Selbstständigkeit nach § 127 
d HSchG erreicht haben, bei den allgemeinbilden-
den Schulen ist das Verhältnis signifikant schlech-
ter, hier sind ca. 80 von 1700 Schulen selbstständig.

Italien/Südtirol: Hier muss zwischen Italien und 
Südtirol differenziert werden. Die in Italien häufig 
wechselnden Regierungskonstellationen führen 
auch zu stark wechselnden Haltungen zur Schul-
autonomie (Zentralismus versus Föderalismus). Das 
Grundprinzip der Schulautonomie wurde trotzdem 
nie in Frage gestellt. In Südtirol hingegen gibt es 
eine große politische Konstanz und entsprechend 
auch eine grundlegend positive Haltung zur Schul-
autonomie, auch wenn man sich in der Politik in Ein-
zelfällen manchmal mehr Durchgriffsrechte wün-
schen würde. 

Die bestehende sekundäre bzw. konkurrierende 
Gesetzgebung kann problematisch werden, wenn 
die politischen Positionen auf Staats- und Landese-
bene auseinanderdriften. 

Österreich: Die Haltung der im Nationalrat ver-
tretenen Parteien ist naturgemäß differenziert 
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Elternverbände im engeren Sinne gibt es nicht. Es 
gibt jedoch den Landesbeirat der Eltern, ein gesetz-
lich vorgesehenes Beratungsgremium, wo von jeder 
Schule ein Vertreter entsendet wird. Dieses Gremi-
um wird bei wesentlichen Reformvorhaben in der 
Schule vorher angehört, was einen bestimmten in-
formellen Einfluss hat.

Ähnliches gilt für den Landesbeirat der Schüler.

Der Landesschulrat ist in Südtirol ein Beratungsgre-
mium, in dem Vertreter aller Interessensgruppen 
zusammengeführt sind. Dieser hat nur Beratungs-
rechte und gibt nicht bindende Gutachten zu anste-
henden normativen Neuregelungen.

Insbesondere bei den berufsbildenden Schulen ha-
ben Wirtschaftsverbände einen großen Einfluss 
auf bildungspolitische Entscheidungen, in den all-
gemeinbildenden Schulen ist dieser Einfluss eher 
gering.

Der Einfluss der Kirchen beschränkt sich auf den 
Religionsunterricht. 

Österreich: Sowohl Gewerkschaft als auch Lehrer-
verbände haben einen großen Einfluss auf schulpo-
litische Entscheidungen und Entwicklungen. Lehrer 
haben einen sehr hohen Organisationsgrad in der 
Gewerkschaft. In Österreich gibt es nur 1 Gewerk-
schaft, wobei die Lehrer als Teil des öffentlichen 
Dienstes in der Teilorganisation der GÖD (Gewerk-
schaft öffentlicher Dienst) verbunden sind. Obwohl 
diese Gewerkschaft nur auf dienstrechtliche Fragen 
beschränkt wäre, hat sie trotzdem auch auf schulpo-
litische Fragestellungen einen großen Einfluss. 

Zudem sind zahlreiche Lehrer in christlichen Leh-
rervereinen organisiert, die indirekt ebenfalls in 
manchen Bundesländern einen großen Einfluss auf 
die regionale Schulpolitik ausüben. Daneben haben 
sich auch parteipolitische Lehrerverbände (SPÖ, 
FPÖ) in den einzelnen Bundesländern unterschied-
lich stark entwickelt. Diese Einflüsse sind informell, 
aber trotzdem sehr stark. 

Elternvereine: Die meisten Elternvereine an Schu-
len sind wiederum Mitglied in einem Landesver-
band ihrer Schulart, der wiederum Mitglied des 
entsprechenden Bundeselternverbandes ist. Diese 
Verbände können in den durch das Bildungsreform-
gesetz 2017 neu eingerichteten ständigen Beirat der 
jeweiligen Bildungsdirektion Vertreter entsenden. 
Welchen Einfluss dieses neue Gremium in Gestalt 
eines Landesschulgemeinschaftsausschusses ha-
ben wird, bleibt abzuwarten. Die Bundeselternver-
bände haben einen nicht genau verifizierbaren Ein-
fluss auf die Bundespolitik.

über die Deckung der Kosten zu treffen. 2Führt die 
Wahrnehmung dieser Aufgaben zu einer Mehrbelas-
tung der Gemeinden, ist ein entsprechender finanzi-
eller Ausgleich zu schaffen.“). 

Alle im schulischen Bereich wichtigen Verbände 
und Institutionen sind im Landesschulbeirat vertre-
ten und werden dort zu wichtigen schulpolitischen 
Fragen und Vorhaben angehört. 

Auch Wirtschaftsverbände nehmen Einfluss auf bil-
dungspolitische Themen als  „Abnehmer“ der Schü-
ler am Ende der Schulzeit. 

Kirchen haben vor allem im Bereich der Förder-
schulen deutlichen Einfluss, da ein großer Teil der 
Förderschulen in kirchlicher Trägerschaft ist.

Hessen: Der Einfluss von Gewerkschaften und 
Schulleiterverbänden ist traditionell sehr stark, wo-
bei hinsichtlich ihrer Wirksamkeit nicht zwischen 
Gewerkschaften und sonstigen Lehrerverbänden 
unterschieden werden kann, denn sowohl die GEW 
als auch die im Beamtenbund organisierten Lehrer-
verbände üben in Hessen sowohl über die Personal-
räte als auch in der allgemeinen politischen Diskus-
sion einen starken Einfluss aus.

Daneben ist die verfassungsmäßig verankerte Mit-
bestimmung der Eltern über den Landeselternbeirat 
sehr groß, was mit Abstrichen wegen der häufigen 
personellen Wechsel auch für die Landesschüler-
vertretung gilt, denn beiden Gremien ist ein förmli-
ches Beteiligungsrecht vor der Verabschiedung von 
Regelungen aus dem Verantwortungsbereich des 
HKM eingeräumt.

Daneben üben wie in Bayern die Wirtschaftsverbän-
de erheblichen Einfluss auf die Schulpolitik des Lan-
des aus. Dies gilt auch für die Kirchen, vor allem im 
Bereich der Organisation des Religionsunterrichts 
und bei der Ausübung von Schulträgerfunktionen.

Italien/Südtirol: Hier gibt es zwar Lehrerverbände, 
die jedoch nur lockere Strukturen für Fortbildungs-
veranstaltungen und Studienreisen haben. Es gibt 
einen katholischen Lehrerverband (KSL), in dem 
besonders die Grundschullehrer Mitglieder sind so-
wie einen Verband der Mittel- und Oberschullehrer 
(ASM). Eher bestimmend sind die Gewerkschaften, 
die hier eher auf dienstrechtlicher Ebene agieren 
und weniger schulpolitisch. Es sind mehrere Ge-
werkschaften tätig. Es gibt ca. 10 ausgerufene Leh-
rerstreiks pro Jahr, wobei jedoch nicht gesagt ist, 
dass viele Lehrer dabei mitmachen. Es sind gesamt-
staatliche Gewerkschaften, wo sich Lehrer in ganz 
Italien beteiligen können. Ihr Einfluss auf schulpo-
litische Entscheidungen ist jedoch begrenzt.

geschützt, eine Bedarfsprüfung für Privatschulen 
wäre unzulässig. Die Träger privater Ersatzschulen 
haben einen im Verfassungsrecht wurzelnden An-
spruch auf staatliche Förderung.  

Hessen: Hinsichtlich der Schülerbeförderung kann 
auf die Regelung in Bayern verwiesen werden.

Wegen der besonderen Rolle der beruflichen Schu-
len, die im Regelfall jeweils besondere Bildungsan-
gebote vorhalten und insoweit nicht in Konkurrenz 
zu anderen Schulen stehen, besteht lediglich in ge-
ringem Umfang ein Wettbewerb zu freien Unter-
richtsangeboten. Lediglich die RSBS ist berechtigt, 
mit eigenen Angeboten in den Wettbewerb gegen-
über sonstigen Anbietern einzutreten.

Italien/Südtirol: Gegen unerwünschten Wettbe-
werb z.B. durch konkurrierende Bildungsangebote 
kann nur durch Aufklärung gewirkt werden. Bei der 
Festlegung des Schulverteilungsplans wird dieser 
Aspekt natürlich auch mitberücksichtigt.

Im Pflichtschulbereich in allen Partnerländern: 
Schulsprengel verhindern Wettbewerb und unkal-
kulierbare Schülerströme, sorgen jedoch anderer-
seits für eine gewisse Planungssicherheit. 

Wettbewerbsfördernd ist hingegen die Fahrtkos-
tensituation in Südtirol: Die Schüler bekommen alle 
öffentlichen Verkehrsmittel (außer einem kleinen 
Selbstbehalt) gratis.

31. Wie können Schulleitungen auf die 
geänderten Rahmenbedingungen vor-

bereitet werden? Was brauchen diese? In 
welche Themen/Kompetenzen muss hier 

investiert werden?
Bayern: Veränderungen im Hinblick auf Eigenver-
antwortung erfolgen in Teilbereichen und schritt-
weise; hierfür werden spezialisierte Fortbildungen 
angeboten  – in Abhängigkeit davon, welche Ände-
rungen umgesetzt werden sollen. Die Fortbildungen 
werden primär von der Akademie für Lehrerfortbil-
dung und Personalführung in Dillingen in Abstim-
mung mit dem Staatsinstitut für Schulqualität und 
Bildungsforschung entwickelt. Die Schulaufsicht 
muss bei verpflichtenden Fortbildungen dafür sor-
gen, dass diese kaskadenartig (Multiplikatoren-
system) zu den Schulen und den Lehrern kommen. 
Beispiel: Umstellung der Lehrpläne auf kompeten-
zorientierte Zielvorgaben (wird jahrgangsweise ein-
geführt; bei Grundschule schon abgeschlossen, bei 
den anderen Schularten wird dies weitergeführt).

2013 wurde im Zuge eines Gesetzespaketes an ver-
schiedenen Stellen des Schulgesetzes die schulische 

Überschulische Schülervertretung: Diese ist durch 
ein eigenes Gesetz auf Landes- und Bundesebene 
eingerichtet, wo sie die Aufgabe haben, die schu-
lischen Interessen der Schüler gegenüber dem Bil-
dungsdirektor auf Landesebene und gegenüber 
dem Bundesminister zu vertreten. Diese beklagen, 
einen zu geringen Einfluss zu haben. 

In dem erwähnten Ständigen Beirat bei der jeweili-
gen Bildungsdirektion sind ebenfalls Schülervertre-
ter, aber auch Vertreter der Wirtschaft, der Arbei-
terkammer und anderer Sozialpartnerschaftlichen 
Organisationen mit eingebunden.

Sowohl Wirtschaftskammer als auch Arbeiterkam-
mer haben als gesetzlich verankerte Vertretungs-
organisationen einen hohen Einfluss auf konkre-
te Gesetzesvorhaben. Nicht gesetzlich verankert 
jedoch von hohem Wert ist der Einfluss der sog. 
Industriellenvereinigung. 

Der Einfluss der Kirchen wird insb. über das ausge-
prägte Privatschulwesen und den Religionsunter-
richt ausgeübt. 

Zusammenfassung:  In allen Ländern nehmen die 
verschiedenen Interessensgruppen Einfluss auf 
schulische Entwicklungen und bildungspolitische 
Entscheidungen. Es sind jedoch Unterschiede im 
Wirkungsgrad sowie in der Struktur formeller und 
informeller Einflussmöglichkeiten zu erkennen. In 
allen Ländern ist der kirchliche Einfluss auf das 
Schulwesen deutlich zurückgegangen, während 
der Einfluss wirtschaftlicher Verbände zugenom-
men hat. 

30. Maßnahmen gegen unfairen Wett-
bewerb - Erfahrungen über deren 

Wirksamkeit 
Bayern: Im Pflichtschulbereich einschließlich der 
Berufsschulen ist durch die grundsätzliche Spren-
gelbindung der Schüler, die für eine Planungssi-
cherheit in Bezug auf die Schulorganisation sorgt, 
ein echter Wettbewerb der öffentlichen Schulen un-
tereinander kaum gegeben. Bei den anderen Schul-
arten besteht zwar die Freiheit der Schulwahl; eine 
kostenfreie Schülerbeförderung wird jedoch grund-
sätzlich nur zur nächstgelegenen Schule mit dem 
entsprechenden Schulangebot gewährt; dadurch ist 
faktisch ein Wettbewerb der Schulen untereinander 
eingeschränkt.

In unmittelbarem Wettbewerb stehen die öffentli-
chen Schulen mit den Schulen in privater Träger-
schaft. Die Freiheit, unter Einhaltung bestimm-
ter Voraussetzungen Privatschulen gründen und 
betreiben zu dürfen, ist verfassungsrechtlich 
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neues Curriculum für die Schulleiterausbildung 
erarbeitet, wobei dieses von 12 ECTS auf 60 ECTS 
aufgestockt werden soll. Damit würde die Einschu-
lungs-und Ausbildung zu einer eigenen akademi-
schen Schiene führen. Welchen Einfluss die Umstel-
lung der Schulverwaltung von Landesschulräten zu 
Bildungsdirektionen ab 1.1.2019 auf die Entwicklung 
der Schulautonomie nehmen wird, bleibt abzuwar-
ten und wird anderweitig untersucht werden müs-
sen. Dazu gehört die damit verbundene Umstellung 
der Schulaufsicht zu einem Pädagogischen Dienst 
mit Qualitätsmanagementaufgaben. Auf eine ge-
zielte Entwicklung einer besonderen Haltung oder 
Einstellung für und zu autonomen Schulen  wird da-
bei wenig geachtet. 

Zusammenfassung: Für die Einführung einer auto-
nomen Schule ist ein umfassender Entwicklungs- 
und Begleitungsprozess auf breiter Ebene nötig. Je 
umfassender die Schulautonomie ausgeprägt ist, 
desto bedeutsamer ist ein entsprechend struktu-
rierter und begleiteter Prozess. Ohne einen solchen 
bleiben manche gesetzlich eingeräumten Möglich-
keiten ungenützt. Die Aus- und Fortbildung der 
Schulleiter ist dabei ein wesentlicher Faktor für eine 
gelingende Schulautonomie.

32. Der Einfluss der Rechtsprechung auf 
schulische Entscheidungen

Bayern: Es ist ein umfassender gerichtlicher Recht-
schutz auch gegenüber schulischen Entscheidun-
gen gewährleistet. Alle wesentlichen schulrechtli-
chen Fragen müssen durch den Landesgesetzgeber 
geregelt werden, damit der verfassungsrechtliche 
Anspruch des Rechtsstaates erhalten bleibt. Daraus 
ergibt sich, dass schulische Eigenverantwortung 
nur in diesem relativ engmaschig gesetzlich eröff-
neten Rahmen möglich ist. Der Interpretations- und 
Handlungsspielraum schulischer Entscheidungen 
ist deutlich begrenzt. 

Es ist Entscheidung der Erziehungsberechtigen 
bzw. der Schüler, gegen schulische Entscheidun-
gen entweder eine innerschulische Überprüfung 
zu verlangen oder die Schulaufsicht anzurufen oder 
den verwaltungsgerichtlichen Weg zu beschreiten. 
Daneben besteht die Möglichkeit eine Petition an 
allgemeinpolitische Gremien (z. B.  an den Bayeri-
schen Landtag) zu richten. Damit ist ein sehr umfas-
sender außerschulischer Rechtsschutz gewährleis-
tet, dieser setzt eigenverantwortlichen schulischen 
Entscheidungen Grenzen. In Folge des dreistufi-
gen verwaltungsgerichtlichen Instanzenzuges gibt 
es eine sehr einheitliche und in vielen Bereichen 
gefestigte gerichtliche Spruchpraxis, die einen 

Eigenverantwortung gestärkt. Die Umsetzung in 
der Praxis ist nur in Teilbereichen gelungen. Der 
„Geist des Gesetzes“ ist noch nicht in allen Berei-
chen hinreichend vermittelt worden. 

Hessen: Das Thema Selbstständigkeit von Schulen 
ist zurzeit kein Schwerpunkt in der Aus- und Fortbil-
dung von Lehrkräften oder Schulleitungen. Es wäre 
dringend zu wünschen, dass in diesen Bereichen 
von Amts wegen und strukturiert Unterstützung 
angeboten würde. Zurzeit helfen sich die Schullei-
ter vor Ort durch selbst organisierte Fortbildungs-
angebote, die sie aufgrund der günstigen finanziel-
len Zuweisungen problemlos einkaufen können.

Italien/Südtirol: 1997 ist das staatliche Autonomie-
gesetz erlassen worden. Südtirol hat in der Folge 
ein Pilotprojekt zur Autonomie der Schulen gestar-
tet; auf Grund der daraus gewonnenen Erfahrungen 
ist 2000 das Landesgesetz zur Autonomie der Schu-
len hervorgegangen. Parallel zur Einführung der 
Schulautonomie wurde eine verpflichtende Füh-
rungskräfteschulung für die im Dienst befindlichen 
Schuldirektoren durchgeführt mit den Themen Per-
sonalführung, Personalentwicklung, Budgetpla-
nung, Organisations- und Unterrichtsentwicklung. 
Ihre neue Rolle einer autonomen Körperschaft war 
dabei das Hauptthema einer ca. einjährigen Inten-
sivschulung. Jene Schulführungskräfte, die erst zu 
einem späteren Zeitpunkt ihren Dienst aufgenom-
men und somit diese Intensivschulung nicht besu-
chen konnten, zeigten häufiger eine andere Haltung 
in Bezug auf schulautonome Themen und die Wahr-
nehmung entsprechender Gestaltungsspielräume. 
Daher wurde bei neu aufzunehmenden Schulfüh-
rungskräften eine ähnliche Schulung nun Teil des 
Auswahl- und Ausbildungsverfahrens. 

Es hat sich gezeigt, dass es nicht ausreichend ist, 
einmalige Implementierungsimpulse zu setzen, 
sondern dass dies ein kontinuierlicher Prozess sein 
muss. Dies gilt vor allem bei häufigem Wechsel von 
Schulleitungen. 

Österreich: Auch hier wird vorrangig über Fortbil-
dung insb. durch die Pädagogischen Hochschu-
len auf veränderte Rahmenbedingungen reagiert. 
Wenn jedoch sichergestellt werden soll, dass alle 
Schulleiter oder Lehrer Veränderungen intensiv auf-
nehmen, wird dies über verpflichtende Konferenzen 
durchgeführt. Die seit 1993 stattfindende schrittwei-
se Entwicklung zu mehr Eigenverantwortung und 
Selbständigkeit der Schulen wird gerne mit Mate-
rialien der Zentralstelle Ministerium begleitet. Auf 
Grund der 2017 mit dem Bildungsreformgesetz 2017 
stark veränderten Möglichkeiten der Schulleitun-
gen, Entscheidungen zu treffen, wird gerade ein 

Höchstgerichte gebunden und die Schulverwaltung 
ist verpflichtet, sich an diese zu halten. Dadurch 
entsteht ein großer Einfluss auf schulische Ent-
scheidungen durch die Spruchpraxis der Gerichte.

In Fragen der Verwaltungsbediensteten führt der 
Rechtszug zu den Arbeitsgerichten bei den Lan-
desgerichten, die auch für Amtshaftungsfragen zu-
ständig sind. Gerade letztgenannte Entscheidun-
gen üben wiederum großen Einfluss auf schulisches 
Handeln aus.

Zusammenfassung: Auch ein enges verwaltungs-
gerichtliches- und aufsichtsbehördliches Kontroll-
verfahren kann schulautonomes Handeln deutlich 
eingrenzen. Dies geschieht besonders durch eine 
einheitliche, in Instanzenzügen gesamtstaatlich ge-
festigte Judikatur.

33. Wesentliche Erkenntnisse aus dem 
Rechtsvergleich für die teilnehmen-
den Länder für einen europäischen 

Schulautonomiebegriff
Im Vergleich der Schulsysteme der Partnerlän-
der wurde deutlich, dass die schulischen Entschei-
dungsmöglichkeiten bis hin zur Autonomie sehr 
unterschiedlich ausgeprägt sind. Italien/Südtirol 
hat dabei den Autonomiegedanken im Schulsys-
tem am weitesten umgesetzt, während die anderen 
drei Partnerländer schuleigene Entscheidungsspiel-
räume mit differenzierten Schwerpunktsetzungen 
zulassen. 

¤ Verstärkte Schulautonomie bedeutet, dass Schul-
behörden und Politik eigenverantwortliche schu-
lische Entscheidungen respektieren müssen und 
akzeptieren, dass direkte und indirekte Inter-
ventionsmöglichkeiten nur eingeschränkt mög-
lich sind. Hieraus folgt, dass sich die Tätigkeiten 
der Schulbehörden gegenüber selbstständigen 
Schulen eher auf eine Beraterrolle beschränken 
und ihre Aufsichtsfunktionen nur bezüglich der 
Prüfung der rechtlichen Vereinbarkeit schuli-
scher Entscheidungen mit gesetzlichen Vorgaben 
wahrnehmen sollten.

¤ Für eine langfristig verankerte autonome Schu-
le ist eine gesamtgesellschaftliche Haltung not-
wendig.

¤ Auch bei autonomen Schulen sind wirksame In-
strumente der Qualitätssicherung sicherzustel-
len z.B. Zielvereinbarungen, interne und externe 
Evaluationen und Audits. Dies schließt ausdrück-
lich die Notwendigkeit der haushalterischen 
Rechnungslegung und -prüfung zum Abschluss 
eines Haushaltsjahres ein.

ausgeprägten Einfluss auf die Alltagsentscheidun-
gen der Schulen hat.

Hessen: Die Rechtslage in Hessen ist mit der in Bay-
ern grundsätzlich vergleichbar, insoweit kann auf 
die dortigen Ausführungen verwiesen werden.

Ergänzend ist lediglich darauf hinzuweisen, dass 
die Klagefreudigkeit von Schülern und Eltern einer-
seits, aber vor allem die Bereitschaft von Lehrkräf-
ten, Entscheidungen der Schulaufsichtsbehörden 
nicht klaglos hinzunehmen, in den letzten Jahren 
deutlich zugenommen hat, was vor allem für den Be-
reich der Konkurrentenklagen im Zusammenhang 
mit Stellenbesetzungsverfahren gilt.

Italien/Südtirol: Auf bildungspolitische Entschei-
dungen hat der Verfassungsgerichtshof in Rom ei-
nen großen Einfluss, da Landesgesetze dort auf An-
trag der Zentralregierung auf ihre Verfassungsmä-
ßigkeit überprüft werden. Dies führt häufig zu einer 
Eingrenzung der autonomen Spielräume Südtirols 
gegenüber dem Zentralstaat und den gesamtstaat-
lichen entsprechenden Vorgaben. 

Weniger bedeutsam in der Alltagspraxis ist die 
Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte, da diese 
oft wenig einheitlich und kaum konsolidiert ist. 

Erziehungsberechtigte wenden sich im Beschwer-
defall direkt an die betreffende Schule, die ver-
pflichtet ist, eine entsprechende Überprüfung vor-
zunehmen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit 
der Klage an das Verwaltungsgericht in Bozen. Ein 
Überprüfungsweg zur Schulbehörde existiert nicht 
mehr. Etwaige Anfragen in dieser Richtung von Er-
ziehungsberechtigen oder auch der Politik an die 
Behörde werden an die Schule zurückverwiesen. 

Österreich: Der frühere dreigliedrige Instanzenzug 
für Rechtsmittel im Verwaltungsweg vom Bezirks-
schulrat – Landesschulrat an das Bildungsminis-
terium wurde durch eine Verfassungsnovelle 2012 
abgeschafft. Dafür wurden 2014 neue Verwaltungs-
gerichte (für Bundesangelegenheiten das Bundes-
verwaltungsgericht, für Landesangelegenheiten 
die jeweiligen Landesverwaltungsgerichte) instal-
liert. So können nun Erziehungsberechtigte/Schü-
ler gegen einzelne relativ wenige für das Schulleben 
wesentliche Entscheidungen (§§ 70/71 SchUG) einen 
Widerspruch an die Bildungsdirektion einlegen, die 
dann neuerlich inhaltlich zu entscheiden hat. Erst 
gegen diese Entscheidung ist dann eine Beschwer-
de an das Verwaltungsgericht möglich, das seiner-
seits wieder einem gerichtlichen Instanzenzug ent-
weder zum Verwaltungsgericht oder Verfassungs-
gerichtshof unterliegt. Die Verwaltungsgerichte 
sind ihrerseits sehr streng an die Spruchpraxis der 
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der Schulleiter in allen Schularten bei der Aus-
wahl der Lehrkräfte gesetzlich eingeräumt, wäh-
rend in Bayern dies im Wesentlichen nur bei für 
eine konkrete Schule ausgeschriebenen Stellen 
und bei den berufsbildenden Schulen wegen den 
dort notwendigen fachspezifischen Anforderun-
gen vorgesehen ist. Hessen bietet allen Schulen 
die Wahlmöglichkeit, Lehrkräfte entweder über 
ein zentrales Verfahren nach einer Rangliste ein-
stellen zu lassen oder nach eigener Ausschrei-
bung die Lehrkraft selbst auszuwählen und nur 
die technische Abwicklung der Einstellung der 
Schulaufsichtsbehörde zu überlassen.

¤ In Italien/Südtirol ist eine konsistente jährli-
che Leistungsprämie (= Ergebnisgehalt) für die 
Schulleiter bei Erreichung der vereinbarten Ziele 
vorgesehen, was als echter Motivationsfaktor ge-
sehen werden kann. Die Abwägung dieser Leis-
tungen und die Messung des Grades der Zieler-
reichung ist dabei durchaus ein Thema, das auch 
kontrovers diskutiert wird und mit einem Rechts-
zug bei den Arbeitsgerichten anfechtbar ist. In 
den anderen Partnerländern ist außer kleinen Be-
lohnungsmöglichkeiten für besondere Leistun-
gen, die nicht einklagbar sind, eine solche Ge-
haltsaufbesserung nicht möglich. 

¤ Italien/Südtirol hat nur eine befristete Bestellung 
(vierjährig) für Schulführungskräfte vorgesehen. 
Dies soll die Schulleitungen motivieren, die Schu-
le unter Ausnutzung der autonomen Spielräume 
gut zu leiten, was entsprechend zu einer guten 
Bewertung durch die Schulbehörde führt. Darü-
ber hinaus soll die befristete Bestellung auch eine 
Rotation der Direktionsaufträge ermöglichen. Be-
fristete Einstellungen von Schulleitern sind in Bay-
ern und Hessen wegen der insoweit zwingenden 
Rechtsprechung des BVerfG zum Lebenszeitprin-
zip der Beamten, das eine Ämterübertragung auf 
Zeit mit Ausnahme politischer Wahlbeamter aus-
schließt, von Verfassung wegen ausgeschlossen.

¤ Bei Fragen der Schuldemokratie und der Partizi-
pation von Schülern, Lehrern und Eltern wurden 
trotz Unterschiede in der Ausprägung der Schul-
autonomie große Ähnlichkeiten festgestellt. 

¤ Finanzielle Freiräume: In Italien/Südtirol erhal-
ten alle Schulen ein Globalbudget zugeteilt und 
können in eingeschränktem Ausmaß Budget so-
gar zwischen Personal- und Sachaufwand um-
wandeln. Dies ist in den anderen Ländern nicht 
möglich. Im Pflichtschulbereich gibt es zudem 
große Unterschiede in der Budgetverwaltung, da 
dies vom jeweiligen Schulerhalter/Sachaufwand-
sträger abhängt, welche Freiräume er der Schul-
leitung gewährt. Ausnahme ist in Bayern das 

¤ In Italien/Südtirol hat die Schulinspektion trotz 
des gleichbleibenden Namens eine stark beraten-
de Funktion gegenüber den Schulen eingenom-
men, während Aspekte der Schulaufsicht weitge-
hend in den Hintergrund getreten sind. Dies ist in 
Bayern, Hessen und Österreich auf Grund verfas-
sungsrechtlicher Vorgaben zur staatlichen Kont-
rolle des Schulwesens in dieser Dimension nicht 
möglich.

¤ Bei der autonomen Schule kommt der Qualifikati-
on der Schulleitungen eine besondere Bedeutung 
zu. Je umfassender die Entscheidungsspielräume 
dieser Leitungsorgane sind, umso zentraler wird 
eine entsprechende umfassende Qualifikation in 
allen Führungsfragen der Schule (siehe Südtirol).

¤ Wechsel in der politischen Führung bei Verän-
derungsprozessen wie der Verstärkung der Ei-
genverantwortung/Autonomie der Schulen kann 
einen direkten Einfluss auf die Entwicklung der 
Umsetzung nehmen (fördernd oder bremsend bis 
verhindernd).

¤ Obwohl alle Partnerländer deutschsprachig sind, 
gibt es große begriffliche Unterschiede in der 
Fachsprache der Schulverwaltung im Hinblick 
auf autonome Strukturen. Hierzu kann auf das 
als Anlage beigefügte Glossar verwiesen werden.

¤  In Italien/Südtirol ist der Begriff der Autono-
mie gesetzlich verankert und im Rechtsalltag 
der Schule gängig, während in Bayern von ei-
genverantwortlicher Schule und in Hessen von 
selbstständiger Schule gesprochen wird. In Ös-
terreich wird zwar in der Verwaltungspraxis ger-
ne von Schulautonomie gesprochen, obwohl der 
Begriff gesetzlich nicht vorkommt. Hier wird der 
Begriff gerne mit Dezentralisierung, Deregulie-
rung oder Eigenverantwortung gleichgesetzt. 
Sämtliche von den Partnerländern verwendeten 
Begriffe sind – streng genommen mindestens 
nach deutschem Verfassungsverständnis – mit 
den Vorgaben der Art. 7 Abs. 1 und 28 Abs. 2 GG 
unvereinbar. Denn Einrichtungen, die unter Auf-
sicht des Staates und in der Trägerschaft eines 
anderen Rechtsträgers stehen, sind mindestens 
im Wortsinne weder autonom noch selbststän-
dig, sondern bleiben Teil des jeweiligen staatli-
chen Systems. Insoweit sollte daher eher von ei-
ner Erweiterung bisheriger Zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten in Form einer Relationsver-
schiebung gesprochen werden.

¤ Trotz sonst umfassender Schulautonomie hat 
auch Italien/Südtirol wenig schulische Einfluss-
möglichkeit auf Personalauswahl und Personal-
zuteilung im Lehrerbereich. Hier hat Österreich 
seit dem Jahr 2018 Möglichkeiten der Mitsprache 

Endnoten
1 § 8. 
 Begriffsbestimmungen: Im Sinne dieses Bundesgesetzes 

sind zu verstehen: Führung von alternativen Pflichtgegen-
ständen, Freigegenständen, unverbindlichen Übungen und 
eines Förderunterrichtes sowie Teilung des Unterrichtes bei 
einzelnen Unterrichtsgegenständen in Schülergruppen
§ 8a. 
(1)  Der zuständige Bundesminister hat für die öffentlichen 

Schulen, ausgenommen Schulen für Berufstätige mit 
modularer Unterrichtsorganisation, unter Bedachtnah-
me auf die Erfordernisse der Pädagogik und der Sicher-
heit, insbesondere in Klassen mit einer Klassenschüler-
zahl von mehr als 30 Schülern, sowie auf die personel-
len und räumlichen Möglichkeiten durch Verordnung 
zu bestimmen,

a) Unter öffentlichen Schulen jene Schulen, die von ge-
setzlichen Schulerhaltern (Artikel 14 Abs. 6 des Bun-
des-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 und 
in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes vom 
18. Juli 1962, BGBl. Nr. 215) errichtet und erhalten 
werden;

b) unter Privatschulen jene Schulen, die von anderen als 
den gesetzlichen Schulerhaltern errichtet und erhal-
ten werden und gemäß den Bestimmungen des Privat-
schulgesetzes, BGBl. Nr. 244/1962, zur Führung einer 
gesetzlich geregelten Schulartbezeichnung berechtigt 
sind;

c) unter Schülern auch Studierende an in Semes-
ter gegliederten Sonderformen mit modularer 
Unterrichtsorganisation;

d) unter Pflichtgegenständen jene Unterrichtsgegenstän-
de, deren Besuch für alle in die betreffende Schule auf-
genommenen Schüler verpflichtend ist, sofern sie nicht 
vom Besuch befreit oder im Falle des Religionsunter-
richtes auf Grund der Bestimmungen des Religionsun-
terrichtsgesetzes vom Besuch abgemeldet worden sind;

e) unter alternativen Pflichtgegenständen jene Unter-
richtsgegenstände, deren Besuch zur Wahl gestellt 
wird, wobei einer von mehreren Unterrichtsgegen-
ständen gewählt werden kann und der gewählte Unter-
richtsgegenstand wie ein Pflichtgegenstand gewertet 
wird;

f) unter verbindlichen Übungen jene Unterrichtsveran-
staltungen, deren Besuch für alle in die betreffende 
Schule aufgenommenen Schüler verpflichtend ist, so-
fern sie nicht vom Besuch befreit sind, und die nicht be-
urteilt werden;

g) unter Förderunterricht nicht zu beurteilende 
Unterrichtsveranstaltungen

aa) für Schüler, die in Pflichtgegenständen eines zusätzli-
chen Lernangebotes bedürfen, weil sie die Anforderun-
gen in wesentlichen Bereichen nur mangelhaft erfüllen 
oder wegen eines Schulwechsels Umstellungsschwie-
rigkeiten haben,

bb) in Sonderschulen auch für Schüler, die auf den Übertritt 
in eine Schule, die keine Sonderschule ist, vorbereitet 
werden sollen,

cc) in Pflichtgegenständen, die leistungsdifferenziert ge-
führt werden, nach Maßgabe der Bestimmungen des 
§ 12 Abs. 6 und 6a des Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. 
Nr. 472/1986;

h) unter Freigegenständen jene Unterrichtsgegen-
stände, zu deren Besuch eine Anmeldung für jedes 

Budget für den offenen Ganztag, das flexibel ein-
setzbar ist. Finanzielle Freiräume sind jedoch im 
Sinne einer konsequenten Schulautonomie eine 
notwendige Voraussetzung. Die in Hessen für 
selbstständige Schulen bestehenden erheblichen 
finanziellen Spielräume im Umfang von Mitteln 
im Umfang von fünf Lehrerstellen können je nach 
Größe der Schule nicht nur für Fortbildungen der 
Lehrkräfte, sondern auch für die Einstellung zu-
sätzlichen, nicht pädagogischen Personals ge-
nutzt werden.

¤ Die eigene Rechtspersönlichkeit der Schulen in 
Italien/Südtirol unterstreicht die relativ weitrei-
chende Schulautonomie und ermöglicht es der 
Schulleitung, als eigenes Rechtssubjekt gleich-
berechtigt mit anderen Einrichtungen zu agieren 
(z.B. Verträge im eigenen Namen abschließen). 
Vergleichbar weitgehende Zuständigkeiten besit-
zen in Hessen nur die vier versuchsweise einge-
richteten rechtlich selbstständigen beruflichen 
Schulen.

¤ In allen Partnerländern gibt es Instrumente der 
Zielvereinbarung, jedoch nur in Südtirol sind 
daran unmittelbar wirkende Konsequenzen bei 
Nichterreichung verbunden. Autonomie bedeutet 
auch, Ergebnisverantwortung zu tragen – auch 
im Falle des Nichterreichens von gesetzten Zie-
len. Dabei ist die Rechtsnatur von Zielvereinba-
rungen und ihre Durchsetzbarkeit bei Störungen 
bis heute ungeklärt.
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alternativer Pflichtgegenstand zu führen ist,
b) bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen ein Frei-

gegenstand oder eine unverbindliche Übung zu füh-
ren und beim Unterschreiten welcher Mindestzahl von 
teilnehmenden Schülern ein solcher Unterrichtsge-
genstand ab dem Ende des laufenden Beurteilungsab-
schnittes nicht mehr weiterzuführen ist,

c) bei welcher Mindestzahl von Schülern ein Förderunter-
richt abzuhalten ist,

d) unter welchen Voraussetzungen bestimmte Unter-
richtsgegenstände in Schülergruppen zu teilen sind,

e) unter welchen Voraussetzungen in leistungsdifferen-
zierten Pflichtgegenständen Schülergruppen im Hin-
blick auf die Leistungsgruppen zu führen sind,

f) bei welcher Mindestzahl von zum Betreuungsteil ange-
meldeten Schülern an ganztägigen Schulformen Grup-
pen zu bilden sind und

g) bei welcher Mindestzahl von Schülern mit mangelnder 
Kenntnis der Unterrichtssprache Sprachförderkurse zu 
führen sind. 

 Sofern die Zahl der Schüler die für die Führung von Unter-
richtsveranstaltungen erforderliche Mindestzahl an Schü-
lern in einer Klasse nicht erreicht, können Schüler mehre-
rer Klassen einer oder mehrerer Schulen zur Erreichung der 
Mindestzahl zusammengefasst werden.
(2)  Wenn den zuständigen Schulbehörden für die Schulen 

ihres Aufsichtsbereiches ein Rahmen für die einsetzba-
ren Lehrerwochenstunden zur Verfügung gestellt wur-
de, obliegt die Erlassung von Verordnungen im Sinne 
des Abs. 1 der zuständigen Schulbehörde, soweit kei-
ne verordnungsmäßige Regelung durch den zuständi-
gen Bundesminister erfolgt ist (regionale Festlegung 
von Eröffnungs- und Teilungszahlen). Wenn ein Rah-
men für die einsetzbaren Lehrerwochenstunden der 
einzelnen Schule zur Verfügung gestellt wurde, obliegt 
die Regelung im Sinne des Abs. 1 dem Schulgemein-
schaftsausschuß, soweit keine verordnungsmäßige Re-
gelung durch die zuständige Schulbehörde oder den 
zuständigen Bundesminister erfolgt ist (schulautonome 
Festlegung von Eröffnungs- und Teilungszahlen). An 
Praxisschulen gemäß § 33a Abs. 1 obliegt die Regelung 
im Sinne des Abs. 1 gemäß § 33a Abs. 3 dem Rektor der 
Pädagogischen Hochschule, soweit keine verordnungs-
mäßige Regelung durch den zuständigen Bundesminis-
ter erfolgt ist (hochschulautonome Festlegung von Er-
öffnungs- und Teilungszahlen).

(2a)  An in Semester gegliederten Sonderformen mit modu-
larer Unterrichtsorganisation hat der Schulleiter die in 
Abs. 1 und 2 genannten Bestimmungen zu erlassen.

(2b)  Ab der 10. Schulstufe von zumindest dreijährigen mitt-
leren und höheren Schulen hat der Schulleiter unter 
Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Pädagogik 
und der Sicherheit sowie die personellen und räumli-
chen Möglichkeiten jene Abweichungen von den ver-
ordnungsmäßigen Festlegungen zu treffen, welche das 
Überspringen einzelner Unterrichtsgegenstände (§ 26b 
des Schulunterrichtsgesetzes) oder die zeitweise Teil-
nahme am Unterricht einzelner Unterrichtsgegenstän-
de in einem höheren Semester (§ 26c des Schulunter-
richtsgesetzes) oder eine bessere individuelle Förde-
rung im Rahmen des Förderunterrichtes ermöglichen.

(3)  (Grundsatzbestimmung) Anstelle der Abs. 1 und 2 hat 
die Ausführungsgesetzgebung hinsichtlich der öffent-
lichen Pflichtschulen, die keine Praxisschulen gemäß 

Unterrichtsjahr erforderlich ist, die beurteilt werden 
und deren Beurteilung keinen Einfluß auf den erfolg-
reichen Abschluß einer Schulstufe hat;

i) unter unverbindlichen Übungen jene Unterrichtsver-
anstaltungen, zu deren Besuch eine Anmeldung für je-
des Unterrichtsjahr erforderlich ist und die nicht beur-
teilt werden;

j) unter ganztägigen Schulformen Schulen mit Tagesbe-
treuung, an denen neben dem Unterricht eine Tagesbe-
treuung angeboten wird, wobei zum Besuch der Ta-
gesbetreuung eine Anmeldung erforderlich ist und die 
Tagesbetreuung aus folgenden Bereichen besteht:

aa) gegenstandsbezogene Lernzeit, die sich auf bestimmte 
Pflichtgegenstände bezieht und durch Lehrer zu besor-
gen ist,

bb) individuelle Lernzeit, die durch Lehrer, Erzieher oder 
Erzieher für die Lernhilfe zu besorgen ist, sowie

cc) jedenfalls Freizeit (einschließlich Verpflegung), die 
durch Lehrer, Erzieher, Erzieher für die Lernhilfe, Frei-
zeitpädagogen oder Personen mit anderer durch Ver-
ordnung des zuständigen Bundesministers festzule-
gender, für die Aufgaben im Rahmen der Freizeitbe-
treuung an ganztägigen Schulformen befähigender 
Qualifikation zu besorgen ist;

k) unter Richtwert jene Klassenschülerzahl, welche durch 
landesausführungsgesetzliche Regelungen unter Be-
dachtnahme auf Über- und Unterschreitungen an-
zustreben ist. Der Richtwert bildet zugleich eine der 
Grundlagen für die im Rahmen der Stellenpläne vom 
Bund zur Verfügung zu stellenden Ressourcen, die bei 
Überschreitung des Richtwertes auch für andere Maß-
nahmen der Förderung am jeweiligen Schulstandort 
zum Einsatz kommen können;

l) unter Erziehern Personen, die die Reife- und Diplom-
prüfung bzw. die Diplomprüfung einer Bildungsanstalt 
für Sozialpädagogik oder einer Bildungsanstalt für Ele-
mentarpädagogik (Zusatzausbildung Hortpädagogik) 
erfolgreich abgelegt haben;

m) unter Erziehern für die Lernhilfe Personen, die über die 
allgemeine Universitätsreife verfügen und den Hoch-
schullehrgang zur Qualifikation für die Erteilung von 
Lernhilfe an ganztägigen Schulformen im Ausmaß von 
zumindest 60 ECTS-Anrechnungspunkten erfolgreich 
abgelegt haben;

n) unter Freizeitpädagogen (Erziehern für die Freizeit an 
ganztägigen Schulformen) Personen mit erfolgreichem 
Abschluss des Hochschullehrganges für Freizeitpä-
dagogik gemäß dem Hochschulgesetz 2005, BGBl. I 
Nr. 30/2006;

o) unter differenzierten Pflichtgegenständen die Unter-
richtsgegenstände Deutsch, Mathematik und Lebende 
Fremdsprache, in denen an der Neuen Mittelschule ab 
der 7. Schulstufe eine Unterscheidung nach grundle-
gender und vertiefter Allgemeinbildung erfolgt, wobei 
die Inhalte der vertieften Allgemeinbildung eine Ausei-
nandersetzung mit den grundlegenden Bildungsinhal-
ten in einer über die Grundanforderungen hinausge-
henden Art auf einem höheren Komplexitätsgrad vor-
zusehen haben;

p) unter ergänzender differenzierender Leistungsbe-
schreibung eine verbale Beschreibung der Leistungs-
stärken des Schülers, die ihm gemeinsam mit der Schul-
nachricht und dem Zeugnis auszustellen ist.

a) bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen ein 

(5)  Im Schulverbundsvertrag werden die Befugnisse des 
Organs, das für die Verwaltung der Ressourcen und die 
Erreichung der Projektziele verantwortlich ist, und die 
personellen und finanziellen Ressourcen, die von den 
einzelnen Schulen bereitgestellt werden, festgelegt.

(6)  Die Schulen können, sowohl einzeln als auch im Schul-
verbund, Verträge mit Universitäten, mit Körperschaf-
ten, Unternehmen, Vereinigungen oder mit einzelnen 
Fachleuten, die einen Beitrag zur Umsetzung besonde-
rer Ziele leisten können, abschließen.

(7)  Die Schulen können außerdem Verträgen und Ver-
einbarungen zustimmen, um an Bildungsprojek-
ten auf lokaler, staatlicher und internationaler Ebene 
teilzunehmen.

(8)  Die Schulen können Konsortien bilden oder öffentli-
chen wie auch privaten Konsortien beitreten, um Bil-
dungsaufgaben zu erfüllen, die dem eigenen Dreijah-
resplan des Bildungsangebotes 12) entsprechen.

5  Art. 4 des LG 12/2000 (Schulautonomiegesetz) legt folgen-
des fest:
(1)  Jede Schule erarbeitet unter Einbeziehung aller Mit-

glieder der Schulgemeinschaft den Dreijahresplan 
des Bildungsangebotes. Dieser ist das grundsätzliche 
Dokument der kulturellen Identität sowie der didakti-
schen und erzieherischen Ausrichtung der Schule und 
beinhaltet die curriculare, außercurriculare und orga-
nisatorische Planung, welche die einzelnen Schulen im 
Rahmen ihrer Autonomie vornehmen.

(2)  Der Dreijahresplan stimmt mit den Bildungszielen des 
jeweiligen Schultyps und der jeweiligen Fachrichtung 
überein und spiegelt die Bedürfnisse des kulturellen, 
sozialen und wirtschaftlichen Umfeldes wider. Der 
Dreijahresplan umfasst und berücksichtigt die ver-
schiedenen Unterrichtsverfahren und nutzt die ent-
sprechenden Fähigkeiten des Schulpersonals.

(3)  Die didaktischen, organisatorischen und projektbezo-
genen Bedürfnisse, die aus dem Dreijahresplan hervor-
gehen, gelten als eines der Kriterien für die Zuweisung 
der Personalressourcen laut Artikel 15.

(4)  Der Dreijahresplan enthält auch die Ziele und die Mo-
dalitäten der schulinternen Fortbildungstätigkeiten für 
das gesamte Personal der autonomen Schule.

(5)  Der Dreijahresplan berücksichtigt die Maßnahmen der 
Qualitätsentwicklung und der kontinuierlichen Wei-
terentwicklung des Bildungsangebotes, die aus den 
Ergebnissen der internen und externen Evaluation 
hervorgehen.

(6)  Die Schulführungskraft gibt unter Einbeziehung aller 
Mitglieder der Schulgemeinschaft die Richtlinien für 
die Erstellung des Dreijahresplans vor. Das Lehrerkol-
legium erarbeitet auf dieser Grundlage den Dreijahres-
plan, der vom Schulrat bis Ende November des Schul-
jahres vor dem Dreijahresbezugszeitraum genehmigt 
wird. Der Plan tritt im darauffolgenden Schuljahr in 
Kraft und kann jährlich bis Ende November angepasst 
werden.

(7)  Der Dreijahresplan wird auf der Website der Schule 
veröffentlicht und dort laufend aktualisiert. Die Drei-
jahrespläne der autonomen Schulen werden zudem auf 
der Website des jeweiligen Schulamtes veröffentlicht. 
Damit die Dreijahrespläne für die Schülerinnen und 
Schüler und deren Familien leichter vergleichbar sind, 
erteilt das zuständige Schulamt den Schulen Hinweise 
zu ihrer Gliederung. 

§ 33a Abs. 1 sind, die dort genannten Bestimmun-
gen zu erlassen. Hiebei hat sich die Ausführungsge-
setzgebung an den für die Erstellung der Stellenpläne 
(Art. IV Abs. 2 des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. 
Nr. 215/1962) vorgegebenen Grundsätzen zu orientie-
ren. Die diesbezüglichen Regelungen können an durch 
die Ausführungsgesetzgebung zu bestimmenden Be-
hörden oder an die Schulen übertragen werden. Sofern 
eine Übertragung an die Schulen erfolgt, ist die Zustän-
digkeit zur Regelung dem Schulforum oder dem Schul-
gemeinschaftsausschuß zu übertragen.(Anm.: Abs. 3a 
aufgehoben durch BGBl. I Nr. 113/2006)

(4)  Für Privatschulen steht die Festlegung der Mindest-
zahlen nach Abs. 1 dem Schulerhalter zu. Wenn der 
Bund verpflichtet ist, den Lehrer-Personalaufwand in 
einem Ausmaß von mindestens der Hälfte zu tragen 
und durch Maßnahmen des Schulerhalters ein höhe-
rer Lehrer-Personalaufwand entsteht, verkürzt sich 
diese Verpflichtung, und zwar im Verhältnis zu dem 
an vergleichbaren öffentlichen Schulen erforderlichen 
Lehrer-Personalaufwand.

2  Art. 3, Abs. 3 des LG 12/2000 (Schulautonomiegesetz) legt 
folgendes fest: (3) Unter Berücksichtigung der gemäß Ab-
satz 2 festgelegten Kriterien und nach Anhören des Landes-
schulrates und der Bezirksgemeinschaften genehmigt und 
erneuert die Landesregierung in fünfjährigen Abständen 
den Verteilungsplan der Schulen, wobei sie die örtlichen 
Gegebenheiten und sozio-ökonomischen Bedingungen, die 
speziellen Lehrpläne, die bestehenden Schulstrukturen und 
vor allem die Bevölkerungsdichte jeder einzelnen Sprach-
gruppe mit ihren besonderen Merkmalen und sozio-kultu-
rellen Bedürfnissen beachtet. Bei der Erstellung des Ver-
teilungsplanes können auch schulübergreifende Einheiten 
errichtet werden, die je nach Notwendigkeit Kindergärten, 
Grundschulen, Mittelschulen und Oberschulen betreffen. 
Der Verteilungsplan für die ladinischen Schulen wird nach 
Anhören der Versammlung der Bürgermeister der ladini-
schen Ortschaften, anstelle der Bezirksgemeinschaften, ge-
nehmigt.

4  Art. 9 des LG 12/2000 (Schulautonomiegesetz) legt folgen-
des fest:
(1)  Durch Vertrag können sich Schulen zu einem Schulver-

bund zusammenschließen, um institutionelle Zielset-
zungen auf Grund vereinbarter Projekte gemeinsam zu 
verwirklichen.

(2)  Der Vertrag kann Unterrichtstätigkeiten, Untersuchun-
gen, Schulentwicklung, Schulversuche, interne Fortbil-
dung, Verwaltung, Organisation sowie die Beschaffung 
von Gütern und Diensten zum Gegenstand haben; er 
kann auch den zeitweiligen Austausch von Lehrperso-
nen zwischen den Schulen vorsehen. Die Modalitäten 
werden bei den Kollektivverhandlungen festgelegt.

(3)  Der Vertrag wird vom Schulrat genehmigt. Falls er di-
daktische Tätigkeiten, Forschung, Schulentwicklung 
und Schulversuche oder interne Fortbildung zum In-
halt hat, ist er auch vom Lehrerkollegium der betreffen-
den Schulen für den Teil gutzuheißen, der in die Kom-
petenz des Kollegiums fällt.

(4)  Das funktionale Plansoll laut Artikel 15 der am Schul-
verbund beteiligten Schulen kann so festgelegt werden, 
dass es möglich ist, Personal, das nachweislich beson-
dere Erfahrungen und Fähigkeiten besitzt, mit Orga-
nisations- und schulübergreifenden Koordinierungs-
aufgaben sowie mit der Führung von Werkstätten zu 
betrauen.
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vorzulegen und jederzeit Einsicht in die Gebarungsun-
terlagen zu gewähren sowie Auskünfte zu erteilen.

(9)  Erbringt der Bund im Rahmen der Tätigkeiten gemäß 
Abs. 5 Leistungen, so ist hiefür ein Entgelt zu leisten, 
welches zweckgebunden für die Bedeckung der durch 
die Leistung des Bundes entstandenen Mehrausgaben 
zu verwenden ist. § 36 und § 64 des Bundeshaushaltsge-
setzes 2013, BGBl. I Nr. 139/2009, in der geltenden Fas-
sung, finden Anwendung.

(10) Im Falle der Auflösung einer Einrichtung mit Rechts-
persönlichkeit geht ihr Vermögen auf den Bund über. 
Der Bund hat als Träger von Privatrechten Verpflich-
tungen aus noch offenen Verbindlichkeiten der Ein-
richtung mit Rechtspersönlichkeit bis zur Höhe des 
übernommenen Vermögens zu erfüllen.

(11) Die Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit unterlie-
gen der Aufsicht der Schulbehörden und der Kontrolle 
durch den Rechnungshof.

7  Art. 4 des LG 12/2000 (Schulautonomiegesetz) legt folgen-
des fest:
(1)  Den Schulen wird Rechtspersönlichkeit zuerkannt. Sie 

besitzen im Sinne der Bestimmungen dieses Gesetzes 
Autonomie in den Bereichen Didaktik, Organisation, 
Forschung, Schulentwicklung, Schulversuche, Verwal-
tung und Finanzen.

(2)  Die autonomen Schulen sind verantwortlich für die 
Festlegung und Verwirklichung ihres Bildungsange-
botes. Zu diesem Zweck arbeiten sie auch mit anderen 
Schulen und mit den lokalen Körperschaften zusam-
men. Dabei sollen sie die individuellen Bedürfnisse und 
Fähigkeiten der Person mit den allgemeinen Zielen des 
Schulsystems in Einklang bringen.

(3)  Die Autonomie der Schulen gewährleistet die Lehrfrei-
heit und die kulturelle Vielfalt und kommt wesentlich 
in der Planung und Durchführung von Erziehungs-, 
Bildungs- und Unterrichtsmaßnahmen zum Ausdruck; 
diese haben die Persönlichkeitsentwicklung zum Ziel 
und berücksichtigen hierzu das jeweilige Umfeld, die 
Erwartungen der Familien sowie die Eigenart der Be-
teiligten; sie sind darauf ausgerichtet, deren Bildungs-
erfolg nach den Leitlinien und allgemeinen Zielen des 
Bildungssystems zu garantieren und die Wirksamkeit 
des Lehrens und Lernens zu erhöhen.

(4)  Die Rechtspersönlichkeit und die Autonomie werden 
den Schulen mit Dekret des Landeshauptmanns mit 
Wirkung vom 1. September 2000 zuerkannt.

8 Bildungsdirektionen-Einrichtungsgesetz, 2. Abschnitt
 Qualitätsmanagement – Bildungscontrolling

§ 5. 
(1) Zur Sicherstellung der qualitätsvollen Erfüllung der 

Aufgabe der österreichischen Schule gemäß § 2 des 
Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, sowie 
eines wirkungsorientierten, effizienten und transpa-
renten Mitteleinsatzes ist ein alle Ebenen der Schulver-
waltung und die Schulen (einschließlich Schulcluster 
und ganztägige Schulformen) umfassendes Bildungs-
controlling (Qualitätsmanagement, Bildungsmonito-
ring und Ressourcencontrolling) einzurichten, das an 
den im jeweiligen Bundesfinanzgesetz vorgesehenen 
einschlägigen Wirkungszielen und Maßnahmen aus-
gerichtet ist. Das zuständige Regierungsmitglied, die 
Bildungsdirektionen und die Schulen sind zur Ver-
arbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne 
des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/2000, 

6  Österreich: Teilrechtsfähigkeit 
§ 128c. 
(1)  An den Schulen des Bundes können im Rahmen der 

Teilrechtsfähigkeit Einrichtungen mit eigener Rechts-
persönlichkeit geschaffen werden. Diese Einrichtun-
gen haben eine Bezeichnung zu führen, der die eigene 
Rechtspersönlichkeit zu entnehmen ist und die einen 
Hinweis auf die Schule zu enthalten hat, an der sie ein-
gerichtet ist.

(2)  Die Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit wird durch 
den Schulleiter oder im Einvernehmen mit diesem 
durch eine andere geeignete Person als Geschäftsfüh-
rer nach außen vertreten.

(3)  Der Schulleiter hat nach Beratung mit dem Schulge-
meinschaftsausschuß bei der zuständigen Schulbehör-
de die Kundmachung der beabsichtigten Gründung 
bzw. Auflassung einer Einrichtung mit Rechtspersön-
lichkeit im Verordnungsblatt zu beantragen.

(4) Die zuständige Schulbehörde hat im jeweiligen 
Verordnungsblatt

1. die Schulen, an denen Einrichtungen mit Rechtsper-
sönlichkeit bestehen,

2. die Namen der Geschäftsführer und
3. die Zeitpunkte des Wirksamwerdens (frühestens mit 

der Kundmachung im Verordnungsblatt)kundzuma-
chen, wenn hinsichtlich der Person des Geschäftsfüh-
rers (insbesondere im Hinblick auf Abs. 5 Z 1 bis 5) kei-
ne die Eignung in Frage stellenden Umstände vorliegen 
und wenn eine Beeinträchtigung des Unterrichtsbetrie-
bes voraussichtlich nicht zu erwarten ist. Im Falle einer 
Auflösung der Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit ist 
diese ebenfalls im Verordnungsblatt kundzumachen.

(5)  Die Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit sind be-
rechtigt, ausschließlich folgende in Z 1 bis 5 genannte 
Tätigkeiten im eigenen Namen durchzuführen: Tätig-
keiten gemäß Z 1 bis 5 dürfen nur dann durchgeführt 
werden, wenn dadurch die Erfüllung der Aufgaben der 
österreichischen Schule gemäß § 2 sowie die Erfüllung 
des Lehrplanes nicht beeinträchtigt werden. Der Ab-
schluß von Verträgen gemäß Z 4 bedarf der vorherigen 
Genehmigung der Schulbehörde, wenn die zu verein-
barende Tätigkeit voraussichtlich länger als ein Jahr 
dauern wird oder das zu vereinbarende Gesamtentgelt 
eines derartigen Vertrages 363 364 Euro übersteigt; er-
folgt binnen einem Monat keine diesbezügliche Ent-
scheidung der Schulbehörde, gilt die Genehmigung als 
erteilt.

(6)  Auf Dienst- und Werkverträge, die im Rahmen des 
Abs. 1 abgeschlossen werden, findet das auf die Art der 
Tätigkeit jeweils zutreffende Gesetz Anwendung. Ein 
Dienstverhältnis zum Bund wird nicht begründet.

(7)  Für Verbindlichkeiten, die im Rahmen der Teilrechtsfä-
higkeit entstehen, trifft den Bund keine Haftung.

(8)  Im Rahmen der Tätigkeiten der Einrichtung mit Rechts-
persönlichkeit ist nach den Grundsätzen der Sparsam-
keit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie 
weiters nach den für Unternehmer geltenden Grundsät-
zen zu gebaren; die Bestimmungen des Dritten Buches 
des Unternehmensgesetzbuches, dRGBl. S 219/1897, in 
der geltenden Fassung, betreffend die für Unternehmer 
geltenden Vorschriften über die Rechnungslegung fin-
den sinngemäß Anwendung. Der zuständigen Schul-
behörde ist bis 30. März eines jeden Jahres ein Jah-
resabschluß über das vorangegangene Kalenderjahr 

Selbstevaluation gemäß Z 5 einzubinden.
(3)  Beim zuständigen Regierungsmitglied wird eine Ge-

schäftsstelle für Qualitätsentwicklung und Qualitätssi-
cherung mit koordinierender Funktion eingerichtet.

(4)  Die Bewirtschaftung der Lehrpersonalressourcen hat 
sich jedenfalls an der Zahl der Schülerinnen und Schü-
ler, am Bildungsangebot, am sozio-ökonomischen Hin-
tergrund und am Förderbedarf der Schülerinnen und 
Schüler sowie an deren im Alltag gebrauchten Sprache 
und an den regionalen Bedürfnissen zu orientieren. Das 
zuständige Regierungsmitglied kann zur Berücksichti-
gung des sozio-ökonomischen Hintergrunds der Schü-
lerinnen und Schüler durch Verordnung entsprechen-
de Kriterien festlegen. Die Abteilung Pädagogischer 
Dienst hat bei der Bewirtschaftung der Lehrpersonal-
ressourcen mitzuwirken.

(5)  Dem Unterricht an einer Schule dürfen außer dem zu-
ständigen Regierungsmitglied nur der Bildungsdirek-
tor oder die Bildungsdirektorin, die Organe der Schul-
aufsicht und rechtskundige Bedienstete der Bildungsdi-
rektion beiwohnen. Ein gemäß § 16 bestellter Präsident 
oder eine gemäß § 16 bestellte Präsidentin darf dem 
Unterricht an einer Schule nur in Anwesenheit des zu-
ständigen Regierungsmitglieds oder eines Bedienste-
ten oder einer Bediensteten der Schulaufsicht beiwoh-
nen. Jede in den Anwendungsbereich dieses Bundesge-
setzes fallende Schule sowie jeder und jede an diesen 
Schulen beschäftigte Lehrer und Lehrerin (einschließ-
lich Schul- und Schulclusterleiter und -leiterinnen) hat 
zum Zweck der Wahrnehmung der Aufgaben des Qua-
litätsmanagement und des Bildungscontrollings über 
ein elektronisches Postfach zu verfügen, welches die 
Information der Bediensteten und deren Erreichbarkeit 
ermöglicht.

Qualitätsmanagement, Schulaufsicht
§ 6. 
(1)  Das zuständige Regierungsmitglied hat bezogen auf 

alle vom Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes ge-
mäß § 1 umfassten Schulen (einschließlich des Betreu-
ungsteiles an ganztägigen Schulformen gemäß § 8 lit. j 
des Schulorganisationsgesetzes) sowie auf die Höheren 
land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten gemäß 
dem Land- und forstwirtschaftlichen Bundesschulge-
setz, BGBl. Nr. 175/1966, ein alle Ebenen der Schulver-
waltung und die Schulen umfassendes Qualitätsma-
nagement einzurichten. Von den Bildungsdirektionen 
ist das Qualitätsmanagement auf Landesebene durch 
die Beamtinnen und Beamten der Schulaufsicht und 
durch Lehrerinnen und Lehrer, die mit Schulaufsichts-
funktionen betraut sind, auszuüben. Das Qualitätsma-
nagement umfasst auch die Durchführung der Schulin-
spektionen, sofern diese zur Umsetzung der zu treffen-
den Zielvereinbarungen erforderlich ist.

(2)  In dem gemäß Abs. 1 einzurichtenden Qualitätsma-
nagement ist ein Nationaler Qualitätsrahmen vorzuse-
hen, der nach wissenschaftlichen Kriterien und unter 
Anhörung der Beamtinnen und Beamten des Qualitäts-
managements, von durch diese beizuziehenden Schul-
leiterinnen und Schulleitern sowie der Schulpartner 
(Lehrer, Erziehungsberechtigte, Schüler) zu erstellen 
und in der Umsetzung unter Mitbefassung von Ver-
treterinnen und Vertretern der Personalvertretung der 
Lehrerinnen und Lehrer zu begleiten ist. Der Nationale 

insoweit ermächtigt, als diese zur Erfüllung der gesetz-
lichen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung sind.

(2)  Das zuständige Regierungsmitglied legt durch Verord-
nung die Rahmenbedingungen für das Bildungscont-
rolling fest. Insbesondere sind vorzusehen:

1. Eine Definition und Beschreibung von Schulqualität 
einschließlich einer qualitätsvollen Lern- und Frei-
zeitbetreuung an ganztägigen Schulformen unter Ver-
wendung von operationalisierbaren Kriterien und 
Indikatoren,

2. die Erfassung wichtiger Bereiche der Schulqualität und 
der Rahmenbedingungen (zB Lernergebnisse, Behal-
tequoten, soziales Umfeld, Schulklima, Bildungsver-
läufe, Ressourcen usw.) nach wissenschaftlichen Krite-
rien auf Basis regelmäßig und zentral erhobener bzw. 
gesammelter und aufbereiteter Daten und Kennzahlen 
(Bildungsmonitoring). Diese Daten stehen dem zustän-
digen Regierungsmitglied, der Schulaufsicht und den 
Schulen (einschließlich Schulcluster) in jener Aufbe-
reitung zur Verfügung, die für die wirksame Wahrneh-
mung der jeweiligen Aufgaben und der Sicherung und 
Weiterentwicklung der Qualität gemäß Z 4 erforderlich 
ist. Dem Nationalrat legt das zuständige Regierungs-
mitglied, beginnend mit dem Jahr 2021, alle drei Jah-
re einen auf Basis der Schulqualitätsberichte der Bil-
dungsdirektionen erstellten nationalen Bildungscont-
rolling-Bericht als Teil des Nationalen Bildungsberichts 
vor,

3. eine Definition von Benchmarks in festzulegenden zen-
tralen Qualitätsbereichen auf Bundesebene, die Orien-
tierungsgrößen für das Qualitätsmanagement auf den 
einzelnen Ebenen des Schulsystems darstellen,

4. ein periodisches Planungs- und Berichtswesen (Ent-
wicklungspläne, Qualitätsberichte, Qualitätsprogram-
me) sowie periodische Bilanzierungen und Zielverein-
barungen auf bzw. zwischen allen Ebenen der Schulver-
waltung und der Schulen (einschließlich Schulcluster) 
(Qualitätsmanagement). In diesem Zusammenhang 
kommt der Schulaufsicht bei der Gewinnung und Um-
setzung der Zielvereinbarungen für bundesweite und 
regionale Zielsetzungen der Schulentwicklung eine 
wesentliche Rolle zu. Im Bedarfsfall sind von der Ge-
schäftsstelle für Qualitätsentwicklung und Qualitätssi-
cherung veranlasste Qualitätsaudits vorzusehen,

5. die Bereitstellung von Instrumenten und Expertise für 
die verpflichtend durchzuführende Selbst-evaluation 
nach definierten Qualitätsstandards anhand der für die 
Schulqualität maßgeblichen Kriterien und Indikatoren 
sowie von Unterstützungsangeboten für die Schulen 
(einschließlich Schulcluster),

6. die periodische, standardisierte Überprüfung von Ler-
nergebnissen der Schülerinnen und Schüler (zB Bil-
dungsstandard-Überprüfung, standardisierte Reife- 
und Diplomprüfung) und

7. ein standardisiertes Controlling des Personal- und Res-
sourceneinsatzes auf allen Ebenen des Schulsystems 
(Ressourcencontrolling).

 Die Ergebnisse des Bildungscontrollings sind den Schulen 
zur Kenntnis zu bringen und dem Schulforum (§ 63a SchUG) 
oder dem Schulgemeinschaftsausschuss (§ 64 SchUG) oder 
bei Schulcluster dem Schulclusterbeirat (§ 64a SchUG) zur 
Beratung vorzulegen. Das Schulforum oder der Schulge-
meinschaftsausschuss oder bei Schulcluster der Schulclus-
terbeirat sind in die verpflichtend durchzuführende 
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a)  die Dienstbewertung im Probejahr bezieht sich auf das 
erste Arbeitsjahr und betrifft alle Bereiche laut Absatz 
2. Der Bewertungsvorschlag wird von einem Bewer-
tungsteam bestehend aus zwei Schulinspektorinnen 
oder Schulinspektoren erarbeitet; für die ladinischen 
Schulen besteht das Bewertungsteam aus einer Schu-
linspektorin oder einem Schulinspektor und einer Füh-
rungskraft des ladinischen Schulamtes,

b)  die jährliche Dienstbewertung hat Prozesscharakter; 
der Bewertungsvorschlag wird von einer Schulinspek-
torin oder einem Schulinspektor erarbeitet,

c)  die umfassende Dienstbewertung wird einmal im Lau-
fe des Führungsauftrags durchgeführt und betrifft alle 
Bereiche laut Absatz 2. Der Bewertungsvorschlag wird 
von einem Bewertungsteam bestehend aus zwei Schu-
linspektorinnen oder Schulinspektoren erarbeitet.

(5)  Die einzelnen Schulämter legen mit Bezug auf ihre un-
terschiedliche Realität die Indikatoren und die Details 
zur Durchführung der Dienstbewertung fest.

(6)  Die Höhe des Fonds für die Zuweisung des Ergebnisge-
haltes sowie die Kriterien für diese Zuweisung werden 
mit Landeskollektivvertrag festgelegt.

Qualitätsrahmen hat neben allgemeinen Bestimmun-
gen auf die Besonderheiten der einzelnen Schularten 
Bedacht zu nehmen und insbesondere zu enthalten:

1. Eine Definition und Beschreibung von Schulqualität 
einschließlich einer qualitätsvollen Lern- und Freizeit-
betreuung an ganztägigen Schulformen,

2. die Verpflichtung zu einem periodischen (schular-
tenspezifisch ein- bis dreijährigen) Planungs- und Be-
richtswesen auf allen Ebenen der Schulverwaltung und 
der Schulen (Entwicklungspläne, Qualitätsberichte, 
Qualitätsprogramme),

3. die Verpflichtung zu periodischen Zielvereinbarungen 
auf allen Ebenen der Schulverwaltung und der Schu-
len über bundesweite Ziele und deren Konkretisierung 
unter Bedachtnahme auf regionale und standortspezi-
fische Gegebenheiten auf Landes- und Schulebene so-
wie die für deren Erreichung zu treffenden Maßnahmen 
und zu erbringenden Leistungen sowie

4. die Verpflichtung zur Bereitstellung von Instrumenten 
für die Steuerung und (Selbst)Evaluierung anhand der 
für die Schulqualität maßgeblichen Faktoren sowie von 
Unterstützungsangeboten für die Schulen.

(3)  Die Entwicklungspläne der Schulen gemäß Abs. 2 Z 2 
haben insbesondere zu enthalten:

1. Schwerpunktthemen,
2. Zielsetzungen in Hinblick auf die Schwerpunktthemen,
3. Rückblick und Ist-Stand-Analysen zu den 

Schwerpunktthemen,
4. Maßnahmen zur Umsetzung der Zielsetzungen,
5. Maßnahmen zur Überprüfung der Zielerreichung,
6. Fortbildungspläne sowie
7. Angaben zum strategischen und operativen Qualitäts-

management der Schule.
(4)  Bei der Umsetzung und Evaluierung der Zielvereinba-

rungen sind externe Rückmeldungen (zB von Einrich-
tungen des Bildungswesens) vorzusehen.

9  Art. 13/bis des LG 12/2000 (Schulautonomiegesetz) legt fol-
gendes fest:
(1)  Die Bewertung der Arbeit der Schulführungskräfte 

orientiert sich an den Zielen und der Umsetzung des 
Dreijahresplans des Bildungsangebots sowie am Be-
rufsprofil der Schulführungskräfte. Sie besteht aus 
der Dienstbewertung im Probejahr, aus der jährlichen 
Dienstbewertung und aus einer umfassenden Dienstbe-
wertung, welche einmal im Laufe des Führungsauftrags 
vorgenommen wird.

(2)  Bei der Ermittlung der Indikatoren für die Bewertung 
sind folgende Bereiche zu beachten:

a)  Leitungs- und organisatorische Kompetenzen,
b)  Kompetenzen im Bereich der Personalführung und 

Personalentwicklung,
c)  Beitrag zur Verbesserung des Bildungserfolgs der 

Schüler und Schülerinnen, 
d)  Förderung der Beteiligung und der Zusammenarbeit 

der Mitglieder der Schulgemeinschaft und der Bezie-
hungen zum sozialen und schulischen Umfeld,

e)  Entwicklungsschritte und -maßnahmen, die sich in Fol-
ge der internen und externen Evaluation ergeben.

(3)  Die zuständige Schulamtsleiterin oder der zuständige 
Schulamtsleiter nimmt die Dienstbewertung auf der 
Grundlage eines Bewertungsvorschlags vor, welcher 
von einer Schulinspektorin oder einem Schulinspektor 
oder einem Bewertungsteam erarbeitet wird. Dabei gel-
ten folgende Bestimmungen:

Matrix Schulautonomie 
Von Mag. Alexander Steiner

1) Schulleitung
Hessen Südtirol Bayern Österreich

1.1. Wer bestellt den 
Schulleiter?

Abhängig von der Besol-
dung entweder die Schul-
aufsichtsbehörde oder das 
Kultusministerium

Landesdirektion Bezirksregierung Pflichtschulen: 
Landesregierung
Bundesschulen: 
Bildungsdirektion

1.2. Dauer der Bestellung Nach dem Kommissariat 
unbefristet

Unbefristet mit vierjähri-
gen Führungsaufträgen

Der Schulleiter wird auf 
unbefristete Dauer bestellt.

Nach vier Jahren auf 
Dauer.

1.3. Kompetenzen der 
SchL auf die Qualität des 
Unterrichts 

Keine Weisungen im Hin-
blick auf die Gestaltung 
des Unterrichts

Es ist ein direkter Einfluss 
auf den Unterricht z.B. mit-
tels Dienstanweisung mög-
lich. Ein direkter Eingriff 
bei der Leistungsbeurtei-
lung ist nicht möglich

Der Schulleiter ist in päda-
gogisch fachlichen Angele-
genheiten weisungsbefugt. 
Bei der Leistungsbeurtei-
lung ist jedoch keine Wei-
sung möglich.

Grundsätzlich ist der 
Schulleiter gegenüber den 
Lehrpersonen weisungsbe-
rechtigt. Jedoch faktische 
Weisungsfreiheit gegen-
über Lehrpersonen in Auf-
sichtsfragen und Fragen 
der Leistungsbeurteilung. 

1.4. Leistungsprämien für 
Schulleiter

– Abhängig vom Grad der 
Zielerreichung wird zum 
Fixgehalt ein variables 
Lohnelement gewährt.

Es sind keine Leis-
tungsprämien in Bayern 
vorgesehen.

Keine Leistungsprämien in 
Österreich vorgesehen.

1.5. Unterrichtsverpflich-
tung für Schulleiter

Die Unterrichtsverpflich-
tung ist abhängig von der 
Schulgröße – mindestens 
jedoch 4 Stunden.

Grundsätzlich keine 
Lehrverpflichtung für 
Schulleiter.

Unterrichtsverpflichtung 
zwischen 4 und höchstens 
20 Stunden.

Mindesteinreichung der 
Lehrverpflichtung in 
Höhe von 8 Stunden. Ab 
8 Schulklassen hat der 
Schulleiter eine gänzliche 
Unterrichtsbefreiung.

1.6. Vorbildung für den 
Schulleiter

Lehramtsstudium -> 1. 
Staatsexamen-> -> 2. 
Staatsexamen keine weite-
ren Voraussetzungen 

Diplomstudium -> univer-
sitäre Lehrerausbildung i 
(Mittel- und Oberschulleh-
rer). Für Grundschullehrer 
Studium Bildungswissen-
schaften im Primarbereich 

Lehramtsstudium ->1. 
Staatsexamen-> 2. 
Staatsexamen 
->Teilnahme an einem 
Lehrgang für künftige 
Schulleiter (ohne Prüfung), 

Lehrerausbildung für 
Oberstufenlehrer an der 
PH und an der Universi-
tät. Für den allgemeinen 
Schulbereich Studium an 
der PH

2) Personalverantwortung in der Schule
2.1. Auswahl und Einstel-
lung der Lehrkräfte

Es gibt entweder die 
schulbezogene Aus-
schreibung oder das 
Ranglistenverfahren. 

Unbefristete Stellen wer-
den durch die Landesdi-
rektion besetzt, befristete 
durch die Schulführungs-
kraft. In beiden Fällen 
erfolgt die Ernennung auf-
grund einer Rangordnung. 

Für Gymnasien, Realschu-
len und berufliche Schulen 
erfolgt die Einstellung 
durch das Ministerium. 
Für Grund- Mittel und 
Förderschulen erfolgt 
die Einstellung durch die 
Bezirksregierungen.

Ausschreibung erfolgt 
durch die Bildungsdirek-
tion. Der Schulleiter wählt 
nach der Ausschreibung ei-
nen geeigneten Bewerbern.

2.2. Personallenkungsmaß-
nahmen

Als Personallenkungsmaß-
nahme gibt es die Abord-
nung und die Versetzung.  

Als Personallen-
kungs-maßnahme gibt es 
die Versetzung, die Abord-
nung und die  Entlassung. 

Ähnlich wie in Hessen. Als Personallenkungsmaß-
nahme gibt es die Kündi-
gung, die Versetzung und 
die Entlassung.

2.3. Schuldemokratie   Schulkonferenz
- Gesamtkonferenz
- Schulelternbeirat
- Klassenelternbeirat

- Schulrat 
- Lehrerkollegium
- Klassenrat
- Elternrat
- Schülerrat 

- Schulforum 
- Elternvertretung: 
- Schülervertretung

- Schulforum
-Schulgemeinschaftsaus-
schuss (SGA) 
- Klassenforum
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Hessen Südtirol Bayern Österreich
3) Sonstige Entscheidungsfreiräume der Schulverwaltung
3.1. Beim lehrenden 
Personal

Die Freiräume, die dem 
Schulleiter eingeräumt 
sind, sind abhängig vom 
Status der jeweiligen 
Schule. 
 

Die Schulleitung entschei-
det über die Dienstzeiten 
(Stundenplan), weist die 
Aufgaben zu (Klassen-, Fä-
cherzuteilungen, sonstige 
Tätigkeiten) und bewertet 
auch die Tätigkeit des 
Lehrpersonals. 

Der Schulleiter ist als Be-
hördenvorstand den Lehr-
kräften und dem sonstigen 
pädagogischen Personal 
gegenüber (fachlich) wei-
sungsberechtigt und zu-
gleich ihr dienstrechtlicher 
Vorgesetzter.

Hat abhängig vom jeweili-
gen Bundesland mehrere 
Möglichkeiten (zB Gewäh-
rung von Sonderurlaub).

3.2. Beim 
Verwaltungspersonal

Da das Verwaltungsper-
sonal in der Personal-
hoheit der Schulträger 
steht, haben die Schul-
leiter insoweit keine 
Entscheidungsspielräume. 

Die Schulführungskraft 
ist direkter Vorgesetzter 
des Verwaltungspersonals 
und entscheidet über die 
Dienstzeiten, weist die Auf-
gaben zu und führt Ziel-
vereinbarungs- und Bewer-
tungsgespräche durch.

Der Schulleiter ist auch 
Vorgesetzter der schuli-
schen Verwaltungsange-
stellten Er gegenüber dem 
Hauspersonal ist (fachlich) 
weisungsbefugt

Der Schulleiter ist un-
mittelbarer Vorgesetzter 
aller an der Schule Be-
schäftigten – dement-
sprechend auch für das 
Nicht-Lehrer-Personals. 

4) Organisatorische Eigenverantwortung
4.1. Schulische Räume
a) Schulbau/Raumnutzung Die Errichtung von Schul-

bauten steht in der aus-
schließlichen Verantwor-
tung des jeweiligen Schul-
trägers. Die Schulleiter 
können frei über die zur 
Verfügung gestellten Ob-
jekte verfügen.

Für die Bereitstellung 
und Instandhaltung der 
Schulgebäude ist für Kin-
dergärten, Grund- und 
Mittelschulen die jeweilige 
Gemeinde zuständig. Für 
die Ober- und Berufsschu-
len das Land Südtirol. Die 
Schulleiter können frei 
über die zur Verfügung ge-
stellten Objekte verfügen.

Der kommunale Schul-
aufwandsträger stellt 
Schulräumlichkeiten zur 
Verfügung. Die Zuteilung 
der Klassen und sonstigen 
schulische Nutzungen auf 
die schulischen Räume ob-
liegt dem Schulleiter.

Der Schulerhalter ist für 
die Schulgebäude zu-
ständig (Pflichtschulen: 
Gemeinde/Land, Höhere 
Schulen: Bund)
Schulleiter an Pflichtschu-
len können eingeschränkt 
über die die zur Verfügung 
gestellten Räume verfügen. 
Im Höheren Schulbe-
reich können Schulleiter 
frei über die Schulräume 
verfügen.

b)Klassen und 
Gruppenbildung

Jeder Schulträger muss 
einen Schulentwicklungs-
plan für sein Gebiet erstel-
len und vom Hessischen 
Kultusministerium geneh-
migen lassen.

Die Schule erhält ein Ge-
samtstellenkontingent 
vom Land unter Berück-
sichtigung verschiedener 
Kriterien. Der Schullei-
ter entscheidet autonom 
über den optimalen Ein-
satz der zugewiesenen 
Personalressourcen.

Die Bildung der Klassen 
und Unterrichtsgrup-
pen obliegt im Rahmen 
der von der Schulaufsicht 
zugeteilten Personalres-
sourcen grundsätzlich dem 
Schulleiter. 

Dem Schulleiter obliegt
die Einteilung der Klassen, 
die Einteilung in Gruppen 
und die Zuweisung von 
Klassenlehrern.

4.2. Strukturen und Verantwortungsbereiche
a) Schulerrichtung Die Errichtung von Schul-

bauten steht in der aus-
schließlichen Verant-
wortung des jeweiligen 
Schulträgers. 

Die Errichtung, Auflas-
sung und Veränderung 
von Schulen wird durch 
den sog. Schulverteilungs-
plan festgelegt. Dieser 
wird von der Bildungsdi-
rektion ausgearbeitet und 
durch die Landesregierung 
genehmigt. 

Die Errichtung und Auflö-
sung staatlicher Schulen 
erfolgt durch Rechtsver-
ordnung der Regierung 
oder des Ministeriums im 
Benehmen mit dem zustän-
digen Aufwandsträger.

a) Bundesschulen: Durch 
Verlautbarung im Verord-
nungsblatt des Bildungs-
ministeriums offiziell 
eingerichtet
b) Pflichtschulen: Mittels 
Antrag der Schulerhalter-
gemeinde an die jeweilige 
Landesregierung.

b) Schulentwicklungsplan Die Schulen erstel-
len ein Schulentwick-
lungsprogramm mit 
kurz- und mittelfristigen 
Entwicklungszielen.

Im Schulverteilungsplan 
werden die an den jewei-
ligen Schulen geführ-
ten Fachrichtungen und 
Schwerpunkte festgelegt. 
Die inhaltliche Struktur 
und Gliederung auf Schu-
lebene wird mittels Drei-
jahresplans durch die ein-
zelne Schule vorgegeben.

Die Schulen erstel-
len ein Schulentwick-
lungsprogramm mit 
kurz- und mittelfristigen 
Entwicklungszielen.

Im Rahmen des Qualitäts-
managements werden in 
Absprache mit der Schul-
aufsicht Schulentwick-
lungspläne erstellt. 

c) Schulcluster 
(Schulsprengel)

Schulsprengel unter ge-
meinsamer Leitung;  um-
fassen in der Regel eine 
Mittelschule und mehrere 
Grundschulen.

Schulcluster unter selbst-
ständiger Leitung.

Schulcluster unter gemein-
samer Leitung.

Hessen Südtirol Bayern Österreich
5) Finanzielle Freiräume
5.1. Personalressourcen Die Mittelvergabe ist im 

Grundsatz wie in Bayern 
geregelt. Schulverbünde 
sind jedoch nur in Ausnah-
mefällen eingerichtet.

Die Schulen verfügen über 
ein eigenes Schulbudget, 
welches über verschiedene 
Einnahmen gespeist wird. 
Im Sinne eines Gesamtbud-
gets garantiert die Schul-
führungskraft für den ord-
nungsgemäßen Einsatz der 
zugewiesenen Ressourcen 
und für die Verwendung im 
Sinne des Dreijahresplans 
der betreffenden Schule. 

Die Schulen erhalten ein 
Personalbudget/Budget 
an Lehrerstunden, das zu-
nächst für die Erteilung des 
Pflicht- und Wahlpflicht-
unterrichts in den gebilde-
ten Klassen zu verwen-
den ist. Bei Grundschulen 
nimmt die Schulaufsicht 
auf Grund der vielen klei-
nen Schulen die Klassen-
bildung vor und teilt die 
erforderlichen Lehrerstun-
den zu. 

a. Bundesschulen: Die Res-
sourcen für die Schulen 
wird durch den jährlich 
verlautbarten Sicher-
stellungserlass an den 
LSR/Bildungsdirektion 
zugewiesen 
b. Pflichtschulen: Die Res-
sourcen werden vom jewei-
ligen Land an die Bildungs-
region grob verteilt und 
von dieser zugewiesen. 

5.2. Ganztägige Schulfor-
men: Was gibt es? 

Es ist zwischen
- Betreuungsangeboten der 
Schulträger 
- Schulen mit Ganztagsan-
geboten und
- Ganztagsschulen 
zu unterscheiden.

Echte Ganztagesangebote 
in Gestalt von Ganzta-
gesklassen können von 
der Schule auf Grund der 
dadurch entstehenden Kos-
ten nur an den dafür vorge-
sehenen Schulstandorten 
angeboten werden. 

Es gibt Schulen mit ge-
bundenem Ganztagsan-
gebot und mit offenem 
Ganztagesangebot.
 

Es gibt Ganztagesschulen 
mit getrenntem Angebot 
und mit verschränkten 
Angebot.

5.3. Schulaufwand 
(Sachaufwand)

Der kommunale Schulauf-
wandsträger kann den er-
forderlichen Sachaufwand 
selbst beschaffen und der 
Schule zur Verfügung 
stellen oder der Schule für 
bestimmte Kostenarten ein 
Budget zur eigenen Bewirt-
schaftung bereitstellen

Die Schulen verfügen über 
ein eigenes Schulbudget, 
welches über verschiedene 
Einnahmen gespeist wird. 
Größere Ankäufe werden 
teilweise zentral durch 
die Landesverwaltung 
oder die Gemeinde getä-
tigt und diese werden den 
Schulen dann auf Antrag 
zugewiesen.

Der kommunale Schulauf-
wandsträger kann den er-
forderlichen Sachaufwand 
selbst beschaffen und der 
Schule zur Verfügung 
stellen oder der Schule für 
bestimmte Kostenarten ein 
Buget zur eigenen Bewirt-
schaftung bereitstellen

Bundesschulen erhalten 
nach entsprechender An-
tragstellung ein jährliches 
Globalbudget im Rahmen 
einer Vierjahresplanung  
Pflichtschulen: sind vom 
jeweiligen Schulerhalter 
abhängig, inwieweit dieser 
dem Schulleiter finanzielle 
Freiräume einräumt. 

5.4. Drittmittel Zuwendungen Dritter kön-
nen von der Schule eigen-
verantwortlich im Rahmen 
der Zweckbestimmung ver-
wendet werden. Dafür darf 
ein eigenes Schulgirokonto 
eingerichtet werden.

Die autonome Schule kann 
Drittmittel jedweder Art 
einnehmen, darf sie jedoch 
nur für Zwecke der Schule 
im Sinne des Dreijahres-
planes verwenden. 

Zuwendungen können von 
der Schule eigenverant-
wortlich im Rahmen der 
Zweckbestimmung ver-
wendet werden. Dafür darf 
ein eigenes Schulgirokonto 
eingerichtet werden.

Bundesschulen: 
Zweckgebundene Ge-
barung für EU-Mittel, 
Sponsorgelder
Zuwendungen Dritter 
können nur im Rahmen 
der Teilrechtsfähigkeit der 
Schule entgegengenom-
men werden. 
Pflichtschulen: Die gesam-
te Gebarung hat über die 
jeweilige Gemeinde als 
Schulerhalter abgewickelt 
zu werden. 

6) Rechtsfähigkeit
6.1. Rechtlicher Status der 
Schulen

Öffentliche Schulen in 
Hessen sind nichtrechtsfä-
hige Anstalten des öffent-
lichen Rechts. Ausnahmen 
bilden vier als Versuche 
eingerichteten rechtlich 
selbstständigen berufli-
chen Schulen (RSBS). 

Allen Grund-, Mittel und 
Oberschulen wurde mit 
Wirkung vom 1. September 
2000 Rechtspersönlichkeit 
zuerkannt. Die Schulen 
sind somit ein eigenes 
Rechtssubjekt und können 
eigenständig Verträge 
abschließen und im juridi-
schen Sinne eigenständig 
agieren. 

Öffentliche Schulen in 
Bayern sind nichtrechts-
fähige Anstalten des 
öffentlichen Rechts. Die 
Rechtsfähigkeit liegt - so-
weit es um Sachaufwand 
geht - beim kommunalen 
Schulaufwandsträger.

Schulen sind unselbständi-
ge Anstalten öffentlichen 
Rechts.
Ab 1. 9. 2018 können die 
Schulen ein Schulkonto 
einrichten, ohne dadurch 
eine teilrechtsfähige Ein-
richtung zu werden.

7) Qualitätssicherung 
7.1. interne und externe 
Evaluation

An selbstständigen Schu-
len werden Metaevaluatio-
nen durchgeführt. 
Die SES/SBS ist verpflich-
tet, jährlich ihre Arbeit 
zu überprüfen und zu 
bewerten.
Die übrigen Schulen über-
prüfen regelmäßig in ge-
eigneter Form die die Qua-
lität ihrer Arbeit (interne 
Evaluation).

Die autonomen Schulen 
sind zur internen Evalua-
tion verpflichtet. Die 
externe Evaluation wird 
durch eine Evaluations-
stelle gewährleistet und 
im 5-7-Jahres-Rhythmus 
durchgeführt.

Zur Bewertung der Schul- 
und Unterrichtsqualität 
führen die bayrischen 
Schulen eine interne 
Evaluation regelmäßig 
selbst durch.
Die externe Evaluation 
wird etwa alle 5 Jahre von 
einem Evaluationsteam 
durchgeführt und in einem 
Evaluationsbericht bewer-
tet wird. 

Ab 2018 werden neue Rege-
lungen der Qualitätsent-
wicklung, Qualitätssiche-
rung und des Bildungs-
controllings gesetzlich 
verankert..
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8) Steuerungsmöglichkei-
ten der Schulverwaltung 
gegenüber autonomen bzw. 
eigenverantwortlichen 
Schulen

In Hessen gibt es kei-
ne autonomen Schulen, 
sondern nur Schulen mit 
erweiterten Zuständigkei-
ten. Diesen gegenüber hat 
die Schulverwaltung keine 
Freiräume, sondern umge-
kehrt die Schule gegenüber 
der Schulverwaltung, die 
wiederum regional unter-
schiedlich gelebt werden. 

Die Schulverwaltung, hat 
grundlegende Aufgaben 
in der Bildungssteuerung. 
Diese gewährleistet sie un-
ter anderem durch 
- die Festlegung des 
Schulverteilungsplans 
- die Festlegung der Rah-
menrichtlinien als Grund-
lage für die curriculare Pla-
nung auf Schulebene
- und durch die Festlegung 
des Schulkalenders

Autonome Schulen im 
rechtlichen Sinn bestehen 
im öffentlichen Schulwe-
sen in Bayern nicht. 

Die Schulbehörde kann 
-Maßnahmen bei der 
Budgetzuteilung
-Maßnahmen bei der 
Zuteilung der Personal-
ressourcen im Rah-
men der Vorgaben des 
Bildungsministeriums
-Regionale Schwer-
punktsetzungen für die 
Schulentwicklung und 
Qualitätssicherung
-Maßnahmen der Zielver-
einbarungen nach den je-
weiligen Bilanzgesprächen 
zwischen Schulaufsicht 
und Schulleitung setzen.

9) Schulgröße Es gibt keine gesetzlich 
vorgesehene Mindest- oder 
Höchstgrenze für  Schulen.

Die optimale Schulgröße 
in Südtirol liegt zwischen 
500 und 900 Schülern pro 
Direktion. 

Es gibt keine festen Min-
destgrößen für öffentliche 
Schulen. 

Es gibt keine gesetzlich 
vorgesehene Mindest- 
oder Höchstgrenze für die 
Schulen. 

10) Rechnungslegungs-
pflichten

Sofern der Schule ein Bud-
get zur Verfügung steht, 
muss ein geeignetes Ver-
fahren angewendet wer-
den, mit dem die Einhal-
tung des Budgets und die 
jederzeitige Überprüfbar-
keit der Mittelbewirtschaf-
tung sichergestellt wird. 
Zudem besteht die Mög-
lichkeit der Überprüfung 
durch den hessischen 
Rechnungshof.

Die Rechenschaftslegung 
gegenüber der Bildungs-
direktion erfolgt vor allem 
über das Instrument der 
Zielvereinbarungen und 
-überprüfungen sowie 
durch die eigens eingesetz-
ten Rechnungsrevisoren.

Staatliche Schulen unter-
liegen der Prüfberech-
tigung durch den Baye-
rischen Obersten Rech-
nungshof. Gegenstand der 
staatlichen Rechnungsprü-
fung ist die Verwendung 
staatlicher Ressourcen. 
Die Verwendung des Sach-
aufwands kann auch Ge-
genstand der kommunalen 
Rechnungsprüfung sein.

Um eine höhere Trans-
parenz zu gewährleisten, 
müssen jegliche Rech-
nungen, die von und an 
den Bund erfolgen, mittels 
e-Rechnung eingebracht 
werden. Zusätzlich wer-
den die Schulen vom 
Rechnungshof überprüft. 
Bundesschulen werden 
zusätzlich noch von der 
Buchhaltungsagentur des 
Bundes auf die Rechtmä-
ßigkeit der Aus- und Einga-
ben geprüft.

11) Zielvereinbarungen Für alle Schulen gilt, dass 
das Schulprogramm eine 
Grundlage für den Ab-
schluss von Zielverein-
barungen zwischen der 
Schulaufsichtsbehörde und 
der Schule über Maßnah-
men ihrer Qualitäts- und 
Organisationsentwick-
lung bildet. Für die RSBS 
gelten zusätzlich noch  
Sonderregelungen. 

Die Zielvereinbarungen 
sind Teil des Bewer-
tungsverfahrens der 
Schulführungskräfte. 

Zielvereinbarungen sind 
ein verpflichtendes Instru-
ment der staatlichen Schul-
aufsicht zur Qualitätssi-
cherung (Konsequenz der 
externen Evaluation)

Durch das Bildungsreform-
gesetz 2017 sind Zielverein-
barungen und periodische 
Bilanzierungen auf und 
zwischen allen Ebenen der 
Schulverwaltung und der 
Schulen durchzuführen. 

12) Schulaufsicht Da das gesamte Schulwe-
sen in der Verantwortung 
des Staates ist, übernimmt 
dieser sowohl die Struktur 
als auch die Aufgaben der 
Schulaufsicht in Hessen. 
Die Schulaufsicht, wird von 
Juristen und vorgebildeten 
Pädagogen ausgeführt.

Eine eigene Schulaufsicht 
gibt es in Südtirol und Itali-
en nicht. Eine Art Gesamt-
aufsicht wird durch den 
Landesschuldirektor als 
Behördenleiter ausgeübt. 
Zusätzlich übernimmt das 
Schulinspektorat bestimm-
te Aufgaben.

Es ist verfassungsrechtlich 
sowohl im Grundgesetz 
wie in der Bayrischen Lan-
desverfassung vorgegeben, 
dass alle Schulen der staat-
lichen Schulaufsicht unter-
stehen. Auf allen Ebenen 
sind Pädagogen als Schul-
aufsichtsbeamte tätig.. 

Durch die Bildungsreform 
werden die Inspektoren der 
alten Schulbehörden in ei-
nen Pädagogischen Dienst 
zusammengeführt. Dieser 
steht unter der Leitung des 
Leiters des Pädagogischen 
Dienstes, der mit einem 
Stab (bisherigen Inspek-
toren) und pädagogischen 
Abteilungen in sog. Bil-
dungsregionen die Schul-
aufsicht wahrnimmt. 

Hessen Südtirol Bayern Österreich
13) Haltung und Einfluss 
der Politik auf die Schulau-
tonomiebemühungen

Aufgrund der grund-
gesetzlich festgelegten 
Zuständigkeitsverteilung 
liegen sowohl die Ge-
setzgebungs- als auch die 
Verwaltungskompetenz im 
Schulbereich ausschließ-
lich bei den Ländern. Dem 
Bund obliegt in diesem Be-
reich keine Zuständigkeit. 
Eine besondere politische 
Schwerpunktsetzung im 
Bereich der selbststän-
digen Schulen ist zurzeit 
nicht zu erkennen.

Hier muss zwischen Italien 
und Südtirol differen-
ziert werden. Die in Ita-
lien häufig wechselnden 
Regierungskonstellatio-
nen führen auch zu stark 
wechselnden Haltungen 
zur Schulautonomie (Zen-
tralismus versus Födera-
lismus). Das Grundprin-
zip der Schulautonomie 
wurde trotzdem nie in 
Frage gestellt. In Südtirol 
hingegen gibt es eine gro-
ße politische Konstanz und 
entsprechend auch eine 
grundlegend positive Hal-
tung zur Schulautonomie. 

Der Bayrische Landtag er-
lässt die Schulgesetze und 
hat die Aufgabe, die Ver-
waltung einschließlich der 
Schulverwaltung zu kon-
trollieren. Dies geschieht 
insb. im Rahmen der Be-
handlung von Eingaben 
und von parlamentarischen 
Anträgen. Der Einfluss 
geht dabei sehr weit in die 
schulische Praxis hinein. 

Der Grundgedanke einer 
autonomen Schule ist in 
keiner Partei ausdrücklich 
verankert.

14) Einfluss von Verbänden
a) Gewerkschaft und 
Lehrerverbände

Der Einfluss von Gewerk-
schaften und Schulleiter-
verbänden ist traditionell 
sehr stark.

In Südtirol gibt es zwar 
Lehrerverbände, die je-
doch nur lockere Struk-
turen für Fortbildungs-
veranstaltungen und 
Studienreisen haben. Ge-
werkschaften haben einen 
gewissen Einfluss.

Der Einfluss des Lehrer-
verbandes ist sehr hoch. Da 
Lehrer Beamte und keine 
Arbeitnehmer sind, spielen 
Gewerkschaften  keine so 
große Rolle. 

Sowohl die Gewerk-
schaft als auch die Leh-
rerverbände haben in 
Österreich einen großen 
Einfluss auf schulpoliti-
sche Entscheidungen und 
Entwicklungen. 

b) Elternverbände Die Mitbestimmung der El-
tern ist verfassungsmäßig 
über den Landeselternbei-
rat verankert. Der Einfluss 
ist sehr groß.

In Südtirol gibt es den 
Landesbeirat der Eltern. 
Elternverbände im engeren 
Sinne gibt es nicht.

Nach Schularten orga-
nisierte Elternverbände 
haben bei bestimmten 
schulfachlichen Fragen er-
heblichen Einfluss. 

In Österreich gibt es El-
ternvereine welche zumeist 
Mitglied im Landesver-
band ihrer Schulart, der 
Mitglied des entsprechen-
den Bundeselternverban-
des ist.

c) Schülerverbände In Hessen ist die Landes-
schülervertretung gleich 
wie der Landeseltern-
beirat verfassungsmäßig 
verankert. 

Landesbeirat der Schüler 
– ähnlich wie der Landes-
beirat der Eltern.

Bayern hat eine gesetzlich 
verankerte Schülervertre-
tung auch auf Landese-
bene, die zu wichtigen 
schulpolitischen Fragen 
anzuhören ist und eine 
Stellungnahme abgeben 
kann.

Die überschulische Schü-
lervertretung ist gesetz-
lich verankert und auf 
Landes- und Bundesebene 
eingerichtet.

d) sonstige Verbände Wirtschaftsverbände üben 
erheblichen Einfluss auf 
die Schulpolitik des Landes 
aus. Dies gilt auch für die 
Kirchen, die vor allem im 
Bereich der Organisation 
des Religionsunterrichts 
und bei der Ausübung von 
Schulträgerfunktionen 
großen Einfluss hat.

Insb. bei den berufsbilden-
den Schulen haben Wirt-
schaftsverbände einen gro-
ßen Einfluss auf bildungs-
politische Entscheidungen. 
In den allgemeinbildenden 
Schulen ist der Einfluss 
eher gering.

Der Einfluss der Kirchen 
beschränkt sich auf den 
Religionsunterricht. 

Einen real sehr großen Ein-
fluss haben auch die kom-
munalen Spitzenverbände 
bei allen Maßnahmen, die 
sich auf den Sachaufwand 
und die Schülerbeförde-
rung auswirken können. 
Wirtschaftsverbände neh-
men zunehmend Einfluss 
auf bildungspolitische 
Themen. 
Kirchen haben vor allem 
in Förderschulen einen be-
stimmten Einfluss.

Sowohl Wirtschaftskam-
mer als auch Arbeiterkam-
mer haben als gesetzliche 
verankerte Vertretungs-
organisationen einen ho-
hen Einfluss auf konkrete 
Gesetzesvorhaben. Der 
Einfluss der Kirchen wird 
insb. über das ausgepräg-
te Privatschulwesen und 
den Religionsunterricht 
ausgeübt. 

15) Der Einfluss der Recht-
sprechung auf schulische 
Entscheidungen

Die Rechtslage in Hessen 
ist mit der in Bayern grund-
sätzlich vergleichbar - inso-
weit kann auf die dortigen 
Ausführungen verwiesen 
werden.

Auf bildungspolitische 
Entscheidungen hat der 
Verfassungsgerichtshof in 
Rom einen großen Einfluss, 
da Landesgesetze dort 
auf Antrag der Zentralre-
gierung auf ihre Verfas-
sungsmäßigkeit überprüft 
werden. 
Erziehungsberechtig-
te wenden sich im Be-
schwerdefall direkt an die 
betreffende Schule, die 
verpflichtet ist, eine ent-
sprechende Überprüfung 
vorzunehmen. 

Es ist ein umfassender ge-
richtlicher Rechtschutz ge-
genüber schulischen Ent-
scheidungen gewährleistet. 
In Folge des dreistufigen 
verwaltungsgerichtli-
chen Instanzenzuges gibt 
es eine sehr einheitliche 
und in vielen Bereichen 
gefestigte gerichtliche 
Spruchpraxis, die einen 
ausgeprägten Einfluss auf 
die Alltagsentscheidungen 
der Schulen hat.

Gegen schulische Ent-
scheidung (nach erneuter 
Entscheidung durch die 
Bildungsdirektion) ist eine 
Beschwerde an das zustän-
dige Verwaltungsgericht 
möglich. In Fragen der 
Verwaltungsbediensteten 
führt der Rechtszug zu den 
Arbeitsgerichten, die auch 
für Amtshaftungsfragen 
zuständig sind. 
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